
 

 
Dieser Prospekt stellt einen Basisprospekt der Volksbank Tirol AG im Sinne von Artikel 8 (6) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (in der geltenden Fassung, die "Prospektverord-
nung") dar. 
 
PROSPEKT VOM 11.06.2024 

 

 
Volksbank Tirol AG 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 
Nach den in diesem Basisprospekt (der "Prospekt" oder der "Basisprospekt") dargestellten Bestimmungen des Programms zur Begebung von 
Schuldverschreibungen (das "Programm") und im Einklang mit anwendbarem Recht kann die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin" oder die 
"VOLKSBANK TIROL") nicht-nachrangige, "preferred senior", "non-preferred senior" und nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentnotiz (die 
"Schuldverschreibungen") begeben. Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht.  

Jede Emission von Schuldverschreibungen erfolgt unter Verwendung einer der im Abschnitt "Anleihebedingungen" ab Seite 68 des Prospekts 
beschriebenen Muster-Anleihebedingungen, die für die verschiedenen unter diesem Programm begebenen Kategorien von Schuldverschreibungen 
in vier unterschiedlichen Varianten ("Optionen") ausgestaltet sind und weitere Unteroptionen enthalten können (die "Muster-Anleihebedingun-
gen"). Die Muster-Anleihebedingungen werden für jede Serie von Schuldverschreibungen durch Endgültige Bedingungen (die "Endgültigen Be-
dingungen") vervollständigt (zusammen die "Anleihebedingungen"), indem die Endgültigen Bedingungen durch Verweis eine der Varianten der 
Muster-Anleihebedingungen für die maßgebliche Emission für anwendbar erklären und die in den Muster-Anleihebedingungen optional ausgeführ-
ten Informationsbestandteile auswählen und die in den Muster-Anleihebedingungen fehlenden Informationsbestandteile ergänzen. Ein Muster der 
Endgültigen Bedingungen findet sich ab Seite 157 des Prospekts. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen stellen gegebenenfalls zusammen 
mit den maßgeblichen Muster-Anleihebedingungen die für eine bestimmte Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleihebedingungen 
dar, aus denen sich die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Inhaber der Schuldverschreibungen ergeben.  

Schuldverschreibungen der Emittentin, die ab dem Datum dieses Prospekts begeben werden, unterliegen den Bestimmungen dieses Prospekts. 
Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe der Anhänge 6, 14, 15, 22, und 28 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 idgF erstellt und von der 
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") in ihrer Funktion als zuständige Behörde gemäß Art 20 der Prospektverordnung iVm 
dem Kapitalmarktgesetz 2019 idgF gebilligt. 

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospektes durch die FMA 
im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und 
Verständlichkeit gemäß Artikel 20 der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Schuld-
verschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden und Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser 
Schuldverschreibungen für die Anlage vornehmen. Die Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Anrechenbarkeit der Schuldverschreibun-
gen als Eigenmittel gemäß den maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Vorschriften ist nicht Gegenstand des Billigungsverfahrens der FMA. 

Die Emittentin hat keinen Antrag auf Zulassung des Programms zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse oder auf Einbeziehung des 
Programms in den Handel an dem von der Wiener Börse als Mulitlaterales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna 
MTF gestellt, behält sich dies jedoch ausdrücklich vor. Die Zulassung einer Serie von Schuldverschreibungen zum Handel im Amtlichen Handel der 
Wiener Börse, der ein geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.05.2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinie 2002/92/EG und 2011/61/EU (Markets in Financial Instruments Directive II - "MiFID 
II") ist sowie die Einbeziehung einer Serie von Schuldverschreibungen in den Handel im Vienna MTF, der ein MTF ist, kann beantragt werden. 
Unter diesem Prospekt können auch Serien von Schuldverschreibungen begeben werden, die nicht notiert sind.  

Die jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen geben an, ob diese Serie von Schuldverschreibun-
gen notiert sind oder nicht. Jede Serie von Schuldverschreibungen wird ab dem Begebungstag in einer auf den Inhaber lautenden nicht digitalen 
oder digitalen Sammelurkunde (eine "Sammelurkunde") verbrieft. Jede Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing Systems 
verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. "Clearing System" meint den Wertpapiersam-
melverwahrer VOLKSBANK WIEN AG - "VOLKSBANK WIEN" mit der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Dietrichgasse 25 oder die Wertpapiersam-
melbank OeKB CSD GmbH ("CSD") mit der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Strauchgasse 1-3 sowie jeweils jeden Funktionsnachfolger. 
Zukünftige Anleger sollten bedenken, dass eine Anlage in die Schuldverschreibungen Risiken beinhaltet und dass die Verwirklichung 
eines oder mehrerer Risiken, insbesondere eines der im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen, zum Verlust der gesamten Anlage-
summe oder eines wesentlichen Teils davon führen kann. Ein zukünftiger Anleger sollte seine Anlageentscheidung erst nach einer eige-
nen gründlichen Prüfung (einschließlich einer eigenen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Analyse) treffen, da jede Bewertung 
der Angemessenheit einer Anlage in die Schuldverschreibungen für den jeweiligen Anleger von der zukünftigen Entwicklung seiner 
finanziellen und sonstigen Umstände abhängt. 

Der Prospekt ist 12 Monate nach dessen Billigung bis zum 12.06.2025 gültig. die Pflicht zur Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle 
wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht, wenn der Prospekt ungültig 
geworden ist. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt enthält, zusammen mit den in den im Anhang ./A, Anhang ./B und Anhang ./C 
aufgenommenen Dokumenten und den jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen maß-

geblichen Endgültigen Bedingungen, sämtliche Angaben, die entsprechend den Merkmalen der 
Emittentin und den Schuldverschreibungen erforderlich sind, damit Anleger sich ein fundiertes 
Urteil über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Ver-

luste, die Zukunftsaussichten der Emittentin sowie über die mit den Schuldverschreibungen ver-
bundenen Rechte bilden können. 

Zweck des Prospekts – Kein Angebot von Wertpapieren. Dieser Prospekt wurde zu dem Zweck 

verfasst, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in Österreich zu ermöglichen; jegliche 

andere Nutzung des Prospekts ist unzulässig. Dieser Prospekt dient ausschließlich der Information 

potenzieller Anleger. Bei den im Prospekt enthaltenen Informationen handelt es sich insbesondere we-

der um eine Empfehlung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch um eine Aufforderung 

bzw eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Falls Anleger Zweifel 

über den Inhalt oder die Bedeutung der im Prospekt enthaltenen Informationen haben, müssen sie 

eigene sachverständige Berater konsultieren. 

Haftung für den Prospekt. Die Emittentin übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthalte-

nen Informationen und erklärt die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass 

die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen richtig sind und keine Tatsachen verschwiegen wur-

den, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Ausschließliche Maßgeblichkeit des Prospekts. Keine Person ist berechtigt, Angaben zu einer Be-

gebung oder einem Angebot von Schuldverschreibungen zu machen oder diesbezügliche Erklärungen 

abzugeben, die nicht in diesem Prospekt (einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen) 

enthalten sind. Falls derartige Angaben gemacht oder Erklärungen abgegeben werden, darf nicht da-

von ausgegangen werden, dass diese von der Emittentin genehmigt wurden. Informationen oder Zusi-

cherungen, die im Zusammenhang mit dem Angebot, der Zeichnung oder dem Verkauf der Schuldver-

schreibungen gegeben werden und die über die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben hinausge-

hen, sind unbeachtlich. 

Eingeschränkte Aktualität und Nachträge zum Prospekt. Die Aushändigung des Prospekts oder ein 

Verkauf hierunter bedeuten unter keinen Umständen, dass die darin enthaltenen Angaben zur Emitten-

tin zu jedem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Prospekts oder ggf dem letzten Nachtrag zu diesem 

Prospekt zutreffend sind. Insbesondere bedeuten weder die Aushändigung dieses Prospekts noch der 

Verkauf oder die Lieferung der Schuldverschreibungen, dass sich seit dem Datum dieses Prospekts, 

oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die entsprechende im Prospekt enthaltene Information 

bezieht, keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder Ereignisse eingetreten sind, die zu einer 

nachteiligen Änderung der Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin führen oder führen 

können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin gem Art 23 Prospektverordnung, einen 

Nachtrag zu diesem Prospekt zu erstellen, und diesen innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen auf 

die gleiche Art und Weise wie den Prospekt der zuständigen Behörde zur Billigung vorzulegen und 

zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentlichen, wie sie für die Veröffentlichung des ursprüng-

lichen Prospekts gemäß Art 21 Prospektverordnung galten, falls während der Dauer der Gültigkeit des 

Prospekts ein wichtiger neuer Umstand, eine wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug 

auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Schuldverschreibungen beeinflussen 
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könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen 

Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten bzw fest-

gestellt werden. Der Prospekt umfasst daher auch etwaige Nachträge. 

Verkaufs- und Verbreitungsbeschränkungen. Die Verbreitung dieses Prospekts sowie das Angebot 

und der Verkauf von Schuldverschreibungen können rechtlichen Beschränkungen unterliegen (eine 

Beschreibung in Bezug auf die Verbreitung des Prospekts sowie Angebote und Verkäufe von Schuld-

verschreibungen findet sich auf Seite 180 dieses Prospekts). Personen, in deren Besitz dieser Prospekt 

gelangt, sind gegenüber der Emittentin, dem Arrangeur und den Dealern verpflichtet, sich selbst über 

diese Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.  

Entscheidungsgrundlagen für Anleger. Jedwede Entscheidung zur Investition in Schuldverschrei-
bungen der Emittentin sollte ausschließlich auf dem genauen Studium des Prospekts (einschließlich der 
durch Verweis inkorporierten Informationen und veröffentlichter Nachträge) zusammen mit den jeweili-

gen Endgültigen Bedingungen beruhen, wobei zu bedenken ist, dass jede Zusammenfassung oder Be-
schreibung rechtlicher Bestimmungen, gesellschaftsrechtlicher Strukturen oder Vertragsverhältnisse, 
die in diesem Prospekt enthalten sind, nur der Information dient und weder als Empfehlung der Emit-

tentin zum Erwerb von Schuldverschreibungen noch als Rechts- oder Steuerberatung betreffend die 
Auslegung oder Durchsetzbarkeit ihrer Bestimmungen oder Beziehungen angesehen werden sollte.  
Der Prospekt enthält die erforderlichen Informationen, die für den Anleger wesentlich sind, um sich ein 

fundiertes Urteil über die Emittentin und die Schuldverschreibungen bilden zu können, ersetzt aber nicht 
die in jedem individuellen Fall notwendige eigene Einschätzung der Anleger zur Emittentin sowie die 
Vorteile und Risiken, die mit der Investition in Schuldverschreibungen der Emittentin zusammenhängen 

und/oder im Falle von Zweifeln über den Inhalt oder die Bedeutung der in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen, die Beratung durch geeignete Berater der Anleger. 

Steuergesetzgebung. Potenzielle Anleihegläubiger werden darauf hingewiesen, dass sich die Steuer-

gesetzgebung des Mitgliedstaats des Anleihegläubigers und des Gründungsstaats der Emittentin auf 
die Erträge aus den Schuldverschreibungen auswirken könnte. Potenzielle Anleihegläubiger sollten ihre 
Steuerberater in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen des Besitzes und der Veräußerung der 

Schuldverschreibungen konsultieren. 

 



 

4 

DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt ist in Verbindung mit den folgenden Abschnitten der nachstehend bezeichneten Doku-
mente zu lesen, die bereits veröffentlicht wurden oder gleichzeitig mit diesem Prospekt veröffentlicht 

und bei der FMA hinterlegt werden und die durch Verweis (gemäß Art 19 Prospektverordnung) in diesen 
Prospekt einbezogen sind und einen integrierenden Bestandteil dieses Prospekts bilden: 

 Dokument / Abschnitt Seite im Dokument 

Die im Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG (der 

"Basisprospekt 2024") vom 17.05.2024 und etwaigen Nachträgen enthaltenen Abschnitte 

4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR 75 – 82 

 

Sämtliche Informationen, die in der vorstehenden Liste nicht angeführt sind, sind nicht durch Verweis in 

diesen Prospekt aufgenommen und sind nicht Teil dieses Prospekts, da sie entweder für Anleger nicht 
relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten sind. 

Das oben angeführte Dokument, das durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommene Informationen 

enthält, kann derzeit auf der Webseite der VOLKSBANK WIEN AG unter dem folgenden Link eingese-
hen werden: 

Basisprospekt 2024 der VOLKSBANK WIEN AG 

https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/m044_43000/downloads/basisprospekte/20240517_vbw_pv__signeduapproved_.pdf 

INFORMATIONSQUELLEN 

Die in diesem Prospekt enthaltenen statistischen und sonstigen Daten zum Geschäft der Emittentin 

wurden den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31.12.2023 und zum 31.12.2022 entnom-
men.  

Die Emittentin verfügt über kein Rating. Angaben zum Rating des Volksbanken-Verbundes wurden den 

Webseiten von Fitch Ratings, Inc. (www .fitchratings.com) entnommen. Der Prospekt enthält weiters 
Daten vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision; "BCBS") 
(www .bis.org), Daten von der Europäischen Kommission (www .ec.europa.eu) und Daten vom 

Rechtsinformationssystem des Bundes (www .ris.bka.gv.at). 

Die Emittentin bestätigt, dass Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben werden und – soweit 
der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ablei-

ten konnte – keine Tatsachen fehlen, die die Angaben unkorrekt oder irreführend erscheinen lassen 
können. 

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Prospekt enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche gedeutet wer-
den können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen (die "zukunftsgerichteten Aussagen") schließen 
alle Themen ein, die keine historischen Tatsachen sind, sowie Aussagen über Absichten, Ansichten 

oder derzeitige Erwartungen der Emittentin, die ua das Ergebnis der Geschäftstätigkeit, die finanzielle 
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Lage, die Liquidität, Ausblick, Wachstum, Strategien und die Dividendenpolitik sowie den Industriezweig 
und die Märkte, in denen die Emittentin tätig ist, betreffen. 

In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten 

Ausdrücken, wie beispielsweise "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "ab-
zielen", "können", "werden", "planen", "fortfahren" oder "sollen" oder im jeweiligen Fall deren negative 
Formulierungen oder Varianten oder eine vergleichbare Ausdrucksweise oder durch die Erörterung von 

Strategien, Plänen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten erkannt werden. Die in diesem Pros-
pekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten bestimmte Ziele. Sie können auch Ziele, die 
die Emittentin zu erreichen beabsichtigt, miteinschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zu-

sicherungen einer künftigen Wert- oder sonstigen Entwicklung oder Zielerreichung. Potenzielle Anleger 
sollten daher kein Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen legen. 

Ihrer Natur nach umfassen zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken sowie Un-

sicherheiten, da sie sich auf Ereignisse und Umstände beziehen, die in der Zukunft eintreten oder nicht 
eintreten können. Manche dieser Faktoren werden, wenn sie nach Ansicht der Emittentin wesentlich 
sind, im Abschnitt "Risikofaktoren" genauer beschrieben. Sollten ein oder mehrere der in diesem Pros-

pekt beschriebenen Risiken eintreten oder sollte sich eine der zugrundeliegenden Annahmen als un-
richtig herausstellen, können die tatsächlichen Erträge oder sonstigen Entwicklungen wesentlich von 
den in diesem Prospekt als erwartet, vermutet oder geschätzt beschriebenen abweichen oder zur Gänze 

ausfallen.  

Der Prospekt wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Billigung geltenden Rechtslage und Praxis 
der Rechtsanwendung erstellt. Diese können sich jederzeit, auch zum Nachteil der Anleger, ändern. 

ZUSTIMMUNG ZUR PROSPEKTVERWENDUNG 

Die Emittentin erteilt allen Kreditinstituten als Finanzintermediären, die im Sinne der Richtlinie 
2013/36/EU in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat 

haben und die zum Emissionsgeschäft oder zum Vertrieb der Schuldverschreibungen berechtigt sind 
(die "Finanzintermediäre"), ihre ausdrückliche Zustimmung, diesen Prospekt samt aller durch Verweis 
einbezogenen Dokumente und allfälliger Nachträge, für den Vertrieb von unter diesem Prospekt bege-

benen Schuldverschreibungen in Österreich zu verwenden. Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung 
für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Plat-
zierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre übernimmt. Für Handlungen oder Unter-

lassungen der Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin keine Haftung. Finanzintermediäre dürfen 
den Prospekt nur im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen und unter der Bedingung verwen-
den, dass sie auf ihrer Internetseite angeben, den Prospekt mit Zustimmung der Emittentin zu verwen-

den. Die Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 
Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre erfolgen kann, wird in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

Die Zustimmung entbindet ausdrücklich nicht von der Einhaltung der für das jeweilige Angebot gelten-
den Verkaufsbeschränkungen, von der Einhaltung allfälliger in den Endgültigen Bedingungen unter "Mi-
FID II Produktüberwachung" und "UK MIFIR Produktüberwachung" festgelegten Regelungen zum Ziel-

markt und zu den Vertriebskanälen sowie sämtlicher jeweils anwendbarer Vorschriften. Der Finanzin-
termediär wird dadurch nicht von der Einhaltung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen Vorschriften 
entbunden.  
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Die Emittentin weist auf das Erfordernis hin, Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über 
die Bedingungen eines Angebots der Schuldverschreibungen zu unterrichten und auf der Inter-
netseite des Finanzintermediärs anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung der Emitten-

tin und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.  

Die Zustimmung wird für die Dauer der Gültigkeit des Prospekts erteilt. Ein jederzeitiger und fristloser 
Widerruf der hier enthaltenen Erklärung mit Wirkung für die Zukunft ohne Angaben von Gründen bleibt 

der Emittentin vorbehalten.  
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1.  RISIKOFAKTOREN 

1.1 RISIKEN IN BEZUG AUF DIE EMITTENTIN UND DEN VOLKSBANKEN-
VERBUND 

Potenzielle Inhaber von Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") sollten sich vor ei-
ner Entscheidung über eine Veranlagung in Schuldverschreibungen sorgfältig mit den nach-

folgend beschriebenen Risikofaktoren und sonstigen in diesem Prospekt enthaltenen Informa-
tionen vertraut machen. Potenzielle Anleihegläubiger sollten zur Kenntnis nehmen, dass die 
nachstehend beschriebenen Risiken nicht alle die Emittentin betreffenden Risiken umfassen. 

Die Emittentin beschreibt in diesem Abschnitt nur die im Zusammenhang mit ihrer  
Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage und ihren Zukunftsaussichten derzeit für sie erkennbaren 
und von ihr als für die Emittentin und/oder die Schuldverschreibungen als spezifisch erachte-

ten Risiken, die nach Ansicht der Emittentin im Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung 
von wesentlicher Bedeutung sind. Zusätzliche, für die Emittentin derzeit nicht erkennbare oder 
von ihr nicht als wesentlich und/oder spezifisch eingestufte Risiken können durchaus beste-

hen und jedes dieser Risiken kann die unten beschriebenen Auswirkungen haben.  

Potenzielle Anleihegläubiger sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen 
dieses Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanz-, Steuer- 

und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine Entscheidung über eine 
Veranlagung in Schuldverschreibungen treffen.  

Jeder der in diesem Abschnitt 1.1 behandelten Risikofaktoren kann erhebliche negative Aus-

wirkungen auf die Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin oder deren Zukunfts-
aussichten haben, die wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf Zahlungen von Kapital 
und Zinsen (falls anwendbar) an die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen haben kön-

nen. Darüber hinaus kann sich jeder der nachstehend beschriebenen Risikofaktoren negativ 
auf den Marktwert der Schuldverschreibungen oder die Rechte der Anleger aus den Schuld-
verschreibungen auswirken, wodurch für die Anleger ein Teil- oder Totalverlust ihrer Anlage 

eintreten kann.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachfolgenden Faktoren ihre Fähigkeit zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen beeinträchtigen können. Die meisten 

dieser Faktoren sind Ungewissheiten, die eintreten können oder auch nicht. Nachstehend ver-
anschaulicht die Emittentin ihre Sichtweise zur Wahrscheinlichkeit des Eintritts solcher Unge-
wissheiten zum Datum dieses Prospekts.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachstehend beschriebenen Faktoren die wesentlichen 
Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen darstellen, allerdings können 
auch andere Ursachen, die für die Emittentin aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen 

nicht erkennbar oder von ihr nicht als wesentlich eingestuft werden, die Fähigkeit der Emitten-
tin zur Bedienung der Zahlungsverpflichtungen von Zinsen (falls anwendbar) und Kapital auf-
grund oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen negativ beeinflussen.  
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Aktuelle Entwicklungen in Russland und der Ukraine können weitere Auswirkungen auf die 
Einstufung und Reihung der nachfolgenden Risikofaktoren nach Ihrer Wesentlichkeit und Ein-
trittswahrscheinlichkeit haben, die jedoch derzeit für die Emittentin aufgrund der aktuell ver-

fügbaren Informationen nicht erkennbar sind und keine präzisen Aussagen darüber ermögli-
chen. 

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft (für jede 

Kategorie werden die gemäß der Bewertung der Emittentin wesentlichsten Risiken, unter Be-
rücksichtigung der negativen Auswirkungen auf den Emittenten und der Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintretens, zuerst angeführt):  

1.1.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Wirtschaftliche und/oder politische Entwicklungen und/oder ein Abschwung der Wirt-
schaft in Österreich können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-

tätigkeit der Emittentin haben.  

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin konzentriert sich auf die Republik Österreich und umfasst 
zu einem sehr geringen Teil (ca 6,9% des Kundenexposures bzw ca 7,0% des Gesamtex-

posures) auch Geschäfte in Nachbarländern (überwiegend Deutschland). Daher ist die Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin in hohem Maße volkswirtschaftlichen und anderen Faktoren, 
die das Wachstum im österreichischen Bankenmarkt, die Kreditwürdigkeit der österreichi-

schen Kunden der Emittentin und andere Faktoren, die die österreichische Wirtschaft im All-
gemeinen und den Volksbanken-Verbund im Besonderen beeinflussen, ausgesetzt.  

Zu den oben genannten Faktoren zählen unter anderem ein wirtschaftlicher Abschwung, aus-

gelöst zB durch eine globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Ebenso kann zB ein starker 
Anstieg (Inflation) von Produktionskosten (Löhne/Energie/Rohstoffe) einen wirtschaftli-
chen Abschwung auslösen. Ein nachhaltiger starker wirtschaftlicher Abschwung (Rezession) 

in Österreich würde sich daher unweigerlich auf die Ertrags- und Vermögenslage der Emitten-
tin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes in Form von höheren Kreditausfällen 
niederschlagen und auch das Einlagen- und Wertpapierdepotgeschäft durch neue oder be-

reits bestehende Kunden verringern.  

Aber auch fallende Immobilienpreise bzw allgemeine Verwerfungen an den Immobilienmärk-
ten könnten zu höheren Kreditausfällen bei der Emittentin führen, da diese einen hohen Anteil 

ihrer Kredite für die Finanzierung von privaten und gewerblichen Immobilienprojekten verge-
ben hat. Gleichzeitig können auch eine von einer europäischen Staatsschuldenkrise ausge-
hende Rezession, eine Deflation, eine Hyperinflation, Arbeitslosigkeit, Terrorgefahr oder Fi-

nanzkrisen können hier als Faktoren, die die österreichische Wirtschaft beeinflussen, ange-
führt werden.  

Trotz der Konzentration der Geschäftstätigkeit der Emittentin auf den österreichischen Markt 

können die durch den seit Februar 2022 geführten Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine 
ausgelösten aktuellen Entwicklungen zu einem erhöhten geopolitischen und wirtschaftlichen 
Risiko führen. In diesem Zusammenhang können die damit einhergehenden Sanktionen ge-

gen Russland Auswirkungen auf die Ertrags- und Vermögenslage der Emittentin und anderer 
Mitglieder des Volksbanken-Verbundes haben. Steigende Preise für Rohstoffe und Energie 
und andere Konsumgüter und Dienstleistungen, aber auch die möglicherweise auf hohem Ni-

veau verbleibende Inflationsrate, wie sie aktuell aufgrund der Kriegshandlungen in der Ukraine 
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und seiner Auswirkungen zu beobachten sind, können zu einer Verschlechterung der finanzi-
ellen Situation der Kunden der Emittentin und in der Folge zu einer Verschlechterung der Kre-
ditwürdigkeit der Kunden der Emittentin sowie zu keiner Erfüllung von Verpflichtungen gegen-

über der Emittentin führen und sich somit wesentlich negativ auf die Risikokosten der Emit-
tentin auswirken. 

Es besteht das Risiko von Wertminderungen von Sicherheiten und/oder Geschäfts- und 

Immobilienkrediten, dadurch könnte die Besicherungsquote verringert werden.  

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen auf den Geld- und Kapitalmärkten und/oder 
bei den Renditeerwartungen von Investoren kann es zu Veränderungen und wesentlichen 

Wertminderungen der Sicherheiten und/oder des Kreditportfolios der Emittentin kommen. Ein 
Sinken der Marktpreise der Sicherheiten würde zu einer Verringerung der Besicherungsquote 
des bestehenden Kreditportfolios der Emittentin sowie zu reduzierten Verwertungsmöglichkei-

ten der Sicherheiten bei Ausfall der Kreditnehmer der Emittentin führen. Für die Volksbank 
Tirol AG betragen die Forderungen an Kunden zum 31.12.2023 rund EUR 3 Mrd (Bruttobuch-
wert), welchen angerechnete Sicherheitenwerte in Höhe von rund EUR 1,4 Mrd gegenüber-

stehen. Die Bilanzsumme der Volksbank Tirol AG beträgt rund EUR 3,5 Mrd. 

Zinsschwankungen können das operative Ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen 
(Zinsänderungsrisiko).  

Nettozinserträge stellen etwa 68% der betrieblichen Erträge der Emittentin dar (Quelle: eigene 
Berechnungen, gem Jahresabschluss 2023). Zinsschwankungen können sich negativ auf die 
Zinsmarge der Emittentin auswirken und somit ihre Zinserträge reduzieren, insbesondere 

wenn die Veränderungen ungewöhnlich schnell erfolgen. Bei Veränderungen der Marktzinsen 
kann es sein, dass diese nicht ganz, nur teilweise oder mit einer Verzögerung in den Kunden-
konditionen angesetzt werden können. Dieser Umstand kann den Ertrag der Emittentin 

schmälern. 

Betroffen von Zinsschwankungen ist die Marge zwischen dem Zinssatz, den die Emittentin für 
Einlagen und Emissionen von Schuldtiteln zahlen muss und dem Zinssatz, den die Emittentin 

auf vergebene Kredite und andere Forderungen erhält. Ein Rückgang der Zinssätze für Aus-
leihungen, welche die Emittentin ihren Kunden verrechnet, reduziert die Nettozinsspanne, so-
fern die Zinssätze für Einlagen und andere Verbindlichkeiten nicht entsprechend herabgesetzt 

werden können. Sinkende Zinsen bis hin zu potenziellen Negativzinsen stellen das größte 
Zinsrisiko für die Emittentin dar, insbesondere da Negativzinsen in Österreich für einen Groß-
teil der Kundeneinlagen nicht weitergegeben werden dürfen. 

Eine Erhöhung der Zinssätze, welche die Emittentin ihren Kunden verrechnet, kann auch ne-
gative Auswirkungen auf ihren Nettozinsertrag haben. Einerseits könnten dadurch weniger 
Geldmittel durch ihre Kunden aufgenommen und/oder aus Gründen des Wettbewerbs und zur 

Erhaltung der Liquidität die Emittentin gezwungen werden, die Zinsen für Einlagen zu erhöhen, 
ohne dabei die Zinssätze für vergebene Kredite entsprechend anzuheben. Andererseits könn-
ten durch die erhöhten Zinssätze Bewertungsverluste für Aktiva entstehen, welche sich ent-

weder in stillen Lasten oder im Ergebnis niederschlagen.  

Durch die Interbank Offered Rates (IBOR) Umstellung im Zuge der Umsetzung zur Verord-
nung (EU) 2016/1011 idgF ("Benchmarks Verordnung") können Nachfolgeindikatoren von 

den EURIBOR-Sätzen abweichen. Daher kann es bei der Emittentin zur Veränderung oder 
auch Mindererträgen im Zinsergebnis kommen. 
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Es besteht das Risiko, dass sich die Refinanzierungsmöglichkeiten für die Emittentin 
verschlechtern und nur mehr zu höheren Kosten zur Verfügung stehen (Refinanzie-
rungsrisiko/Fundingverteuerungsrisiko).  

Das Refinanzierungsrisiko oder Fundingverteuerungsrisiko beschreibt die Gefahr einer uner-
warteten Erhöhung der Refinanzierungskosten. Refinanzierungskosten können sich zum Bei-
spiel aufgrund einer negativen Veränderung der eigenen Bonität oder aufgrund eines ver-

schärften Wettbewerbsumfelds für Kundeneinlagen für die Emittentin sowie aufgrund externer 
Faktoren erhöhen. 

Die Refinanzierungsmöglichkeiten der Emittentin hängen zu einem Teil von den nationalen 

und internationalen Kapitalmärkten ab. Die Fähigkeit der Emittentin, Refinanzierungsmöglich-
keiten in Zukunft zu vertretbaren wirtschaftlichen Bedingungen vorzufinden, hängt von der 
wirtschaftlichen Entwicklung und Lage der Emittentin sowie des Volksbanken-Verbundes und 

darüber hinaus von marktbedingten Faktoren, wie etwa dem Zinsniveau, der Verfügbarkeit 
liquider Mittel oder der Lage anderer Institute des Finanzsektors ab, auf die die Emittentin 
keinen Einfluss hat. Der Emittentin könnten in Zukunft Refinanzierungsmöglichkeiten zu ver-

tretbaren Konditionen auf dem Kapitalmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wenn es der Emit-
tentin nicht gelingt, vertretbare Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt zu finden, 
könnte dies die Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung der Emittentin verringern und folglich 

ihre Fähigkeit, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten, einschränken. 

Da die Emittentin Teile ihrer Forderungen der VOLKSBANK WIEN für deren Deckungs-
stock zur Verfügung stellt, besteht für die Emittentin ein hohes Risiko, im Fall der In-

solvenz oder der Abwicklung der VOLKSBANK WIEN Ausfälle und Verluste zu erleiden. 
Die Emittentin wäre in diesem Fall in ihrem Bestand gefährdet. 

Die Emittentin überlässt der VOLKSBANK WIEN gegen Provision einen Teil ihrer (hypotheka-

risch besicherten) Forderungen zur Einstellung in den Deckungsstock der VOLKSBANK WIEN 
für gedeckte Bankschuldverschreibungen. Diese Forderungen werden von der Emittentin treu-
händig für die VOLKSBANK WIEN gehalten und besichern die Ansprüche der Inhaber der 

gedeckten Bankschuldverschreibungen gegen die VOLKSBANK WIEN aus diesen gedeckten 
Bankschuldverschreibungen. Sollte die VOLKSBANK WIEN ihre Verbindlichkeiten gegenüber 
den Inhabern ihrer gedeckten Bankschuldverschreibungen nicht (oder nicht zur Gänze) erfül-

len, würden die Inhaber der gedeckten Bankschuldverschreibungen aus dem dem Deckungs-
stock gewidmeten Vermögen befriedigt werden. Dies hätte wesentlich nachteilige Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, da sie anstelle von hypothe-

karisch besicherten Forderungen lediglich unbesicherte Forderungen gegen die VOLKSBANK 
WIEN hätte. 

Es besteht das Risiko, dass der Emittentin Geldmittel zur Erfüllung ihrer Zahlungsver-

pflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen oder diese nur zu für 
die Emittentin ungünstigen Konditionen beschafft werden können (Liquiditätsri-
siko/Zahlungsunfähigkeitsrisiko).  

Die Emittentin ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, also der Gefahr, dass ihr liquide Zah-
lungsmittel zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Ver-
fügung stehen (Zahlungsunfähigkeitsrisiko).  
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Beim Zahlungsunfähigkeitsrisiko kann die Emittentin Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit nicht vollständig bedienen. Wenn fällige Verbindlichkeiten nicht refinanziert wer-
den können (Roll-Over-Risiko), Einleger bzw Investoren ihr Geld unerwartet vorzeitig abzie-

hen (Abrufrisiko), vereinbarte Zahlungszuflüsse nicht oder verspätet eintreffen (Terminrisiko) 
und eventuell zusätzlich liquide Aktiva an Wert verlieren (Marktliquiditätsrisiko), ist die Emit-
tentin einem Zahlungsunfähigkeitsrisiko ausgesetzt.  

Die Liquiditätssituation der Emittentin kann auch durch die Liquiditätssituation anderer Mitglie-
der des Volksbanken-Verbundes negativ beeinflusst werden. Die VOLKSBANK WIEN ist für 
das verbundweite Liquiditätsmanagement zuständig und fungiert als "lender of last resort" 

(Kreditgeber der letzten Instanz) für die zugeordneten Kreditinstitute. Über die VOLKSBANK 
WIEN decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinanzierungsbedarf ab und legen ihre 
Überschussliquidität an. Die Liquiditätssituation der Emittentin wird daher maßgeblich durch 

die Liquiditätssituation des gesamten Volksbanken-Verbundes beeinflusst.  

Aufgrund ihres Geschäftsmodells als Retailbank besteht für die Emittentin das Risiko der Zah-
lungsunfähigkeit hauptsächlich in einem Bankrun (Abrufrisiko). Dieser tritt ein, wenn Kunden 

aufgrund eines Vertrauensverlustes große Volumina an Einlagen innerhalb kurzer Zeit abzie-
hen und gleichzeitig der Emittentin alternative Refinanzierungsquellen nicht (mehr) zugänglich 
sind.  

Die Absicherungsstrategien der Emittentin könnten sich als unwirksam erweisen. 

Die Emittentin verwendet eine Reihe von Instrumenten und Strategien zur Absicherung von 
Risiken. Durch unvorhersehbare Marktentwicklungen, wie zB die aktuellen Entwicklungen in 

Russland und der Ukraine oder die Umstellung von Referenzwerten (zB durch die Bench-
marks Verordnung), können im Basis- bzw Kundengeschäft einerseits und dem dazugehöri-
gen Hedgegeschäft anderseits unterschiedliche Referenz(zins)sätze zur Anwendung kom-

men. Das dadurch entstehende Basisrisiko zwischen den beiden Referenz(zins)sätzen kann 
das Ergebnis negativ beeinflussen. Derartige, oder andere Marktentwicklungen, können we-
sentliche Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Absicherungsmaßnahmen (Hedgeeffizienz) 

haben und damit die Volatilität der Geschäftsergebnisse der Emittentin erhöhen. 

1.1.2 Risikofaktoren in Bezug auf rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken der Emittentin 

Aufgrund der weitreichenden Entscheidungs- und Weisungsrechte der Zentralorgani-

sation, könnte die Emittentin in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden.  

Der Verbundvertrag sieht weitreichende Entscheidungs- und Weisungsrechte der 
VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation gegenüber den Mitgliedern des Volksbanken-Ver-

bundes einschließlich der Emittentin vor.  

Die Emittentin muss daher die Weisungen der Zentralorganisation beachten. Für den Fall, 
dass die Emittentin Weisungen nicht nachkommt, stehen der Zentralorganisation umfassende 

Durchsetzungskompetenzen, bis hin zu wesentlichen Konventionalstrafen und einem Aus-
schluss der Emittentin aus dem Volksbanken-Verbund, zu. 

Die Weisungskompetenz der Zentralorganisation umfasst ua die Sachbereiche administrative, 

technische und finanzielle Beaufsichtigung, Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, 
Risikobewertung und Risikokontrollverfahren, interne Kontrollmechanismen und die laufende 
Geschäftstätigkeit. Insbesondere obliegt der Zentralorganisation die Steuerung von Kapital, 
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Liquidität und Risiko innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Die Zentralorganisation kann da-
mit die wirtschaftliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Emittentin auch zu ihrem 
Nachteil einschränken, wenn dies den Interessen des Volksbanken-Verbundes nützt. Daraus 

könnte sich ein negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
ergeben. 

Es besteht das Risiko, dass die Verpflichtungen der Emittentin aus dem Volksbanken-

Verbund aufgrund der finanziellen Beitragspflicht nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben können (Verbundrisiko).  

Die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation, die rechtlich selbstständigen Volksbanken 

und ein Spezialkreditinstitut bilden auf Basis eines Verbundvertrages (der "Verbundvertrag") 
aufgrund der erteilten Bewilligung der Europäischen Zentralbank (die "EZB") (als zuständige 
Behörde) einen Kreditinstitute-Verbund (der "Volksbanken-Verbund") gemäß § 30a BWG. 

Der Volksbanken-Verbund basiert ua auf (idR unbeschränkten) gegenseitigen Haftungsüber-
nahmen (zB in Liquiditätsnotfällen oder bei bedrohlicher Verschlechterung der Finanzlage ei-
nes Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) durch die Zentralorganisation und die zugeord-

neten Kreditinstitute ("Liquiditäts- und Haftungsverbund"). 

Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge an einen Leistungsfonds für den Volksbanken-Verbund 
zu leisten, damit (zB in Liquiditätsnotfällen eines Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) ge-

eignete (Interventions-)Maßnahmen nach den Bestimmungen des Verbundvertrages ergriffen 
werden können. 

In diesem Zusammenhang können sich wirtschaftliche Schwierigkeiten eines oder mehrerer 

Mitglieder des Volksbanken-Verbundes aufgrund der finanziellen Beitragspflicht negativ auf 
die übrigen Mitglieder – und somit auch auf die Emittentin – auswirken. Das bedeutet, dass 
die Emittentin andere Mitglieder mit Kapital und oder Liquidität unterstützen muss, welches ihr 

selbst zur Ausübung der eigenen Geschäftstätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen würde.  

Regulatorische Neuerungen können zu höheren Risikogewichten führen, insbesondere 
im neuen Kreditrisiko-Standardansatz, und können somit einen nachteiligen Effekt auf 

die Eigenmittelquoten des Volksbanken-Verbundes haben. 

Erwartete regulatorische Neuerungen umfassen unter anderem die erneute Überarbeitung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 idgF (Capital Requirements Regulation – "CRR") mit welcher 

voraussichtlich ein neuer Kreditrisiko-Standardansatz umzusetzen ist. Aktuell vorliegende In-
formationen über den geplanten Kreditrisiko-Standardansatz lassen darauf schließen, dass 
sich die Risikogewichte für bestimmte Arten von Immobilienfinanzierungen erhöhen. Insbe-

sondere bei jenen Finanzierungen der Emittentin, welche aus den Cash Flows der finanzierten 
Immobilien zurückgezahlt werden, kann dies zu einer Erhöhung der Risikogewichte und in 
weiterer Folge zu einem adversen Effekt auf die Eigenmittelquoten des Volksbanken-Verbun-

des führen. 

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund unterliegen zahlreichen strengen und um-
fangreichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften. 

Die VOLKSBANK WIEN, die rechtlich selbstständigen Volksbanken und ein Spezialkreditin-
stitut bilden auf Basis des Verbundvertrages den Volksbanken-Verbund gemäß § 30a BWG. 
§ 30a BWG bezieht sich unter anderem auf die Kriterien in Artikel 10(1) CRR. 



 

17 

Als österreichisches Kreditinstitut und österreichischer Kreditinstitute-Verbund sind die Emit-
tentin und der Volksbanken-Verbund verpflichtet, jederzeit zahlreiche aufsichtsrechtliche An-
forderungen und Vorschriften einzuhalten, die sich laufend ändern, umfangreicher und stren-

ger werden. 

 EU Bankenpaket und Reform der Bankenunion 

Am 27. Oktober 2021 nahm die Europäische Kommission ein Paket von Überarbeitun-

gen in der CRR und der Richtlinie 2013/36/EU idgF (Capital Requirements Directive – 
"CRD") an. Am 14. Dezember 2023 haben sich das Europäische Parlament und der Rat 
auf die letzten Bestandteile des Pakets geeinigt. Es wurde bestätigt, dass die neuen 

CRR Vorschriften ab dem 01. Jänner 2025 gelten werden und die in der CRD enthalte-
nen neuen Bestimmungen von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den müssen, bevor sie zur Anwendung kommen. Die neuen Vorschriften müssen je-

doch noch vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen werden und die 
Rechtstexte müssen im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. 

Mit diesen neuen Vorschriften soll sichergestellt werden, dass die Banken der EU bes-

ser für mögliche wirtschaftliche Schocks gewappnet werden und gleichzeitig einen Bei-
trag zur Erholung Europas von der Coronavirus (COVID-19) Pandemie und zum Über-
gang zur Klimaneutralität leisten. Dieses Paket umfasst die folgenden Legislativvor-

schläge: 

 Umsetzung von Basel III (für Details siehe unten bei überarbeitete BCBS Stan-
dards); 

 Nachhaltigkeit (ESG); und 

 Stärkere Instrumente für die Aufsicht. 

 Überarbeitete BCBS Standards 

Am 07. Dezember 2017 und am 14. Jänner 2019 veröffentlichte der Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision – "BCBS") überarbeitete 
Standards seines internationalen aufsichtsrechtlichen Rahmenwerks für Kreditinstitute. 

Innerhalb der EU müssen die überarbeiteten Normen in EU-Recht umgesetzt werden, 
um anwendbar zu sein. Diese Basel III-Reformen beinhalten ua folgende Maßnahmen, 
die ein spezifisches und wesentliches Risiko für die Emittentin darstellen, falls sie in EU-

Recht umgesetzt werden: 

 Überarbeitung des Standardansatzes und des auf internen Ratings basierenden An-
satzes für die Berechnung von Kreditrisiken; 

 Überarbeitung des Regelungsrahmens für die kreditrisikobezogene Bewertungsan-
passung (credit valuation adjustment); 

 Überarbeitung des Standardansatzes für operationelle Risiken; 

 Überarbeitung der Messung der Verschuldungsquote (leverage ratio); und 

 das final überarbeitete Rahmenwerk für Marktrisiko. 

Die überarbeiteten BCBS Standards sind (aufgrund einer Verschiebung wegen COVID-

19) am 1. Jänner 2023 in Kraft getreten und werden schrittweise über einen Zeitraum 
von fünf Jahren eingeführt. Am 07. Dezember 2017 veröffentlichte das BCBS auch ein 
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Diskussionspapier betreffend die aufsichtsrechtsrechtliche Behandlung von Staatsrisi-
kopositionen, die für die Emittentin zu höheren Risikogewichten für bestimmte Staatsri-
sikopositionen führen würde. Zudem veröffentlichte das BCBS am 31. März 2021 Do-

kumente betreffend die Grundsätze für operationelles Risiko und operationelle Resili-
enz.  

Die Einhaltung dieser aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften, insbesondere 

auch das laufende Monitoring und die Umsetzung von neuen oder geänderten Anforderungen 
und Vorschriften, verursacht signifikante Kosten und zusätzlichen Aufwand für die Emittentin 
und deren (tatsächliche oder auch nur mögliche) Verletzung kann wesentliche aufsichtsrecht-

liche Maßnahmen nach sich ziehen und stellt ein großes Rechts- und Reputationsrisiko dar. 
Weiters führen strengere aufsichtsrechtliche Vorschriften und Anforderungen zu einem zu-
sätzlichen Kapitalbedarf für die Emittentin und/oder resultieren in Einschränkungen und Be-

grenzungen des risikobezogenen Geschäfts und anderer Geschäfte der Emittentin; letzteres 
kann sich negativ auf die Erträge und Einnahmen der Emittentin auswirken. 

Darüber hinaus können weitere regulatorische Änderungen und Neuerungen (z.B. Kreditinsti-

tute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO), Verordnung zur Begren-
zung der systemischen Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien) und die 
Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken (insbesondere Klima- und Umweltrisiken) 

kosten- und aufwandstreibend wirken und sich negativ auf Erträge und Einnahmen der Emit-
tentin auswirken. 

Die Emittentin ist verpflichtet, jederzeit die für sie geltenden aufsichtsrechtlichen Kapi-

talanforderungen einzuhalten.  

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund sind verpflichtet, jederzeit bestimmte aufsichts-
rechtliche Kapitalanforderungen (auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis) einzuhalten: 

 So müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die geltenden Mindest-
kapitalanforderungen gemäß Artikel 92 CRR (sog "Anforderungen nach Säule 1" – "Pillar 
1 requirements") erfüllen. Diese umfassen eine harte Kernkapitalquote von 4,5%, eine 

Kernkapitalquote von 6% und eine Gesamtkapitalquote von 8%. 

 Zusätzlich muss der Volksbanken-Verbund jederzeit die ihm von der EZB aufgrund des 
SREP vorgeschriebenen Kapitalanforderungen (sog "Anforderungen nach Säule 2" – "Pil-

lar 2 requirement") ("SREP-Aufschlag"), die sich aus einer Mindesteigenmittelanforderung 
und einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung zusammensetzt, erfüllen. Zum Datum die-
ses Prospekts beträgt der für den Volksbanken-Verbund festgelegte SREP-Aufschlag 

2,25%. Daneben besteht die Anforderung an den Volksbanken-Verbund, die sog Empfeh-
lung der Säule 2 ("Pillar 2 guidance") zu erfüllen. 

 Weiters müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die kombinierte 

Kapitalpuffer-Anforderung iSd § 22a BWG in Form von Instrumenten des harten Kernkapi-
tals (Common Equity Tier 1 – "CET 1") erfüllen. Für den Volksbanken-Verbund stellt diese 
die Summe aus der Kapitalpuffer-Anforderung für die Einhaltung (i) des Kapitalerhaltungs-
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puffers iHv 2,5%, (ii) des antizyklischen Kapitalpuffers für in Österreich belegene wesentli-
che Kreditrisikopositionen iHv 0%1, (iii) des Systemrisikopuffers iHv 0,5%, (iv), des Kapi-
talpuffers für Systemrelevante Institute (O-SII) iHv 0,90%, gemäß des Artikels 92(3) CRR 

berechneten Gesamtrisikobetrags, dar. Für die VOLKSBANK WIEN AG gelten der Kapital-
erhaltungspuffer iHv 2,5% und der antizyklische Kapitalpuffer für in Österreich belegene 
wesentliche Kreditrisikopositionen iHv 0%. 

 Daneben hat die Emittentin nach dem BaSAG der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 idgF 
("SRMR", Single Resolution Mechanism Regulation) auf Verlangen der Abwicklungsbe-
hörde MREL vorzuhalten. Diese MREL-Quote ist von der Abwicklungsbehörde festzuset-

zen und wird als prozentualer Anteil des Betrags der Eigenmittel und berücksichtigungsfä-
higen Verbindlichkeiten (a) am gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR berechneten Gesamtrisi-
kobetrag (Total Risk Exposure Amount – TREA); und (b) am gemäß den Artikeln 429 und 

429a CRR berechneten Leverage Ratio Exposure berechnet.  

Strengere – für die Emittentin geltende – aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen und/oder 
die Nichteinhaltung solcher Anforderungen können zu (ungeplantem) zusätzlichem (quantita-

tiven oder qualitativen) Kapitalbedarf für die Emittentin und/oder zu Einschränkungen und Be-
grenzungen des risikobezogenen Geschäfts und anderer Geschäfte der Emittentin führen; 
letzteres würde sich negativ auf die Erträge und Einnahmen der Emittentin auswirken. 

Darüber hinaus bestehen noch weitere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, 
insbesondere an die Eigenmittelausstattung und die Liquidität, die von der Emittentin und/oder 
vom Volksbanken-Verbund einzuhalten sind. Die Nichteinhaltung der geltenden Aufsichtsan-

forderungen (insbesondere der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) durch die Emitten-
tin und/oder den Volksbanken-Verbund kann zu verstärkten aufsichtsrechtlichen Maßnahmen 
(einschließlich der Auflösung des Volksbanken-Verbundes) und (ungeplantem) zusätzlichem 

(quantitativen oder qualitativen) Kapitalbedarf für die Emittentin und den Volksbanken-Ver-
bund und/oder zu Einschränkungen und Begrenzungen des risikobezogenen Geschäfts und 
anderer Geschäfte der Emittentin und des Volksbanken-Verbunds führen; letzteres würde sich 

negativ auf die Erträge und Einnahmen der Emittentin und des Volksbanken-Verbunds aus-
wirken. 

Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge an den Einheitlichen Abwicklungsfonds und den 

Einlagensicherungsfonds abzuführen. 

Der Einheitliche Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund – "SRF") wurde durch die SRMR 
errichtet und wird durch Beiträge der Kreditinstitute (einschließlich der Emittentin) und be-

stimmter Wertpapierfirmen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten der Bankenunion zusam-
mengestellt. Der SRF wurde schrittweise innerhalb eines anfänglichen Zeitraums von acht 
Jahren (2016 – 2023) aufgebaut und hat die Zielausstattung von 1% der gedeckten Einlagen 

aller Kreditinstitute (einschließlich der Emittentin) der Bankenunion zum 31.12.2023 erreicht. 
Am 15. Februar 2024 hat der SRB verkündet, dass für 2024 keine Beitragsleistungen zu leis-
ten sind.   

 

 

1 Insitutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (für nicht in Österreich belegene wesentliche Kreditrisikopo-
sitionen) iHv. < 0,1%. 
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Es wird in Zukunft jedes Jahr eine Überprüfung des Zielniveaus durchgeführt, um zu bestäti-
gen, dass die beim SRF verfügbaren finanziellen Mittel mindestens 1% des Betrags der ge-
deckten Einlagen aller in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zugelassenen Kreditinstitute aus-

machen. Sollte das Ergebnis einer solchen Überprüfung dies vorschreiben, wird der SRB die 
regelmäßige Erhebung von Beiträgen zum SRF wieder aufnehmen. Die Banken werden da-
von in Kenntnis gesetzt. 

Falls es erforderlich ist, ist die Emittentin darüber hinaus uU auch zur Leistung bestimmter 
(ex post) Beiträge an den SRF verpflichtet. 

Die Emittentin ist Mitglied der Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. ("ESA"), der gesetz-

lich verpflichtenden (österreichischen) Sicherungseinrichtung iSd Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG). Das ESAEG sieht eine Zielgröße des ex ante fi-
nanzierten Einlagensicherungsfonds der ESA iHv 0,8% der gedeckten Einlagen vor, die durch 

Beiträge ihrer Mitglieder (einschließlich der Emittentin) bis 03.07.2024 vollständig aufzubauen 
sind. Falls es (im Fall einer Krise eines Mitgliedinstituts) erforderlich ist, ist die Emittentin uU 
auch zur Leistung bestimmter (ex post) Beiträge an den Einlagensicherungsfonds verpflichtet. 

Die Verpflichtung der Emittentin solche Beiträge zu leisten kann zu zusätzlichen finanziellen 
Belastungen für die Emittentin führen und sich negativ auf ihre Finanz- und Ertragslage aus-
wirken. 

Für die Emittentin und/oder den Volksbanken-Verbund besteht das Risiko, dass die Er-
füllung des Mindestbetrags an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, zu einer 
erheblichen finanziellen Mehrbelastung führt.  

Der Volksbanken-Verbund muss derzeit unter dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
(Single Resolution Mechanism – "SRM") auf konsolidierter Ebene den Mindestbetrag an be-
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen. Diese Mindestanforderungen sind von der 

Abwicklungsbehörde festzusetzen und werden als prozentualer Anteil des Betrags der Eigen-
mittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (a) am gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR 
berechneten Gesamtrisikobetrag (Total Risk Exposure Amount – TREA); und (b) am gemäß 

den Artikeln 429 und 429a CRR berechneten Leverage Ratio Exposure berechnet. Der Ein-
heitliche Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board – "SRB") hat, umgesetzt mit Be-
scheid der FMA vom 24.04.2024, dem Volksbanken-Verbund vorgeschrieben, Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) auf konsolidierter Basis in Höhe von 
20,49% ihres Gesamtrisikobetrags (Total Risk Exposure Amount – TREA, zuzüglich 3,95% 
Combined buffer Requirement) und 5,23% ihrer Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 

Ratio Exposure – LRE) ab 31.12.2024 zu erfüllen und danach jederzeit einzuhalten. 

Die mindestens erforderlichen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten können zukünftig 
durch Emission von neuen Kapitalinstrumenten (CET 1, AT 1, Tier 2) und/oder non-preferred 

senior Verbindlichkeiten und/oder mögliche andere nicht-nachrangige Verbindlichkeiten erfüllt 
werden. Der VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes 
kann dabei künftig die Aufgabe zukommen, die Emissionen zur Erfüllung der MREL-Quote zu 

einem Teil oder zur Gänze vorzunehmen. Es besteht das Risiko, dass künftig zu begebende 
MREL Instrumente nur zu deutlich höheren Kosten begeben werden können. Dies würde mit 
höheren Kosten für den Volksbanken-Verbund einhergehen und könnte sich negativ auf die 

Ertragslage der Emittentin auswirken.  
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Es besteht das Risiko, dass eine Ratingagentur das Rating des Volksbanken-Verbun-
des aussetzt, herabstuft oder widerruft, was zu einem Bonitäts- und Liquiditätsrisiko 
führen könnte (Risiko der Ratingänderung).  

Der Volksbanken-Verbund verfügt über ein Rating der Ratingagentur Fitch Ratings, Inc. Ein 
Rating stellt eine durch eine Ratingagentur erstellte Bonitätseinschätzung dar, dh eine Vo-
rausschau bzw einen Indikator der Zahlungsfähigkeit der Emittentin und/oder des Volksban-

ken-Verbundes (im letzteren Fall indirekt auch der Emittentin).  

Eine Ratingagentur kann ein Rating in begründeten Fällen jederzeit aussetzen, herabstufen 
oder widerrufen. Derartiges kann die Bonität und Liquidität der Emittentin erheblich ver-

schlechtern und eine nachteilige Auswirkung auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen 
haben. Das Rating des Volksbanken-Verbundes kann insbesondere durch eine Bonitätsver-
schlechterung anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes negativ betroffen sein. Eine 

Herabstufung des Ratings kann auch zu einer Einschränkung des Zugangs zu Mitteln und zu 
höheren Refinanzierungskosten der Mitglieder des Volksbanken-Verbundes einschließlich der 
Emittentin führen. Ein Rating kann auch ausgesetzt oder zurückgezogen werden, wenn der 

Volksbanken-Verbund den Vertrag mit der maßgeblichen Ratingagentur kündigt oder fest-
stellt, dass es nicht mehr in seinem Interesse ist, der Ratingagentur weiterhin Finanzdaten zu 
liefern.  

Durch eine Aussetzung, Herabstufung oder den Widerruf eines Ratings des Volksbanken-
Verbundes kann das Vertrauen in die Emittentin untergraben werden, sich die Refinanzie-
rungskosten der Emittentin erhöhen, der Zugang zu Refinanzierungs- und Kapitalmärkten 

oder das Spektrum der Gegenparteien, Transaktionen mit der Emittentin einzugehen, be-
schränken. 

Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Ab-

wicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emittentin anzuordnen.  

Die Richtlinie 2014/59/EU idgF ("BRRD", Bank Recovery and Resolution Directive) und die 
SRMR bilden die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Sanierung und Abwicklung von 

Kreditinstituten (einschließlich der Emittentin) in der Bankenunion. 

Bei Vorliegen der Abwicklungsvoraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Abwicklungs-
maßnahmen (i.e. Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse) in Bezug auf die Emit-

tentin anzuordnen, um bei Ausfall (oder drohendem Ausfall) der Emittentin eine geordnete 
Abwicklung durchführen und die Finanzmarktstabilität wahren zu können. 

Die Voraussetzungen für eine Abwicklung der Emittentin sind: 

 Die zuständige Behörde oder die Abwicklungsbehörde stellt fest, dass die Emittentin aus-
fällt oder wahrscheinlich ausfällt; und 

 unter Berücksichtigung zeitlicher und anderer relevanter Umstände besteht nach vernünf-

tigem Ermessen keine Aussicht, dass der Ausfall der Emittentin innerhalb eines angemes-
senen Zeitrahmens durch alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft, oder anderer Auf-
sichtsmaßnahmen, darunter Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschreibung 

oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Ver-
bindlichkeiten, die in Bezug auf die Emittentin getroffen werden, abgewendet werden kann; 
und 

 Abwicklungsmaßnahmen sind im öffentlichen Interesse erforderlich. 
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Die Abwicklungsbehörde hat sog Abwicklungsbefugnisse, die sie im Rahmen oder zur Vorbe-
reitung der Anwendung eines Abwicklungsinstruments auf die Emittentin einzeln oder in Kom-
bination ausüben kann. Die verschiedenen Abwicklungsinstrumente sind: (i) das Instrument 

der Unternehmensveräußerung; (ii) das Instrument des Brückeninstituts; (iii) das Instrument 
der Ausgliederung von Vermögenswerten; und (iv) das Instrument der Gläubigerbeteiligung. 

Durch Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung kann die Abwicklungsbehörde in 

einer Verlusttragungskaskade berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten der Emittentin her-
abschreiben oder in Eigentumstitel umwandeln. Darüber hinaus kann die Abwicklungsbehörde 
die Trennung der werthaltigen Vermögenswerte von den wertgeminderten oder ausfallgefähr-

deteren Vermögenswerten vornehmen und Anteile an der Emittentin oder sämtliche oder ei-
nen Teil der Vermögenswerte der Emittentin auf einen privaten Käufer oder ein Brückeninstitut 
ohne Zustimmung der Anteilseigner übertragen. 

1.1.3 Risikofaktoren in Bezug auf weitere Risiken, die die Emittentin betreffen 

Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken kann sich negativ auf den Wert von Vermö-
genswerten bzw auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation der 

Emittentin und/oder des Volksbanken-Verbundes auswirken. 

Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf Klima, Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw deren Eintreten negative Auswirkungen auf 

den Wert von Vermögenswerten bzw auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die 
Reputation der Emittentin und/oder des Volksbanken-Verbundes haben könnten. Nachhaltig-
keitsrisiken entstehen, weil Belange im Hinblick auf Klima, Umwelt, Soziales und Unterneh-

mensführung auf Gegenparteien, Kunden und andere Vertragspartner der Emittentin und/oder 
des Volksbanken-Verbundes wirken können. Beispielsweise können physische Risiken als 
Folge veränderter klimatischer und/oder umweltbezogener Bedingungen (zB Umweltkatastro-

phen, Extremwetterereignisse) oder Transitionsrisiken (= Übergangsrisiken) infolge des An-
passungsprozesses hin zu einer kohlenstoffärmeren und ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft 
(zB zusätzlicher Investitionsbedarf, Abwertung des Anlagevermögens, Kosten aufgrund poli-

tischer Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz, neue Technologien) entstehen. 

Aufgrund von Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Prozesse, Menschen, 
Systeme oder externer Ereignisse kann es zum Eintritt wesentlicher unerwarteter Ver-

luste kommen (operationelles Risiko). 

Unter dem operationellen Risiko versteht die Emittentin das Risiko unerwarteter Verluste, die 
infolge der Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Kontrollen, Prozesse, Menschen, 

Systeme der Emittentin oder externer Ereignisse einschließlich des Rechtsrisikos eintreten. 
Unter dem Rechtsrisiko versteht die Emittentin beispielsweise die fehlende Berechtigung ei-
nes Vertragspartners der Emittentin zum Geschäftsabschluss, vertragliche Mängel oder eine 

unvollständige Dokumentation der Geschäfte, die dazu führen können, dass Forderungen/An-
sprüche der Emittentin aus Transaktionen rechtlich nicht durchsetzbar sind. Solche operatio-
nellen Risiken beinhalten bei der Emittentin das Risiko des unerwarteten Verlustes in Folge 

einzelner Ereignisse, die sich ua aus fehlerhaften Informationssystemen, unzureichenden Or-
ganisationsstrukturen oder ineffektiven Kontrollmechanismen ergeben. Derartige Risiken be-
inhalten bei der Emittentin außerdem das Risiko höherer Kosten oder des Verlustes aufgrund 
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allgemein unvorteilhafter wirtschaftlicher oder handelsspezifischer Trends. Auch Reputations-
schäden, die die Emittentin aufgrund eines dieser Ereignisse erleiden könnte, fallen in diese 
Risikokategorie. 

Das Schlagendwerden von operationellem Risiko könnte zu unerwartet hohen Verlusten füh-
ren und folglich die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu 
leisten, wesentlich schmälern sowie den Marktpreis der Schuldverschreibungen wesentlich 

negativ beeinflussen. 

1.2 ALLGEMEINE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Potenzielle Inhaber von Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts und der 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofakto-
ren, die spezifisch für die Schuldverschreibungen und wesentlich für das Treffen einer infor-

mierten Anlageentscheidung sind, berücksichtigen und eine solche Entscheidung nur auf der 
Grundlage dieses gesamten Prospekts, einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedin-
gungen und der emissionsspezifischen Zusammenfassung, treffen.  

Keine Person sollte die Schuldverschreibungen erwerben, ohne eine genaue Kenntnis der 
Funktionsweise der jeweiligen Schuldverschreibung zu besitzen und sich des Risikos eines 
möglichen Verlusts bewusst zu sein. Jeder potenzielle Anleihegläubiger sollte genau prüfen, 

ob für ihn unter den gegebenen Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen 
Verhältnisse und Vermögenssituation eine Anlage in die Schuldverschreibungen geeignet ist.  

Potenzielle Investoren sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen dieses 

Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanzberater, Wirt-
schaftsprüfer, Steuer- und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen.  

Begriffe und Ausdrücke, die im Abschnitt "5. Anleihebedingungen" definiert sind, haben in die-
sem Abschnitt "1.2 Risikofaktoren in Bezug auf die Schuldverschreibungen" dieselben Bedeu-
tungen.  

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft (für jede 
Kategorie wird der wesentlichste Risikofaktor an erster Stelle genannt): 

1.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Verzinsungsstruktur der Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibun-
gen mit fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das Risiko, dass der 
Marktpreis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzins-

niveaus sinkt. 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibungen mit 
fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko, dass der Marktpreis 

solcher Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinkt. 
Während der nominelle Zinssatz fix verzinster Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Schuldverschreibungen (oder bei Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden in 

Bezug auf diese Perioden) im Vorhinein festgesetzt ist, ändert sich der Zinssatz auf den Ka-
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pitalmärkten für vergleichbare Schuldverschreibungen (das "Marktzinsniveau") üblicher-
weise täglich und bewirkt eine tägliche Änderung des Marktpreises der Schuldverschreibun-
gen. 

Mit den Schwankungen des Marktzinsniveaus ändert sich auch der Marktpreis fix verzinster 
Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden, typi-
scherweise vom Marktzinsniveau ausgehend in die entgegengesetzte Richtung. Wenn das 

Marktzinsniveau steigt, sinkt der Marktpreis fix verzinster Schuldverschreibungen oder von 
Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden üblicherweise so lange, bis die Rendite 
dieser Schuldverschreibungen etwa dem Marktzinsniveau entspricht. 

Das Zinsrisiko kommt zum Tragen, wenn fix verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-
verschreibungen mit fix verzinsten Perioden vor Endfälligkeit verkauft werden. Je länger der 
Zeitraum bis zur Endfälligkeit fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-

bungen mit fix verzinsten Perioden und je niedriger der Zinssatz fix verzinster Schuldverschrei-
bungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden ist, desto größer sind die 
Schwankungen des Marktpreises fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldver-

schreibungen mit fix verzinsten Perioden, wenn sich das Marktzinsniveau ändert. Das gleiche 
gilt für Schuldverschreibungen mit ansteigendem fixem Zinssatz (Stufenzinsanleihen), wenn 
die Marktzinssätze für vergleichbare Schuldverschreibungen höher als die für diese Schuld-

verschreibungen geltenden Zinssätze sind. 

Veränderungen der Marktzinssätze haben auf die Marktpreise von Nullkupon-Schuld-
verschreibungen einen stärkeren Einfluss als auf die Marktpreise anderer Schuldver-

schreibungen. 

Nullkupon-Schuldverschreibungen weisen keinen Kupon auf. Ein Anleihegläubiger von Null-
kupon-Schuldverschreibungen trägt das Risiko, dass der Marktpreis dieser Schuldverschrei-

bungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinken kann. Der Marktpreis von 
Nullkupon-Schuldverschreibungen verhält sich volatiler als der Marktpreis von verzinsten 
Schuldverschreibungen und reagiert auf Änderungen des Marktzinsniveaus stärker als ver-

zinste Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Nullkupon-Schuldverschreibungen kön-
nen daher eine wesentlich höhere negative Beeinträchtigung ihres Marktpreises aufgrund von 
Änderungen des Marktzinssatzes erfahren. 

Anleihegläubiger von variabel verzinsten Schuldverschreibungen oder von Schuldver-
schreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das 
Risiko schwankender Zinsniveaus und ungewisser Zinserträge. 

Anleihegläubiger variabel verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibun-
gen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko schwan-
kender Marktzinsniveaus und ungewisser Zinserträge. Aufgrund des schwankenden 

Marktzinsniveaus ist es nicht möglich, die Rendite variabel verzinster Schuldverschreibungen 
oder von Schuldverschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perio-
den im Vorhinein zu bestimmen. Sind variabel verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-

verschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden derart struktu-
riert, dass sie Multiplikatoren (Partizipationsfaktoren), Höchstzinssätze oder Mindestzinssätze, 
oder eine Kombination solcher Merkmale enthalten, kann sich der Marktpreis volatiler gestal-

ten, als jener variabel verzinster Schuldverschreibungen oder Schuldverschreibungen mit va-
riabel verzinsten Perioden, die solche Merkmale nicht enthalten. 
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Die Wertentwicklung variabel verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-
bungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden hängt insbesondere von 
der Entwicklung des Marktzinsniveaus, dem Angebot und der Nachfrage auf dem Sekundär-

markt und der Bonität der Emittentin ab. Bei Veränderungen eines oder mehrerer dieser Fak-
toren kann es daher zu Schwankungen des Marktpreises dieser Schuldverschreibungen kom-
men. Änderungen des Marktzinsniveaus während einer Zinsperiode können auch die Höhe 

der Verzinsung in den nachfolgenden Zinsperioden negativ beeinflussen. 

Bei Schuldverschreibungen mit fix zu variablem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz kann 
der Zinssatz nach Wechsel von einer fixen Verzinsung auf eine variable oder eine wei-

tere fixe Verzinsung weniger vorteilhaft für Anleihegläubiger sein als der vormals fixe 
Zinssatz. 

Der Wechsel von einer fixen auf eine variable Verzinsung oder von einer fixen auf eine weitere 

fixe Verzinsung beeinflusst den Marktpreis der Schuldverschreibungen. Beim Wechsel von 
einem fixen auf einen variablen Zinssatz oder von einem fixen auf einen weiteren fixen Zins-
satz, kann der variable oder fixe Zinssatz niedriger sein als jener der fixen Zinsperiode und 

jener einer vergleichbaren variablen oder fixen Schuldverschreibung. 

Bei Schuldverschreibungen mit einem Zielkupon trägt der Anleihegläubiger das Risiko 
einer vorzeitigen Rückzahlung sobald ein bestimmter Zinsbetrag erreicht wird. 

Wenn Schuldverschreibungen einen Zielkupon beinhalten, trägt der Anleihegläubiger das Ri-
siko der vorzeitigen Rückzahlung, sobald die Summe der unter diesen Schuldverschreibungen 
ausbezahlten Zinsen einen bestimmten Betrag erreicht. Dies kann sich nachteilig auf die Li-

quiditätsplanung des Anleihegläubigers auswirken. Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung 
kann der Anleihegläubiger erwartete Erträge verlieren, da der Betrag, den er bei vorzeitiger 
Rückzahlung erhält, niedriger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag der 

Schuldverschreibungen sein kann (siehe auch den Risikofaktor "Bei Schuldverschreibungen 
mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt der Anleihegläubiger neben dem 
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen 

Rückzahlung)."). 

Änderungen bei den Referenzwerten, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen 
können, können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zah-

lungen unter den Schuldverschreibungen haben. 

Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), ICE Swap Rates und vergleichbare Indizes kön-
nen als Referenz(zins)sätze, sogenannte Referenzwerte (Benchmarks), in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen verwendet werden. Diese Referenzwerte können als ein Referenz-
wert ("Referenzwert") iSd Benchmarks Verordnung qualifiziert werden, deren Bestimmungen 
großteils seit 01.01.2018 anwendbar sind. Gemäß der Benchmarks Verordnung kann ein Re-

ferenzwert nicht als solcher verwendet werden, wenn sein Administrator keine Genehmigung 
beantragt hat, nicht registriert ist oder seinen Sitz in keinem EU Mitgliedstaat hat, wodurch 
(abhängig von anwendbaren Übergangsbestimmungen) die Bedingungen zur Gleichwertigkeit 

nicht erfüllt sind, er bis zu einer solchen Entscheidung nicht anerkannt ist oder für solche Zwe-
cke nicht genehmigt ist. Folglich wäre es nicht möglich, einen Referenzwert als Refe-
renz(zins)satz für die Schuldverschreibungen weiter zu verwenden. In einem solchen Fall 

könnten die Schuldverschreibungen, abhängig vom jeweiligen Referenzwert und von den 
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maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, angepasst, ihre Notierung zurückgenommen wer-
den oder anderweitigen Auswirkungen ausgesetzt sein. 

Diese vorgenannten Benchmarks Verordnung, sowie eine Vielzahl an anderen Vorschlägen, 

Initiativen und Untersuchungen in diesem Zusammenhang können Auswirkungen auf die Re-
ferenzwerte haben. In Folge der Umsetzung einer oder mehrerer dieser möglichen Reformen 
könnte sich die Art der Administrierung der Referenzwerte ändern, wodurch diese anders als 

in der Vergangenheit funktionieren könnten, oder Referenzwerte könnten gänzlich eliminiert 
werden oder es könnten andere Konsequenzen eintreten, die derzeit nicht absehbar sind. Im 
Juni 2023 wurde als eine solche Konsequenz die Veröffentlichung der London Interbank Of-

fered Rate (LIBOR) eingestellt. 

Etwaige Änderungen bei einem Referenzwert aufgrund der Benchmarks Verordnung oder an-
derer Initiativen könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Kosten der Refinanzie-

rung eines Referenzwertes oder auf die Kosten und Risiken der Administrierung oder ander-
weitigen Teilnahme an der Festsetzung eines Referenzwertes und der Erfüllung solcher Best-
immungen und Anforderungen haben. Solche Faktoren könnten dazu führen, dass Marktteil-

nehmer davon abgehalten werden, weiterhin bestimmte Referenzwerte zu administrieren oder 
daran teilzunehmen. Weiters könnten diese Faktoren, die für bestimmte Referenzwerte ver-
wendeten Regelungen und Methoden ändern, die Funktionsweise eines Referenzwertes 

nachteilig beeinflussen oder zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen. Potenzielle Anle-
ger sollten sich des Risikos bewusst sein, dass etwaige Änderungen bei den jeweiligen Refe-
renzwerten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zahlungen unter 

den Schuldverschreibungen haben könnten. 

Schuldverschreibungen, die bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Ausstattungs-
merkmale wie beispielsweise einen Mindestzinssatz aufweisen, können auch für Anlei-

hegläubiger nachteilige Ausstattungsmerkmale wie beispielsweise einen Höchstzins-
satz oder einen höheren Emissionspreis aufweisen. 

Variabel verzinste Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen, die Perioden mit va-

riabler Verzinsung aufweisen, können über bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Aus-
stattungsmerkmale, wie beispielsweise eine Mindestverzinsung verfügen, weisen aber typi-
scherweise auch Ausstattungsmerkmale auf, die nachteiliger für Anleihegläubiger sein können 

(wie einen Höchstzinssatz oder einen höheren Emissionspreis) als die Ausstattungsmerkmale 
vergleichbarer Schuldverschreibungen, die keine Mindestverzinsung aufweisen. Wurde ein 
Höchstzinssatz festgelegt, wird die Höhe des variablen Zinssatzes niemals darüber hinaus-

steigen, weshalb der Anleihegläubiger nicht in der Lage sein wird, von einer günstigen, über 
den Höchstzinssatz hinausgehenden, Entwicklung des Referenz(zins)satzes zu profitieren. 
Die Rendite der Schuldverschreibungen könnte daher beträchtlich niedriger ausfallen, als jene 

ähnlich ausgestalteter Schuldverschreibungen ohne Höchstzinssatz. 

1.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf den Rang der Schuldverschreibungen 

1.2.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ei-
ner gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-
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den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-
chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-
hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 
Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 

Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente; (iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder 
Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen 
gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) 

Schuldtitel"); und (vi) die restlichen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten (wie zB die nicht-nach-
rangigen Schuldverschreibungen) entsprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen 
eines Konkursverfahrens, einschließlich der Rangfolge für Einlagen gemäß § 131 BaSAG, im 

erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-
behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstrumen-
ten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen Ver-
bindlichkeiten anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des Instru-

ments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann der 
Nennbetrag der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabge-

setzt oder in Eigentumstitel umgewandelt werden. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass das 
Vorstehende auch für nicht-nachrangige Schuldverschreibungen gilt, die als grüne Anleihen, 
nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen begeben werden. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen und bestimmte andere 
Forderungen einen höheren Rang als die Forderungen aus den nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-
fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-
rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-
venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 
und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-
stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-
ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-

Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils in demselben gemäß § 27a BWG geforderten 
Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen); und 
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(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 
Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"), 
dh Schuldtitel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche 

Laufzeit der Schuldtitel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine 
eingebetteten Derivate und sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen 
Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der 

Emission wird explizit auf den niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-
verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in den Punkt (a) bis (c) angeführten For-
derungen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den nicht-nachrangi-
gen Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vorran-

gigen Forderungen vollständig befriedigt wurden. 

1.2.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko einer gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-
den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 
tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 
Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 
Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente; (iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder 

Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen 
gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) 
Schuldtitel", wie zB die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen); und (vi) die restlichen 

bail-in-fähigen Verbindlichkeiten (wie zB die "preferred senior" Schuldverschreibungen) ent-
sprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließ-
lich der Rangfolge gemäß § 131 BaSAG, im erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-
behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-
hörde Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstrumen-

ten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen Ver-
bindlichkeiten (wie zB die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen) anzuwenden, bevor 
sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des Instruments der Gläubigerbeteiligung) an-

wendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-
ten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder das Instrument der Gläubigerbeteili-

gung auf die Emittentin angewendet wird, kann der Nennbetrag der berücksichtigungsfähigen 
Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt oder in Eigentumstitel umgewan-
delt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht betroffen sein sollten. Zur Klar-
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stellung wird angemerkt, dass das Vorstehende auch für berücksichtigungsfähige Schuldver-
schreibungen gilt, die als grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen bege-
ben werden. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen und bestimmte andere 
Forderungen sowie möglicherweise auch nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen 
einen höheren Rang als die Forderungen aus den berücksichtigungsfähigen Schuld-

verschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-
fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-
venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 
und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 
und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 
auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-
ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-
Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils im demselben gemäß § 27a BWG geforderten 
Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den "preferred se-
nior" Schuldverschreibungen); und 

(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 

Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel", 
wie zB "non-preferred senior" Schuldverschreibungen), dh Schuldtitel, die die folgenden 
Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel beträgt 

mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten Derivate und 
sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und gege-
benenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den nied-

rigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-
verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den "preferred 

senior" Schuldverschreibungen nachrangig zu den in den Punkten (a) bis (c) angeführten For-
derungen; und Forderungen aus den "non-preferred senior" Schuldverschreibungen nachran-
gig zu den in den Punkten (a) bis (d) angeführten Forderungen. Aus diesem Grund würden 

Zahlungen auf Forderungen aus den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nur 
dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vorrangigen Forderungen vollständig 
befriedigt wurden. 
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Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Anleihe-
gläubiger (wenn überhaupt) nur mit vorheriger Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zu-
rückgezahlt werden. 

Wenn ein solches Recht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, haben Anleihegläu-
biger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen das Recht, die vorzeitige Rück-
zahlung ihrer berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, jedoch nur un-

ter bestimmten Bedingungen, insbesondere im Wesentlichen nach vorheriger Erlaubnis durch 
die Abwicklungsbehörde. 

Daher können Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ge-

zwungen sein, die finanziellen Risiken einer Investition in die berücksichtigungsfähigen 
Schuldverschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu tragen. 

Die Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der Abwick-
lungsbehörde abhängig. 

Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 

Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen jederzeit aus steuerlichen 
(sofern ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist) 
und/oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann die Emittentin, 

falls ein solches Recht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, nach eigenem Er-
messen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfäl-
ligkeit an einem festgelegten Wahlrückzahlungstag oder sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der 

ausstehende Gesamtnennbetrag einer Serie der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
bungen, die von anderen Personen als der Emittentin gehalten werden, unter einen in den 
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Schwellenwert fällt, vorzeitig zurückzah-

len. Für jede vorzeitige Rückzahlung und jeden Rückkauf der berücksichtigungsfähigen 
Schuldverschreibungen müssen die Voraussetzungen für die vorzeitige Rückzahlung und den 
Rückkauf (wie in den Emissionsbedingungen der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen beschrieben) erfüllt sein. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der berücksichtigungsfähigen Schuldver-
schreibungen bedürfen der vorherigen Erlaubnis der Abwicklungsbehörde. Gemäß der CRR 

darf die Abwicklungsbehörde Instituten die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf von be-
rücksichtigungsfähigen Instrumenten (wie zB die berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
bungen) nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erlauben. Diese Voraussetzungen 

sowie einige technische Bestimmungen und Standards betreffend auf die Emittentin anwend-
bare aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen sind von der Abwicklungsbehörde bei ihrer Ent-
scheidung über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs zu berück-

sichtigen. Es ist ungewiss, wie die Abwicklungsbehörde diese Kriterien in der Praxis anwen-
den wird und wie sich diese Bestimmungen und Standards während der Laufzeit der berück-
sichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ändern. Daher ist es nicht abschätzbar, ob und 

falls ja, unter welchen Bedingungen die Abwicklungsbehörde ihre vorherige Erlaubnis für eine 
vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
bungen erteilt. 

Des Weiteren, selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde 
erhalten würde, wird jede Entscheidung der Emittentin über eine vorzeitige Rückzahlung der 
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berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berücksich-
tigung der Auswirkungen externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Auswir-
kungen der Ausübung eines vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtlicher Kapitalan-

forderungen und vorherrschende Marktbedingungen) erfolgen. Es besteht das Risiko, dass 
die Emittentin ein ihr in Bezug auf die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu-
stehendes vorzeitiges Rückzahlungsrecht nicht ausüben wird und die Anleihegläubiger daher 

bis zum Fälligkeitsdatum der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen in diesen in-
vestiert bleiben werden. 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko ausgesetzt, dass die Emittentin weitere (vorrangige) Schuldtitel ausgeben oder 
weitere Verbindlichkeiten eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 

an gewöhnlichen unbesicherten oder nachrangigen Schuldtiteln oder anderen Verbindlichkei-
ten, die die Emittentin ausgeben, aufnehmen und/oder eingehen darf (oder muss) und die 
vorrangig zu den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 
den durch Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen erstat-
tungsfähigen Betrag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren. Zur Klarstellung wird 

angemerkt, dass das Vorstehende auch für berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 
gilt, die als grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen begeben werden. Eine 
Klassifizierung als grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen hat keinen Ein-

fluss auf den Status der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen in Bezug auf die 
Nachrangigkeit und die aufsichtsrechtliche Einstufung als Instrumente berücksichtigungsfähi-
ger Verbindlichkeiten. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus steuerli-
chen und/oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Falls ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, kann 

die Emittentin - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem Er-
messen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfäl-
ligkeit jederzeit aus steuerlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 
Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten End-
fälligkeit jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Es kann daher vorkommen, dass die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor-
zeitig zurückgezahlt werden und die Anleger die berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
bungen nicht bis zu ihrer Endfälligkeit halten und somit möglicherweise nicht die erwartete 

Rendite erzielen können. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen berechtigen die Anleihegläubi-
ger nicht, diese zu kündigen oder deren Rückzahlung auf sonstige Weise zu beschleu-

nigen und dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unterliegen. 

Die Anleihebedingungen der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sehen keine 
Verzugsereignisse vor und Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
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bungen haben kein Recht, zu kündigen oder anderweitig die Rückzahlung der berücksichti-
gungsfähigen Schuldverschreibungen zu erwirken. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass das 
Vorstehende auch für Anleihegläubiger berücksichtigungsfähiger Schuldverschreibungen gilt, 

die als grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen begeben werden. 

Zudem sind die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nicht Gegenstand von Auf-
rechnungs- oder Verrechnungsvereinbarungen, die ihre Fähigkeit zur Verlusttragung in der 

Abwicklung untergraben würden, und sind weder besichert noch Gegenstand einer Garantie 
oder einer anderen Vereinbarung, die den Rang der Forderung aus den berücksichtigungsfä-
higen Schuldverschreibungen erhöht. 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem 
Risiko einer Ersetzung der Emittentin und einer Verlustbeteiligung auf Ebene der 
VOLKSBANK WIEN AG im Falle einer Verbundzusammenführung ausgesetzt. 

Droht eine Abwicklung der VOLKBANK WIEN AG, kann es zu einer Zusammenführung 
aller Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten 
Kreditinstitute (wie zB der Emittentin) in die VOLKBANK WIEN AG kommen 

(Verbundzusammenführung). Davon wären auch die berücksichtigungsfähigen 
Schuldverschreibungen betroffen.  

Zur Durchführung einer Verbundzusammenführung kann die VOLKSBANK WIEN AG 

beschließen, dass die VOLKSBANK WIEN AG die Emittentin als Schuldnerin der 
berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen (im Wege einer privativen 
Schuldübernahme) ersetzt, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG der 

Abwicklungsbehörde die Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw. -
maßnahmen zu ermöglichen. Dazu zählen das Instrument der Herabschreibung und 
Umwandlung der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen gemäß §§ 70 ff 

BaSAG und das Instrument der Gläubigerbeteiligung gemäß § 85 ff BaSAG (siehe hierzu 
auch den Risikofaktor "Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-
bungen sind dem Risiko einer gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt."). Die 

Emittentin und die Anleihegläubiger haben kein Recht, eine solche Ersetzung oder 
Verbundzusammenführung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von 
Sicherheiten zu verlangen oder die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen aus 

Anlass der Ersetzung zu kündigen. Im Falle einer Ersetzung der Emittentin im Zuge einer 
Verbundzusammenführung haftet ausschließlich die VOLKSBANK WIEN AG für 
Leistungen auf die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen, und die Emittentin 

wird von ihrer Haftung aus den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen 
freigestellt.  

Die Anleihegläubiger müssen daher berücksichtigen, dass im Fall einer 

Verbundzusammenführung die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute bei der VOLKSBANK WIEN AG 
zusammengeführt sein werden, und dass dann die Anleihegläubiger dem Kreditrisiko der 

VOLKSBANK WIEN AG ausgesetzt sind. Es ist ungewiss, ob und in welchem Ausmaß in 
diesem Fall Zahlungen auf die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten mit Zahlungen 
auf andere Verbindlichkeiten der VOLKSBANK WIEN AG konkurrieren und bedient 

werden können. Außerdem müssen sich Anleihegläubiger darüber bewusst sein, dass in 
einem solchen Fall die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und -maßnahmen durch 
die Abwicklungsbehörde zu einer wesentlichen Verringerung oder einem Totalausfall der 
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berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen und/oder zu einer 
Eigenkapitalbeteiligung an der VOLKSBANK WIEN AG führen kann. 

1.2.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko einer ge-
setzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-
chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-
hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 
Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 

Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente (wie zB die nachrangigen Schuldverschreibungen); (iv) 
nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forde-
rungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfül-

len (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"); und (vi) die restlichen bail-
in-fähigen Verbindlichkeiten entsprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines 
Konkursverfahrens, einschließlich der Rangfolge von Einlagen gemäß § 131 BaSAG, im er-

forderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-
behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstru-
menten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des In-

struments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-
ten oder das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann 

der Nennbetrag der nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt 
oder in Eigentumstitel umgewandelt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht 
betroffen sein sollten. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass das Vorstehende auch für nach-

rangige Schuldverschreibungen gilt, die als grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale 
Anleihen begeben werden. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen, bestimmte andere 

Forderungen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen einen höheren Rang 
als die Forderungen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-
rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 
und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 
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und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-
stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 
auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-

ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-
Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils im demselben gemäß § 27a BWG geforderten 

Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen; und 

(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 

Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"), 
dh Schuldtitel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche 
Laufzeit der Schuldtitel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine 

eingebetteten Derivate und sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen 
Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der 
Emission wird explizit auf den niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Weiters haben gemäß § 90(3) BaSAG, der Artikel 48(7) BRRD in Österreich umsetzt, alle 
Forderungen, die aus Eigenmittelbestandteilen resultieren (wie zB die nachrangigen Schuld-
verschreibungen, soweit die nachrangigen Schuldverschreibungen als Eigenmittelbestand-

teile qualifiziert werden), im Konkursverfahren einen niedrigeren Rang als jede Forderung, die 
nicht aus einem Eigenmittelbestandteil resultiert. Wird ein Instrument nur teilweise als Eigen-
mittelbestandteil anerkannt, so wird das gesamte Instrument wie eine Forderung aus einem 

Eigenmittelbestandteil behandelt und ist im Rang niedriger als jede Forderung, die nicht aus 
einem Eigenmittelbestandteil resultiert. 

In einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursverfahren gilt die in § 131 Ba-

SAG festgelegte Insolvenzhierarchie. Daher sind Forderungen aus den nachrangigen Schuld-
verschreibungen im Falle eines über die Emittentin eröffneten Konkursverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens (z.B. Abwicklungsverfahren) nachrangig gegenüber (i) Einlagen, 

(ii) vorrangigen unbesicherten Forderungen und (iii) bestimmten nachrangigen Forderungen 
(einschließlich etwaiger Verpflichtungen der Emittentin aus Tier 2 Instrumenten und/oder For-
derungen, die aus anderen ehemaligen Eigenmittelbestandteilen resultieren, die beide nicht 

mehr als Eigenmittelbestandteile anerkannt werden, sofern vorhanden). 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-
verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den nachrangi-

gen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in den Punkten (a) bis (e) angeführten Forde-
rungen sowie gegenüber Forderungen aus allen anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingender 

gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emittentin aus 
den nachrangigen Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestim-
mungsgemäß haben sollen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den 

nachrangigen Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegen-
über vorrangigen Forderungen vollständig befriedigt wurden. 

Die Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der nachrangigen 

Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde 
abhängig. 
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Die Emittentin kann nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen jeder-
zeit aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann 
die Emittentin, falls ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorge-

sehen ist, nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer fest-
gelegten Endfälligkeit, frühestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Emission, an ei-
nem festgelegten Wahlrückzahlungstag oder sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der ausste-

hende Gesamtnennbetrag einer Serie der nachrangigen Schuldverschreibungen, die von an-
deren Personen als der Emittentin gehalten werden, unter einen in den maßgeblichen End-
gültigen Bedingungen definierten Schwellenwert fällt, vorzeitig zurückzahlen. Für jede vorzei-

tige Rückzahlung und jeden Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen müssen die 
Voraussetzungen für die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf (wie in den Emissionsbe-
dingungen der nachrangigen Schuldverschreibungen beschrieben) erfüllt sein. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen 
bedürfen der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde. Gemäß der CRR darf die zu-
ständige Behörde bzw die Abwicklungsbehörde Instituten die vorzeitige Rückzahlung und den 

Rückkauf von Tier 2 Instrumenten (wie zB die nachrangigen Schuldverschreibungen) nur bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erlauben. Diese Voraussetzungen sowie einige tech-
nische Bestimmungen und Standards betreffend auf die Emittentin anwendbare aufsichts-

rechtliche Kapitalanforderungen sind von der zuständigen Behörde bei ihrer Entscheidung 
über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs zu berücksichtigen. 
Es ist ungewiss, wie die zuständige Behörde diese Kriterien in der Praxis anwenden wird und 

wie sich diese Bestimmungen und Standards während der Laufzeit der nachrangigen Schuld-
verschreibungen ändern. Daher ist es nicht abschätzbar, ob und falls ja, unter welchen Bedin-
gungen die zuständige Behörde ihre vorherige Erlaubnis für eine vorzeitige Rückzahlung oder 

einen Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen erteilt. 

Selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten würde, 
wird jede Entscheidung der Emittentin über eine vorzeitige Rückzahlung der nachrangigen 

Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Auswirkungen der Ausübung eines 
vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen und vorherr-

schende Marktbedingungen) erfolgen. Es besteht das Risiko, dass die ein ihr in Bezug auf die 
nachrangigen Schuldverschreibungen zustehendes vorzeitiges Rückzahlungsrecht nicht aus-
üben wird und die Anleihegläubiger daher bis zum Fälligkeitsdatum der nachrangigen Schuld-

verschreibungen in diesen investiert bleiben werden. 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ausge-
setzt, dass die Emittentin weitere Schuldtitel ausgeben oder weitere Verbindlichkeiten 

eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 
an (gewöhnlichem unbesichertem oder nachrangigem) Fremdkapital, das die Emittentin aus-

geben und/oder aufnehmen darf (oder muss) und das gleichrangig mit oder vorrangig zu den 
nachrangigen Schuldverschreibungen ist. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 

den durch Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen erstattungsfähigen Be-
trag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass 
das Vorstehende auch für nachrangige Schuldverschreibungen gilt, die als grüne Anleihen, 
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nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen begeben werden. Eine Klassifizierung als grüne 
Anleihen, nachhaltige Anleihen oder soziale Anleihen hat keinen Einfluss auf den Status der 
nachrangigen Schuldverschreibungen in Bezug auf die Nachrangigkeit und die aufsichtsrecht-

liche Einstufung als Eigenmittel oder Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten.  

Die nachrangigen Schuldverschreibungen berechtigen die Anleihegläubiger nicht, 
diese zu kündigen oder deren Rückzahlung auf sonstige Weise zu beschleunigen und 

dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unterliegen. 

Die Anleihebedingungen der nachrangigen Schuldverschreibungen sehen keine Verzugser-
eignisse vor und Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein 

Recht, zu kündigen oder anderweitig die Rückzahlung der nachrangigen Schuldverschreibun-
gen zu erwirken. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass das Vorstehende auch für Anleihe-
gläubiger nachrangiger Schuldverschreibungen gilt, die als grüne Anleihen, nachhaltige An-

leihen oder soziale Anleihen begeben werden. 

Zudem sind die nachrangigen Schuldverschreibungen nicht Gegenstand von Aufrechnungs- 
oder Verrechnungsvereinbarungen, die ihre Fähigkeit zur Verlusttragung in der Abwicklung 

untergraben würden, und sind weder besichert noch Gegenstand einer Garantie oder einer 
anderen Vereinbarung, die den Rang der Forderung aus den nachrangigen Schuldverschrei-
bungen erhöht. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können nicht nach Wahl der Anleihegläubi-
ger vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein Recht, die vorzeitige 

Rückzahlung ihrer nachrangigen Schuldverschreibungen zu verlangen. Daher können Anlei-
hegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen gezwungen sein, die finanziellen Risi-
ken einer Investition in die nachrangigen Schuldverschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu 

tragen. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus steuerlichen oder auf-
sichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Die Emittentin kann – die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eige-
nem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit 
(auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Datum ihrer Begebung) jederzeit aus steuerlichen 

Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Ebenso kann die Emittentin nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibun-
gen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit (auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt 

der Emission) jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Es kann daher vorkommen, dass die nachrangigen Schuldverschreibungen vorzeitig zurück-
gezahlt werden und die Anleger die nachrangigen Schuldverschreibungen nicht bis zu ihrer 

Endfälligkeit halten und somit möglicherweise nicht die erwartete Rendite erzielen könnten. 

1.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf bestimmte Bestimmungen in den Anleihebedingungen der 

Schuldverschreibungen 

Bei Schuldverschreibungen, die kein Recht der Anleihegläubiger auf vorzeitige Rück-
zahlung vorsehen, haben die Anleihegläubiger möglicherweise keine Möglichkeit, ihr 
Investment vorzeitig zu beenden. 
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Die Schuldverschreibungen können vorsehen, dass die Anleihegläubiger kein Recht auf vor-
zeitige Rückzahlung haben. Sofern dies der Fall ist, trägt ein Anleihegläubiger daher grund-
sätzlich das Risiko, bis zum Ende der Laufzeit in den Schuldverschreibungen investiert bleiben 

zu müssen und keine vorzeitige Rückzahlung verlangen zu können. Weiters sollten Anleger 
bedenken, dass die Emittentin Schuldverschreibungen, die nicht fix verzinst sind und bei de-
nen der Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung eingeräumt wird, auch im Falle einer 

für die Emittentin nachteiligen Entwicklung des maßgeblichen Referenz(zins)satzes kündigen 
kann, wodurch den Anleihegläubigern die Chance auf eine höhere Rendite genommen wer-
den kann. Umgekehrt steht den Anleihegläubigern im Falle einer für sie nachteiligen Entwick-

lung des Referenz(zins)satzes keine Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldver-
schreibungen zu und die Emittentin könnte von der für sie vorteilhaften Entwicklung des Re-
ferenz(zins)satzes bis zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen profitieren. 

Schuldverschreibungen, die Optionen enthalten, unterliegen Risiken im Zusammen-
hang mit einer möglichen Änderung des Werts der Optionen. 

Bestimmte Schuldverschreibungen können eine Option enthalten (wie zum Beispiel ein Recht 

auf Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Emittentin) oder mit einer solchen kombiniert 
sein. Solche Optionen haben selbst einen Marktpreis (dh es stellt an sich einen Wert dar, eine 
solche Option ausüben zu können, der "Optionspreis"). Der Optionspreis kann sich ändern 

und diese Änderung kann auch den Marktpreis der Schuldverschreibungen beeinflussen. Der 
Wert der Option verringert sich typischerweise gegen den Verfallstag hin, danach ist die Op-
tion völlig wertlos. Anleihegläubiger solcher Schuldverschreibungen tragen das Risiko einer 

ungünstigen Entwicklung des Optionspreises allfälliger mit den Schuldverschreibungen ver-
bundenen Optionen.  

Bei Schuldverschreibungen mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt 

der Anleihegläubiger neben dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres 
Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen Rückzahlung). 

Wenn Anleihebedingungen ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin vorsehen, 

kann die Emittentin entweder zu bestimmten Tagen (Wahlrückzahlungstage) oder bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse (zB Rechtsänderung, Absicherungs-Störung, gestiegener Absiche-
rungs-Kosten oder aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gründen), die Schuldverschrei-

bungen zu einem bestimmten Betrag (Wahlrückzahlungsbetrag, Amortisationsbetrag bzw vor-
zeitigen Rückzahlungsbetrag) an die Anleihegläubiger vorzeitig zurückzahlen. Dabei trägt der 
Anleihegläubiger das Risiko, dass der Betrag, den er bei vorzeitiger Rückzahlung erhält, nied-

riger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag und/oder Amortisationsbetrag der 
Schuldverschreibungen ist. 

Da alle Anleihegläubiger dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung durch die Emittentin un-

terliegen (dieses stellt eine Option dar), spiegelt sich dieses Ausübungsrisiko auch im Markt-
preis solcher Schuldverschreibungen wider. Dies kann zu Schwankungen des Preises der 
Schuldverschreibungen führen, wenn Änderungen der Zinssätze oder der Volatilität vorliegen. 

1.2.4 Risikofaktoren in Bezug auf die Preisbildung von, die Kosten in Zusammenhang mit, 

den Markt von und die Abwicklung der Schuldverschreibungen 

Der Emittentin kann es ganz oder teilweise unmöglich oder untersagt sein, Zins- 

und/oder Kapitalrückzahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten. 
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Für Anleihegläubiger besteht das Risiko, dass es der Emittentin ganz oder teilweise unmöglich 
oder untersagt ist, jene Zinszahlungen und/oder Kapitalrückzahlungen zu leisten, zu denen 
sie aufgrund der jeweils maßgeblichen Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen ver-

pflichtet ist. Je schlechter die Bonität der Emittentin, umso höher ist dieses Risiko (Kreditri-
siko). Wird dieses Risiko schlagend, kann dies dazu führen, dass die Emittentin Zinszahlungen 
und/oder Kapitalrückzahlungen zum Teil oder zur Gänze (Totalausfall) nicht leistet. 

Anleihegläubiger sind dem Risiko nachteiliger Entwicklungen der Marktpreise ihrer 
Schuldverschreibungen ausgesetzt (Marktpreisrisiko). 

Die Entwicklung der Marktpreise der Schuldverschreibungen ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig, wie etwa Bonität der Emittentin, Schwankungen des Marktzinsniveaus, der Politik 
der Zentralbanken, gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, Inflationsraten oder einem Mangel 
an bzw einer überschießenden Nachfrage nach der maßgeblichen Art von Schuldverschrei-

bungen. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist nicht direkt quantifizierbar und schwankt 
im Zeitablauf. 

Für Anleihegläubiger besteht daher das Risiko negativer Marktpreisentwicklungen der Schuld-

verschreibungen, das schlagend werden kann, wenn Anleihegläubiger die Schuldverschrei-
bungen vor Endfälligkeit verkaufen. Falls der von einem Anleihegläubiger bei einem Verkauf 
von Schuldverschreibungen erzielte Nettoerlös (samt etwaiger zwischenzeitlich auf die 

Schuldverschreibungen geleisteten Ausschüttungen) niedriger ist als der Preis (einschließlich 
allfälliger Spesen und Gebühren), zu dem er die Schuldverschreibungen erworben hat, erlei-
det der Anleihegläubiger einen Nettoverlust.  

Auch Änderungen des Credit Spreads, das ist jene Spanne, die die Emittentin einem Anleihe-
gläubiger als Aufschlag für das vom Anleihegläubiger eingegangene Kreditrisiko bezahlen 
muss bzw der Aufschlag auf den risikofreien Zinssatz, haben Einfluss auf den Marktpreis der 

Schuldverschreibungen. Weitet sich der Credit Spread der Emittentin aus, so sinkt der Markt-
preis der Schuldverschreibungen. 

Weiters reagiert der Marktpreis der Schuldverschreibungen von mit wesentlichem Ab- bzw 

Aufschlag emittierten Schuldtiteln auf allgemeine Änderungen von Zinssätzen in der Regel 
volatiler als die Marktpreise für herkömmliche verzinsliche Schuldverschreibungen. 

Anleihegläubiger tragen das Risiko, Erträge aus den Schuldverschreibungen möglich-

erweise nicht zu denselben oder günstigeren Konditionen, als den in den Schuldver-
schreibungen verbrieften, veranlagen zu können (Wiederveranlagungsrisiko). 

Das Wiederveranlagungsrisiko beschreibt das Risiko in Zusammenhang mit einer erneuten 

Anlage der aus der Schuldverschreibung frei gewordenen Geldmittel. 

Für Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen hängt die Rendite einer Schuldverschrei-
bung neben ihrem Kurs und ihrer Nominalverzinsung auch davon ab, ob Zinserträge, die wäh-

rend der Laufzeit der Schuldverschreibung erzielt werden, zu einem gleich hohen oder bes-
seren Zinssatz als dem für die Schuldverschreibung maßgeblichen Zinssatz wieder angelegt 
werden können. Das Risiko, dass der allgemeine Marktzins während der Laufzeit unter die 

Verzinsung der Schuldverschreibungen fällt, wird als Wiederveranlagungsrisiko bezeichnet. 
Die Höhe des Wiederveranlagungsrisikos hängt auch von der Ausgestaltung der jeweiligen 
Schuldverschreibungen ab. 
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Mit dem Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen verbundene Nebenkosten kön-
nen das Ertragspotenzial der Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen. 

Beim Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen fallen neben dem Kauf- oder Verkaufs-

preis meist verschiedene Arten von Nebenkosten (einschließlich Transaktionsgebühren und 
Provisionen) an. Institute des Finanzsektors verrechnen in der Regel Provisionen und Spesen 
entweder als fixe Mindestprovisionen und/oder als vom Auftragswert abhängige prozentuelle 

Provisionen. Soweit zusätzliche – inländische oder ausländische – Parteien an der Durchfüh-
rung eines Auftrags beteiligt sind, wie zum Beispiel inländische Händler oder Broker auf Aus-
landsmärkten, können Anlegern auch Brokergebühren, Provisionen und sonstige Gebühren 

und Kosten derartiger Parteien (Drittkosten) verrechnet werden. Neben den direkt mit dem 
Kauf der Schuldverschreibungen verbundenen Kosten (direkten Kosten) müssen Anleger 
auch Folgekosten (wie etwa Depotgebühren) berücksichtigen.  

Anleger unterliegen dem Risiko, dass diese Nebenkosten den Ertrag der Schuldverschreibun-
gen erheblich reduzieren oder gar aufheben können, insbesondere, wenn geringe Beträge in 
die Schuldverschreibungen investiert werden. 

Die Anleihegläubiger müssen sich auf die Funktionalität des maßgeblichen Clearing 
Systems verlassen. 

Die Abwicklung von Käufen und Verkäufen sowie die Gutschrift von Zahlungen im Zusam-

menhang mit Schuldverschreibungen erfolgt über ein Clearing System. Die Emittentin über-
nimmt keine Verantwortung dafür, dass die Schuldverschreibungen vom Clearing System tat-
sächlich in das Wertpapierdepot des jeweiligen Anleihegläubigers übertragen werden. Anlei-

hegläubiger müssen sich auf die Funktionsfähigkeit des Clearing Systems verlassen. Es be-
steht das Risiko, dass aufgrund der Verwendung des Clearing Systems Gutschriften auf das 
Konto des Anlegers nicht, nicht innerhalb des vom Anleger erwarteten Zeitraums oder verspä-

tet erfolgen. 

Die Schuldverschreibungen sind weder von der gesetzlichen noch einer freiwilligen 
Einlagensicherung gedeckt. 

Die Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen sind weder von der 
gesetzlichen noch von der freiwilligen Einlagensicherung gedeckt. Im Falle einer Liquidation 
oder Insolvenz der Emittentin besteht daher für Anleihegläubiger das Risiko, dass sie das 

gesamte in die Schuldverschreibungen investierte Kapital verlieren. 

1.2.5 Risikofaktoren in Bezug auf die Zulassung oder Einbeziehung von Schuldverschreibun-

gen 

Bei Schuldverschreibungen, die nicht an einer Börse oder einem anderen Handelssys-
tem notiert sind, haben die Anleihegläubiger möglicherweise keine Gelegenheit, ihre 
Schuldverschreibungen zu verkaufen und damit ihr Investment vorzeitig zu beenden. 

Die Endgültigen Bedingungen von Schuldverschreibungen können vorsehen, dass die 
Schuldverschreibungen nicht im Amtlichen Handel der Wiener Börse oder einem anderen 
Handelssystem notiert sind. Sofern dies der Fall ist und die Anleihegläubiger kein Kündigungs-

recht haben, trägt ein Anleihegläubiger das Risiko, bis zum Ende der Laufzeit in den Schuld-
verschreibungen investiert bleiben zu müssen, da die Anleihegläubiger ihre Schuldverschrei-
bungen möglicherweise nicht verkaufen können. 
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Für die Schuldverschreibungen könnte sich kein liquider Sekundärmarkt entwickeln 
oder, falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. Auf einem illiquiden 
Markt sind Anleihegläubiger daher unter Umständen nicht in der Lage, ihre Schuldver-

schreibungen zu einem angemessenen Marktpreis oder überhaupt zu verkaufen. 

Schuldverschreibungen, die unter diesem Prospekt begeben werden, sind zum Teil Neuemis-
sionen. Für diese Schuldverschreibungen wird es zum Emissionszeitpunkt jedenfalls keinen 

liquiden Markt geben. 

Unabhängig von einem allfälligen Handel der Schuldverschreibungen an der Börse im gere-
gelten Markt oder im MTF könnte sich ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibun-

gen nicht entwickeln, oder falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. No-
tieren die Schuldverschreibungen nicht an einer Börse, können Informationen über den Markt-
preis solcher Schuldverschreibungen schwieriger zu erhalten sein, was die Liquidität dieser 

Schuldverschreibungen negativ beeinflussen kann. In einem illiquiden Markt ist es einem An-
leihegläubiger unter Umständen nicht möglich, seine Schuldverschreibungen jederzeit über-
haupt oder zu angemessenen Preisen oder Preisen, die eine vergleichbare Rendite wie ähn-

liche Anlagen, für die ein entwickelter Sekundärmarkt besteht, zu verkaufen. Für Schuldver-
schreibungen dieser Art besteht typischerweise ein eingeschränkter Sekundärmarkt und ihr 
Marktpreis weist eine höhere Volatilität auf als der Marktpreis von Schuldtiteln, für die ein li-

quider Markt besteht. Illiquidität kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Markt-
preis von Schuldverschreibungen haben. Die Möglichkeit der Anleihegläubiger, Schuldver-
schreibungen zu verkaufen, kann zusätzlich durch länderspezifische Umstände (zB aufgrund 

wertpapierspezifischer oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen) eingeschränkt sein. 

Anleihegläubiger von börsenotierten Schuldverschreibungen unterliegen dem Risiko, 
dass der Handel mit den Schuldverschreibungen ausgesetzt, unterbrochen oder been-

det wird. 

Notieren Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt oder im MTF, kann die Notierung 
dieser Schuldverschreibungen - abhängig von den an diesem Markt geltenden Regelungen - 

vom maßgeblichen Markt selbst oder einer zuständigen Regulierungsbehörde aus verschie-
denen Ereignissen, insbesondere der Verletzung von Kurslimits, bei Verstößen gegen gesetz-
liche Bestimmungen, beim Auftreten operativer Probleme an den Märkten oder, ganz allge-

mein, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines funktionierendes Marktes oder zur Wahrung von 
Anlegerinteressen für erforderlich gehalten wird, ausgesetzt oder unterbrochen werden. Wei-
ters kann der Handel mit Schuldverschreibungen aufgrund einer Entscheidung der Börse, ei-

ner Regulierungsbehörde oder auf Antrag der Emittentin beendet werden. Insbesondere kann 
der Fall eintreten, dass Anleihegläubiger bei Aussetzung, Unterbrechung oder Einstellung des 
Handels ihre Schuldverschreibungen nicht verkaufen können. Selbst im Falle einer Ausset-

zung, einer Unterbrechung oder einer Einstellung des Handels mit Schuldverschreibungen 
können derartige Maßnahmen unter Umständen weder ausreichend, noch adäquat oder zeit-
gerecht erfolgen, um Kursstörungen zu verhindern oder die Interessen der Anleger zu wahren. 

Wird der Handel mit Schuldverschreibungen etwa nach der Veröffentlichung von kursrelevan-
ten Informationen, die sich auf solche Schuldverschreibungen beziehen, ausgesetzt, kann der 
Marktpreis der Schuldverschreibungen bereits negativ beeinflusst worden sein. Jedes dieser 

Risiken würde sich, falls es eintritt, wesentlich nachteilig auf die Anleihegläubiger auswirken 
und könnte für die Anleihegläubiger zu einem Verlust führen. 
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1.2.6 Risikofaktor in Bezug auf allfällige Ratings von Schuldverschreibungen 

Allfällige Ratings von Schuldverschreibungen spiegeln nicht alle Risiken einer Anlage 
in diese Schuldverschreibungen adäquat wider und können ausgesetzt, herabgestuft 

und zurückgezogen werden (Ratingrisiko). 

Ein Rating von Schuldverschreibungen spiegelt möglicherweise nicht sämtliche Risiken einer 
Anlage in diese Schuldverschreibungen adäquat wider. Außerdem können Ratings ausge-

setzt, herabgestuft oder zurückgenommen werden. Jede Aussetzung, Herabstufung oder 
Rücknahme kann sich nachteilig auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen auswirken. 
Ein Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 

dar und kann jederzeit von der Ratingagentur überprüft oder zurückgenommen werden. 

1.2.7 Risikofaktoren in Bezug auf steuerliche und rechtliche Angelegenheiten  

Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Schuldverschreibungen sollten sorgfäl-

tig bedacht werden. 

Allfällige Zinszahlungen auf Schuldverschreibungen bzw von einem Anleihegläubiger bei Ver-
kauf oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen realisierte Gewinne, können in seinem 

Heimatland oder in anderen Ländern zu versteuern sein. Anleihegläubiger sind dem Risiko 
ausgesetzt, dass die reale Rendite der Schuldverschreibungen aufgrund von Einflüssen an-
wendbarer Steuergesetzgebung wesentlich geringer als erwartet sein kann. Außerdem kön-

nen sich die geltenden Steuervorschriften in Zukunft zu Ungunsten der Anleihegläubiger än-
dern, was zu höherer Steuerbelastung und damit zu einer geringeren Rendite der Schuldver-
schreibungen führen könnte. 

Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht, Änderungen der gel-
tenden Gesetze, Verordnungen oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften können negative 
Auswirkungen auf die Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Anleihegläubiger 

haben. 

Die Anleihebedingungen unterliegen österreichischem Recht. Anleger sollten beachten, dass 
das für die Schuldverschreibungen geltende Recht unter Umständen nicht das Recht ihres 

eigenen Landes ist und dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht ihnen 
unter Umständen keinen ähnlichen oder adäquaten Schutz bietet. Die Auswirkungen einer 
etwaigen gerichtlichen Entscheidung oder einer Änderung österreichischen Rechts (oder des 

in Österreich anwendbaren Rechts) bzw der nach dem Datum dieses Prospekts üblichen Ver-
waltungspraxis sind derzeit nicht absehbar. Anleihegläubiger unterliegen daher dem Risiko, 
dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht für Anleihegläubiger unvorteilhaft 

ist und sich ändern kann. 

Ein österreichisches Gericht kann einen Treuhänder (Kurator) für die Schuldverschrei-
bungen ernennen, der die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger in deren Namen 

ausübt und wahrnimmt, wodurch die Möglichkeit der Anleihegläubiger zur individuellen 
Geltendmachung ihrer Rechte aus den Schuldverschreibungen eingeschränkt werden 
kann. 

Gemäß dem österreichischen Kuratorengesetz und dem österreichischen Kuratorenergän-
zungsgesetz kann auf Verlangen eines Beteiligten (zB eines Anleihegläubigers) oder auf Ver-
anlassung des zuständigen Gerichts von einem österreichischen Gericht ein Treuhänder (Ku-

rator) ernannt werden, der die gemeinsamen Interessen der Anleihegläubiger in Bezug auf 
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alle Angelegenheiten vertritt, die ihre gemeinsamen Rechte berühren. Dies ist insbesondere 
möglich, wenn ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eingeleitet wird, in Zusammen-
hang mit Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder Änderungen 

in Bezug auf die Emittentin oder in ähnlichen Fällen. Wenn ein Kurator ernannt wird, dann übt 
er die gemeinsamen Rechte aller Anleihegläubiger aus und vertritt die Interessen aller Anlei-
hegläubiger und kann in ihrem Namen Erklärungen abgeben, die für alle Anleihegläubiger 

bindend sind. In Fällen, in denen ein Kurator die Interessen der Anleihegläubiger vertritt und 
die Rechte der Anleihegläubiger ausübt, kann dies zu einer Benachteiligung bzw zu einer Kol-
lision mit den Interessen einzelner oder aller Anleihegläubiger führen. 

1.2.8 Risikofaktor in Bezug auf Währungen 

Anleihegläubiger können dem Risiko unvorteilhafter Wechselkursentwicklungen oder 
dem Risiko, dass Behörden Devisenkontrollen anordnen oder modifizieren, ausgesetzt 

sein (Währungsrisiko – Wechselkursrisiko). 

Die Rückzahlung sowie die Zahlung von Zinsen (soweit anwendbar) auf die Schuldverschrei-
bungen erfolgen in der in den Anleihebedingungen festgelegten Währung (die "festgelegte 

Währung"). Damit sind bestimmte Risiken im Zusammenhang mit Währungsumrechnungen 
verbunden, falls die Finanzgeschäfte eines Anleihegläubigers hauptsächlich in einer anderen 
Währung als der festgelegten Währung getätigt werden. Zu diesen Risiken zählen auch das 

Risiko einer erheblichen Wechselkursänderung (einschließlich Änderungen aufgrund einer 
Abwertung der festgelegten Währung oder einer Neubewertung der anderen Währung) sowie 
das Risiko, dass die für die andere Währung zuständigen Behörden Devisenkontrollen einfüh-

ren oder ändern. Eine Aufwertung der anderen Währung gegenüber der festgelegten Wäh-
rung würde (i) zu einer Verringerung des Gegenwerts des Ertrags aus den Schuldverschrei-
bungen in der anderen Währung, (ii) zu einer Verringerung des Gegenwerts des auf die 

Schuldverschreibungen zahlbaren Kapitalbetrags in der anderen Währung und (iii) zu einer 
Verringerung des Gegenwerts des Marktwerts der Schuldverschreibungen in der anderen 
Währung führen.  

Regierungs- und Währungsbehörden können (wie es in der Vergangenheit bereits teilweise 
geschehen ist) Devisenkontrollen und Währungsbindungen einführen oder aufheben, die sich 
nachteilig auf einen geltenden Wechselkurs auswirken könnten. Infolgedessen können Anlei-

hegläubiger geringere Zins- oder Rückzahlungsbeträge erhalten als erwartet oder auch über-
haupt keine. 
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2.  DAS PROGRAMM 

Hinweis:  Nachfolgend finden sich allgemeine Informationen zum Programm und den Schuldver-
schreibungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen keine voll-
ständige Darstellung der Schuldverschreibungen enthalten. Eine vollständige Beschrei-

bung der Schuldverschreibungen und der mit ihnen verbundenen Rechte ergibt sich nur 
aus den Muster-Anleihebedingungen (siehe ab Seite 68 des Prospekts), wie durch die für 
eine jede Serie von Schuldverschreibungen veröffentlichten Endgültigen Bedingungen er-

gänzt, die als Muster in diesem Prospekt enthalten sind (siehe ab Seite 157 des Pros-
pekts). 

Beschreibung: 

 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Pro-

gramm") als auf Inhaber lautende (i) nicht-nachrangige Schuldver-
schreibungen, (ii) "preferred senior" Schuldverschreibungen, 
(iii) "non-preferred senior" Schuldverschreibungen (die in (ii) und (iii) 

genannten Schuldverschreibungen stellen Instrumente berücksichti-
gungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR dar) und 
(iv) nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentnotiz (die 

"Schuldverschreibungen"). 

Emittentin: Volksbank Tirol AG 

Hauptzahlstelle: VOLKSBANK WIEN AG 

 Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Haupt-
zahlstelle, allfälliger zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungs-
stelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere 

Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Be-
rechnungsstellen zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: 
(i) eine Hauptzahlstelle und eine Berechnungsstelle; (ii) eine Zahl-

stelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 
die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine 
Zahlstelle mit einer benannten Geschäftsstelle an dem von der betref-

fenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die Zahlstellen und 
die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle 
ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle 

in demselben Land zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Ver-
änderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen oder 
die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin im 

Einklang mit den Anleihebedingungen. 

Begebungsmethode: Die Schuldverschreibungen werden in Serien (jeweils eine "Serie") 
begeben. Die Anleihebedingungen einer jeden Serie von Schuldver-

schreibungen ergeben sich aus den maßgeblichen Endgültigen Be-
dingungen (die als Muster in diesem Prospekt ab Seite 157 enthalten 
sind, die "Endgültigen Bedingungen"), die auf die anwendbaren 

(Teile dieser) Muster-Anleihebedingungen (die in diesem Prospekt ab 
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Seite 68 enthalten sind, die "Muster-Anleihebedingungen") verwei-
sen oder diese wiedergeben (zusammen, die "Anleihebedingun-
gen").  

Schuldverschreibungen können als Einmal- oder Daueremissionen 
begeben werden. Einmalemissionen stellen Schuldverschreibungen 
dar, die während einer bestimmten Angebotsfrist gezeichnet und be-

geben werden können. Bei Daueremissionen liegt es im Ermessen 
der Emittentin, wann die Schuldverschreibungen während der gesam-
ten (oder einem Teil der) Laufzeit zur Zeichnung zur Verfügung stehen 

und begeben werden. Im Falle von Daueremissionen ist die Emittentin 
berechtigt, den Gesamtnennbetrag jederzeit aufzustocken oder zu re-
duzieren. 

Konsolidierung von 
Schuldverschreibungen: 

Schuldverschreibungen einer Serie können mit Schuldverschreibun-
gen einer anderen Serie derart konsolidiert werden, dass sie zusam-
men eine einheitliche Serie bilden. 

Emissionspreis: Die Schuldverschreibungen können zu ihrem Nennbetrag oder mit ei-
nem Aufschlag auf den oder einem Abschlag vom Nennbetrag aus-
gegeben werden.  

Der Erstemissionspreis von Schuldverschreibungen, die als Dauer-
emission begeben werden, wird für den Beginn ihrer Angebotsfrist in 
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben und danach 

fortlaufend von der Emittentin nach Maßgabe der zum jeweiligen Aus-
gabezeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen angepasst. 

Vertriebsmethode: Die Schuldverschreibungen können auf syndizierter oder auf nicht-

syndizierter Basis sowie im Wege eines öffentlichen Angebots oder 
als Privatplatzierung begeben werden. 

Börsenotiz, Zulassung 

zum Handel bzw. Einbe-
ziehung in ein MTF: 

Die Emittentin hat zum Datum dieses Prospekts keinen Antrag auf 

Zulassung des Programms zum Handel im Amtlichen Handel der Wie-
ner Börse sowie auf Einbeziehung des Programms zum Handel an 
dem von der Wiener Börse als MTF geführten Vienna MTF gestellt, 

behält sich dies jedoch ausdrücklich vor. Unter diesem Prospekt kön-
nen Schuldverschreibungen begeben werden, die notiert und nicht 
notiert sind. Die jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob diese 
Schuldverschreibungen notiert sind oder nicht. 

Anlegerkategorien, de-

nen die Schuldverschrei-
bungen angeboten wer-
den: 

Die Schuldverschreibungen können sowohl institutionellen Kunden 

als auch Privatkunden angeboten werden.  

Gründe für das Angebot 
und Verwendung des 
Emissionserlöses: 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nichts anderes angegeben 
ist, werden die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibun-
gen von der Emittentin zur Gewinnerzielung und für ihre allgemeinen 
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Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, Emissionen von Schuldver-
schreibungen, die nachrangiges Kapital verbriefen, dienen zur Stär-
kung der Eigenmittelausstattung der Emittentin und Emissionen be-

rücksichtigungsfähiger Schuldverschreibungen dienen der Anrech-
nung als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) gemäß 
Artikel 72k CRR. 

Bereitstellung der den 
Schuldverschreibungen 
zugrunde liegenden Re-

ferenz(zins)sätze 

Die Referenz(zins)sätze, die den Schuldverschreibungen zugrunde 
liegen können, werden durch mehrere Administratoren bereitgestellt. 
Zum Datum dieses Prospekts ist gemäß Artikel 36 Benchmarks Ver-

ordnung das European Money Markets Institute (EMMI), das die Euro 
Interbank Offered Rate (EURIBOR) bereitstellt, in das Register der 
ESMA eingetragen. Das Register ist auf der Website der ESMA unter 

"www .esma.europa.eu" veröffentlicht. Angaben zu etwaigen weiteren 
den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Swap-Sätzen oder 
Referenz(zins)sätzen und weitere Angaben, insbesondere zu den 

oben genannten Administratoren und Referenz(zins)sätzen, können 
in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen der Schuldverschrei-
bungen gemacht werden. 
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3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Dieses Kapitel enthält bestimmte, über die Anleihebedingungen hinausgehende Angaben zu den 
Schuldverschreibungen, die unter dem Programm begeben werden können. Es enthält (i) Angaben, die 

nach der Prospektverordnung verpflichtend in den Prospekt aufzunehmen, aber in den Anleihebedin-
gungen nicht enthalten sind (zB da es sich dabei zum Teil nicht um rechtliche Verhältnisse handelt), 
und (ii) bestimmte nähere Ausführungen und Erklärungen zu Angaben über die Schuldverschreibungen 

aus den Anleihebedingungen, die die Emittentin zum besseren Verständnis der Schuldverschreibungen 
für Anleger für sinnvoll erachtet. 

Warnung: Die aus einer Serie von Schuldverschreibungen der Emittentin und den Inhabern der Schuld-

verschreibungen (die "Anleihegläubiger") erwachsenden Rechte und Pflichten und damit die Funkti-
onsweise dieser Schuldverschreibungen ergeben sich ausschließlich aus den für die jeweilige Emission 
maßgeblichen Anleihebedingungen, dh den Endgültigen Bedingungen (die für jede Serie von Schuld-

verschreibungen auf der Webseite der Emittentin unter www .volksbank.tirol unter dem Pfad: "Bör-
sen&Märkte/Anleihen/Volksbank Tirol Emissionen" veröffentlicht werden und die als Muster in diesem 
Prospekt ab Seite 157 enthalten sind), und den Muster-Anleihebedingungen (siehe ab Seite 68 des 

Prospekts). Die Anleihebedingungen sind rechtsverbindlich, die nachstehenden Angaben dienen nur 
Informationszwecken. Anleger dürfen ihre Entscheidung über den Erwerb von Schuldverschreibungen 
nicht alleine auf dieses Kapitel stützen, sondern sind dazu angehalten, den gesamten Prospekt, etwaige 

Nachträge einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen (im Hinblick auf die Schuldver-
schreibungen insbesondere die Kapitel "1. Risikofaktoren" und "5. Anleihebedingungen") zu studieren.  

3.1 RANG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ZUSÄTZLICHE 
ANGABEN 

 Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen weisen im Hinblick auf ihren 
Rang, dh im Hinblick auf die Reihenfolge, die die Emittentin bei der Bedienung ihrer Verbind-

lichkeiten einzuhalten hat, eine der folgenden Eigenschaften auf, die in § 2 der Muster-Anlei-
hebedingungen optional ausgestaltet sind und sich folglich aus den Endgültigen Bedingungen 
ergeben: (i) nicht-nachrangige, (ii) "preferred senior", (iii) "non-preferred senior" oder 

(iv) nachrangige Schuldverschreibungen. 

3.1.1 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

Die nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der 
Emittentin den gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbe-
sicherten und nicht-nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, 

ausgenommen jene Instrumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder 
nachrangig sind.  
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3.1.2 "Preferred senior" Schuldverschreibungen 

Die "preferred senior" Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 
72b (2) lit d CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit 

allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der 
Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich be-
vorrechtigt oder nachrangig sind. 

3.1.3 "Non-preferred senior" Schuldverschreibungen 

Die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im 

Sinne des Artikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung 
zählen, jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den "non-preferred senior" Schuld-
verschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens (Konkursverfahren) der Emit-

tentin:  

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten 
und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die 

nicht die Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünfti-
gen "non-preferred senior" Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die 

die Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenom-
men nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig 
oder nachrangig gegenüber den "non-preferred senior" Schuldverschreibungen sind 

oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: 
(i) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kern-
kapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des 
Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen ande-

ren nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

3.1.4 Nachrangige Schuldverschreibungen 

Die unter dem Programm begebenen nachrangigen Schuldverschreibungen sollen Instru-

mente des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR darstellen, unterliegen jeweils 
den dortigen Bestimmungen und Beschränkungen und haben eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den nach-
rangigen Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin und 

soweit die nachrangigen Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als Eigenmittelposten 
anerkannt werden: 
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(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) un-
besicherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emitten-
tin; (ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b 

CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich 
nicht aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangi-
gen Verbindlichkeiten der Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Be-

dingungen oder gemäß zwingender gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang 
als die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den nachrangigen Schuldverschreibun-
gen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsgemäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünf-
tigen Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten 
oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin 

ergeben, die gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR 

der Emittentin; (ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals 
(Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen 
nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigen-

mittelposten der Emittentin ergeben, die gegenüber den nachrangigen Schuldver-
schreibungen nachrangig sind. 

3.2 AUSZAHLUNGSPROFILE, VERZINSUNG 

Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen gehören im Hinblick auf ihre 
Verzinsung zu einer der folgenden vier Varianten (jeweils eine "Variante"), die als optionale 
Muster-Anleihebedingungen ausgestaltet sind; die Endgültigen Bedingungen geben an, wel-

che Variante der Muster-Anleihebedingungen anwendbar ist: (i) Variante 1 – fixer Zinssatz, 
(ii) Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen, (iii) Variante 3 – Variabler Zinssatz oder 
(iv) Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz. Jede der Muster-Anleihebe-

dingungen für eine Variante verfügt ua im Hinblick auf die Verzinsung über weitere Optionen 
(je eine "Option"), die in den Endgültigen Bedingungen ausgewählt werden. Aus den Varian-
ten und Optionen ergeben sich im Hinblick auf die Verzinsung die folgenden Ausgestaltungs-

möglichkeiten der Schuldverschreibungen. 

3.2.1 Variante 1 – Fixer Zinssatz 

Schuldverschreibungen mit fixem Zinssatz werden über ihre gesamte Laufzeit mit einem im 

Vorhinein prozentuell fixierten Zinssatz (zB 2,5% vom Nennbetrag per annum) verzinst. Dieser 
fixe Zinssatz kann entweder für die gesamte Laufzeit der Schuldverschreibungen gleich sein 
(Option 1) oder ansteigen (Option 2) (zB 2,0% vom Nennbetrag per annum in den ersten vier 

Jahren der Laufzeit und danach 2,8% vom Nennbetrag per annum). 

3.2.2 Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die Nullkupon-Schuldverschreibungen darstellen, werden nicht lau-

fend verzinst, sondern weisen typischerweise einen Rückzahlungsbetrag aus, der gleich oder 
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höher als der Nennbetrag ist und/oder werden zu einem Emissionspreis gleich oder unter ih-
rem Nennbetrag begeben. Ein möglicher zinsäquivalenter Ertrag für den Anleihegläubiger 
ergibt sich (unter Außerachtlassung allfälliger Inflation, Abgaben, Spesen und Gebühren im 

Zusammenhang mit dem Erwerb, Halten oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen) aus 
der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag bzw dem Preis, den ein Anleihegläubiger 
bei einem Verkauf der Schuldverschreibungen erhält und dem Emissionspreis der Schuldver-

schreibungen bzw dem Preis, den der Anleger beim Erwerb der Schuldverschreibungen be-
zahlt hat. 

3.2.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz  

Bei Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung ist der Zinssatz nicht über die Laufzeit 
fixiert, sondern fest an einen Referenz(zins)satz gebunden. Der variable Zinssatz entspricht 
dem Referenz(zins)satz oder einem Teil bzw Vielfachen des Referenz(zins)satzes zu- oder 

abzüglich einer Marge, zB 0,8 * 3M-Euribor + 20 Basispunkte per annum. An bestimmten 
Tagen (sogenannte Zinsfeststellungstage) während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
wird von der Berechnungsstelle die Höhe des Referenz(zins)satzes festgestellt und aufgrund 

des festgestellten Wertes des Referenz(zins)satzes der variable Zinssatz für einen bestimm-
ten Zeitraum (sogenannte Zinsperiode) während der Laufzeit der Schuldverschreibungen fi-
xiert, dh der an diesem Zinsfeststellungstag nach der in den Anleihebedingungen angegebene 

Zinssatz gilt dann für eine Zinsperiode. Beim nächsten Zinsfeststellungstag wird der variable 
Zinssatz erneut berechnet und für eine Zinsperiode (so eine folgt) fixiert. Schuldverschreibun-
gen mit variabler Verzinsung können auch einen Mindest- und/oder einen Höchstzinssatz auf-

weisen; in diesem Fall kommt, falls die oben genannte Berechnung einen Zinssatz ergeben 
würde, der unter dem Mindestzinssatz liegt, für die maßgebliche Zinsperiode der Mindestzins-
satz zur Anwendung und falls die oben genannte Berechnung einen Zinssatz ergeben würde, 

der über dem Höchstzinssatz liegt, der Höchstzinssatz zur Anwendung. Der variable Zinssatz 
der Schuldverschreibungen ist im Falle der Anwendbarkeit dieser Optionen nach oben hin mit 
dem Höchstzinssatz und/oder nach unten hin mit dem Mindestzinssatz begrenzt und kann 

niemals kleiner als der Mindestzinssatz bzw größer als der Höchstzinssatz werden. 

Als Referenzsätze für die Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz kommen der 
EURIBOR und ein CMS-Satz (Constant-Maturity-Swap) in Frage. 

EURIBOR. EURIBOR ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getretenes System der Referenzzinss-
ätze im Euromarkt. Der EURIBOR ist Referenzzinssatz für einwöchige Gelder sowie Ein- bis 

Dreimonatsgelder, Sechsmonatsgelder und Zwölfmonatsgelder. Der EURIBOR wird zu die-
sem Zweck an T2 (Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem oder jedes 
Nachfolgesystem) Tagen ermittelt. Hierzu übermitteln die EURIBOR-Panelbanken ihre (über 

ein Wasserfallprinzip an Hand strenger Vorgaben ermittelten) Zinssätze im Interbankenhandel 
im Euroraum an einen Bildschirmdienst, der den EURIBOR um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht.  

CMS. CMS steht kurz für Constant-Maturity-Swap. Dabei werden, wie bei allen anderen For-

men von Zinsswaps auch, zwei unterschiedliche Zinssätze ausgetauscht. Im Gegensatz zu 
einem Standardswap, bei dem ein vereinbarter Festzins gegen einen variablen Zinssatz ge-
tauscht wird, erfolgt bei einem Constant-Maturity-Swap der Austausch zweier variabler Zinss-

ätze. Beim CMS wird ein kurzfristiger Geldmarktzinssatz gegen einen langfristigen Kapital-
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marktzinssatz getauscht, allerdings mit dem Unterschied, dass auch der zu zahlende Kapital-
marktzinssatz regelmäßig und periodisch neu festgelegt wird und damit ebenfalls variabel ist. 
Die Höhe dieser Zahlungen ist dabei abhängig von einem Zinssatz für Swaps mit immer glei-

cher Laufzeit. Lautet der Swap zum Beispiel auf den 10-Jahres CMS-Satz, so wird der Zahl-
betrag des Swaps einmal jährlich zu einem vorab definierten Datum an den Zinssatz für 10-
jährige Laufzeiten angepasst. Steigt dieser Zinssatz im Verlauf der Swaplaufzeit an, dann 

muss auch derjenige Swappartner, der den CMS-Satz zu zahlen hat, an den anderen Swap-
partner höhere Zahlungen leisten. Umgekehrt ist es bei fallenden Zinsen, dann verringern sich 
die zu zahlenden Beträge analog. Als Referenz für den CMS-Satz gilt die jeweils zugehörige 

ICE Swap Rate. 

3.2.4 Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz 

Schuldverschreibungen können auch anfänglich mit fixer und später mit variabler Verzinsung 

oder anfänglich mit fixer und später mit einer weiteren fixen Verzinsung ausgestaltet sein. Dies 
bedeutet für den Fall fix zu variabler Verzinsung, dass die fixe Verzinsung (wie in Punkt 3.2.1 
beschrieben) nach einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeit in einen variablen 

Zinssatz (wie in Punkt 3.2.3 beschrieben) und für den Fall fix zu fix Verzinsung, dass die fixe 
Verzinsung nach einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeit in einen anderen 
fixen Zinssatz geändert wird. 

 

3.3 METHODE ZUR FESTSETZUNG DES EMISSIONSPREISES DER 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Der Emissionspreis der Schuldverschreibungen wird von der Emittentin unter Berücksichti-
gung verschiedener preisrelevanter Faktoren wie zB des aktuellen Zinsniveaus und sonstiger 
produktspezifischer Kriterien festgesetzt. Zusätzlich kann der Emissionspreis auch einen Aus-

gabeaufschlag beinhalten, welcher Provisionen für die Emittentin oder sonstige im Zusam-
menhang mit der Begebung und Absicherung der Schuldverschreibungen entstehende Ne-
benkosten abdecken soll. Weiters hängt die Methode zur Festsetzung des Emissionspreises 

einer Serie von Schuldverschreibungen von der Vertriebsmethode ab.  

Im Falle eines nicht-syndizierten Vertriebs setzt die Emittentin den Emissionspreis auf Basis 
der allgemein geltenden Marktbedingungen im eigenen Ermessen vor dem Begebungstag fest 

und passt ihn danach im Falle von Daueremissionen laufend an die vorherrschenden Markt-
bedingungen an. 

Beim syndizierten Vertrieb von Schuldverschreibungen wird vor Beginn des öffentlichen An-

gebots der Schuldverschreibungen ein Bookbuildingverfahren bei institutionellen Anlegern 
durchgeführt, im Rahmen dessen die Nachfrage der institutionellen Anleger in Abhängigkeit 
vom Emissionspreis gemessen wird. Das Ergebnis des Bookbuildingverfahrens fließt in den 

Emissionspreis der Schuldverschreibungen ein, bei dessen Festsetzung die Emittentin frei ist. 

Anleger erhalten Informationen über den aktuellen Emissionspreis über ihre jeweilige Depot-
bank. 



 

51 

3.4 RENDITE DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Die Rendite der Schuldverschreibungen ist unter anderem von ihrer Verzinsung abhängig und 
kann daher nur für solche Schuldverschreibungen im Vorhinein angegeben werden, für die 

die anwendbaren Zinssätze, für die gesamte Laufzeit im Vorhinein feststehen. Dies trifft auf 
Schuldverschreibungen der Variante 1 – fixer Zinssatz und solche der Variante 2 – Nullkupon-
Schuldverschreibungen zu; für diese Schuldverschreibungen wird die Rendite in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen angegeben werden. Die angegebene Rendite trifft nur dann 
zu, wenn die Schuldverschreibungen nicht vor dem Endfälligkeitstag verkauft oder ordentlich 
oder außerordentlich gekündigt werden. Bei Schuldverschreibungen der Variante 3 – variabler 

Zinssatz und der Variante 4 - Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz kann aufgrund 
der unbestimmten Erträge der Schuldverschreibungen keine Rendite berechnet werden. 
Siehe zu den einzelnen Varianten das Kapitel 5.1 Anleihebedingungen ab Seite 68 des Pros-

pekts.  

Eine allenfalls in den Endgültigen Bedingungen angegebene Rendite wird am (Erst-) Bege-
bungstag auf Basis des Erstemissionspreises berechnet und stellt keine Indikation für eine 

Rendite in der Zukunft dar. Die Rendite wird mithilfe der Internen-Zinsfuß-Methode (IRR, In-
ternal Rate of Return) berechnet.  

3.5 VERTRETUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 

Grundsätzlich sind alle Rechte aus Emissionen von Schuldverschreibungen durch den einzel-
nen Anleihegläubiger selbst oder den von ihm bestellten Rechtsvertreter gegenüber der Emit-
tentin direkt, an deren Sitz zu den üblichen Geschäftsstunden, sowie in schriftlicher Form oder 

im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen.  

Seitens der Emittentin ist keine organisierte Vertretung der Anleihegläubiger vorgesehen. 

Die Anleihegläubiger können jedoch in einem Gerichtsverfahren oder in einem Insolvenzver-

fahren, welches in Österreich gegen die Emittentin eingeleitet werden könnte, durch einen 
Treuhänder (Kurator), der vom Handelsgericht Innsbruck ernannt wird und diesem verantwort-
lich ist, gemäß dem Gesetz vom 24.04.1874, Reichsgesetzblatt Nr 49 idgF (das "Kuratoren-

gesetz") und dem Gesetz vom 05.12.1877, Reichsgesetzblatt Nr 111 idgF (das "Kuratorener-
gänzungsgesetz") vertreten werden, wenn die Rechte der Gläubiger der Schuldverschrei-
bungen mangels einer gemeinsamen Vertretung gefährdet sind, oder wenn die Rechte einer 

anderen Person dadurch verzögert würden und vom zuständigen Gericht ein Kurator bestellt 
wird. Das Kuratorengesetz und das Kuratorenergänzungsgesetz können im Internet unter der 
Webseite www .ris.bka.gv.at abgerufen werden.  

Eine Veröffentlichung von Verträgen, die solche Interessensvertretungen regeln, ist auf der 
Website der Emittentin nicht vorgesehen.  

3.6 ÜBERTRAGBARKEIT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der 
VOLKSBANK WIEN vorgesehen ist, ist der Anleihegläubiger bei Erwerb der Schuldverschrei-
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bungen verpflichtet, ein Depot bei der Emittentin oder einem anderen Kreditinstitut im Volks-
banken-Verbund zu eröffnen. Die Schuldverschreibungen können in diesem Fall daher nicht 
auf ein Depot bei einem anderen Kreditinstitut außerhalb des Volksbanken-Verbundes über-

tragen werden. Dadurch ist die Übertragbarkeit solcher Schuldverschreibungen einge-
schränkt. 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der OeKB 

CSD GmbH vorgesehen ist, können die Schuldverschreibungen gemäß den jeweils anwend-
baren Bestimmungen der Clearingsysteme und anwendbarem Recht frei übertragen werden. 

3.7 ANLEGERKATEGORIEN UND EIGENE TRANCHEN FÜR BESTIMMTE 
MÄRKTE 

Die Einladung zur Angebotsstellung erfolgt grundsätzlich an keine bestimmte oder begrenzte 
Zielgruppe. Die Emittentin beabsichtigt nicht, eigene Tranchen für bestimmte Märkte zu bege-

ben, da eine Begebung von Tranchen nicht vorgesehen ist. 

3.8 ZEICHNUNGSVERFAHREN 

Die Einladung zur Angebotsstellung durch Ersterwerber erfolgt durch die Emittentin sowie et-

waige Vertriebspartner. Die Angebotsstellung zur Zeichnung der Schuldverschreibungen hat 
durch die Anleger über ihr depotführendes Kreditinstitut zu erfolgen. Die Emittentin behält sich 
die (gänzliche oder teilweise) Annahme der Zeichnungsangebote vor. 

3.9 ZUTEILUNGEN, ERSTATTUNG VON BETRÄGEN 

Eine Reduzierung der Zeichnungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Emittentin steht 
aber das Recht zur Verkürzung der Zeichnungen in ihrem freien Ermessen zu; falls die Emit-

tentin von diesem Recht Gebrauch macht, werden den Anleihegläubigern die von diesen zu 
viel bezahlten Beträge von der Emittentin über deren depotführendes Kreditinstitut rückerstat-
tet werden. 

Die Anleihegläubiger werden entweder über ihr depotführendes Kreditinstitut über die ihnen 
zugeteilten Schuldverschreibungen verständigt oder gemäß einem anderen Verfahren, das in 
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Eine Angabe, ob eine Aufnahme 

des Handels vor dem Meldeverfahren möglich ist, entfällt dementsprechend. 
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4. DIE EMITTENTIN 

4.1 VERANTWORTLICHE PERSONEN 

4.1.1 Alle Personen, die für die im Prospekt gemachten Angaben bzw für bestimmte Ab-

schnitte des Prospekts verantwortlich sind 

Die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin") mit Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift 

Meinhardstraße 1, 6020 Innsbruck, eingetragen im Firmenbuch unter FN 42236 m, übernimmt 

die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen. 

4.1.2 Erklärung der für den Prospekt verantwortlichen Personen, dass die Angaben im Pros-
pekt ihres Wissens nach richtig sind und dass das Registrierungsformular keine Aus-
lassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten 

Die Emittentin erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, 

dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine 

Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussagen des Prospekts wahrscheinlich verän-

dern können. 

4.1.3 Erklärung zu Sachverständigen und Informationen seitens Dritter 

In den Prospekt wurden keine Berichte von Sachverständigen und keine Informationen von 

Seiten Dritter aufgenommen. 

4.1.4 Erklärung der Emittentin 

Der Emittent erklärt, dass 

a) der Prospekt durch die FMA als zuständiger Behörde nach § 13 KMG 2019 in Verbindung 

mit Artikel 20 Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt wurde, 

b) die FMA diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlich-

keit und Kohärenz gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 iVm Kapitel V der 

delegierten Verordnung (EU) 2019/980 billigt, 

c) eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses 

Prospekts ist, erachtet werden sollte. 

4.2 ABSCHLUSSPRÜFER 

4.2.1 Name und Anschrift des Abschlussprüfers 

Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2023 und 2022 sind in den Anhängen ./A und 

./B aufgenommen und wurden vom Österreichischen Genossenschaftsverband // Schulze-
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Delitzsch, Löwelstraße 14, 1010 Wien, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsver-

merken versehen. Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch ist Mit-

glied der Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände. 

4.2.2 Wechsel Abschlussprüfer  

Während des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums gab es kei-

nen Wechsel des Abschlussprüfers. 

4.3 RISIKOFAKTOREN 

Siehe Abschnitt 1 "RISIKOFAKTOREN". 

4.4 ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

4.4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 

Die Emittentin ist im Jahre 1993 als Gesamtrechtsnachfolgerin mit dem Firmenwortlaut Hage-
bank Tirol Aktiengesellschaft durch Einbringung des gesamten bankgeschäftlichen Unterneh-

mens der "HAGEBANK Tirol, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung", nach  
§ 8a (5) Kreditwesengesetz, entstanden. 

1997 wurde die Emittentin als übernehmende Gesellschaft mit der Hagebank Leasing Gesell-

schaft m.b.H. als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Im Jahr 1999 erfolgte die Einbrin-
gung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Volksbank Schwaz registrierte Genossen-
schaft mit beschränkter Haftung gemäß § 92 BWG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in 

die Emittentin. Im August 1999 erfolgte die Änderung des Firmenwortlauts in Volksbank Tirol 
Innsbruck-Schwaz AG.  

Im Jahr 2015 wurde sodann die Volksbank Immobilien Ges.m.b.H. mit der Emittentin ver-

schmolzen. In weiterer Folge wurden 2016 die Volksbank Kufstein-Kitzbühel eG und die 
VOLKSBANK LANDECK eG gemäß § 92 BWG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die 
Emittentin eingebracht. Im August 2016 wurde der Firmenwortlaut auf Volksbank Tirol AG 

geändert.  

Zum Stichtag 31.12.2023 beschäftigte die Volksbank Tirol AG 376 Mitarbeiter in 31 Geschäfts-
stellen. 

4.4.2 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin 

Die Emittentin ist eine auf unbestimmte Dauer gegründete Aktiengesellschaft und im Firmen-
buch des Landesgerichts Innsbruck zu FN 42236m unter der Firma "Volksbank Tirol AG" ein-

getragen. Sie ist unter dem kommerziellen Namen "Volksbank Tirol" tätig. Die LEI-Nummer 
(Rechtsträgerkennung) der Emittentin lautet 529900CYHTDIZTXAFW51. Die Emittentin 
wurde in Österreich gegründet und ist nach der Rechtsordnung der Republik Österreich tätig. 

Der Sitz und die Geschäftsanschrift der Emittentin lauten 6020 Innsbruck, Meinhardstraße 1. 
Die zentrale Telefonnummer lautet +43 (0)50 566.  
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4.4.3 Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in 
hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind 

Auswirkungen der Ukraine Krise  

Die Auswirkungen des andauernden Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen Sank-
tionen sind derzeit für die Emittentin nicht abschätzbar. Die Emittentin war zwar bisher nicht 
durch Aktivitäten in den umkämpften Regionen betroffen, aber indirekt durch Auswirkungen 

auf die Volkswirtschaften, die Finanzbranche und die Kundinnen und Kunden. Besonders der 
Anstieg der Energiepreise und der Inflation belasten in unterschiedlich starkem Ausmaß wei-
terhin die Unternehmen und Privatkunden. Die weiteren Auswirkungen dieser Kriegshandlun-

gen und die Entwicklung der geopolitischen Lage werden von der Emittentin laufend evaluiert. 
Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ergeben sich aus dem Russland/Ukraine-Krieg vo-
raussichtlich Belastungen des BIP auf Grund zusätzlicher Lieferkettenprobleme, gestiegener 

Rohstoff- und Energiepreise und einer möglicherweise auf hohem Niveau bestehend bleiben-
der Inflationsrate. Da zahlreiche Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren (wirtschaftlichen) 
Entwicklung und des Zeithorizonts bestehen, ist eine Beurteilung der mittelfristigen Auswir-

kungen sowohl qualitativ als auch quantitativ für die Emittentin und den Volksbanken-Verbund 
nicht abschließend möglich. Eine kurzfristige direkte Auswirkung wird derzeit aufgrund der 
regionalen Ausrichtung und der Kundenzusammensetzung des Volksbanken-Verbundes als 

gering eingestuft, da der Volksbanken-Verbund insgesamt keine direkten wirtschaftlichen und 
finanziellen Aktivitäten in Osteuropa und insbesondere in der Ukraine und Russland unterhält. 
Es werden auch keine Anleihen von Emittenten aus diesen Regionen gehalten. 

Aufsichtlicher Überprüfungs- und Evaluierungsprozess  

Abhängig vom Geschäftsmodell, Kontroll- und Risikomanagement, von der Kapitaladäquanz 
und der Liquiditätslage eines Kreditinstituts legt die EZB als zuständige Behörde jedes Jahr 

individuelle zusätzliche Eigenmittelerfordernisse für jedes Kreditinstitut fest, welche sich aus 
dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review and Eva-
luation Process – "SREP") im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus der EZB er-

geben. Dieser umfasst neben einer zusätzlichen Säule 2 Kapitalanforderung auch eine Säule 
2 Kapitalempfehlung, welche sich aus dem Ergebnis des letzten Stresstests ableitet. Abhängig 
von der finanziellen Situation des Volksbanken-Verbundes (inkl der Emittentin) können sich 

die Anforderungen und Empfehlungen jährlich unterscheiden. 

Der Volksbanken-Verbund durchlief im Jahr 2023 erneut den jährlichen SREP und hat am 
zweijährlichen SSM Stresstest teilgenommen. Mit Beschluss der EZB vom 30.11.2023 wurde 

der VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes das Ergebnis 
des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses übermittelt. Für den Volksban-
ken-Verbund ergeben sich ab 01.01.2024 folgende Kapitalquoten: 

Die für den Volksbanken-Verbund festgelegte CET1 Kapitalempfehlung beträgt 10,96% und 
setzt sich wie folgt zusammen: Säule 1 CET1 Anforderung von 4,50%, Säule 2 CET1 Anfor-
derung von 1,27%, kombinierte Kapitalpufferanforderung (KPA) von 3,94% (Kapitalerhal-

tungspuffer von 2,50%, Systemrisikopuffer von 0,50%, Puffer für systemrelevante Institute von 
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0,90%, Antizyklischer Kapitalpuffer2 (AzKP) von 0,04%) und Säule 2 Kapitalempfehlung von 
1,25%. Ein AT1/Tier 2 Shortfall erhöht den CET1 Bedarf entsprechend.  Shortfall bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass AT1-/Tier 2-Anforderungen, die nicht durch AT1-/Tier 2-Kapital 

abgedeckt werden können, durch CET1 erfüllt werden. 

Der Tier 1 Kapitalbedarf ergibt sich in Höhe von 12,88% (Säule 1 Anforderung von 6,00%, 
Säule 2 Tier 1 Anforderung von 1,69%, KPA von 3,94% und Säule 2 Kapitalempfehlung von 

1,25%).  

Der Gesamtkapitalbedarf beträgt 15,44% (Säule 1 Anforderung von 8,00%, Säule 2 Anforde-
rung von 2,25%, KPA von 3,94% und Säule 2 Kapitalempfehlung von 1,25%). 

Die Säule 2 Anforderung hat sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 25bp auf 2,25% reduziert. 
Der systemrelevante Institute Puffer hat sich schrittweise auf 0,90% ab 01.01.2024 erhöht. 

Als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes hat die VOLKSBANK WIEN die SREP-

Anforderungen auf konsolidierter Basis für alle Mitglieder des Volksbanken-Verbundes gem 
§ 30a BWG zu erfüllen. 

MREL Quote für den Volksbanken-Verbund 

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit des bail-in tool und anderer durch die BRRD eingeführter 
Abwicklungsinstrumente müssen alle einzelnen Verbundbanken zusätzlich zur Einhaltung der 
Verbundquote eine individuelle MREL Anforderung erreichen, die als Prozentsatz des Betrags 

der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (a) am gemäß Artikel 92 Ab-
satz 3 CRR berechneten Gesamtrisikobetrag (Total Risk Exposure Amount – TREA); und (b) 
am gemäß den Artikeln 429 und 429a CRR berechneten Leverage Ratio Exposure berechnet 

wird und von den maßgeblichen Abwicklungsbehörden vorgeschrieben wird. Der SRB hat, 
umgesetzt mit Bescheid der FMA vom 03.05.2023, dem Volksbanken-Verbund vorgeschrie-
ben, Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) auf konsolidierter Ba-

sis in Höhe von 23,37% ihres Gesamtrisikobetrags (Total Risk Exposure Amount – TREA, 
zuzüglich 3,95% Combined buffer Requirement) und 5,91% ihrer Gesamtrisikopositionsmess-
größe (Leverage Ratio Exposure – LRE) ab 31.12.2024 zu erfüllen und danach jederzeit ein-

zuhalten.  

Zur Sicherstellung des Aufbaus an verfügbaren Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten hat der Volksbanken-Verbund einen Mindestbetrag an Eigenmitteln und be-

rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten auf konsolidierter Basis in Höhe von 16,49% ihres 
Gesamtrisikobetrags zuzüglich 3,95% Combined buffer Requirement) und 5,91% ihrer Ge-
samtrisikopositionsmessgröße zum 01.01.2022 zu erfüllen. Einzelne Mitglieder des Volksban-

ken-Verbundes haben individuelle Quoten vorgeschrieben bekommen. 

Die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes hat am 
15.03.2021 die Platzierung einer non-preferred senior Anleihe mit einem Emissionsvolumen 

in Höhe von EUR 500 Mio mit Valuta 23.03.2021 abgeschlossen; im März 2023 eine preferred 
senior Anleihe mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Mio platziert und mit 09.04.2024 

 

 

2 Der AzKP in Österreich wurde mit 0% festgelegt. Auf Basis des Exposures 2023 ergibt sich für nicht in Österreich belegene 

wesentliche Kreditrisikopositionen ein AzKP iHv 0,04%. 
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mit Genehmigung der EZB vom 29.02.2024 ihr Kündigungsrecht der AT1 Emission vom April 
2019 ausgeübt. Im Gegenzug wurde am 21.03.2024 eine nachrangige (Tier 2) Anleihe mit 
einem Emissionsvolumen von EUR 500 Mio. platziert. 

Die Schuldverschreibungen dienen der Einhaltung der gesetzlichen MREL-Bestimmungen 
und erfüllen die Vorgaben des § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG.  

Kapitalpufferanforderungen für den Volksbanken-Verbund  

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund müssen jederzeit die kombinierte Kapitalpuffer-
Anforderung (KPA) iSd § 22a BWG in Form von CET1 Kapital erfüllen. Für den Volksbanken-
Verbund stellt diese die Summe aus der Kapitalpuffer-Anforderung für die Einhaltung (i) des 

Kapitalerhaltungspuffers iHv 2,5%, (ii) des antizyklischen Kapitalpuffers iHv 0,04%, (iii) des 
Systemrisikopuffers iHv 0,5%, des Kapitalpuffers für Systemrelevante Institute (O-SII) iHv 
0,90%, gemäß des Artikels 92(3) CRR berechneten Gesamtrisikobetrags, dar. Für die 

VOLKSBANK WIEN AG gelten der Kapitalerhaltungspuffer iHv 2,5% und der antizyklische 
Kapitalpuffer für in Österreich belegene wesentliche Kreditrisikopositionen iHv 0%. 

4.4.4 Rating 

Fitch Ratings – a branch of Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch") hat am 25.07.2022 das Rating 
für den Volksbanken-Verbund, dem die Emittentin als zugeordnetes Kreditinstitut angehört, wie 
folgt aktualisiert: von "BBB" auf "BBB+" für das "Long Term Issuer Default Rating" und dieses 

am 18.04.2024 bestätigt (zu Fitch siehe unten). 

Detaillierte Informationen zum Rating können auf der Webseite der Emittentin (www .volks-
bank.tirol), unter dem Pfad: "Ihre Hausbank/Das Unternehmen/Rating" abgerufen werden. All-

gemeine Informationen zur Bedeutung des Ratings und zu den Einschränkungen, die im Zu-
sammenhang damit beachtet werden müssen, können auf der Webseite von Fitch (www .fit-
chratings.com) abgerufen werden.  

Fitch hat die Geschäftsanschrift in Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main 
(Amtsgericht Frankfurt – HRB 117946).  

Fitch ist gemäß der Verordnung (EG) Nr 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen rechtswirksam registriert. 

Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 
und kann jederzeit von der Rating Agentur ausgesetzt, geändert oder entzogen werden. 

Für die Schuldverschreibungen ist zum Zeitpunkt der Prospektbilligung kein Rating vorgese-
hen. In Zukunft kann aber ein Rating für die Schuldverschreibungen beantragt werden. Ein 
allfälliges Rating der Schuldverschreibungen wird in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

4.4.5 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur 
der Emittentin seit dem letzten Geschäftsjahr  

Seit dem letzten Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Schulden- 

und Finanzierungsstruktur der Emittentin ergeben. 
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4.4.6 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin  

Das Refinanzierungs- und Liquiditätsprofil der Emittentin entspricht und wird ihrem Geschäfts-
modell entsprechen, welches sich vorwiegend auf das Privat- und Firmenkundengeschäft in 

Österreich konzentriert und konzentrieren wird. Dementsprechend sind und werden die Haupt-
finanzierungsquellen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung Kunden- und Spareinlagen und Re-
finanzierung über die Zentralorganisation. 

4.5 GESCHÄFTSÜBERBLICK 

4.5.1 Haupttätigkeitsfelder  

Die Emittentin ist vor allem in folgenden Geschäftsfeldern tätig:  

 Kreditgeschäft; 
 Einlagengeschäft; 
 Wertpapierdepotgeschäft; 

 Privatkundengeschäft. 

Die Emittentin ist ein regionales Kreditinstitut mit folgendem Gesellschaftszweck und Gegen-
stand des Unternehmens:  

(1) Die Emittentin betreibt ihr Unternehmen mit förderwirtschaftlicher Zielsetzung. Sie ver-
wirklicht ihre förderwirtschaftliche Zielsetzung im Verbund der gewerblichen Genossen-
schaften nach dem System Schulze-Delitzsch sowie im Volksbanken-Verbund als der 

Zentralorganisation zugeordnetes Kreditinstitut. Zentralorganisation des Volksbanken-
Verbundes ist die VOLKSBANK WIEN mit Sitz in Wien. Gesetzlicher Revisionsverband 
ist der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch). 

(2) Zweck der Emittentin ist innerhalb der aktiengesetzlichen Schranken im Wesentlichen die 
Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft ihrer Aktionäre sowie der Mitglieder der 
HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene Genossenschaft, der Volksbank Schwaz Hol-

ding eingetragene Genossenschaft, der Volksbank Kufstein-Kitzbühel eG und der 
VOLKSBANK LANDECK eG mit Förerleistungen, wie sie die einbringenden Genossen-
schaften bisher selbst erbracht haben, durch das vielfältige Leistungsangebot einer Uni-

versalbank.  

(3) Die Emittentin wird daher als Gesamtrechtsnachfolgerin der genannten Genossenschaf-
ten ihre Geschäftstätigkeit so gestalten, dass die durch ihre Rechtsvorgängerinnen an-

gestrebten Ziele unter Bedachtnahme auf deren Rechtsform und Aufgaben als Genos-
senschaft weiterverfolgt werden. 

(4) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Fortführung des gemäß § 8a Kreditwesenge-

setz als Sacheinlage eingebrachten bankgeschäftlichen Unternehmens, das von der 
HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene Genossenschaft, mit dem Sitz in Innsbruck, 
zuvor unter deren Firma betrieben wurde, die Fortführung des gemäß § 92 BWG als 

Sacheinlage eingebrachten bankgeschäftlichen Unternehmens, das von der Volksbank 
Schwaz Holding eingetragene Genossenschaft, mit dem Sitz in Schwaz, zuvor unter de-
ren Firma betrieben wurde, die Fortführung des gemäß § 92 BWG als Sacheinlage ein-
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gebrachten bankgeschäftlichen Unternehmens, das von der Volksbank Kufstein-Kitzbü-
hel eG, mit dem Sitz in Kufstein, bisher unter deren Firma betrieben wurde und die Fort-
führung des gemäß § 92 BWG als Sacheinlage eingebrachten bankgeschäftlichen Un-

ternehmens, das von der VOLKSBANK LANDECK eG, mit dem Sitz in Landeck, bisher 
unter deren Firma betrieben wurde.  

Gegenstand des Unternehmens ist somit der Betrieb aller Bankgeschäfte gemäß § 1 

Abs. 1 BWG sowie von bankmäßigen Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäften 
aller Art, ausgenommen Bankgeschäfte gemäß§ 1 Abs. 1 Z 9, 12, 13, 13a, 15, 21 
BWG. 

(5) Als zugeordnetes Kreditinstitut (§ 30a BWG) hat die Emittentin sämtliche gesetzlichen, 
satzungsmäßigen und vertraglichen Pflichten als Mitglied des Volksbanken-Verbundes 
zu erfüllen, insbesondere am Liquiditäts- und Haftungsverbund teilzunehmen und den 

Weisungen der Zentralorganisation (§ 30a BWG) Rechnung zu tragen. Verfügbare Geld-
bestände sind nach Maßgabe der Regelungen im Volksbanken-Verbund (§ 30a BWG) 
bei der Zentralorganisation anzulegen. 

(6) Die Emittentin ist weiters nach Maßgabe von Punkt 3.5. der Satzung berechtigt, Zweig-, 
Zahl-, Annahmestellen oder andere der Verfolgung des Gesellschaftszwecks dienende 
Einrichtungen zu schaffen und zu betreiben. 

(7) Des Weiteren ist die Emittentin nach Maßgabe von Punkt 3.5. der Satzung berechtigt,  
Partizipations-, Ergänzungs- und Nachrangkapital nach Maßgabe der Bestimmungen des 
BWG (idF. Vor BGBI. 1 184/2013) aufzunehmen beziehungsweise Instrumente ohne 

Stimmrecht, Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und Ergänzungskapital gemäß 
CRR in Verbindung mit BWG auszugeben. 

(8) Die Emittentin betreibt ferner im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Erbringung 

von Zahlungsdiensten, den Handel mit Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Edel-
metallen, die Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mietverschluss durch die 
Vermieterin, die Bausparkassenberatung und die Vermittlung von Bausparverträgen, die 

Versicherungsvermittlung, Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, die 
Vermögensberatung und -verwaltung, die Immobilienvermittlung und -verwaltung, die 
Vermietung und Verpachtung von Immobilien, insbesondere von Wohnungen, Büros und 

sonstigen Geschäftsräumen, und von Mobilien, das Garagierungsgewerbe i.S. des § 4 
der Gewerbeordnung 1994, das Immobilien- und Mobilienleasing sowie dessen Vermitt-
lung, Geschäftsstellen von Kraftfahrerorganisationen, den Vertrieb von Spielanteilen be-

hördlich genehmigter Glücksspiele sowie Ausspielungen gemäß Glücksspielgesetz und 
das Reisebürogeschäft, jeweils nach Maßgabe der diesbezüglichen gesetzlichen Vor-
schriften. 

(9) Die Emittentin ist zu allen Geschäften berechtigt, die geeignet sind, die Erreichung des 
Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 

(10) Weiters ist die Emittentin berechtigt, nach Maßgabe von Punkt 3.5, der Satzung im In- 

und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmungen jeg-
licher Rechtsform zu beteiligen, Unternehmungen zu erwerben, zu errichten, Vertretun-
gen zu übernehmen und lnteressensgemeinschaftsverträge einzugehen oder die Ge-

schäfts- oder Betriebsführung von Unternehmen auch im Namen und auf Rechnung Drit-
ter zu übernehmen. 
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4.5.2 Hauptmärkte 

Der wichtigste geographische Markt der Emittentin ist das Bundesland Tirol, Österreich. Die 
Hauptgeschäftsstellen finden sich dabei in Innsbruck, Schwaz, Kufstein und Landeck. 

4.5.3 Grundlage für etwaige Angaben der Emittentin zu ihrer Wettbewerbsposition 

Trifft nicht zu. 

4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR  

4.6.1 Volksbanken-Verbund  

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-
bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2024") vom 17.05.2024 und in etwa-

igen Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR).Aufgrund 
der starken gegenseitigen Verflechtungen im Volksbanken-Verbund und einer Reihe von auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen, die auf Ebene des Volksbanken-Verbundes oder von der 

VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation erfüllt werden müssen, besteht für die Emit-
tentin eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation der anderen Mitglieder des Volks-
banken-Verbundes. 

4.7 TRENDINFORMATIONEN  

Mit Ausnahme der im Punkt 4.4.3 "Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere 
Bedeutung haben und die in hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin 

relevant sind" dargestellten Ereignisse, hat es keine wesentlichen Verschlechterungen in den 
Aussichten der Emittentin und keine wesentlichen Änderungen der Finanz- und Ertragslage 
seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Jahresabschluss per 31.12.2023 gege-

ben. 

Als bekannte Trends, welche die Aussichten der Emittentin und der Branche, in der sie ihre 
Geschäftstätigkeit ausübt, beeinflussen, sind das herausfordernde makroökonomische Um-

feld und die weiterhin schwierigen Bedingungen an den Finanz- und Kapitalmärkten, vor allem 
fallende Immobilienpreise und allgemeine Verwerfungen an den Immobilienmärkten anzuse-
hen.  

Bedeutend für die österreichische Konjunktur bleiben der Krieg in der Ukraine und damit ver-
bunden neue Inflationsschübe, hinzu kommt der Konflikt im Nahen Osten, der im Falle der 
Ausweitung in andere Regionen die gerade wieder hergestellten internationalen Lieferketten 

gefährdet. Eine länger dauernde Hochinflationsphase oder Industrieschwäche bergen zudem 
Risiken für den Export- und Arbeitsmarkt. Diese Entwicklungen hatten in der Vergangenheit 
und können möglicherweise auch in der Zukunft negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, insbesondere auch auf ihre Kapitalkosten.  

Darüber hinaus können sich Änderungen des aufsichtsrechtlichen Umfelds oder Initiativen zur 
Durchsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen negativ auf die Emittentin auswirken. Neue 

Herausforderungen können sich dabei auch beim Management von Nachhaltigkeitsrisiken in 
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Bezug auf Klima, Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ergeben, da die bestehenden 
gesetzlichen Vorgaben Unternehmen dazu verpflichten, neben dem Risikomanagement auch 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken zu beachten. Insbesondere können neue gesetzli-

che oder aufsichtsrechtliche Erfordernisse und eine Änderung der als erforderlich erachteten 
Vorgaben für Eigenmittel, Liquidität und Verschuldungsquote zu höheren Anforderungen und 
Quoten für Eigenmittel und Liquidität führen. Ebenso stellen weitere Regulierungsmaßnahmen 

(wie zB erweiterte Finanzmarktregeln durch MIFID II, MiFIR, BRRD, etc) große Herausforde-
rungen für die Emittentin und die Finanzbranche dar.]  

4.8 ERWARTETER ODER GESCHÄTZTER GEWINN  

Die Emittentin hat keine Gewinnprognosen oder Gewinnschätzungen in den Prospekt aufge-
nommen. 

4.9 VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE 

4.9.1 Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane  

NAME FUNKTIONEN außerhalb der Emittentin 

VORSTAND  

Mag. Markus Hörman  Vorstand 

Vorsitzender des Vorstandes HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene 

Genossenschaft 
 Aufsichtsrat 

 Volksbanken-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 

 ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH 

Mag. Martin Holzer Vorstand 
Stellvertreter des Vorsitzenden Volksbank Vertriebs- und Marketing eG 

Aufsichtsrat 

VOLKSBANK LANDECK Holding eG 

AUFSICHTSRAT  
Mag. Robert Oelinger Gesellschafter 

Vorsitzender des Aufsichtsrats Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H. 
 Aufsichtsrat 
 VOLKSBANK WIEN AG (Vorsitzender) 

HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene 
Genossenschaft (Vorsitzender) 

Walter Gaim Aufsichtsrat 

Stellvertreter des Vorsitzenden VOLKSBANK LANDECK Holding eG (Vorsit-
zender) 

Mag. Martin Singer, LL.M. Gesellschafter und Geschäftsführer 

Stellvertreter des Vorsitzenden CALCIT Singer & Rhomberg Immobilien 
GmbH 
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 Aufsichtsrat 
 Adler-Werk Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 
 Volksbank Schwaz Holding eingetragene Ge-

nossenschaft (Vorsitzender) 
Dr. Maximilian Ellinger Vorstand 
Mitglied Dr. Meder Privatstiftung 

 Gesellschafter 
 Kurzentrum Bad Vöslau GmbH 
 Vivea Holding GmbH 

Vivea Bad Traunstein GmbH 
 Vivea Umhausen GmbH 
 Vivea Bad Goisern GmbH 

 Aufsichtsrat 
Volksbank Kufstein-Kitzbühel eG (Vorsitzen-
der) 

Mag. Claus Huter Gesellschafter und Geschäftsführer 
Mitglied M&M Consulting GmbH 
 Geschäftsführer 

 Sonnwendcenter Liegenschaftsverwaltungs 
GmbH 

 LEASE.CONSULT GMBH 

 LEASE.CONSULT Verwaltungs GmbH 
 Aufsichtsrat 

 Volksbank Kufstein-Kitzbühel eG (Vorsitzen-

der-Stellvertreter) 
Mag. (FH) Thomas Kneringer Gesellschafter und Geschäftsführer 
Mitglied Schweisgut & Kneringer Wirtschafts- und 

Steuerberatungs-GmbH 
 Kommanditist 
 Schweisgut & Kneringer Wirtschafts- und 

Steuerberatungs-GmbH & CoKG 
 Geschäftsführer 
 Tiroler Revisions- und Treuhand Wirtschafts- 

und Steuerberatungs-GmbH 
Aufsichtsrat 
VOLKSBANK LANDECK Holding eG (Vorsit-

zender-Stellvertreter) 
Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger, 
MTD 

Aufsichtsrat 
Volksbank Schwaz Holding eingetragene Ge-

nossenschaft 
Dr. Roilo Johannes Vorstand 
 HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene 

Genossenschaft 

Andrea Ager - 

Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  

Christoph Nöbl - 
Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  
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Anna Reiter - 
Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  
Harald Stock - 

Mitglied, vom Betriebsrat delegiert   

Quelle: Eigene Aufzeichnungen der Emittentin 

Die Geschäftsanschrift aller Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates lautet Mein-

hardstraße 1, 6020 Innsbruck, Österreich. 

4.9.2 Interessenkonflikte 

Die Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und des oberen Managements der Emit-

tentin haben neben ihrer Funktion bei der Emittentin zum Teil noch weitere Funktionen inne. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Doppelfunktionen von Mitgliedern des 
Vorstandes, des Aufsichtsrats und/oder des oberen Managements der Emittentin in anderen 

Organisationen und Unternehmen Interessenkonflikte ergeben, die zu Entscheidungen füh-
ren, die nicht im Interesse der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern liegen. 

Hinsichtlich der oben aufgelisteten Personen hat die Emittentin keine Kenntnis von Interes-

senkonflikten zwischen deren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und ihren privaten 
oder sonstigen Interessen. 

4.10 HAUPTAKTIONÄRE DER EMITTENTIN 

4.10.1 Hauptaktionäre  

Als Aktiengesellschaft befindet sich die Emittentin im Eigentum ihrer Aktionäre. Die Aktionäre 
können durch aktienrechtliche Bestimmungen sowohl in der Hauptversammlung als auch über 

ihre Vertreter im Aufsichtsrat und in dessen Ausschüssen einen Einfluss auf die Emittentin 
ausüben. 

Aktionäre der Emittentin zum Stichtag 31.05.2024 % 

VOLKSBANK LANDECK Holding eG 29,45 

HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene Genossenschaft 26,50 

Volksbank Schwaz Holding eingetragene Genossenschaft 22,45 

Volksbank Kufstein-Kitzbühel Holding eG 21,60 
(Quelle: Eigene Angaben der Emittentin) 

Der VOLKSBANK LANDECK Holding eG werden aufgrund ihres Anteils von 29,45% und  
der HAGEBANK TIROL Holding, eingetragene Genossenschaft, werden aufgrund ihres An-

teils von 26,50% Kontroll- und Einflussrechte beigemessen. Darüber hinaus verfügen die 
Volksbank Schwaz Holding eingetragene Genossenschaft und die Volksbank Kufstein-Kitzbü-
hel Holding eG mit einem Anteil von mehr als 10% jeweils über eine qualifizierte Beteiligung. 

An der Emittentin bestehen außerhalb der oben dargestellten Aktionärsstruktur keine unmit-
telbaren oder mittelbaren Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse.  
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4.10.2 Vereinbarungen betreffend Veränderungen der Beherrschung der Emittentin 

Aus Sicht des Vorstandes der Emittentin sind abgesehen vom österreichischen Aktienrecht 
Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs der Kontrolle nicht erforderlich. Darüber hin-

aus sind der Emittentin auch keine Vereinbarungen bekannt, deren Ausübung zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen kann. 

4.11 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN  

4.11.1 Historische Finanzinformationen  

Die jüngsten geprüften Finanzinformationen stammen aus dem geprüften Jahresabschluss 

nach UGB zum 31.12.2023 der Emittentin, welcher in den Anhang ./A aufgenommen ist; der 
geprüfte Jahresabschluss nach UGB um 31.12.2022 ist als Anhang ./B und die gerprüfte Geld-
flussrechnung sowie die Eigenkapitalveränderungsverrechnung sind als Anhang ./C aufge-

nommen.  

Die nachfolgenden Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (die "GuV") 
stellen Auszüge aus dem geprüften Jahresabschluss nach UGB zum 31.12.2023 dar.  

Bilanz in EUR Tausend 31.12.2023 31.12.2022 

Forderungen an Kreditinstitute  331.891 359.289 
Forderungen an Kunden 2.951.793 2.947.054 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 707.574 624.193 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.300.091 2.433.230 
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0 

Eigenkapital *) 440.798 403.907 
Bilanzsumme 3.480.379 3.492.454 
 

GuV in EUR Tausend 1-12/2023 1-12/2023 

Nettozinsertrag 83.593 54.809 
Betriebserträge 123.505 102.058 

Betriebsaufwendungen -72.841 -64.885 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 52.189 34.595 
Jahresüberschuss 38.709 24.072 

Jahresgewinn 3.709 2.072 

(Quelle: geprüfter Jahresabschluss (UGB) der Emittentin zum 31.12.2023, Zahlen sind auf Tausend EUR 
gerundet.) 

*) Das Eigenkapital errechnet sich aus der Summe des Fonds für allgemeine Bankrisken, des gezeichneten Kapitals, 
der Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der Haftrücklage gem § 57 Abs 5 BWG, dem Bilangewinn, Ergänzungs-
kapital gem. Teil 2 Titel 1 Kapital 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und dem zusätzlichem Kernkapital gem Teil 
2 Titel1 Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Eigenmittel der Emittentin  

Die Eigenmittel betrugen zum 31.12.2023 EUR 455,2 Mio. (31.12.2022 EUR 406,2 Mio). Die 

Eigenmittelquote bezogen auf das Gesamtrisiko zum 31.12.2023 errechnet sich mit 22,38% 
(31.12.2022: 21,14%). Das Kernkapital betrug zum 31.12.2023 EUR 429,8 Mio (31.12.2022 
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EUR 386,4 Mio). Die Kernkapitalquote bezogen auf das Gesamtrisiko zum 31.12.2023 errech-
net sich mit 21,13% (31.12.2022: 20,11%). 

Kapitalerhöhungen  

Das Grundkapital der Emittentin beträgt zum 31.12.2023 TEUR 20.430 und ist somit unverän-
dert zum 31.12.2022. 

Kapitalflussrechnung  

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Kapitalflussrechnung der Emittentin zu den Ge-

schäftsjahren 2023 sowie 2022 und deren Quellen: 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 
(in EUR) 2023 2022 
   
Ergebnis vor Steuern (EGT) 52.188.918 34.594.986 
   
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirk-
same Posten   

+/- Abschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen 2.701.932 3.742.035 
+/- Zuschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen -5.635.990 0 
+/- Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- 
und Sachanlagen 

-890.586 -189.237 

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 517.185 -7.341.007 
+/- Zunahme/Abnahme von Risikovorsorgen 5.748,451 1.410.487 
- Zinsergebnis -83.592.844 -54.808.602 
- Dividenden -333.353 -253.648 
+/- sonstige Anpassungen 352.010 424.381 

Summe der zahlungsunwirksamen Posten und sons-
tigen Anpassungen -81.133.196 -57.015.591 
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkei-
ten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur 
um zahlungsunwirksame Bestandteile   

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kreditin-
stitute 

27.455.224 41.295.329 

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kunden -10.213.015 -55.120.896 
+/- Abnahme/Zunahme Sonstige Aktiva -2.493.206 599.926 
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

81.047.058 232.404.467 

+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

-136.319.992 -223.298.188 

+/- Zunahme/Abnahme Verbriefte Verbindlichkei-
ten 

0 -1.180.600 

+/- Zunahme/Abnahme Sonstige Passiva 126.022 -5.124.963 
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen -1.765.319 -1.034.858 

Gezahlte Steuern -10.856.750 -5.873.570 
Erhaltene Steuern 54.378 43.604 
Erhaltene Zinsen 126.116.042 59.626.790 
Gezahlte Zinsen -36.919.671 -3.872.875 
erhaltene Dividende 333.353 253.648 
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.622.848 16.297.209 
   
Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von   

Wertpapieren 4.184.188 5.639.042 
Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unter-
nehmen 

677.000 15.671 

Sachanlagen 624.236 260 
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Mittelabfluss durch Investitionen in   
Wertpapieren -3.877.142 -11.395.706 
Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unter-
nehmen 

0 -11.828.740 

Sachanlagen -7.031.825 -2.959.499 
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -5.423.543 -20.528.971 

   
+ Einzahlungen Geschäftskapital 0 0 
- Auszahlungen Geschäftskapital 0 0 
- Dividendenzahlungen -1.817.855 -1.817.855 
+ Einzahlungen aus der Begebung von Nachrang-
kapital 

0 0 

- Auszahlungen aus der Begebung von Nachrangka-
pital 

0 0 

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.817.855 -1.817.855 

   
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode  25.238.417 31.288.034 

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.622.848 16.297.209 
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -5.423.543 -20.528.971 
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.817.855 -1.817.855 

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 25.619.867 25.238.417 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO 
(EU) 2019/980 zum 31.12.2022 und 31.12.2023) 

4.11.2 Zwischeninformationen und sonstige Finanzinformationen 

Die Emittentin veröffentlicht keine Zwischeninformationen und sonstigen Finanzinformationen. 

4.11.3 Bestätigungsvermerke  

Die Bestätigungsvermerke der Abschlussprüfer über den geprüften Jahresabschluss 2023 

und den geprüften Jahresabschluss 2022 sind in den Prospekt in den Anhängen ./A und ./B 
aufgenommen.  

Der Abschlussprüfer, der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), mit 

der Anschrift Löwelstraße 1, 1010 Wien, hat die geprüften Jahresabschlüsse der Emittentin 
zum 31.12.2023 und zum 31.12.2022 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsver-
merken versehen.  

Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch ist Mitglied der Vereini-
gung Österreichischer Revisionsverbände. 

4.11.4 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren  

Die Emittentin ist an diversen Gerichtsverfahren sowohl auf Kläger- als auch auf der Beklag-
tenseite beteiligt. Diese Verfahren sind auf das laufende Bankgeschäft zurückzuführen. Das 
Ausmaß ist nicht ungewöhnlich. Der Ausgang dieser Verfahren wird sich voraussichtlich nicht 

erheblich auf die Finanzlage und Rentabilität der Bank auswirken. 

Darüber hinaus bestehen keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsver-
fahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig 

sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf Monate 
bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Renta-
bilität der Emittentin auswirken bzw in jüngster Zeit ausgewirkt haben.    
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4.11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüf-
ten Jahresabschlusses nicht wesentlich verschlechtert; ebenso hat die Emittentin seit dem 

letzten Geschäftsjahr keine wesentlichen Veränderungen in ihrer Finanzlage oder Handelspo-
sitionen festgestellt. 

4.12 WEITERE ANGABEN 

4.12.1 Grundkapital 

Das Grundkapital der Emittentin setzt sich zum Stichtag 31.12.2023 aus 2.641.656 Stückak-
tien mit einem Nominale von insgesamt TEUR 20.430 zusammen.  

4.12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft 

Die Emittentin ist im Firmenbuch unter FN 42236 m eingetragen. Die Emittentin ist eine regi-

onale Bank und betreibt ihr Unternehmen gemäß § 3 der Satzung mit förderwirtschaftlicher 

Zielsetzung, Details siehe auch Punkt 4.5.1 "Haupttätigkeitsfelder". 

4.13 WESENTLICHE VERTRÄGE 

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-

bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2024") vom 17.05.2024 und in etwa-
igen Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR). 

Abgesehen von den dort aufgelisteten Verträgen wurden von der Emittentin keine wichtigen 

Verträge außerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgeschlossen.  

4.14 EINSEHBARE DOKUMENTE 

Die Satzung der Emittentin und die geprüften Jahresabschlüsse 2023 und 2022 sind für zwölf 

Monate ab dem Tag der Billigung dieses Prospekts am Sitz der Emittentin, während der übli-
chen Geschäftszeiten, kostenlos verfügbar. 

Die Satzung ist unter folgendem Pfad veröffentlicht: www .volksbank.tirol/ihre hausbank/das 

unternehmen/satzung der volksbank tirol 

Dieser Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt werden unter folgendem Pfad veröf-
fentlicht und dort für mindestens zehn Jahre lang ab Prospektbilligung in elektronischer Form 

öffentlich zugänglich sein: www .volksbank.tirol/boersen-u-maerkte/anleihen/basisprospekt. 
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5. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

5.1 ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 Die nachfolgenden Muster-Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die "Muster-An-
leihebedingungen") sind in 4 Ausgestaltungsvarianten aufgeführt: 

 Variante 1 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fixem 

Zinssatz. 

 Variante 2 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen. 

 Variante 3 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit variablem 

Zinssatz; und 

 Variante 4 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fix zu va-
riablem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz. 

 Die Muster-Anleihebedingungen für jede Variante enthalten bestimmte weitere Optionen, die 
durch Instruktionen und Erklärungen in fetter, kursiver Schrift in eckigen Klammern innerhalb 
der Muster-Anleihebedingungen gekennzeichnet sind.  

 In den für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
wird die Emittentin festlegen, welche der Varianten 1 bis 4 der Muster-Anleihebedingungen 
(einschließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) für diese Serie von 

Schuldverschreibungen zur Anwendung kommt, indem entweder die betreffenden Angaben 
wiederholt werden (zB im Fall von Angeboten an Kleinanlegern) oder auf die betreffenden 
Optionen verwiesen wird.  

 Soweit die Emittentin zum Zeitpunkt der Billigung des Prospektes keine Kenntnis von be-
stimmten Angaben hatte, die auf eine Serie von Schuldverschreibungen anwendbar sind, ent-
halten die Muster-Anleihebedingungen Platzhalter oder Leerstellen in eckigen Klammern, die 

durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigt werden.  

 Falls die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, die für eine einzelne Emission von Schuld-
verschreibungen anwendbar sind, nur auf die weiteren Optionen verweisen (zB im Falle von 

Angeboten an institutionelle Investoren), die im Satz der Muster-Anleihebedingungen der Op-
tion 1 bis 4 enthalten sind, ist folgendes anwendbar, die nachfolgenden Muster-Anleihebedin-
gungen sind gemeinsam mit dem Teil 1 der "Endgültigen Bedingungen", die die Muster-

Anleihebedingungen jeder Serie von Schuldverschreibungen ergänzen und konkretisieren, zu 
lesen. Die Muster-Anleihebedingungen und die Endgültigen Bedingungen bilden gegebenen-
falls zusammen die "Anleihebedingungen" der jeweiligen Serie von Schuldverschreibungen. 

Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen dieser 
Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen 
Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese 

Angabe ausgefüllt wären, alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Muster-Anleihebe-
dingungen, die in den Endgültigen Bedingungen nicht ausgefüllt oder gelöscht oder als nicht 
anwendbar erklärt sind, gelten als aus diesen Muster-Anleihebedingungen gelöscht; sämtliche 

auf die Schuldverschreibungen nicht anwendbare Bestimmungen dieser Anleihebedingungen 
(einschließlich der Anweisungen, Anmerkungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten 
als aus diesen Anleihebedingungen gelöscht.  
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 Kopien der Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Emittentin unter www .volksbank.ti-
rol unter dem Pfad: "Börsen&Märkte/Anleihen/Volksbank Tirol Emissionen" oder kostenlos am 

Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten verfügbar. 

5.1.1 Variante 1– Fixer Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Bestimmun-
gen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum des 

(Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart einfü-
gen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldverschrei-
bung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag 

von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit 
Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der 
"Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 
einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 
"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelur-
kunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtig-

ten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von 
der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden 
und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-
melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz verbrieft, die 
durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank auf Basis 

der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektronisch mitgeteilten Angaben entstan-
den ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-
schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 
"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-
folger.] 
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(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 
anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-
nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 
untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 
Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-
tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 
für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 
nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-
strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-
che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 
Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
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Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-
mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 
diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-

mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 
die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 
Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 
dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 
nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 
nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-
rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-
tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 
Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 
(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-
che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
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oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 
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jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-
cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-
telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-
der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-
tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 
gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 
(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 
Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-
tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 
anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 
für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 
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"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 
Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 
Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem gleichbleibenden Zinssatz ausgestattet sind, einfü-
gen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-
trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 
zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) [Frequenz einfügen] (einschließlich) mit ei-

nem Zinssatz von [Zinssatz einfügen] % per annum (der "Zinssatz") verzinst. Die Zinsen sind 
nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszah-
lungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen].] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem ansteigenden Zinssatz ausgestattet sind, einfügen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-
trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 

zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) jährlich mit den nachstehen-
den Zinssätzen (jeweils ein "Zinssatz") verzinst: 

 

Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen: 

% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen]  

Die Zinsen sind nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres (jeweils ein 
"Zinszahlungstag") zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfü-

gen].] 

(2)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 
jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 

berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient auf den 
Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung 
Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet 

werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten 
Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(3)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 
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einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-
telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.  

(4)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 
als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-
periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 
Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 
er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-
periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-
ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-
riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 
die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 
eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 
auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-
nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 
durch 360.] 

(5)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 
"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 
die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(6)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/ zum jewei-
ligen Zinssatz zahlbar/nicht zahlbar]. 

§ 4 
(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
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in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-
gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. 

§ 5 
(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-
fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-
rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 
zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [] (einschließlich) bis zum [] (ausschließ-
lich)][] 

[100%][Nennbetrag][] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 
gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-
verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-
stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-
tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-
verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-
tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-
nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 
Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-
gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 
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ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 
zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-
gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen: 

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 
einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 
definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 
(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 
"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-
übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-
derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-
rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 
von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-
gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 
Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-
ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 
anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 
und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-
derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-
gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-
gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 
teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-
tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-
tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 
an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-
tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 
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 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-
rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-
chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-
verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 
auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 
nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-
wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 
die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 
Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 
(außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 
den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 
Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-

zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-
gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen:  

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-
hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 
einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 

geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 
von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 
Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-
kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-
fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-
rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 
nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 
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[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-
gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-
zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-
verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-
benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-
verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (4/5/6) 
erfüllt sind.] 

(4/5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 
dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 
und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 
Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-

raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 
die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 
Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-
samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-

gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 
und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 
des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 

"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 
die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; 

und die Voraussetzungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-
ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 
einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 
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falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 
Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, 

[(a)] sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahr-
scheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder 
ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde [Falls vorzeitige 

Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis vorgesehen ist, einfü-
gen:; oder 

(b) die Schuldverschreibungen, soweit gemäß Artikel 64 CRR ein Teil davon nicht mehr 

als Tier 2 Posten, sondern gemäß Artikel 72a(1)(b) CRR als berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeit gilt, welche nicht mehr der MREL Anforderung entspricht, außer 
wenn eine solche Nichteinhaltung nur darauf beruhen würde, dass die Restlaufzeit 

der Schuldverschreibungen geringer ist als die in Artikel 72c(1) CRR vorgeschrie-
bene Frist oder dass die geltenden Grenzen für die Höhe der berücksichtigungsfä-
higen Verbindlichkeiten überschritten werden. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen 
auf die maßgeblichen Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle gel-

tenden gesetzlichen Bestimmungen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern 
oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfä-

hige Verbindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten 
wird, und zwar gemäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche 
Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen 
auf jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert 

oder ersetzt]. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 
erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-
gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-
schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-
verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 
gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-
verschreibungen) gefallen ist. 
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Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (5/6) 
erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-
zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-
stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-
derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-
chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 
gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-
gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 
geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-
gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-
nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 
Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 
Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 
und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 
ist.] 
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§ 6 
(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-
gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-
teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-
potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 
der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 
und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 
auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-
verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 

oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist; und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 
"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-
delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]   

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-
schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 
der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-
schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-
fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-
gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-
lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  
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(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 
zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-
nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-
gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-
schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 
letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 
Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 
Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 
festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 
und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 
ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen. 

§ 8 
(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 
(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich, handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-
men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-
gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-
fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
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und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-
len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 
die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-
ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 
benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-
teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-
schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 
den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 
diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-
gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 
und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-
liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-
gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-
bungen einfügen: 

§ 10 
(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-
nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-
raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-

zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 
indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-
menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 

Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-
terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-
stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-
tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-
nehmigungen erhalten hat; 



 
 

85 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 
den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 
würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-
legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 
von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 
oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-
hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-
zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 
würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 
welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-
tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 
ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 
informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 
(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als 

Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die 
Nachfolgeschuldnerin (wie nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 
Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 
verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere 
kein Recht zu, die Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von 

Sicherheiten zu verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu 
kündigen.  
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(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 
Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an 
dem die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin 
zugänglich gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen 

zugeleitet wurde, in einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der 
Verwahrstelle mitgeteilt wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine 

Verbundzusammenführung beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute 

in der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die 
Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 
(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 
wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 
Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 
veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-
chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 
§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 
dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 
der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 
Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  
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(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-
zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 
der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-
gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-
ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 
(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-
gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-
gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-
dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 
Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 
werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 
und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 
(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 
Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Inns-
bruck, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 
soweit gesetzlich zulässig, Innsbruck, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 
nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen. 
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5.1.2 Variante 2 – Nullkupon-Schuldverschreibungen 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Bestimmun-
gen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum des 

(Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart einfü-
gen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldverschrei-
bung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag 

von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit 
Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der 
"Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 
einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 
"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigen-
händigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der Emit-

tentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle oder 
in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden 
nicht ausgegeben.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-
melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz verbrieft, die 
durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank auf Basis 

der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektronisch mitgeteilten Angaben entstan-
den ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-
schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 
"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB  CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-
folger. 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-
barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-
nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 
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§ 2 
(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-
keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 
Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 
Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-
keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 
für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 
gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-
strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
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weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 
ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 
und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 
Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 
(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 
Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-
terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 
nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 
oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 
Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 
Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-
menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 
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(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 
jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden:  

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-
cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
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tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-
telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-
der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-
tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 
gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 
(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 
Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-
tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 
anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 
für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 
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"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 
Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 
Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

Keine periodischen Zinszahlungen. Es erfolgen keine laufenden Zinszahlungen auf die Schuldverschrei-
bungen.  

§ 4 
(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-
gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 
(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-
fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-
rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 
zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [] (einschließlich) bis zum [] (aus-
schließlich)][] 

[100%][Nennbetrag][] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 
gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-
verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-
stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-
tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 
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[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-
verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-
tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-
nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 
Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-
gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])]  der Anleihebedingungen 

ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 
zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-
gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 
definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 
an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 
"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-
derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.  

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 
von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-

gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 
Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 
anwendbar ist, einfügen: 
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(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 
und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-

derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-
Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-
gen und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die 

Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 
definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichtigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 
erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht später als zwei Geschäftstage vor dem Endfällig-

keitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungstag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
im Hinblick auf die Schuldverschreibungen an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entspre-
chende Zahlung veranlassen, im Einklang mit den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen 

gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebe-
dingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzeitigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anlei-
hegläubigern zu tragen und die Emittentin übernimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 
oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-
chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-
hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 
auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 
negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-
tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 
die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-
bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 
welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 
Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-
zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-

gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-
samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-
ruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn 
sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vo-

raussetzungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 
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(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 
Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-
derruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückgezahlt werden, 

wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrschein-
lich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmit-
teln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and 

eligible liabilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zu-

rückgezahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden 
Schuldverschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesell-
schaften gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprüng-

lich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen 
Schuldverschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (4/5/6) 

erfüllt sind.] 

(4/5/6)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf.  

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 
und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-
soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 
Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-
raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.]  

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-
gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 
wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; , und die Vo-
raussetzungen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
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von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-
hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag an die Anleihegläubiger zurückgezahlt 
werden, falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der 
Republik Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Ausle-

gung, 

[(a)] sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahr-
scheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder 

ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde [Falls vorzeitige 
Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis vorgesehen ist, einfü-
gen:; oder 

(b) die Schuldverschreibungen, soweit gemäß Artikel 64 CRR ein Teil davon nicht mehr 
als Tier 2 Posten, sondern gemäß Artikel 72a(1)(b) CRR als berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeit gilt, welche nicht mehr der MREL Anforderung entspricht, außer 

wenn eine solche Nichteinhaltung nur darauf beruhen würde, dass die Restlaufzeit 
der Schuldverschreibungen geringer ist als die in Artikel 72c(1) CRR vorgeschrie-
bene Frist oder dass die geltenden Grenzen für die Höhe der berücksichtigungsfä-

higen Verbindlichkeiten überschritten werden. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen 

auf die maßgeblichen Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern 
oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten 
wird, und zwar gemäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche 
Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen 

auf jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert 
oder ersetzt]. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zu-
rückgezahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden 

Schuldverschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesell-
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schaften gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprüng-
lich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen 

Schuldverschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (5/6) 
erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-
zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-
stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-
derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-
chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 
gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-
gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 
geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-
gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-
nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 
Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 
Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 
und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 
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"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 
die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldver-

schreibungen sowie falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzah-

lung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen 
Absicherungs-Kosten" anwendbar ist, einfügen: 

([6/7]) Weitere Definitionen. 

"Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag" meint den Amortisationsbetrag der Schuldverschreibungen 
(wie nachstehend definiert). 

"Amortisationsbetrag" meint den vorgesehenen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung 

am Endfälligkeitstag, abgezinst mit einem jährlichen Satz (als Prozentsatz ausgedrückt), der von 
der Emittentin wie folgt berechnet wird: Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen abge-
zinst auf den Emissionspreis am Begebungstag auf Basis einer jährlichen Verzinsung unter Be-

rücksichtigung bereits aufgelaufener Zinsen, wobei das Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nach-
kommastellen gerundet wird. Ist eine solche Rechnung für einen Zeitraum von weniger als einem 
Jahr aufzustellen, so liegt ihr der Zinstagequotient (wie nachstehend definiert) zugrunde. 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für einen beliebi-
gen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") [Anwendbare Zinsberechnungsmethode 
einfügen: ([Actual/Actual (ICMA)] [30/360] [30E/360 oder Eurobond Basis] [Actual/365 oder Ac-

tual/Actual (ISDA)] [Actual/365 (Fixed)] [Actual/360])]: 

[Im Falle der Anwendung von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

(i) Falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Aufzinsungsperiode bzw Dis-

kontierungsperiode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zins-
berechnungszeitraum, dividiert durch das Produkt (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen 
in der jeweiligen Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (B) der Anzahl der 

Aufzinsungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr. 

(ii) Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Aufzinsungsperiode bzw Diskontie-
rungsperiode ist, die Summe: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in demjenigen Zins-

berechnungszeitraum, der in die Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode fällt, in 
der er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in 
dieser Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (y) die Anzahl von Aufzin-

sungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr, und (B) der tatsächlichen An-
zahl von Tagen in demjenigen Zinsberechnungszeitraum, der in die nächste Aufzinsungs-
periode bzw Diskontierungsperiode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen 

Anzahl von Tagen in dieser Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (y) die 
Anzahl von Aufzinsungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr.] 

[Im Falle der Anwendung von 30/360 einfügen: 

Die Anzahl von Tagen im jeweiligen Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360 (wobei die 
Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 
ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 
auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 
als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist)).] 
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[Im Falle der Anwendung von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 

Die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (es sei denn, im Fall des 

letzten Zinsberechnungszeitraumes fällt der Endfälligkeitstag auf den letzten Tag des Monats 
Februar, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 30 Tagen verlängert 
gilt).] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/365 oder Actual/Actual (ISDA) einfügen: 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls 
ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsäch-

lichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert 
durch 366 und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsbe-
rechnungszeitraumes dividiert durch 365).] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/365 (Fixed) einfügen: 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/360 einfügen:  

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360.]] 

§ 6 
(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der festgelegten 
Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger 

gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Systeme oder 
nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger depotführende 
Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 
der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläu-
biger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-
verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 
oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-
delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 
sind.]  
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[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-
schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 
der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-
schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-
fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-
gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-
lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 
zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-
nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-
gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-
schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 
letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne Einbehalt oder 
Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art (die "Steuern") 

geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der 
Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt wer-
den, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich vorgeschrieben. 

In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, und die einbe-
haltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin ist nicht ver-
pflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital zu zahlen.  

§ 8 
(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 
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§ 9 
(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 
als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-
men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-
fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 
zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-
nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 
die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 
Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 
benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-

teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 
oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 
Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 
den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-
gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-
ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-
tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-
liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-

bungen einfügen: 

§ 10 
(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 
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vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-
nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-

raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-
zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 
indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-

menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 
Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-
terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-
tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 
den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 
würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-
legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 
von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 
oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-
hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-
zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 
würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 
welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-
tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 
ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 
informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind. 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 
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§ 10 
(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als 
Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die 
Nachfolgeschuldnerin (wie nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 
Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 

Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 
verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 
Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere 

kein Recht zu, die Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von 
Sicherheiten zu verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu 
kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 
Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 
mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an 

dem die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin 
zugänglich gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen 
zugeleitet wurde, in einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der 

Verwahrstelle mitgeteilt wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 
Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine 
Verbundzusammenführung beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der 

Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 
FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute 
in der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die 

Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 
Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.]  

§ 11 
(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 
Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 
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werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 
veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-
lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 
dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 
(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-
nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 
Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 
zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-
mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-
zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-
tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-
gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  

§ 13 
(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-
mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-
gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 

zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-
dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 
Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 
werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 
und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 
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§ 14 
(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-
traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-
rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Inns-
bruck, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-
gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 
soweit gesetzlich zulässig, Innsbruck, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-
net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Bestimmun-
gen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum des 

(Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart einfü-
gen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldverschrei-
bung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag 

von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit 
Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der 
"Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 
einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 
"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelur-
kunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtig-

ten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von 
der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden 
und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-
melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz verbrieft, die 
durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank auf Basis 

der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektronisch mitgeteilten Angaben entstan-
den ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-
schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 
"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-
folger. 
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(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 
anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-
nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 
untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 
Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-
tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 
für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 
nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-
strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-
che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 
Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
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Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-
mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 
diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-

mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 
die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 
Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 
dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 
nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 
nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-
rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-
tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 
Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 
(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind.  

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-
che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
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oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 



 
 

111 

jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden:  

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-
cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-
telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-
der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-
tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 
gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 
(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 
Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-
tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 
anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 
für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 
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"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 
Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 
Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1)  Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag [Frequenz 
einfügen] ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) verzinst. Die Zinsen sind 
nachträglich an jedem [Zinszahlungstag(e) einfügen] zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). 
Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen]. 

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 
entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-

zinssatz") per annum [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per annum (die "Marge"), der auf 
der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfol-
geseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die 
Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.] 

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 
entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 
mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 

"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-
schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-
tag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 

11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-
nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per 
annum (die "Marge")] 

Falls der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit am relevanten Zinsfeststellungstag nicht auf 
der Bildschirmseite erscheint, wird der Referenz[zins]satz am Zinsfeststellungstag dem Refe-
renz[zins]satz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag entsprechen, 

an dem dieser Referenz[zins]satz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 
[im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 
Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenz[zins]satzes 
(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entsprechen 
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würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Fest-
legung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zinszahlungstag und 

nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen heranzieht, ist 
der auf die nächste und jede folgende Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz jener, der am 
letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klausel am Zinsfeststellungstag vor 

dem Beginn der ersten Zinsperiode anzuwenden ist, ist der auf die erste und jede folgende Zins-
periode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestset-
zung der Schuldverschreibungen abzüglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfü-

gen]] % per annum.] 

[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin [(A)] die Festlegung des Referenz[zins]satzes wahrschein-

lich dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den Eigenmitteln 
gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als Eigenmittel von gerin-
gerer Qualität erfolgt, [im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen, bei denen die vor-

zeitige Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis gewählt wird, einfügen: 
oder (B) infolge der Festlegung des Referenz[zins]satzes (I) die Schuldverschreibungen die an-
wendbare MREL-Anforderung nicht mehr erfüllen würden; und/oder (II) von der Zuständigen Be-

hörde und/oder der Abwicklungsbehörde vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie den 
nächsten Zinszahlungstag und nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuld-
verschreibungen heranziehen,] ist der auf die nächste und jede folgende Zinsperiode anwend-

bare Referenz[zins]satz jener, der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese 
Klausel am Zinsfeststellungstag vor dem Beginn der ersten Zinsperiode anzuwenden ist, ist der 
auf die erste und jede folgende  Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite 

zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüglich der 
Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum.]] 

Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nachstehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin 

im angemessenen Umfang einen Unabhängigen Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen 
des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit der Berechnungsstelle und in gutem Glauben 
und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise handelnd) einen Ersatz-Referenz[zins]satzes (das 

"Ersetzungsziel") zu bestimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ur-
sprünglichen Referenz[zins]satzes tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der Emittentin 
nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhängiger Bera-

ter von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, dann 
kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, welcher Satz (falls 
überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen Referenz[zins]satz ersetzt 

hat. Ein Ersatz-Referenz[zins]satz gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emitten-
tin (je nachdem) im billigen Ermessen bestimmten Zinsfeststellungstag (einschließlich), frühes-
tens jedoch ab dem Zinsfeststellungstag, der mit dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder 

auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zinsperiode, für die an diesem Zinsfeststellungstag 
der Zinssatz festgelegt wird. Der "Ersatz-Referenz[zins]satz" ist ein Satz (ausgedrückt als Pro-
zentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je 

nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-Referenz[zins]satz (der "Alternativ-Re-
ferenz[zins]satz"), der von einem Dritten bereitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-
tentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebenenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form 
von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 
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Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 
ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-

mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-Refe-
renz[zins]satz, so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen verfahrensmäßi-

gen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-Referenz[zins]satzes (zB 
Zinsfeststellungstag, maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug 
des Alternativ-Referenz[zins]satzes sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfügbar-

keit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Definition 
von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) vor-
zunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich oder 

zweckmäßig sind, um die Ersetzung des Referenz[zins]satzes durch den Ersatz-Refe-
renz[zins]satz praktisch durchführbar zu machen. 

Ein "Benchmark-Ereignis" tritt ein wenn: 

(a) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 
der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]satzes erfolgt, aus der hervor-
geht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des Referenz[zins]satzes dauerhaft oder 

auf unbestimmte Zeit eingestellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nach-
folge-Administrator, der den Referenz[zins]satz weiterhin bereitstellt; oder 

(b) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

des Administrators des Referenz[zins]satzes erfolgt, aus der hervorgeht, dass dieser Ad-
ministrator die Bereitstellung des Referenz[zins]satzes dauerhaft oder auf unbestimmte 
Zeit eingestellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, 

der den Referenz[zins]satz weiterhin bereitstellen wird; oder 

(c) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]sat-
zes, dass der Referenz[zins]satz ihrer Ansicht nach nicht mehr repräsentativ für den zu-

grunde liegenden Markt ist oder sein wird, den er zu messen vorgibt, und dass keine Maß-
nahmen zur Behebung einer solchen Situation ergriffen wurden oder erwartet werden, wie 
von der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]satzes gefordert; oder 

(d) es aus irgendeinem Grund nach einem Gesetz oder einer Verordnung, die für die Zahl-
stelle, die Berechnungsstelle, die Emittentin oder eine andere Partei gelten, rechtswidrig 
geworden ist, den Referenz[zins]satz zu verwenden; oder 

(e) der Referenz[zins]satz ohne vorherige offizielle Ankündigung durch die Aufsichtsbehörde 
oder den Administrator dauerhaft nicht mehr veröffentlicht wird; oder 

(f) eine wesentliche Änderung an der Methode des Referenz[zins]satzes vorgenommen wird. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-
ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-
ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-

gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes 
treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungs-
verpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden 

würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-
tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 

Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 
der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 
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Deutschen Derivate Verbands (DDV), des Zertifikate Forum Austria oder eines sonstigen privaten 
Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenzsatz, gegebenenfalls 

unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes treten solle 
oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-
gen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden würden, zur 

Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-
satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des Refe-

renz[zins]satzes oder die vertragliche oder anderweitige Regelung eines bestimmten Verfahrens 
zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Refe-
renz[zins]satz bestimmt worden wären, in einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt 

eines Benchmark-Ereignisses oder eine sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Erset-
zung des Referenz[zins]satzes als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-
gen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 
Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 
der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 

ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 

Ersatz-Referenz[zins]satz nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, wenn diese spätere 
Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Ersetzungsziel zu errei-
chen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug auf einen vom 

Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten Alternativ-Refe-
renz[zins]satz ein Benchmark-Ereignis eintritt. 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-

Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 
Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 
bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 
Bestimmungen der Berechnungsstelle baldmöglichst, aber keinesfalls später als am vierten auf 
die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden Geschäftstag mitgeteilt werden. 

So rasch wie möglich in Anschluss an diese Mitteilung wird veranlasst, dass der Eintritt des 
Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 
bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) den Gläubigern gemäß 
§ 11 sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf 
Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, 

mitgeteilt werden. Solche Mitteilungen sind unwiderruflich. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 
entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-
satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 
der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 
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(3)  Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 
/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgebli-

chen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" bezeichnet einen 
Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in [London] / 
[Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 

sind.] [Ein "T2-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement 
System betrieben von Eurosystem oder jedes Nachfolgesystem (T2) betriebsbereit ist.] 

(4)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 
berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient auf den 
Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung 

Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet 
werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten 
Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(5) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-
leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 
(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 

Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 
diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-
gen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung 

an die Börse verlangen. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der 
mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder 
andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird um-

gehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der 
Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den An-
leihegläubigern mitgeteilt.  

(6)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 
(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 
einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 
bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.   

(7)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-
enten (wie nachstehend definiert). 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA)einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-
raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 
Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-
sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 
er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 
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der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-
ode fällt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 
ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 
eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 
als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-
nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(8)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 
"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 
dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(9)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/mindes-

tens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] höchstens zum Höchstzinssatz zahlbar/ nicht zahlbar]. 

§ 4 
(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 
ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-

gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-
gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-
fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-
tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-
rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-
lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 
dem [] (einschließlich) bis zum [] (ausschließ-
lich)][] 

[100%][Nennbetrag][] 
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 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-
fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-
stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-
tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 
§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-
verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 
oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-
nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-
zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 

Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-
gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 
ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 

zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-
gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-
gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 
einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 
an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 
(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-
übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 
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Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-
rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 
von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-
gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 
Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-
ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 
anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 
und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-
derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-
gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-
gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 
teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-
tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-
tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 
an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-
tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-
rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-
chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-
verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 
auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 
nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-
wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 
die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen bzw 
Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 
(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 
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welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 
den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-
setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-
gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-
hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 
einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 

geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 
von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 
Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-
kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-
fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-
rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 
nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-
schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-
zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 
gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-
benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (4/5/6) 
erfüllt sind.] 

(4/5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 
dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 
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und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-
soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 
Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-
raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3)  Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-
gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 
des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 
"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 

die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; und die Voraussetzun-
gen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-
hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 
einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 

falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 
Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, 

[(a)] sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahr-

scheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder 
ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde [Falls vorzeitige 
Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis vorgesehen ist, einfü-

gen:; oder 

(b) die Schuldverschreibungen, soweit gemäß Artikel 64 CRR ein Teil davon nicht mehr 
als Tier 2 Posten, sondern gemäß Artikel 72a(1)(b) CRR als berücksichtigungsfä-

hige Verbindlichkeit gilt, welche nicht mehr der MREL Anforderung entspricht, außer 
wenn eine solche Nichteinhaltung nur darauf beruhen würde, dass die Restlaufzeit 
der Schuldverschreibungen geringer ist als die in Artikel 72c(1) CRR vorgeschrie-

bene Frist oder dass die geltenden Grenzen für die Höhe der berücksichtigungsfä-
higen Verbindlichkeiten überschritten werden. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der 

jeweils geltenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen 
auf die maßgeblichen Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern 

oder ersetzen. 
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"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten 

wird, und zwar gemäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche 

Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen 
auf jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert 
oder ersetzt]. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 
erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-
schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-
zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 
gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-
benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (5/6) 
erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-
zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-
stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-
derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-
chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 
gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-
gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 
geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 
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(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-
gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-
nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 
Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 
Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 
und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 
ist.] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-
gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 
sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-
teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 
Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 
und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 

auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    
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[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 
oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 
"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 
sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 
der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-
schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 
der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 
wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-
fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-
schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-
gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-
geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-
gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 
von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 
letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 
(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 
(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 
Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 
vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 
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und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 
ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen.  

§ 8 
(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 
(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-
men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-
gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-
fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-
len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 
die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-
ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 
benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-
teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-
schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 
den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 
diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-
gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 
und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 
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(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-
tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-
gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-
bungen einfügen: 

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 
vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-

nung der Schuldverschreibungen als per Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der 
Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] je-
derzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt 

oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im 
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefrei-
ender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), 

sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-
terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-
stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-
tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-
nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 
den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-
leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-
schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 
von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 
in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-
zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 
Emittentin steuerlich ansässig ist. 
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(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 
würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 
welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-
tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 
ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garan-

tie gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte 
Märkte informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 
(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als 

Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die 
Nachfolgeschuldnerin (wie nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 
Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 
verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere 
kein Recht zu, die Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von 

Sicherheiten zu verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu 
kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 

Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 
mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an 
dem die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin 

zugänglich gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen 
zugeleitet wurde, in einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der 
Verwahrstelle mitgeteilt wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 
Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine 
Verbundzusammenführung beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 
FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 
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"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute 

in der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die 
Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 
(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 
wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 
Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 
veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-
chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 
§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 
dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 
der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 
Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-
zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 
der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-
gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-
ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  

§ 13 
(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-
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gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-
gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitli-

che Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-
dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 
Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 
werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 
und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 
(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 
Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Inns-
bruck, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 
soweit gesetzlich zulässig, Innsbruck, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 
nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.4 Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Tirol AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Bestimmun-
gen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum des 

(Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart einfü-
gen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldverschrei-
bung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag 

von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit 
Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der 
"Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 
einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 
"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelur-
kunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtig-

ten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von 
der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden 
und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-
melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz verbrieft, die 
durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank auf Basis 

der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektronisch mitgeteilten Angaben entstan-
den ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-
schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-
wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 
"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-
folger.  

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-
barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-
nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 
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§ 2 
(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-
keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 
Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 
Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-
keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 
für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 
gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-
strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
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weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 
ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 
und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 
Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 
(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 
Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-
terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 
nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 
oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 
Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 
Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-
menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-
trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 
Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 
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(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 
anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-
mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 
sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-
weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der jeweils geltenden oder 
ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche Bestimmungen der SRMR in 

diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf jede anwendbare Gesetzesbestim-
mung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 
jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-
cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
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tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-
telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-
der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-
tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 
Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 
gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 
(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 
Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-
tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 
oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 
anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 
Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 
der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 
oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 
Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-
lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 
einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-
nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-
fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 
für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-
gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 
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"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 
Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 
Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1) Fixer Zinssatz und fixe Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren 
Nennbetrag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum [Zinssatzwechseltag einfügen] (der "Zinssatzwechseltag") (ausschließlich) [Fre-
quenz einfügen] mit einem fixen Zinssatz von [fixen Zinssatz einfügen] % per annum (der "fixe 
Zinssatz") [im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: und 

vom Zinssatzwechseltag (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstag (wie in § 4 (1) definiert) (aus-
schließlich) (der "Zweite Zeitraum") mit dem Wechselzinssatz (der gemäß § 3 (2) festgelegt 
wird)] verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am [fixen Zinszahlungstag einfügen] [eines jeden 

Jahres] zahlbar ([jeweils] ein "fixer Zinszahlungstag" oder ein "Zinszahlungstag"). Die [erste] 
Zinszahlung erfolgt am [ersten fixen Zinszahlungstag einfügen]. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: 

(2) (a) Bestimmung des Wechselzinssatzes. Der Zinssatz für den Zweiten Zeitraum (der "Wechsel-
zinssatz") ist der Referenzsatz (wie nachstehend definiert) [im Fall einer Marge einfügen: [zu-
züglich] [abzüglich] der Marge (wie nachstehend definiert)] [im Fall eines Faktors einfügen: 

[und] multipliziert mit dem Faktor [Faktor einfügen]], mindestens aber 0,00% per annum. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für den Zweiten Zeitraum ermittelte Wechselzins-

satz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum, so ist der Wechselzinssatz für 
den Zweiten Zeitraum [Mindestzinssatz einfügen] % per annum.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für Zweiten Zeitraum ermittelte Wechselzinssatz 
höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum, so ist der Wechselzinssatz für Zweiten 
Zeitraum [Höchstzinssatz einfügen] % per annum.] 

Die Berechnungsstelle wird den maßgeblichen Referenzsatz gemäß diesem § 3 (2)(a) für den 
Zinssatzwechseltag am Zinswechselfeststellungstermin bestimmen. 

Der "Referenzsatz" für den Zinssatzwechseltag wird, 

(A) solange kein Benchmark-Ereignis (wie in § 3 ([5]) definiert) eingetreten ist, der von der 
Berechnungsstelle ermittelte Original-Benchmarksatz am Zinswechselfeststellungstermin 
sein; oder 

(B) falls ein Benchmark-Ereignis eingetreten ist, gemäß § 3 ([5]) für den Zweiten Zeitraum be-
stimmt[; oder][.] 

[im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 

Schuldverschreibungen einfügen: 

(C) wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenzsatzes 
(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entspre-

chen würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine 
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solche Festlegung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zins-
zahlungstag und nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldver-

schreibungen heranzieht, als der auf den Zweiten Zeitraum anwendbare Referenzsatz mit 
[[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen 
abzüglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum festgelegt.] 

[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(C) wenn nach Auffassung der Emittentin [(A)] die Festlegung des Referenzsatzes wahr-
scheinlich dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den 

Eigenmitteln gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als 
Eigenmittel von geringerer Qualität erfolgt, [im Fall von nachrangigen Schuldverschrei-
bungen, bei denen die vorzeitige Rückzahlung nach einem MREL-

Disqualifikationsereignis gewählt wird, einfügen: oder (B) infolge der Festlegung des 
Referenzsatzes (I) die Schuldverschreibungen die anwendbare MREL-Anforderung nicht 
mehr erfüllen würden; und/oder (II) von der Zuständigen Behörde und/oder der Abwick-

lungsbehörde vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie den nächsten Zinszah-
lungstag und nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldverschrei-
bungen heranziehen,] als der auf den Zweiten Zeitraum anwendbare Referenzsatz mit 

[[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibung ab-
züglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum festgelegt.] 

[Falls sich die Laufzeit des Referenzsatzes von der Laufzeit der regulären Zinszahlungen 

(vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) unterscheidet, einfügen: Für die Zwecke 
der Bestimmung des Wechselzinssatzes, der auf einem Referenzsatz basiert, der auf Ba-
sis eines Benchmarksatzes bestimmt wird, der nicht als ein [im Fall eines vierteljährli-

chen Satzes, einfügen: vierteljährlicher] [im Fall eines halbjährlichen Satzes, einfü-
gen: halbjährlicher] [im Fall eines jährlichen Satzes, einfügen: jährlicher] Satz ausge-
drückt wird, wird die Summe aus diesem Referenzsatz und der Marge durch den Unab-

hängigen Berater in [im Fall eines vierteljährlichen Satzes, einfügen: einen vierteljähr-
lichen] [im Fall eines halbjährlichen Satzes, einfügen: einen halbjährlichen] [im Fall 
eines jährlichen Satzes, einfügen: einen jährlichen] Satz in kaufmännisch angemesse-

ner Weise umgewandelt.] 

"Original-Benchmarksatz" in Bezug auf den Zweiten Zeitraum bezeichnet den jährlichen 
Swapsatz (ausgedrückt als ein Prozentsatz) für Swaptransaktionen in der festgelegten Währung 

mit einer Laufzeit [von [maßgebliche Laufzeit einfügen]] [, die der Laufzeit des Zweiten Zeit-
raums entspricht, die am Zinssatzwechseltag beginnt,] der um [maßgebliche Zeit einfügen] 
([maßgebliches Finanzzentrum einfügen] Zeit) am relevanten Zinswechselfeststellungstermin 

(wie nachstehend definiert) auf der Bildschirmseite (wie nachstehend definiert) angezeigt wird 
und der von seinem Benchmark-Administrator unter Anwendung der zum Verzinsungsbeginn gel-
tenden Methodik berechnet wird, jeweils wie von der Berechnungsstelle ermittelt. 

Falls der Original-Benchmarksatz zu der genannten Zeit am maßgeblichen Zinswechselfeststel-
lungstermin nicht auf der Bildschirmseite angezeigt wird, jedoch kein Stichtag eines Benchmark-
Ereignisses eingetreten ist, entspricht der Referenzsatz am Zinswechselfeststellungstermin dem 

Original-Benchmarksatz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinswechselfeststel-
lungstermin, an dem dieser Referenzsatz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

"Marge" bedeutet [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne zum Preisfestset-
zungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere Anreize zur Rückzah-
lung der Schuldverschreibungen beinhaltet)] % per annum. 

Wobei: 
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"Zinswechselfeststellungstermin" bezeichnet den [ersten] [zweiten] [andere relevante Zahl 
von Geschäftstagen einfügen] Geschäftstag [(wie in § 6 (3) definiert)] vor dem Zinssatzwech-

seltag. [falls eine von der in § 6 (3) geltenden Definition des Begriffs "Geschäftstag" abwei-
chende Definition benötigt wird, einfügen: Nur im Rahmen dieses § 3 (2) bezeichnet "Ge-
schäftstag" einen Kalendertag (außer einem Samstag oder Sonntag [falls der Referenzsatz 

der USD Swapsatz ist, einfügen: oder einem Kalendertag, an dem die Securities Industry and 
Financial Markets Association (oder ein Nachfolger dazu) empfiehlt, dass die Abteilungen für 
festverzinsliche Wertpapiere ihrer Mitglieder für den Handel mit U.S. Staatsanleihen den ganzen 

Tag geschlossen bleiben])[,][.] [falls anwendbar, einfügen: an dem [falls T2 geöffnet sein soll, 
einfügen: alle maßgeblichen Teile des Real Time Gross Settlement System betrieben von Euro-
system oder jedes Nachfolgesystem (T2) zur Ausführung von Zahlungen geöffnet ist] [[und] Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [relevante Finanzzentren einfügen] Zahlungen abwickeln 
und für den allgemeinen Geschäftsverkehr (einschließlich des Handels in Devisen und Fremd-
währungseinlagen) geöffnet sind]]. 

"Bildschirmseite" bezeichnet [maßgebliche Bildschirmseite, Überschrift, Titel einfügen] 
oder die Nachfolgeseite, die vom selben Informationsdienst oder einem anderen Informations-
dienst, der von der Berechnungsstelle als Ersatzinformationsdienst für Zwecke der Anzeige des 

Referenzsatzes nominiert wird, angezeigt wird. 

(b) Mitteilung des Wechselzinssatzes. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der Wech-
selzinssatz der Emittentin, jeder Börse, an der die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit notiert 

sind (falls dies nach den Regeln einer solchen Börse erforderlich ist), und den Gläubigern gemäß 
§ 11 so bald wie möglich nach seiner Festlegung mitgeteilt wird.] 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

(2) Variable Zinszahlungstage. Ab dem Zinssatzwechseltag (einschließlich) werden die Schuldver-
schreibungen bezogen auf ihren Nennbetrag [Frequenz einfügen] bis zu dem Endfälligkeitstag 
(gemäß § 4) vorangehenden Kalendertag (einschließlich) mit dem variablen Zinssatz (wie nach-

stehend definiert) verzinst. Die variablen Zinsen sind nachträglich an jedem [variable Zinszah-
lungstag(e) einfügen] zahlbar ([jeweils] ein "variabler Zinszahlungstag" und zusammen mit 
den fixen Zinszahlungstagen jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste variable Zinszahlung er-

folgt am [ersten variablen Zinszahlungstag einfügen].] 

(3) Zinsperioden. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 
(einschließlich), der dem ersten fixen Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeit-

raum ab dem fixen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 
dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszahlungstag vorangeht wird als fixe Zinsperiode (die 
"fixe Zinsperiode" zusammen, die "Zinsperioden") bezeichnet. Die fixen Zinsperioden werden 

[nicht] angepasst. [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz 
einfügen: Der Zeitraum vom Zinssatzwechseltag bzw von jedem variablen Zinszahlungstag (ein-
schließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem nächsten variablen Zinszahlungstag 

vorangeht, wird als variable Zinsperiode (die "variable Zinsperiode" und die variable Zinsperio-
den zusammen mit den fixen Zinsperioden, die "Zinsperioden") bezeichnet. Die variablen Zins-
perioden werden [nicht] angepasst.]  

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-
zinssatz") per annum [plus/minus] [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuld-
verschreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne 



 
 

138 

zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere 
Anreize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhaltet))] per annum (die 

"Marge"), der auf der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder 
jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfü-
gen] der maßgeblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt 

wird, wobei die Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.]  

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 
mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 
"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-

schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-
tag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 
11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-

nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Marge einfügen (für berück-
sichtigungsfähige Schuldverschreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die 
anfängliche Kreditspanne zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhal-
tet)] per annum (die "Marge").]  

[Falls als Zinssatz entweder der Referenz(zins)satz oder der Zinssatz der Vorperiode angegeben 

wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede Zinsperiode entspricht 
entweder dem Zinssatz der Vorperiode oder dem [Angebotssatz einfügen] (der "Referenzzins-

satz") per annum [plus/minus] [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuldver-
schreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne 
zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere 

Anreize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhaltet)] per annum (die 
"Marge"), der auf der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder 
jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die 

"festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 
definiert) vorgenommen wird, und der am Zinsfeststellungstag höhere Wert maßgebend ist.] 

[Falls als Zinssatz das Ergebnis einer Berechnung zweier Zinssätze angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 
wird gemäß folgender Formel unter Einbeziehung von zwei Referenzwerten (wie unten definiert) 
berechnet: [Partizipationsfaktor einfügen] multipliziert mit der Differenz aus Referenzsatz 1 und 

Referenzsatz 2. Der Referenzsatz 1 (der "Referenzsatz 1") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres 
Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als 
Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres Swapsatz") per annum der auf der Bildschirm-

seite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zins-
feststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinspe-
riode um ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch 

die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird. Der Referenzsatz 2 (der "Refe-
renzsatz 2") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz ge-
gen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres 

Swapsatz") per annum der auf der Bildschirmseite oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststel-
lungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um 
ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Be-

rechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.] 
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[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 
entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-
satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 
der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 

[Falls ein Zielkupon zur Anwendung kommt (ausgenommen bei nachrangigen Schuldverschrei-
bungen sowie berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen), einfügen:  

(4) Zielkupon. Die Summe aller jährlichen Zinszahlungen beträgt maximal [Zahl einfügen] % des 

Nennbetrages (der "Zielkupon"). Die letzte Zinszahlung ist der Zielkupon minus der Summe aller 
vorher geleisteten Zinszahlungen.] 

Falls der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit am relevanten Zinsfeststellungstag nicht auf 

der Bildschirmseite erscheint, wird der Referenz[zins]satz am Zinsfeststellungstag dem Refe-
renz[zins]satz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag entsprechen, 
an dem dieser Referenz[zins]satz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde.] 

[im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 
Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenz[zins]satzes 

(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entsprechen 
würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Fest-
legung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zinszahlungstag und 

nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen heranzieht, ist 
der auf die nächste und jede folgende variable Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz jener, 
der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klausel am Zinsfeststellungstag 

vor dem Beginn der ersten variablen Zinsperiode anzuwenden ist, ist der auf die erste und jede 
folgende  Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der 
Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüglich der Marge][sonstigen Ausweich-

satz einfügen]] % per annum.] 

[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin [(A)] die Festlegung des Referenz[zins]satzes wahrschein-

lich dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den Eigenmitteln 
gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als Eigenmittel von gerin-
gerer Qualität erfolgt, [im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen, bei denen die vor-

zeitige Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis gewählt wird, einfügen: 
oder (B) infolge der Festlegung des Referenz[zins]satzes (I) die Schuldverschreibungen die an-
wendbare MREL-Anforderung nicht mehr erfüllen würden; und/oder (II) von der Zuständigen Be-

hörde und/oder der Abwicklungsbehörde vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie den 
nächsten Zinszahlungstag und nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuld-
verschreibungen heranziehen,] ist der auf die nächste und jede folgende variable Zinsperiode 

anwendbare Referenz[zins]satz jener, der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern 
diese Klausel am Zinsfeststellungstag vor dem Beginn der ersten variablen Zinsperiode anzu-
wenden ist, ist der auf die erste und jede folgende  Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz 

[[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüg-
lich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum.]] 
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([5]) Neuer [Referenz[zins]satzes][Benchmarksatz]. Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nach-
stehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin im angemessenen Umfang einen Unabhängigen 

Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit 
der Berechnungsstelle und in gutem Glauben und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise han-
delnd) einen Ersatz-[Referenz[zins]satzes][Benchmarksatzes] (das "Ersetzungsziel") zu be-

stimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen [Refe-
renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der 
Emittentin nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhän-

giger Berater von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz be-
stimmt, dann kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, wel-
cher Satz (falls überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen [Refe-

renz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] ersetzt hat. Ein Ersatz-[Referenz[zins]satz][Bench-
marksatz] gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) im billi-
gen Ermessen bestimmten [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin] (einschließ-

lich), frühestens jedoch ab dem [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin], der mit 
dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zins-
periode, für die an diesem [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin] der Zinssatz 

festgelegt wird. Der "Ersatz-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz]" ist ein Satz (ausgedrückt 
als Prozentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-
tentin (je nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-[Referenz[zins]satz][Bench-

marksatz] (der "Alternativ-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz]"), der von einem Dritten be-
reitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Be-
stimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den 

vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebe-
nenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 

ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-
mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-[Refe-

renz[zins]satz][Benchmarksatz], so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen 
verfahrensmäßigen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-[Refe-
renz[zins]satzes][Benchmarksatzes] (zB [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin], 

maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug des Alternativ-[Refe-
renz[zins]satzes][Benchmarksatzes] sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfüg-
barkeit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Defini-

tion von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) 
vorzunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich 
oder zweckmäßig sind, um die Ersetzung des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] 

durch den [Ersatz-Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] praktisch durchführbar zu machen. 

Ein "Benchmark-Ereignis" tritt ein wenn: 

(a) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

der Aufsichtsbehörde des Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmark-
satzes] erfolgt, aus der hervorgeht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des [Refe-
renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit einge-

stellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, der den 
[Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatzes] weiterhin bereitstellt; oder 

(b) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

des Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] erfolgt, aus der 
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hervorgeht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des [Referenz[zins]satzes][Origi-
nal-Benchmarksatzes] dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit eingestellt hat oder einstellen 

wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, der den [Referenz[zins]satz][Ori-
ginal-Benchmarksatz] weiterhin bereitstellen wird; oder 

(c) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des [Referenz[zins]sat-

zes][Original-Benchmarksatzes], dass der [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksat-
zes] ihrer Ansicht nach nicht mehr repräsentativ für den zugrunde liegenden Markt ist oder 
sein wird, den er zu messen vorgibt, und dass keine Maßnahmen zur Behebung einer sol-

chen Situation ergriffen wurden oder erwartet werden, wie von der Aufsichtsbehörde des 
Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] gefordert; oder 

(d) es aus irgendeinem Grund nach einem Gesetz oder einer Verordnung, die für die Zahl-

stelle, die Berechnungsstelle, die Emittentin oder eine andere Partei gelten, rechtswidrig 
geworden ist, den [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] zu verwenden; oder 

(e) der [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] ohne vorherige offizielle Ankündigung 

durch die Aufsichtsbehörde oder den Administrator dauerhaft nicht mehr veröffentlicht wird; 
oder 

(f) eine wesentliche Änderung an der Methode des [Referenz[zins]satzes][Original-Bench-

marksatzes] vorgenommen wird. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-
ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-

ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-
gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des [Referenz[zins]sat-
zes][Original-Benchmarksatzes] treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren 

zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den [Refe-
renz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt werden würden, zur Anwendung gelangen 
solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-
tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 
Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 

der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 
Deutschen Derivate Verbands (DDV), des Zertifikate Forum Austria oder eines sonstigen privaten 
Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenzsatz, gegebenenfalls 

unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des [Referenz[zins]satzes][Original-
Benchmarksatzes] treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestim-
mung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den [Refe-

renz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt werden würden, zur Anwendung gelangen 
solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-

satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des [Refe-
renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] oder die vertragliche oder anderweitige Regelung 
eines bestimmten Verfahrens zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter 

Bezugnahme auf den [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt worden wären, in 
einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt eines Benchmark-Ereignisses oder eine 
sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Ersetzung des [Referenz[zins]satzes][Original-

Benchmarksatzes] als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 
Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 
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der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 
ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 
Ersatz-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, 

wenn diese spätere Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Erset-
zungsziel zu erreichen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug 
auf einen vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten 

Alternativ-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] ein Benchmark-Ereignis eintritt. 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-
Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 
bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-
zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 

Bestimmungen der Berechnungsstelle baldmöglichst, aber keinesfalls später als am vierten auf 
die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden Geschäftstag mitgeteilt werden. 

So rasch wie möglich in Anschluss an diese Mitteilung wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 
bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-
zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) den Gläubigern gemäß 

§ 11 sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf 
Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, 
mitgeteilt werden. Solche Mitteilungen sind unwiderruflich. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

([6]) Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 
/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der jeweiligen 

variablen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" bezeichnet 
einen Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in [London] 
/ [Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 

sind.] [Ein "T2-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement 
System betrieben von Eurosystem oder jedes Nachfolgesystem (T2) betriebsbereit ist.]]  

([7]) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 
berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der (fixe Zinssatz bzw [variable Zinssatz][Wech-
selzinssatz]) Zinssatz und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei 

der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- 
oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung 
nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 

0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

([8]) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-

leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 
(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 
Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 

diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-
gen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung 
an die Börse verlangen. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der 
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mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder 
andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird um-

gehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der 
Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den An-
leihegläubigern mitgeteilt.] 

([9])  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 
als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-
enten (wie nachstehend definiert). 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum einer fixen Zinsperiode [Actual/Actual 
(ICMA)] [30/360] [ACT/360] [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen 

Zinssatz einfügen: und für einen beliebigen Zeitraum einer variablen Zinsperiode [Actual/Actual 
(ICMA)] [30/360] [ACT/360]] (jeweils ein "Zinsberechnungszeitraum"): 

 Wobei:  

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-
periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 
Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 
er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-
periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-
ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-
riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 
die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 
eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 
auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-
nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 
durch 360.] 

([10]) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 
"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 
die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

([11])  Stückzinsen. Bei einer fixen Zinsperiode sind bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen Stück-
zinsen [zahlbar / nicht zahlbar.] [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variab-

len Zinssatz einfügen: Bei einer variablen Zinsperiode sind bei unterjährigen Käufen und/oder 
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Verkäufen Stückzinsen [zahlbar / mindestens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] höchstens 
zum Höchstzinssatz zahlbar / nicht zahlbar].] 

§ 4 
(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-
gen] (der "Endfälligkeitstag") [bei Zielkupon einfügen: oder am Zinszahlungstag an dem der 

Zielkupon erreicht wurde], zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des 
Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-
fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der 
Emittentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten 
Wahlrückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teil-

weise zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahl-
rückzahlungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 
dem [] (einschließlich) bis zum [] (ausschließ-
lich)][] 

[100%][Nennbetrag][] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-
fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 
gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-
verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 
§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 
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(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-
tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 
oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-
zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 
Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 
ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 
zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-
gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 
einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 
definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 
(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 
"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-
übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-
derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-
rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 
von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-
gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 
Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-
ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 
anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 
und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-
derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-
gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-
gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 
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teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-
tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-
tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 
an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-
tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-
rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-
chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-
verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 
auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 
nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-
wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 
die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen bzw 
Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 
(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 
den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 
bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-

setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-
gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-
samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-
hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-
ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 
geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 
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von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 
Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-
kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-
fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-
rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 
nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-
schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 
diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-
schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-
zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 
gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-
benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (4/5/6) 
erfüllt sind.] 

(4/5/6)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 
dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-
soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 

Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-
raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 
die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 
Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.]  

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-
samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-
gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 
und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 
"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 
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die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; und die Voraussetzun-
gen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(5) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-
ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 
einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 
falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 
Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, 

[(a)] sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahr-
scheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder 
ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde [Falls vorzeitige 

Rückzahlung nach einem MREL-Disqualifikationsereignis vorgesehen ist, einfü-
gen:; oder 

(b) die Schuldverschreibungen, soweit gemäß Artikel 64 CRR ein Teil davon nicht mehr 

als Tier 2 Posten, sondern gemäß Artikel 72a(1)(b) CRR als berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeit gilt, welche nicht mehr der MREL Anforderung entspricht, außer 
wenn eine solche Nichteinhaltung nur darauf beruhen würde, dass die Restlaufzeit 

der Schuldverschreibungen geringer ist als die in Artikel 72c(1) CRR vorgeschrie-
bene Frist oder dass die geltenden Grenzen für die Höhe der berücksichtigungsfä-
higen Verbindlichkeiten überschritten werden. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen 
auf die maßgeblichen Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle gel-

tenden gesetzlichen Bestimmungen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern 
oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfä-

hige Verbindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten 
wird, und zwar gemäß: 

(i) § 100 BaSAG in der jeweils geänderten Fassung; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR in der jeweils geänderten Fassung. 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Juli 2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebliche 
Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen 
auf jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert 

oder ersetzt]. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 
erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 
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einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-
lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-
gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-
schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-
verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 
gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-
verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 4 (5/6) 

erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-
zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 
zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-
stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-

derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-
chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 

gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-
ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-
ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-
gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 

geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 
erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-
punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-
tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 
der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 
§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 
Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-

gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-
gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-

nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 
gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 
Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 

Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 
Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 
und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 
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Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 
Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 
die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

§ 6 
(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-
gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-
teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-
potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer fixen Zinsperi-
ode in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachste-
hend definiert) ist, wird der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend 

definiert) verschoben. Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten 
Zinsperioden einfügen: und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihe-
gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht be-

rechtigt, weitere Zinsen und sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer variablen Zinsperiode in Bezug auf eine Schuldver-

schreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird der Fällig-
keitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. Sollte ein 
für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: und Zin-

sen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zah-
lung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und sonstige 
Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen.] 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-
verschreibung liegende Geschäftstag. 

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 
oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 
System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-
delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 
sind.]  
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[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 

fixen Zinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäfts-
tag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben ("Folgender-
Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 
fixen Zinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäfts-

tag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, 
jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der betreffende 
Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modifizierter-Folgender-

Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-
schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-
lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 
zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-
geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-
nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-
schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 
von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 
(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 
Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 
(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 
festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 
vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 
ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 
und/oder Zinsen zu zahlen. 
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§ 8 
(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 
(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-
men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-
gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-
fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-
len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 
die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-
ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 
benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-
teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-
schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 
den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 
diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-
gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 
und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-
liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-
gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  
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[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-
bungen einfügen: 

§ 10 
(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-
nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-
raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-

zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 
indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-
menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 

Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-
terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-
stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-
tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-
nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 
den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-
leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-
schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 
von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 
in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anleihebedin-

gungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Bezugnahme auf 
die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue Emittentin steuerlich 
ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen würde, 
eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zusätzlich zu der 
Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in welchem die Neue Emit-

tentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 
§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 
ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 
gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 

informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.]  
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[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 

(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als 
Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die 

Nachfolgeschuldnerin (wie nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 
Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 
Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 

verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 
Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der 

Emittentin oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere 
kein Recht zu, die Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von 
Sicherheiten zu verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu 

kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 
Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an 
dem die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin 
zugänglich gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen 

zugeleitet wurde, in einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der 
Verwahrstelle mitgeteilt wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine 

Verbundzusammenführung beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute 

in der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die 
Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 
(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 
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wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 
Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 
veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-
chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 
§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 
dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 
der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 
Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-
zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 
der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-
gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-
ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 
(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-
gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-
gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-
dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 
Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 
werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 
und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-
zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 
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§ 14 
(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-
traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-
rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Inns-
bruck, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-
gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 
soweit gesetzlich zulässig, Innsbruck, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-
net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.2 MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

[Datum einfügen]  

Endgültige Bedingungen 

[der/des] 

[Emissionsbezeichnung einfügen] 

begeben unter dem 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 

vom 11.06.2024 

der 

Volksbank Tirol AG 

Serie [] 

ISIN [] 

[Bei Daueremission einfügen: 

Der Erstemissionspreis beträgt zu Beginn der Angebotsfrist [] % des Nennbetrags [plus [] % Aus-

gabeaufschlag] und wird danach von der Emittentin laufend nach Marktgegebenheiten angepasst.]  

Begebungstag: [] 

Endfälligkeitstag: [] 

EINLEITUNG 

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") einer Emis-

sion von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") der Volksbank Tirol AG (die "Emit-

tentin"), die unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Programm") bege-

ben wird. Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung 

(EU) 2017/1129, idgF (die "Prospektverordnung"), erstellt und sind gemeinsam mit dem Programm 

zur Begebung von Schuldverschreibungen vom 11.06.2024 und etwaigen Nachträgen (der "Prospekt") 

zu lesen. 

[Bei Daueremission einfügen: 

WARNUNG: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 12.06.2025 gültig sein. Danach wird die 

Emittentin voraussichtlich einen neuen aktualisierten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 

gebilligten Prospekt auf ihrer Webseite (www.volksbank.tirol, derzeit unter dem Pfad "Bör-

sen&Märkte/Anleihen/Basisprospekt") veröffentlichen und die Endgültigen Bedingungen sind 

für öffentliche Angebote ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit diesem neuen Prospekt zu lesen.] 

Um sämtliche Angaben zu den Schuldverschreibungen zu erhalten, sind diese Endgültigen Bedingun-

gen, der Prospekt und etwaige Nachträge zusammen zu lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge 

sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen 

wird, können bei jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten und 

in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www .volksbank.tirol unter dem Pfad: 

"Börsen&Märkte/Anleihen/Basisprospekt" eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der 

Endgültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich.  
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[Falls die MiFID II Produktüberwachung zur Anwendung kommt, einfügen: MiFID II Produktüber-
wachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens [bei einem Konzep-

teur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] hat die 
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Ziel-
markt für die Schuldverschreibungen [falls geeignete Gegenparteien anwendbar ist, einfügen: ge-

eignete Gegenparteien][,] [und] [falls professionelle Kunden anwendbar ist, einfügen: professio-
nelle Kunden] [und] [falls Kleinanleger anwendbar ist, einfügen: Kleinanleger] (wie jeweils in der 
Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung (Markets in Financial Instruments Directive II - 

"MiFID II") definiert) sind; [und] [falls alle Vertriebskanäle anwendbar sind, einfügen: (ii) alle Kanäle 
für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden 
geeignet sind] [falls einzelne Vertriebskanäle für Kleinanleger anwendbar sind, einfügen:; und 

([iii]) die folgenden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet 
sind: [Anlageberatung] [,][und] [Portfolioverwaltung] [,][und] [Käufe ohne Beratung] [und reine Ausfüh-
rungsdienstleistungen] [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsver-

pflichtungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß MiFID II]]. [Etwaige negative Ziel-
märkte berücksichtigen]. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder 
empfiehlt (ein "Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Kon-

zepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] berücksichtigen. Allerdings ist ein 
der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug 
auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der 

Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteu-
ren einfügen: der Konzepteure]) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich 
[, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertrei-

bers gemäß MiFID II].] 

[Falls die UK MIFIR Produktüberwachung zur Anwendung kommt, einfügen: UK MIFIR Produkt-
überwachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens [bei einem Kon-

zepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] hat 
die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der 
Zielmarkt für die Schuldverschreibungen [falls geeignete Gegenparteien anwendbar ist, einfügen: 

geeignete Gegenparteien, wie im FCA-Handbuch Conduct of Business Sourcebook (UK MiFIR Product 
Governance Rules) ("COBS") definiert] [,] [und] [falls professionelle Kunden anwendbar ist, einfü-
gen: professionelle Kunden, wie in der Verordnung 2014/600/EU wie sie aufgrund des European Union 

(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ("UK") ist (UK 
MiFIR),] [und] [falls Kleinanleger anwendbar ist, einfügen: Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Num-
mer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des 

UK ist,] sind; [und] [falls alle Vertriebskanäle anwendbar sind, einfügen: (ii) alle Kanäle für den Ver-
trieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet 
sind][falls einzelne Vertriebskanäle für Kleinanleger anwendbar sind, einfügen:; und ([iii]) die fol-

genden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet sind: [Anla-
geberatung] [,][und] [Portfolioverwaltung] [,][und] [Käufe ohne Beratung] [und reine Ausführungs-
dienstleistungen] [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflich-

tungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß COBS]]. [Etwaige negative Zielmärkte be-
rücksichtigen]. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, 
(ein "Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] 

[bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] berücksichtigen. Allerdings ist ein dem 
COBS unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Ziel-

marktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren 
einfügen: der Konzepteure]) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich[, 
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abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertrei-
bers gemäß COBS].] 

[Sofern der Verkauf an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum verboten ist, einfügen: 
Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum: Die Schuldverschreibun-
gen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im 

Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, 
nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die 
Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) 

der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; 
[oder] (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "Versi-
cherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Arti-

kel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt[; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverord-
nung (in der jeweils gültigen Fassung)]. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 
1286/2014 (in der jeweils geltenden Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformati-

onsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschrei-
bungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige 
Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verord-

nung rechtswidrig sein.] 

[Sofern der Verkauf an Kleinanleger im Vereinigten Königreich verboten ist, einfügen: Verbot 
des Verkaufs an Kleinanleger im Vereinigten Königreich: Die Schuldverschreibungen sind nicht 

zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten 
Königreich ("UK") bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft 
und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestim-

mung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien 
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 
wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts des 

UK ist; [oder] (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 
(in der jeweils gültigen Fassung, "FSMA") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen 
des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, soweit dieser Kunde nicht als 

professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 
wie sie aufgrund des EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts des UK ist, gilt[; oder (iii) sie ist kein qua-
lifizierter Anleger im Sinne des Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des EUWA 

Teil des nationalen Rechts des UK ist]. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 
1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist (die "UK PRIIPs-Ver-
ordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige 

Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK erstellt; daher kann das Ange-
bot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanle-
ger im UK nach der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.] 

[Eine emissionsspezifische Zusammenfassung (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") der 

Schuldverschreibungen ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt.]  

[Die Anleihebedingungen sind diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage [1][2] beigefügt.] 
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TEIL I 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

[A. Falls die für die Schuldverschreibungen geltenden Optionen durch Wiederholung der betref-
fenden im Prospekt als eine der Optionen 1 bis 4 aufgeführten Angaben (einschließlich der je-
weils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt und die entsprechenden Leerstellen 
ausgefüllt werden, einfügen: 

Die für die Schuldverschreibungen geltenden Anleihebedingungen (die "Bedingungen") sind wie nach-
folgend aufgeführt. 

[Hier die betreffenden Angaben einer der Optionen 1 bis 4 einschließlich der betreffenden weite-
ren Optionen wiederholen und betreffende Leerstellen vervollständigen] 

[B. Falls die für die Schuldverschreibungen geltenden Optionen, die durch Verweisung auf die 
betreffenden im Prospekt als eine der Optionen 1 bis 4 aufgeführten Angaben (einschließlich der 
jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt werden, einfügen: 

Dieser Teil 1 der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-Anleihebedingungen für 

Schuldverschreibungen der Volksbank Tirol AG in der [Variante 1 - Fixer Zinssatz] [Variante 2 – Null-

kupon-Schuldverschreibungen] [Variante 3 - Variabler Zinssatz] [Variante 4 - Fix zu variabler Zinssatz 

oder fix zu fix Zinssatz] (die "Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu le-

sen. Begriffe, die im Teil 1 dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche 

Bedeutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen festgelegt sind. 

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Schuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen 

der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen An-

gaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedin-

gungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingun-

gen, die sich auf alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, 

die weder angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Schuldver-

schreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln 

vervollständigten Muster-Anleihebedingungen stellen die Anleihebedingungen der Schuldverschreibun-

gen dar (die "Bedingungen"). 

 
§ 1 Währung. Form. Emissionsart. Stücke-

lung. Verbriefung. Verwahrung 
 

 (Erst-) Begebungstag [] 

 Emissionsart  Daueremission  

 Einmalemission 

 Festgelegte Währung []  

 Gesamtnennbetrag  [][mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit]   

 Nennbetrag [] 

 Sammelurkunde [nicht-digitale] [digitale] Sammelurkunde 

 Clearing System  Wertpapiersammelbank (OeKB CSD GmbH) 

 1011 Wien, Strauchgasse 3 

 Wertpapiersammelverwahrer 

 (VOLKSBANK WIEN AG) 

 1030 Wien, Dietrichgasse 25 
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§ 2 Rang  

 

 Nicht-nachrangig / senior 

 Preferred Senior  

 Non-preferred Senior 

 Nachrangig 

§ 3 Zinsen  

 Fixer Zinssatz (Variante 1) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Gleichbleibender Zinssatz  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Zinssatz []  

 Ansteigender Zinssatz  

 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 
Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen:  
% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen] 

 

 

 

 Zinszahlungstag []  

 Erster Zinszahlungstag []  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Nullkupon (Variante 2)  

 Variable Verzinsung (Variante 3) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 
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 halbjährlich 

 jährlich 

 Verzinsungsbeginn []  

 Zinszahlungstag(e) []  

 Erster Zinszahlungstag []  

 EURIBOR [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuld-

verschreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der 

Preisfestsetzung der Schuldverschrei-

bungen abzüglich der Marge][sonstigen 

Ausweichsatz einfügen]] % per annum] 

 Mindestzinssatz [[] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Be-

ginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 
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 30/360 

 ACT/360 

 Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix 
Zinssatz (Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 Zinssatzwechseltag [] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Fixer Zinssatz [] 

 Fixer Zinszahlungstag [][eines jeden Jahres] 

 [Erster] fixer Zinszahlungstag [] 

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: 

 Wechselzinssatz Referenzsatz [[zuzüglich] [abzüglich] der 

Marge] [[und] multipliziert mit dem Faktor] 

 ☐ Marge  

 ☐ zuzüglich [Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung 

des Zinssatzes oder andere Anreize zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

beinhaltet)] % per annum 

 ☐ abzüglich [Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung 

des Zinssatzes oder andere Anreize zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

beinhaltet)] % per annum 

 ☐ Faktor [] 

 ☐ Mindestzinssatz [] % per annum 

 ☐ Höchstzinssatz [] % per annum 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuld-

verschreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
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 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der 

Preisfestsetzung der Schuldverschrei-

bungen abzüglich der Marge][sonstigen 

Ausweichsatz einfügen]] % per annum] 

 [Laufzeit des Referenzsatzes3 [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich]] 

 Original-Benchmarksatz [maßgebliche Laufzeit einfügen] 

 Uhrzeit der Bildschirmfeststellung [maßgebliche Zeit einfügen] 

 Laufzeit [maßgebliche Laufzeit einfügen][, die der 

Laufzeit des Zweiten Zeitraums entspricht und 

die am Zinswechseltag beginnt] 

 Zinswechselfeststellungstermin [ersten] [zweiten] [andere relevante Zahl von 

Geschäftstagen einfügen] Geschäftstag 

[(wie in § 6 (3) definiert)] 

 [Geschäftstag4  

 ☐ [T2  

 [Finanzzentren [relevante Finanzzentren einfügen]]] 

 Bildschirmseite [maßgebliche Bildschirmseite, Überschrift, 

Titel einfügen]] 

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Variable Zinszahlungstag(e) []  

 Erster variabler Zinszahlungstag []] 

 Fixe Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Variable Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Referenzsatz für variablen Zinssatz:  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 EURIBOR  

 

 

3 Nicht ausfüllen, falls sich die Laufzeit des Referenzsatzes von der Laufzeit der regulären Zinszahlungen nicht unter-

scheidet. 

4 Nur auszufüllen, falls eine von der in § 6 (3) geltenden Definition des Begriffs "Geschäftstag" abweichende Definition 

benötigt wird. 
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 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor  

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung 

des Zinssatzes oder andere Anreize zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

beinhaltet)] 

 Bildschirmseite [] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap-Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung 

des Zinssatzes oder andere Anreize zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

beinhaltet)] 

 Bildschirmseite [] 

 Referenzsatz oder Zinssatz der  

Vorperiode  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzsatz [drei/sechs/neun/zwölf]-Monats Euribor  

 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung 

des Zinssatzes oder andere Anreize zur 
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Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

beinhaltet)] 

 Bildschirmseite [] 

 Ergebnis einer Berechnung zweier Zinss-
ätze  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Partizipationsfaktor [] 

 Referenzsatz 1 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Referenzsatz 2 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Bildschirmseite [] 

 Mindestzinssatz [[] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Zielkupon5 [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Höhe des Zielkupon [] %  

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuld-

verschreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der 

Preisfestsetzung der Schuldverschrei-

bungen abzüglich der Marge][sonstigen 

Ausweichsatz einfügen]] % per annum] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Be-

ginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode] 

 Zinstagequotient für Fixzinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Zinstagequotient für variable Zinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360] 

 

 

5  Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen und berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen 
ist ein Zielkupon nicht anwendbar. 
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 Bestimmungen über Stückzinsen [Nicht anwendbare Optionen streichen] 

   bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der fixen Zinsperiode] 
[und] [in der variablen Zinsperiode] [nicht] 
zahlbar  

 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der variablen Zinsperiode] 

 [mindestens zum Mindestzinssatz] [und] 

 [höchstens zum Höchstzinssatz] zahlbar 

 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen zum jeweiligen Zinssatz 

 zahlbar 

§ 4 Rückzahlung  

 Endfälligkeitstag []  

 Rückzahlungsbetrag [Rückzahlungskurs einfügen] 

§ 5  Vorzeitige Rückzahlung   

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Emittentin 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [] (einschließlich) bis zum [] (aus-
schließlich)][] 

[100%][Nennbetrag][] 

 

 Kündigungsfrist (Call) []  

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Emittentin 

 

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Mindestkündigungsfrist (Put) [] 

 Höchstkündigungsfrist (Put) [] 

 Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
 

 Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige 
Rückzahlung durch die Anleihegläubiger 

 

 Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-
Störung und/oder Gestiegenen Absiche-
rungs-Kosten 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 
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im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen (im Fall von berücksichtigungsfä-

higen Schuldverschreibungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-
rechtlichen Gründen (im Fall von berück-
sichtigungsfähigen Schuldverschreibun-

gen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen nach Wahl der 

Emittentin (im Fall von berücksichtigungs-

fähigen Schuldverschreibungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen (im Fall von nachrangigen 

Schuldverschreibungen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen Gründen (im Fall von nachran-

gigen Schuldverschreibungen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 
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 Vorzeitige Rückzahlung wegen eines 

MREL-Disqualifikationsereignisses 

(§ 5 (4) (b)) (im Fall von nachrangigen 

Schuldverschreibungen) 

[Anwendbar] [Nicht anwendbar] 

 Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen nach Wahl der 

Emittentin (im Fall von nachrangigen 

Schuldverschreibungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

[Im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen und falls eine Vorzeitige Rückzahlung bei 

Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absi-

cherungs-Störung und/oder Gestiegenen Ab-

sicherungs-Kosten, eine Vorzeitige Rückzah-

lung aus aufsichtsrechtlichen, steuerlichen 

Gründen oder wegen minimal ausstehenden 

Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen (im Fall von berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen) oder eine Vorzeitige 

Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen und 

steuerlichen Gründen oder wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen (im Fall von nachran-

gigen Schuldverschrei-bungen) anwendbar 

ist, einfügen bzw falls nicht anwendbar, die 

folgende Zeilen löschen: 

 

 Zinstagequotient: [Anwendbares einfügen, Rest löschen]  

[Actual/Actual (ICMA)] 

[30/360] 

[30E/360 oder Eurobond Basis] 

[Actual/365 oder Actual/Actual (ISDA)] 

[Actual/365 (Fixed)] 

[Actual/360]] 

§ 6 Zahlungen  

 Zahlungen  Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden  

 Nicht anwendbar, siehe Variante 4 

 Zahlungen bei einer fixen Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-
chen.] 
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 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 

 Zahlungen bei einer variablen Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-
chen.] 

 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 

 Geschäftstag [Falls die festgelegte Währung EUR ist, diese 
und die folgende Zeile löschen] 

 Maßgebliche Finanzzentren [] 

 Geschäftstagkonvention  Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Nicht anwendbar 

 Geschäftstagkonvention bei einer fixen 

Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Geschäftstagkonvention bei einer variab-
len Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-
chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-
 Konvention 

§ 9 Beauftragte Stellen  

 Weitere Zahlstellen  []  

 Berechnungsstelle   [] 

 

§ 11 Mitteilungen  

 Webseite [] 
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TEIL II  

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM ANGEBOT 

[Bei öffentlichem Angebot von Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von weniger 

als EUR 100.000 sind die folgenden Abschnitte anzuführen und auszufüllen; bei öffentlichem 

Angebot von Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 sind die 

Angaben in diesen Abschnitten grundsätzlich zu löschen, sie können aber – soweit erforder-

lich – teilweise angeführt werden: 

Konditionen des Angebots 

 Bedingungen, denen das Angebot unter-
liegt 

[Keine] [] [Einzelheiten angeben][Öffentli-

ches Angebot in []. Die Einladung zur Ange-

botserteilung gegenüber Ersterwerbern erfolgt 

durch die Emittentin. Die Anbotstellung zur 

Zeichnung der Schuldverschreibungen hat 

durch die Anleger zu erfolgen. Interessierte In-

vestoren, die die Zeichnung der Schuldver-
schreibungen in [] beabsichtigen, können ab 

dem Beginn der Angebotsfrist ein Angebot zur 

Zeichnung der Schuldverschreibungen bei der 
jeweiligen depotführenden Bank in [], das 

heißt bei [der Emittentin oder einem anderen 

Kreditinstitut im Volksbanken-Verbund] [jener 
Bank in [], bei der die interessierten Investo-

ren ihr Wertpapierdepot haben], abgeben. Die 

Emittentin behält sich die (gänzliche oder teil-

weise) Annahme der Zeichnungsangebote 

vor.] 

 Art und Weise und Termin, auf die bzw 
an dem die Ergebnisse des Angebots of-
fen zu legen sind. 

[] [Nicht anwendbar] [Da es sich bei dieser 

Emission um eine Daueremission handelt, er-

folgt keine Bekanntgabe der Ergebnisse eines 

Angebotes von Schuldverschreibungen.] 

 Frist – einschließlich etwaiger Änderun-
gen – während der das Angebot vorliegt 

[] [Ab dem [] bis längstens zum Tag vor 

dem Endfälligkeitstag, wobei sich die Emitten-

tin eine vorzeitige Schließung des Angebots 

ohne Angabe von Gründen vorbehält.] 

 Beschreibung des Antragsverfahrens [] [Zeichnungsanträge sind bei der Emittentin 

[und] [allen österreichischen Volksbanken (Mit-

glieder des Volksbanken-Verbundes)] [und ge-
gebenenfalls weiteren [] Kreditinstituten] er-

hältlich und werden von [dieser] [diesen] ent-

gegengenommen.] 

 Angebotsfrist, während der die spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Plat-
zierung der Schuldverschreibungen durch 
Finanzintermediäre erfolgen kann 

[] 
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 Beschreibung der Möglichkeit zur Redu-
zierung der Zeichnungen und der Art und 

Weise der Erstattung des zu viel gezahl-
ten Betrags an die Zeichner 

[Einzelheiten angeben] [Eine Reduzierung 

der Zeichnungen ist grundsätzlich nicht vorge-

sehen. Der Emittentin steht aber das Recht zur 

Verkürzung der Zeichnungen in ihrem freien 

Ermessen zu; falls die Emittentin von diesem 

Recht Gebrauch macht, werden von den Anle-

gern zu viel bezahlte Beträge über ihre Depot-

bank rückerstattet werden.] 

 Methode und Fristen für die Bedienung 
der Schuldverschreibungen und ihre Lie-
ferung 

[Lieferung gegen Zahlung innerhalb marktübli-

cher Fristen] [Einzelheiten angeben] 

 Modalitäten und Termin für die Veröffent-
lichung der Ergebnisse des Angebots  

[Einzelheiten einfügen] [Die Ergebnisse des 

Angebots werden am Endfälligkeitstag auf der 

Webseite der Emittentin veröffentlicht.] 

 Mindestzeichnungshöhe [] [Nicht anwendbar] [Das Angebot sieht 

keine Mindestzeichnungshöhe vor, aufgrund 

des Nennbetrags der Schuldverschreibungen 

von [] ergibt sich aber eine Mindestinvestition 

in dieser Höhe.] 

 Höchstzeichnungshöhe [] [Nicht anwendbar]  

 Verteilungs- und Zuteilungsplan 

 Verfahren zur Meldung des den Zeich-
nern zugeteilten Betrags und Angabe, ob 

eine Aufnahme des Handels vor dem 
Meldeverfahren möglich ist 

[] [Zeichner werden über ihre Depotbank 

über die Anzahl, der ihnen zugeteilten Stücke 

informiert.] 

 
Preisfestsetzung 

 Kosten, die speziell dem Zeichner oder 
Käufer über die banküblichen Spesen in 
Rechnung gestellt werden. 

[] [Nicht anwendbar] 

 Steuern, die speziell dem Zeichner oder 
Käufer in Rechnung gestellt werden. 

[] [Nicht anwendbar] 

 Platzierung und Übernahme (Underwriting) 

 Koordinatoren des Angebots (und sofern 
der Emittentin oder Bieter bekannt, Name 
und Anschrift derjenigen, die das Angebot 

in den verschiedenen Staaten platzieren) 

[] 

 Vertriebsmethode  

 Nicht Syndizierte  

 Syndiziert  

 Name, Anschrift und Legal Entity Identifier 
Code der Institute, die sich fest zur Über-

nahme einer Emission verpflichtet haben, 

[] 
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sowie Name, Anschrift und Legal Entity 
Identifier Code der Institute, die die Emis-

sion ohne verbindliche Zusage oder zu 
den bestmöglichen Bedingungen platzie-
ren. 

 Hauptmerkmale des Übernahmevertrags [Im Übernahmevertrag verpflichtet sich die 

Emittentin die Schuldverschreibungen zu bege-

ben und die [Joint Lead] [Manager] verpflichten 

sich, die Schuldverschreibungen zu zeichnen 

und die Emittentin und die [Joint Lead] [Mana-

ger] vereinbaren die [Provisionen][Gebühren].] 

[Sonstige Gebühren/Provisionen angeben, ein-

schließlich Quoten; wird die Emission nicht zur 

Gänze übernommen, ist eine Erklärung zum 

verbleibenden Teil einzufügen] [Nicht anwend-

bar] 

 Datum des Übernahmevertrages [] 

 Provisionen 

 Management – und Übernahmeprovision [] 

 Verkaufsprovision [] 

 Börsenzulassungsprovision [] 

 Andere [] 

 Zulassung bzw Einbeziehung zum Handel und Handelsmodalitäten 

 Börsenotierung  

 Keine [Wenn nicht anwendbar, Unterabsätze 

streichen.] 

 Wiener Börse  Amtlicher Handel 

 Vienna MTF 

 Voraussichtlicher Termin der Zulassung 

bzw Einbeziehung 

[] 

 Geschätzte Gesamtkosten bezüglich der 
Zulassung zum Amtlichen Handel bzw 

der Einbeziehung in den Vienna MTF 

[] 

 [Nur bei öffentlichem Angebot von 
Schuldverschreibungen mit einem 

Nennbetrag von weniger als EUR 
100.000 auszufüllen: 

 

 Name und Anschrift der Institute, die auf-

grund einer Zusage als Intermediäre im 
Sekundärhandel tätig sind und Liquidität 
mittels Geld- und Briefkursen schaffen, 

[] 
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und Beschreibung des wesentlichen In-
halts ihrer Zusage 

 [Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung bzw Einbe-

ziehung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß dem Programm zur Bege-

bung von Schuldverschreibungen der Volksbank Tirol AG zum Handel an der Wiener 

Börse erforderlich sind.] 

 Geregelte oder gleichwertige Märkte so-
wie MTFs, an denen bereits Wertpapiere 

derselben Gattung zum Handel zugelas-
sen sind 

[][Nicht anwendbar] 

  

 [Falls EURIBOR nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzzinssatz EURIBOR 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzzinssatzes 

EURIBOR einfügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzzinssatzes EURIBOR und dessen 

Volatilität auf elektronischem Wege erhält-

lich sind und ob dies mit Kosten verbun-

den ist, einfügen.] ] 

   

 [Falls CMS nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzsatz CMS 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzsatzes CMS 

einfügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzsatzes CMS und dessen Volatilität 

auf elektronischem Wege erhältlich sind 

und ob dies mit Kosten verbunden ist, ein-

fügen.] ] 

 Weitere Angaben 

 [Nur bei öffentlichem Angebot von 
Schuldverschreibungen mit einem 

Nennbetrag von weniger als EUR 
100.000 einfügen: Gründe für das Ange-
bot und] Verwendung des Emissionserlö-

ses 

[Einzelheiten einfügen] []][Die Nettoerlöse 

aus der Ausgabe der Schuldverschreibun-

gen werden von der Emittentin zur Gewinn-

erzielung und für ihre allgemeinen Refinan-

zierungsbedürfnisse verwendet.] 

 [Bei öffentlichem Angebot von Schuld-
verschreibungen mit einem Nennbe-

trag von mehr als EUR 100.000 einfü-

[][Da die Schuldverschreibungen im Wege 

einer Daueremission mit Aufstockungsmög-

lichkeit begeben werden, ist der Nettobetrag 
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gen und gegebenenfalls bei öffentli-
chem Angebot von Schuldverschrei-

bungen mit einem Nennbetrag von we-
niger als EUR 100.000 einfügen: Ge-
schätzter Nettobetrag der Erträge 

der Erträge ungewiss und kann nicht angege-

ben werden.] 

[Einzelheiten einfügen]  

[Sofern die Erlöse für verschiedene wich-

tige Verwendungszwecke bestimmt sind, 

sind diese aufzuschlüsseln und nach der 

Priorität der Verwendungszwecke darzu-

stellen.]] 

 [Gegebenenfalls bei öffentlichem An-
gebot von Schuldverschreibungen mit 
einem Nennbetrag von weniger als EUR 

100.000 einfügen: Geschätzte Gesamt-
kosten der Emission 

[] 

[Sofern die Kosten für verschiedene wich-

tige Verwendungszwecke bestimmt sind, 

sind diese aufzuschlüsseln und nach der 

Priorität der Verwendungszwecke darzu-

stellen.]] 

 Rendite [][, die Emissionsrendite wurde am Bege-

bungstag auf Basis des Erstemissionspreises 

berechnet und ist keine Indikation für eine 

Rendite in der Zukunft.] [Nicht anwend-

bar][Aufgrund der variablen Verzinsung, kann 

die Rendite nicht angegeben werden.] 

 Interessen und Interessenkonflikte  [][Nicht anwendbar] [An dem Angebot sind 

keine Personen außer der Emittentin maßgeb-

lich beteiligt.] 

[bei "Preferred senior" Schuldverschreibun-
gen und "Non-preferred senior Schuldver-
schreibungen einfügen: [][Nicht anwend-

bar] [Die berücksichtigungsfähigen Schuldver-
schreibungen sollen von der Emittentin als be-
rücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 72k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
(CRR) angerechnet werden können. Die Emit-
tentin hat daher ein Eigeninteresse beim Ver-

trieb dieser Schuldverschreibungen.]] 

[bei nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Die nachrangigen Schuldverschrei-

bungen sollen von der Emittentin als Eigenmit-

tel angerechnet werden können und die Emit-

tentin hat daher ein Eigeninteresse beim Ver-

trieb dieser Schuldverschreibungen.] 

 Beschlüsse, Ermächtigungen und Geneh-
migungen, aufgrund derer die Schuldver-

schreibungen begeben werden 

[]  

 Es gelten die im Prospekt wiedergegebe-
nen Verkaufsbeschränkungen 

 Nicht anwendbar 

 Anwendbar 

 Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen  [] 
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 Rating der Schuldverschreibungen  Für die Schuldverschreibungen ist kein Ra-
ting vorgesehen   

 [] [Angabe des Ratings (einschließlich ei-
ner kurzen Erläuterung der Bedeutung des 
Ratings) und vollständiger Name der juristi-

schen Person, die das Rating abgegeben 
hat] 

 [Angaben gemäß Benchmarks Verord-

nung: 

 

 (i) Referenzzins[satz][sätze]:  [] 

 (ii) Name[n] [des Administrators] [der Ad-

ministratoren]: 

[] 

 (iii) Eintragung im öffentlichen Register 
der European Securities and Markets Au-

thority (ESMA) gemäß der Benchmarks 
Verordnung: 

Zum Datum dieser Endgültigen Bedingun-
gen [ist][sind] [Name(n) des Administra-

tors/der Administratoren einfügen] im öf-
fentlichen Register [nicht] genannt [und 
[Name(n) des Administrators/der Admi-

nistratoren einfügen] im öffentlichen Re-
gister nicht genannt]. 

[Falls einer oder mehrere Administrato-

ren nicht im öffentlichen Register einge-
tragen sind, einfügen: Soweit der Emitten-
tin bekannt, ist die Erlangung einer Zulas-

sung oder Registrierung (oder, bei einem 
Sitz außerhalb der Europäischen Union, An-
erkennung, Übernahme oder Gleichstel-

lung) durch [Name(n) des Administra-
tors/der Administratoren einfügen] der-
zeit nicht erforderlich, weil [Name(n) des 

Administrators/der Administratoren ein-
fügen] unter die Übergangsbestimmungen 
in Artikel 51 der Benchmarks Verordnung 

[fällt][fallen].] 
 

 Verantwortlichkeit 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen ent-

haltenen Informationen wie im Prospekt bestimmt. Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als 

solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin 

bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es 

der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Infor-

mationen ableiten konnte – keine Fakten ausgelassen wurden, deren Fehlen die reprodu-

zierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat 

diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre 

Richtigkeit. 

Volksbank Tirol AG 

Durch: 
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____________________________              ______________________________ 
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[ANLAGE 1 
Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen]] 
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[ANLAGE[1][2] 
 

Anleihebedingungen  
[Anleihebedingungen einfügen]]  
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6.  ZEICHNUNG UND VERKAUF 

6.1 VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN  

Mit Ausnahme von Österreich darf dieser Prospekt in keinem Staat veröffentlicht werden, in 
dem Vorschriften über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf 
ein öffentliches Angebot bestehen oder bestehen könnten, die einer Veröffentlichung oder 

einem Angebot der Schuldverschreibungen entgegenstehen könnten. Insbesondere darf die-
ser Prospekt nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht werden. 

Die unter diesem Prospekt begebenen Schuldverschreibungen der Emittentin sind und wer-

den auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 ("Securities 
Act") registriert und unterliegen als Inhaberpapiere bestimmten Voraussetzungen des 
U.S. Steuerrechtes. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen, die im U.S. Steuerrecht festge-

legt werden, dürfen die Schuldverschreibungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder an U.S. Personen (wie im Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder ge-
liefert werden. Die Schuldverschreibungen wurden und werden auch nicht gemäß den an-

wendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada, Japan oder dem 
Vereinigten Königreich registriert und dürfen nicht an Personen, die in Australien, Kanada, 
Japan oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. 

EWR 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der Prospektverordnung 

Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen je-

doch in einem EWR-Mitgliedstaat erfolgen: 

(a) ab dem Tag der Veröffentlichung des Prospekt, der von der FMA gebilligt wurde oder 
die zuständige Behörde in einem anderen EWR-Mitgliedstaat durch die FMA von der 

Billigung unterrichtet wurde, vorausgesetzt, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit 
der Prospektverordnung ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das prospektpflichtige 
Angebot nur in dem Zeitraum unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende im Prospekt 

angegeben wurde, und nur, sofern die Emittentin deren Verwendung zum Zwecke des 
prospektpflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat;  

(b) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverord-

nung sind; 

(c) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (die keine 
qualifizierten Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind) vorbehaltlich der Einho-

lung der vorherigen Zustimmung des bzw. der jeweiligen von der Emittentin für dieses 
Angebot bestellten Platzeurs bzw. Platzeure; oder; oder 

(d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 1 Abs 4 der Prospektverordnung vorgese-

henen Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote die Emittentin oder die Anbieterin 
verpflichtet, einen Prospekt gemäß Artikel 6 der Prospektverordnung oder einen Nachtrag zu 

einem Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 
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Für die Zwecke dieser Verkaufsbeschränkungen bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Ange-
bot der Schuldverschreibungen" in Bezug auf Schuldverschreibungen in einem EWR-
Mitgliedstaat eine Mitteilung an die Öffentlichkeit in jedweder Form und auf jedwede Art und 

Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubieten-
den Schuldverschreibungen enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 
Kauf oder die Zeichnung jener Schuldverschreibungen zu entscheiden. Der Begriff "Prospekt-

verordnung" bezeichnet die Europäische Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gelten-
den Fassung. 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im EWR 

Der Arrangeur als Dealer sichert zu und erklärt, und jeder weitere unter dem Programm be-
stellte Dealer wird verpflichtet sein, zuzusichern und zu erklären, dass er keine Schuldver-
schreibungen, die Gegenstand des in diesem durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

ergänzten Prospekts vorgesehenen Angebots sind, einem Kleinanleger im EWR angeboten, 
verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt hat und nicht anbieten, verkaufen oder an-
derweitig zur Verfügung stellen wird. Für die Zwecke dieser Bestimmung: 

(a) bezeichnet der Ausdruck "Kleinanleger" eine Person, die einer (oder mehrere) der fol-
genden Punkte ist: 

(i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II; oder 

(ii) ein Kunde im Sinne der Versicherungsvertriebsrichtlinie, wenn dieser Kunde 
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der 
MiFID II eingestuft werden würde; oder  

(iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung; und 

(b) der Ausdruck "Angebot" umfasst die Übermittlung ausreichender Informationen über die 

Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Schuldverschreibungen in jeglicher 
Form und auf jeglichem Wege, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 
Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden. 

Vereinigtes Königreich 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der UK Prospektverordnung 

Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen je-

doch in das Vereinigte Königreich erfolgen: 

(a) ab dem Tag der Veröffentlichung des Prospekts in Bezug auf diese Schuldverschrei-
bungen, der entweder (i) von der Financial Conduct Authority gebilligt wurde, oder (ii) 

in Übereinstimmung mit der Übergangsbestimmung Regel 74 des Prospectus (Amend-
ment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 so zu behandeln ist, als ob er von der Financial 
Conduct Authority gebilligt worden wäre, vorausgesetzt, dass der Prospekt ergänzt 

wurde und vorausgesetzt, dass das prospektpflichtige Angebot nur in dem Zeitraum 
unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende durch Angaben im Prospekt angegeben 
wurde, und nur, sofern der Emittent deren Verwendung zum Zwecke des prospektpflich-

tigen Angebots schriftlich zugestimmt hat; 

(b) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der 
UK Prospektverordnung sind; 
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(c) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen im Verei-
nigten Königreich (die keine qualifizierten Anleger im Sinne von Artikel 2 der 
UK Prospektverordnung sind) vorbehaltlich der Einholung der vorherigen Zustimmung 

des bzw. der jeweiligen von der Emittentin für dieses Angebot bestellten Platzeurs bzw. 
Platzeure; oder; oder 

(d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Section 86 des Financial Services and Markets Act 

2000, in der jeweils gültigen Fassung, ("FSMA") vorgesehenen Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote die Emittentin oder die Anbie-
terin verpflichtet, einen Prospekt Section 85 des FSMA oder einen Nachtrag zu einem 

Prospekt gemäß Artikel 23 der UK Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke dieser Verkaufsbeschränkungen bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Ange-
bot der Schuldverschreibungen" in Bezug auf Schuldverschreibungen eine Mitteilung an die 

Öffentlichkeit in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informatio-
nen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden Schuldverschreibungen enthält, 
um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener Schuld-

verschreibungen zu entscheiden. Der Begriff "UK Prospektverordnung" bezeichnet die Euro-
päische Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils geltenden Fassung, wie sie aufgrund des 
European Union (Withdrawal) Act 2018 und der dazu erlassenen Verordnungen Teil des nati-

onalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Vereinigten Königreich 

Der Arrangeur als Dealer sichert zu und erklärt, und jeder weitere unter dem Programm be-

stellte Dealer wird verpflichtet sein, zuzusichern und zu erklären, dass er keine Schuldver-
schreibungen, die Gegenstand des in diesem durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
ergänzten Prospekts vorgesehenen Angebots sind, einem Kleinanleger im Vereinigten König-

reich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt hat und nicht anbieten, ver-
kaufen oder anderweitig zur Verfügung stellen wird. Für die Zwecke dieser Bestimmung: 

(a) bezeichnet der Ausdruck "Kleinanleger" eine Person, die einer (oder mehrere) der fol-

genden Punkte ist: 

(i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II, wie sie 
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des natio-

nalen Rechts geworden ist; oder 

(ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und jeglicher Vorschriften oder 
Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie 
sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts geworden ist, eingestuft wer-

den würde; oder 

(iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 
ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts geworden ist; und 

(b) der Ausdruck "Angebot" umfasst die Übermittlung ausreichender Informationen über die 
Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Schuldverschreibungen in jeglicher 
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Form und auf jeglichem Wege, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 
Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden. 

Sonstige regulatorische Beschränkungen 

Jeder Platzeur verpflichtet sich und sichert gegenüber der Emittentin zu, dass: 

(a) er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Sec-
tion 21 (Financial Promotion) des FSMA) ausschließlich weitergegeben hat oder wei-

tergeben wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird, wenn 
er diese im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf der Schuldverschrei-
bungen erhalten hat, wobei Section 21 (1) des FSMA nicht auf die Emittentin anwend-

bar ist, wenn es keine autorisierte Person gewesen ist; und 

(b) er alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA und des Financial Conduct Authority 
Handbook, die er in Bezug auf die Schuldverschreibungen, soweit sie im Vereinigten 

Königreich erfolgen, eingehalten hat und einhalten wird. 
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HAFTUNGSERKLÄRUNG 

Die Volksbank Tirol AG (die Emittentin) mit Sitz in Tirol und der Geschäftsanschrift  Meinhardstraße 1, 
6020 Innsbruck, übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und er-

klärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt 
enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, 
die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Volksbank Tirol AG 

als Emittentin 
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GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Zur leichteren Lesbarkeit finden sich nachstehend bestimmte Abkürzungen und Definitionen, die in die-
sem Prospekt verwendet werden. Die Leser dieses Prospekts sollten immer die vollständige Beschrei-

bung eines in diesem Prospekt enthaltenen Ausdrucks verwenden. 

"30/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungs-

zeitraums, dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage auf der 
Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 
ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungs-

zeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste 
Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf 
den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag 

enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu be-
handeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes 
fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall 

der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu 
behandeln ist). 

"Absicherungs-Störung" meint Absicherungsstörung wie in § 5 der Muster-Anleihebedingun-

gen definiert. 

"ACT/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsbe-

rechnungszeitraums, dividiert durch 360. 

"Actual/Actual (ICMA)" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder 

kürzer als die Zinsperiode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächli-
che Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 
das Produkt (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise 
in einem Jahr enden. 

"Amortisationsbetrag" meint den vorgesehenen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschrei-
bung am Endfälligkeitstag, abgezinst mit einem jährlichen Satz (als 
Prozentsatz ausgedrückt), der von der Emittentin wie folgt berechnet 
wird: Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen abgezinst auf 
den Emissionspreis am Begebungstag auf Basis einer jährlichen 
Verzinsung unter Berücksichtigung bereits aufgelaufener Zinsen, 
wobei das Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen ge-
rundet wird. 

"Anleihebedingungen" meint die Muster-Anleihebedingungen gemeinsam mit den Endgülti-
gen Bedingungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2019/980. 

"Anleihegläubiger" meint die Inhaber von Schuldverschreibungen.  
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"AT 1" meint zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 capital) gemäß Art 
52 CRR. 

"Ausgabeaufschlag" meint einen Aufschlag auf den Emissionspreis, der Provisionen oder 

sonstige im Zusammenhang mit der Begebung und Absicherung der 
Schuldverschreibungen entstehende Nebenkosten der Emittentin 
abdecken soll. 

"BaSAG" meint das Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von 
Banken. 

"Basel III" meint das Maßnahmenpaket des BCBS zur Novellierung der auf Kre-

ditinstitute anwendbaren Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften. 

"Basisprospekt" siehe "Prospekt". 

"BCBS" meint den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee 

on Banking Supervision). 

"Begebungstag" meint den Tag, an dem die Emittentin gemäß den Bestimmungen der 
Muster-Anleihebedingungen Schuldverschreibungen begibt (wie in 

§ 1 (1) der Muster-Anleihebedingungen definiert).  

"Benchmarks Verordnung" meint die Verordnung (EU) 2016/1011 idgF. 

"Bildschirmseite" meint die jeweilige Bildschirmseite, auf der ein maßgeblicher Zins-

satz angezeigt wird. 

"Berechnungsstelle" meint die Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (wie in 
§ 9 (2) der Anleihebedingungen definiert). 

"BRRD" meint die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen  und zur 

Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtli-
nien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 

Verordnungen (EU) Nr 1093/2010 und (EU) Nr 648/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (Bank Recovery and Resolution 
Directive). 

"BWG" meint das Bankwesengesetz. 

"CET 1" meint hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 capital) gemäß Ar-
tikel 26 CRR. 

"Clearing System" meint das Clearing System wie in § 1 (4) der Anleihebedingungen 
definiert. 

"COVID-19" meint das Coronavirus. 

"CRR" meint die Verordnung (EU) Nr 575/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderun-
gen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation). 
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"CSD" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB CSD GmbH. 

"Eigenmittel" meint das aufsichtsrechtlich erforderliche Kapital der Emittentin. 

"Emittentin" meint die Volksbank Tirol AG. 

"Endfälligkeitstag" meint den Tag, an dem die Schuldverschreibungen zu ihrem Rück-
zahlungsbetrag zurückgezahlt werden. 

"Endgültige Bedingungen" meint die Endgültigen Bedingungen einer Serie von Schuldver-

schreibungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/980. 

"ESA" meint Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., die einheitliche Si-

cherungseinrichtung gemäß Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetz 

"EU" meint die Europäische Union. 

"EUR", "€"oder "Euro" meint die Währung der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft in der Fassung des Vertrags über die Europä-

ische Union bzw die in Österreich jeweils offizielle Währung.  

"EURIBOR" ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen 
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getrete-

nes System der Referenzzinssätze im Euromarkt. 

"Eurozone" meint das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), geändert 
durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in 
Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. 

Oktober 1997 und den Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 
2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung ein-
geführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

"festgelegte Währung" meint die Währung, in der die Schuldverschreibungen von der Emit-
tentin am Begebungstag begeben werden (wie in § 1 (1) der Muster-
Anleihebedingen definiert). 

"festgelegte Zeit" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinssatz auf der jeweiligen Bild-
schirmseite angezeigt wird. 

"Finanzintermediäre" meint alle Kreditinstitute, die im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU in 

einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betref-
fenden Mitgliedstaat haben und die zum Emissionsgeschäft oder 
zum Vertrieb von Schuldverschreibungen berechtigt sind. 

"Fitch" meint Fitch Ratings.  

"fixe Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 
zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten fixen Zinszah-

lungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeitraum ab dem fixen 



 
 

188 

Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (ein-
schließlich), der dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszah-
lungstag vorangeht. 

"fixer Zinssatz" meint den fixen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen defi-
niert. 

"fixer Zinszahlungstag" meint den Tag eines jeden Monats, Quartals, Halbjahres oder Jah-

res, an dem die fixen Zinsen zahlbar sind. 

"FMA" meint die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde. 

"Geschäftstag" meint einen Geschäftstag wie in § 6 der Anleihebedingungen defi-

niert. 

"Gestiegene Absicherungs-
Kosten" 

meint, dass die Emittentin im Vergleich zum Begebungstag einen 
wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen 

und Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) 
Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw 
Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu 

veräußern, welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken 
im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 
für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzu-
leiten, unter der Voraussetzung, dass Beträge, die sich nur erhöht 
haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückgegangen ist, 

nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden. 

"GuV" meint Gewinn- und Verlustrechnung. 

"Haftungsverbund" 

 

 

meint, dass die Zentralorganisation auf Basis des Verbundvertrages 

und des Treuhandvertrages Leistungsfonds Leistungen zB in Form 
von kurz- und mittelfristigen Liquiditätshilfen, Garantien und sonsti-
gen Haftungen, nachrangigen Darlehen, Einlösungen fremder For-

derungen und Zufuhr von Eigenkapital erbringen kann. 

"Herabschreibungs- und 
Umwandlungsbefugnisse" 

meint die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß 
der BRRD bzw dem BaSAG. 

"Höchstzinssatz" meint der für eine bestimmte Zinsperiode festgelegte, höchste an-
wendbare Zinssatz. 

"Hauptzahlstelle" meint die Hauptzahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen de-

finiert. 

"ICE Swap Rate" meint die veröffentlichten Swap-Sätze. ICE Swap Rate ist ein Bild-
schirmservice, welches die durchschnittlichen Swap Sätze für die 

drei Hauptwährungen (Euro, britisches Pfund und US Dollar) für aus-
gewählte Laufzeiten auf täglicher Basis veröffentlicht. 

"ISIN" meint die International Securities Identification Number. 

"Kuratorengesetz" meint das Gesetz vom 24. April 1874 betreffend die gemeinsame 
Vertretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber lautenden oder 
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durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibungen und 
die bücherliche Behandlung der für solche Teilschuldverschreibun-
gen eingeräumten Hypothekarrechte, RGBl. Nr 49/1874. 

"Kuratorenergänzungsge-
setz" 

meint das Gesetz vom 05. Dezember 1877, womit ergänzende Best-
immungen zu den Gesetzen vom 24. April 1874 betreffend die Ver-
tretung der Besitzer von Pfandbriefen oder von auf Inhaber lauten-

den oder durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibun-
gen erlassen wurden, RGBl. Nr 111/1877. 

"Liquiditätsverbund" meint, dass die zugeordneten Kreditinstitute des Volksbanken-Ver-

bundes verpflichtet sind, ihre Liquidität nach Maßgabe der generel-
len Weisungen der VOLKSBANK WIEN in ihrer Funktion als Zentral-
organisation bei der VOLKSBANK WIEN zu veranlagen sowie die 

Möglichkeit der VOLKSBANK WIEN, bei Eintritt eines Liquiditäts-
Verbundnotfalls auf alle Aktiva der zugeordneten Kreditinstitute zu-
greifen zu können, um den Notfall zu beheben.  

"Marge" meint einen Zu- oder Abschlag per annum innerhalb einer bestimm-
ten Zinsperiode. 

"Marktzinsniveau" meint Zinssätze auf den Geld- und Kapitalmärkten für vergleichbare 

Schuldverschreibungen. 

"Mindestzinssatz" meint den für eine bestimmte Zinsperiode festgelegten, niedrigsten 
anwendbaren Zinssatz. 

"Mitglieder des Volksban-
ken-Verbundes" 

meint die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und die ihr zu-
geordneten Kreditinstitute sowie die Volksbank Vertriebs- und Mar-
keting eG. 

"MTF" meint den von der Wiener Börse als Multiliterales Handelssystem 
(Multiliteral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF. 

"Muster-Anleihebedingun-

gen" 

meint die Bedingungen für die verschiedenen, in vier unterschiedli-

chen Varianten unter diesem Programm begebenen, Kategorien von 
Schuldverschreibungen. 

"Nennbetrag" meint den Nennbetrag wie in § 1 (1) der Anleihebedingungen defi-

niert und setzt sich aus der festgelegten Währung und der ge-
wünschten Stückelung zusammen. 

"Neue Emittentin" meint eine andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emit-

tentin kontrolliert wird und als neue Emittentin für alle sich aus oder 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden 
Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an 

die Stelle der Emittentin tritt. 

"Option" meint jede der 4 Ausgestaltungsvarianten, in denen die Muster-An-
leihebedingungen der Schuldverschreibungen ausgeführt sind, näm-

lich Variante 1, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldver-
schreibungen mit fixem Zinssatz umfasst, Variante 2, die die Muster-
Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen umfasst, 
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Variante 3, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschrei-
bungen mit variablem Zinssatz umfasst und Variante 4, die die Mus-
ter-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fix zu variab-

lem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz umfasst und ab Seite 68 dieses 
Prospekts angeführt sind. 

"ÖGV" meint den Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-De-

litzsch). 

"ÖVAG" meint die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. 

"Panelbanken" meint die Gruppe von Banken, aus deren geltenden Zinssätzen der 

EURIBOR berechnet wird. 

"Programm" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen als 
auf den Inhaber lautende nicht-nachrangige, preferred senior, non-

preferred senior und nachrangige Schuldverschreibungen in Pro-
zentnotiz. 

"Prospekt" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen. 

"Prospektverordnung" meint die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 

"Rechtsänderung" meint, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Ge-

setze oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf 
Steuergesetze) oder (ii) der Änderungen der Auslegung von gericht-
lichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entsprechen-

den Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der 
Aussagen der Steuerbehörden), die Emittentin feststellt, dass die 
Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibun-

gen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber 
nicht beschränkt auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der 
Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen negativen Auswir-

kungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderun-
gen an oder nach dem Begebungstag wirksam werden. 

"Referenzbanken" meint die Euro-Zone Hauptgeschäftsstellen von vier großen Refe-

renzbanken (gemessen an deren Bilanzsumme), deren Angebotss-
ätze im Euro-Zonen Interbankenmarkt zur Bestimmung des zuletzt 
auf der Bildschirmseite erschienenen Referenz(zins)satzes verwen-

det wurden, die jeweils von der Berechnungsstelle ausgewählt wer-
den. 

"Referenz(zins)satz" meint den für eine Zinsperiode maßgeblichen Referenz(zins)satz, 

der je nach Option für eine Variante auf der jeweiligen Bildschirm-
seite angezeigt wird. 
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"Risikofaktoren" meint Risiken, die eine Anlage in die Schuldverschreibungen bein-
haltet (siehe Abschnitt zu Risikofaktoren). 

"Rückzahlungsbetrag" meint den Betrag, zu dem die Schuldverschreibungen am Endfällig-

keitstag zurückgezahlt werden. 

"Sammelurkunde" meint eine nicht digitale oder digitale Sammelurkunde gemäß § 24 
lit b oder gemäß § 24 lit e Depotgesetz, durch die Schuldverschrei-

bungen verbrieft sind. 

"Schwellenwert" Die VOLKSBANK WIEN setzte für den Volksbanken-Verbund Früh-
warnindikatoren gemäß dem Gruppensanierungsplan fest. Die 

Schwellenwerte werden dabei als "rote" und "gelbe" Schwellenwerte 
bezeichnet, wobei der rote Schwellenwert die gesetzlichen regulato-
rischen Mindestquoten repräsentiert und der gelbe Schwellenwert in-

tern festgelegten Quoten entspricht, die höher angesetzt sind als der 
rote Schwellenwert und als Puffer fungieren. 

"Schuldverschreibung" meint die unter diesem Programm begebenen Schuldverschreibun-

gen. 

"Securities Act" meint den United States Securities Act of 1933. 

"Serie" meint eine Serie von Schuldverschreibungen. 

"SRB" meint die zentrale europäische Abwicklungsbehörde, den Aus-
schuss für die einheitliche Abwicklung mit Sitz in Brüssel (Single Re-
solution Board) 

"SRF" meint den einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund).  

"SRM" meint den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolu-
tion Mechanism). 

"SRMR" meint die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 idgF (Single Resolution Me-
chanism Regulation) 

"T2" meint das Real Time Gross Settlement System betrieben von Euro-

system. 

"T2-Geschäftstag" meint einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement System 
betrieben von Eurosystem betriebsbereit ist. 

"Tier 1" meint Kernkapital gemäß Art 25 CRR. 

"Tier 2" meint Ergänzungskapital gemäß Art 63 CRR. 

"Variabler Zinssatz" meint den variablen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen 

definiert. 

"Variante" meint eine der vier im Hinblick auf ihre Verzinsung unterschiedliche 
Ausgestaltungsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen. 
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"Verbundvertrag" meint den zwischen der VOLKSBANK WIEN (als Zentralorganisa-
tion), den zugeordneten Kreditinstituten zur Bildung eines Kreditin-
stitute-Verbundes gemäß § 30a BWG akkordierten und im Jahr 2016 

abgeschlossenen Vertrag, der am 01.07.2016 wirksam wurde. 

"Verzinsungsbeginn" meint den Zeitpunkt, ab dem die Schuldverschreibungen bezogen 
auf ihren Nennbetrag bis zum Verzinsungsende verzinst werden. 

"Verzinsungsende" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinslauf der Schuldverschreibun-
gen endet. 

"Volksbanken-Sektor" meint alle dem Volksbanken-Sektor des ÖGV zugeteilten Kreditinsti-

tute, wobei die Mitglieder des Volksbanken-Sektors nicht mit den Mit-
gliedern des Volksbanken-Verbundes übereinstimmen müssen. 

"Volksbanken-Verbund" meint den auf Basis des Verbundvertrages, abgeschlossen zwi-

schen der VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und den zu-
geordneten Kreditinstituten, gebildeten Kreditinstitute-Verbund ge-
mäß § 30a BWG. Die Volksbank Vertriebs- und Marketing eG gehört 

ebenfalls zum Volksbanken-Verbund, verfügt jedoch über keine Kon-
zession als Kreditinstitut gemäß BWG und ist somit nicht Teil des 
Kreditinstitute-Verbundes gemäß 30a BWG. 

"VOLKSBANK WIEN" meint die VOLKSBANK WIEN AG. 

"Vorzeitiger Rückzahlungs-
betrag" 

meint den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag wie in § 5 (3) der Anlei-
hebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 
(Call)" 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Call) wie ggf. in § 5 (1) der An-
leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie ggf. in § 5 (2) der An-

leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag 
(Call)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (1) der Anleihebedin-
gungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag  

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (2) der Anleihebedin-
gungen definiert. 

"Zahlstelle" meint die Zahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen definiert. 

"Zielkupon" meint die Summe aller maximalen jährlichen Zinszahlungen. 

"Zinsberechnungszeitraum" meint einen beliebigen Zeitraum im Hinblick auf die Berechnung des 
Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung. 

"Zinsfeststellungstag" meint einen bestimmten Geschäftstag vor Beginn oder Ende der 
maßgeblichen Zinsperiode. 

"Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten Zinszahlungs-
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tag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab einem Zinszah-
lungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 
dem unmittelbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht. 

"Zinstagequotient" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung für einen Zinsberechnungszeitraum das Ver-
hältnis einer bestimmten Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum zur Anzahl der Tage der Zinsperiode. 

"Zinssatz" meint den jeweiligen Zinssatz in Prozent per annum mit dem die je-
weilige Serie von Schuldverschreibungen verzinst ist. 

"Zinszahlungstag" meint den Tag, an dem die Zinsen nachträglich zahlbar sind. 

"zugeordnete Kreditinsti-
tute" 

 

meint jene Kreditinstitute eines Kreditinstitute-Verbundes gemäß 
§ 30a BWG mit Sitz im Inland, die der Zentralorganisation ständig 

zugeordnet sind; im Fall des Volksbanken-Verbundes sind dies zum 
Zeitpunkt der Prospektbilligung folgende Kreditinstitute, dh die sie-
ben regionalen Volksbanken sowie ein Spezialkreditinstitut: 

1. Volksbank Kärnten eG 

2. Volksbank Niederösterreich AG 

3. Volksbank Oberösterreich AG 

4. Volksbank Steiermark AG 

5. Volksbank Salzburg eG 

6. Volksbank Tirol AG 

7. VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 

8. Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG (Spezialkreditin-
stitut)  

"Zuständige Behörde" meint die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 
die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsoli-
dierter Basis verantwortlich ist. 

"zukunftsgerichtete Aussa-
gen" 

meint die in diesem Prospekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aus-
sagen, die nicht historische Tatsachen sind. 
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EMITTENTIN 
Volksbank Tirol AG 

Meinhardstraße 1 

6020 Innsbruck 
Österreich 

 

HAUPTZAHLSTELLE 
VOLKSBANK WIEN AG 

Dietrichgasse 25 

1030 Wien 
Österreich  

 

ABSCHLUSSPRÜFER 
Österreichischer Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch 

Löwelstraße 14 
1010 Wien 

Österreich 
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Anhang ./C Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 31.12.2022 und 

31.12.2023 

Bericht über die Prüfung der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO 

(EU) 2019/980 zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2023 



••• Vertraulich - Nicht ohne Genehmigung des Absenders verbreiten***. 

Volksbank Tirol AG BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023 

AKTIVA € € € Vorjahr in T€ 

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken 

und Postgiroämtern 25 .619.867,46 25.238 
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, 

die zur Refinanzierung bei der 

Zentralnotenbank zugelassen sind: 

a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 8.107.740,58 12.192 
b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken 

zugelassene Wechsel --,-- 8.107.740,58 -- 12.192 
3. Forderungen an Kreditinstitute 

a) täglich fällig 322.4 72.592,60 348.048 
b) sonstige Forderungen 9.417.980,62 331 .890.573,22 11.240 359.289 

4. Forderungen an Kunden 2.951 .792.802,82 2.947.054 
5. Schuldverschreibungen und andere 

festverzinsliche Wertpapiere 

a) von öffentlichen Emittenten --,-- --
b) von anderen Emittenten 22.436.885,39 22.436.885,39 18.147 18.147 

darunter: 

eigene Schuldverschreibungen --,-- --
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere --,-- --
7. Beteiligungen 82.404.147,62 77.566 

darunter: 

an Kreditinstituten 63.404.956,09 63.404 
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 381.000,00 381 

darunter: 

an Kreditinstituten --,-- --
9. Immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens 1.741,41 4 
10. Sachanlagen 37.035.292,03 33.310 

darunter: 

Grundstücke und Bauten, die vom 

Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen 

Tätigkeit genutzt werden 26.064.622,75 25.106 
11. Anteile an einer herrschenden oder 

an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft --,-- --
darunter: 

Nennwert --
12. Sonstige Vermögensgegenstände 10.823.850,70 8.462 
13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, 

aber noch nicht eingezahlt ist --,-- --
14. Rechnungsabgrenzungsposten 306.079,80 176 
15. Aktive latente Steuern 9.578.559,70 10.629 

SUMME DER AKTIVA 3.480.378.540,73 3.492.453 

Posten unter der Bilanz 

1. Auslandsaktiva 222.603.999, 14 221 .953 
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••• Vertraulich - Nicht ohne Genehmigung des Absenders verbreiten ••• 

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023 

PASSIVA € € € Vorjahr in T€ 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
a) täglich fällig 106.335.023, 18 117.952 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 601.238.895,71 707.573.918,89 506.241 624.193 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

a) Spareinlagen 603.321.171,38 770.449 
darunter: 

aa) täglich fällig 491.549.458,97 675.023 
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 111.771 .712,41 95.426 
b) Sonstige Verbindlichkeiten 1.696.769.489,42 2.300.090.660,80 1.662.781 2.433 .230 

darunter: 

aa) täglich fällig 1.362.089.823,71 1.368.698 
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 334.679.665,71 294.082 
3. Verbriefte Verbindlichkeiten 

a) begebene Schuldverschreibungen --,-- --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten --,-- --,-- -- --

4. Sonstige Verbindlichkeiten 6.147.822,73 6.909 
5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.946.273,25 1.690 
6. Rückstellungen 

a) Rückstellungen für Abfertigungen 6.778.929,00 6.497 
b) Rückstellungen für Pensionen 7.197.537,00 6.777 
c) Steuerrückstellungen 1.546.898,26 815 
d) sonstige 7.298.229,74 22.821.594,00 8.431 22.522 

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken 12.250.000,00 12.250 
7. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 7.222.913,58 7.222 
8. Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 --,-- --
darunter. Pflichtwandefschuldverschreibungen 

gemäß§ 26a BWG --,-- --
8b. Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG --,-- --

9. Gezeichnetes Kapital 20.429.824,62 20.429 
10. Kapitalrücklagen 

a) gebundene 132.627.911,49 132.627 
b) nicht gebundene 1.244.412,42 133.872.323,91 1.244 133.872 

11. Gewinnrücklagen 

a) gesetzliche Rücklage 197.185,57 197 
b) satzungsmäßige Rücklagen --,-- --
c) andere Rücklagen 219.597.844,36 219.795 .029,93 184.597 184.795 

12. Haftrücklage gemäß§ 57 Abs. 5 BWG 42.823.839,55 42.823 
13. Bilanzgewinn 4.404.339,47 2.513 

SUMME DER PASSIVA 3.480.378.540,73 3.492.453 

Posten unter der Bilanz 

1. Eventualverbindlichkeiten 872.716.669,03 927.375 
darunter. 

a) Akzepte und lndossamentverbindlichkeiten aus 

weitergegebenen Wechseln --,-- --
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung 

aus der Bestellung von Sicherheiten 872.716.669,03 927.375 
2. Kreditrisiken 335.299.231,41 328.647 

darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften --,-- --
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften --,-- --
4. Anreclienbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 455.190.301,68 406.227 
darunter. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 

Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung /EU) Nr. 575/2013 25.365.877,72 19.810 
5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 --,-- --
darunter: 

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 7 /it oder Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(harte Kernkapitalquote in %) --,-- --,--
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 1 lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(Kernkapitalquote in %) --,-- --,--
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 1 lit c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(Gesamtkapitalquote in 96) --,-- --,--
6. Auslandspassiva 175.298.109,46 342.828 
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*** Vertraulich - Nicht ohne Genehmigung des Absenders verbreiten***. 

Volksbank Tirol AG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023 

€ € € Vorjahr in T€ 

1. Zinsen und ähnliche Erträge 126.029.587,50 59.532 

darunter: 

aus festverzinslichen Wertpapieren 326.172,17 243 

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -42.436.743,71 -4.723 

1. NETTOZINSERTRAG 83.592.843, 79 54.808 
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 

a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und 
nicht festverzinslichen Wertpapieren --,-- --

b) Erträge aus Beteiligungen 333.353,41 253 
c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen --,-- 333.353,41 -- 253 

4. Provisionserträge 38.590.729,94 37.869 
5. Provisionsaufwendungen -2.015.682,25 -1.842 
6. Erträge/ Aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- --
7. Sonstige betriebliche Erträge 3.003.913,02 10.969 

II. BETRIEBSERTRÄGE 123.505.157,91 102.058 

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

a) Personalaufwand -30.016.006,38 -28.232 

darunter: 

aa) Löhne und Gehälter -21 .855.881,07 -19.302 

bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale 

Abgaben und vom Entgelt abhängige 

Abgaben und Pflichtbeiträge -5.452.174,80 -5.083 

cc) sonstiger Sozialaufwand -689.042,60 -594 

dd) Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung -717.203,62 -657 

ee) Datierung der 

Pensionsrückstellung -419.903,00 -1.243 

ff) Aufwendungen für Abfertigungen und 

Leistungen an betriebliche 

Mitarbeitervorsorgekassen -881 .801,29 -1.352 

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -38.109.109, 18 -68.125.115,56 -33.625 -61.858 

9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 

und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände -2.686.265,52 -2.704 

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.029.195,25 -322 

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -72.840.576,33 -64.885 

IV. BETRIEBSERGEBNIS 50.664.581 ,58 37.173 

11.+12. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu 

Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sowie 

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und 

aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisken -4.102.985, 11 -1.718 

13.+ 14. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie 
Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen 

Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, 

die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen 5.627.321,51 -860 

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 52.188.917,98 34.594 

Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2023 Jahresabschluss 2023



*** Vertraulich - Nicht ohne Genehmigung des Absenders verbreiten***. 

€ € € Vorjahr in T€ 

15. Außerordentliche Erträge --,-- --

darunter: 

Entnahmen aus dem Fonds 

für allgemeine Bankrisiken --,-- --

16. Außerordentliche Aufwendungen --,-- --
darunter: 

Zuweisungen zum Fonds 

für allgemeine Bankrisiken --

17. Außerordentliches Ergebnis --
(Zwischensumme aus Posten 15 und 16) 

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -12.676.949,14 -9.370 

19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -803.195,07 -1.152 

VI. JAHRESÜBERSCHUSS 38.708.773,77 24.071 

Dotierung (-) Auflösung ( +) Dotierung(-) Auflösung(+) 

20. Rücklagenbewegung -35.000.000,00 --,-- -35.000.000,00 -22.000 -- -22.000 

davon: 

Haftrücklage --,-- --,-- -- --

VII. JAHRESGEWINN 3.708.773,77 2.071 

21. Gewinnvortrag 695.565,70 441 

VIII. BILANZGEWINN 4.404.339,47 2.513 

Innsbruck, am 19. März 2024 

Volksbank Tirol AG 

Vorstand 

,tt~ 
Dir. Mag. Martin Holzer 
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Volksbank Tirol AG 

ANHANG zum JAHRESABSCHLUSS 2023 

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Bestimmungen des Bankwesengesetzes und des Un­
ternehmensgesetzbuches. 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Gene­
ralnorm, die die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens fordert, aufgestellt. 

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung sowie 
des Stetigkeitsgrundsatzes in der Bewertung beachtet und von der Fortführung des Unternehmens ausgegan­
gen. 

Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäftes Rechnung getra­
gen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle er­
kennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder einem vorhergehenden Geschäftsjahr 
entstanden sind, wurden berücksichtigt. 

Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden auf volle Tausend Euro (TEUR) gerundet und sind im Anhang in 
Klammern angemerkt, in der Summenbildung sind daher Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen. 

Die Form der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vorjahr unver­
ändert. 

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem entsprechenden 
Mittelkurs bewertet. 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die durch sonstige Sicherungsgeschäfte gedeckt waren, wurden unter 
Berücksichtigung dieser Geschäfte bewertet. 

Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Umlaufvermögen iSd UGB) 

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 

Die Folgebewertung erfolgt zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 207 UGB iVm § 189a Z4 UGB. 
Die Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen erfolgt gemäß IFRS 9 unter Beachtung der Empfeh­
lungen „Gemeinsames Positionspapier des AFRAC und FMA- Fragen der Folgebewertung bei Kreditinstituten". 

Für finanzielle Verträge, die Schuldinstrumente sind, kommt folgender Bilanzierungs- und Bewertungsgrund­
satz (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit) zur Anwendung: Sofern im Ursprungsvertrag 
keine entsprechende Möglichkeit zu einer Vertragsanpassung bestand, wird im Falle einer späteren - nicht 
erheblichen - Vertragsanpassung eine Wertminderung des Schuldinstruments erfasst. Im Falle einer erhebli­
chen Vertragsanpassung wird der Buchwert des (alten) Schuldinstruments vor Vertragsanpassung ausgebucht 
und der beizulegende Zeitwert des (neuen) Schuldinstrumentes nach Vertragsanpassung eingebucht. 

Grundsatz der Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen auf Kreditforderungen 

Für die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie für die regelmäßige Rekalibrierung der Risi­
koparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fallen z.B. Ausfallszeitreihen oder Port­
folio-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z.B. makroökonomische Prognosen der EZB, haben 
ebenfalls für den gesamten Verbund Gültigkeit. Somit besteht grundsätzlich methodische Einheitlichkeit für 
sämtliche Aspekte in der Ermittlung der Wertminderung in allen Verbundbanken. Verbundbank-individuelle 
Methoden bzw. Vorgehensweisen bilden die absolute Ausnahme und unterliegen einer strengen Governance 
im Verbund. 
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Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder des Gesamtlaufzeit-ECL erfasst. Dies 
richtet sich danach, ob sich das Kreditrisiko für das Finanzinstrument seit dem erstmaligen Ansatz signifikant 
erhöht hat. Monatlich findet ein Prozess für die Bewertung der Kreditforderungen statt. 

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlechterung gemes­
sen. Zusätzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 Tagen, die Einstufung als „forborne" oder der 
Wechsel des Kunden in die lntensivbetreuung als eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos interpretiert. 

Angaben zur Berechnungslogik: 

- Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder für einen 12-Monatszeitraum oder für die gesamte 
Restlaufzeit berechnet. 

- Einzelgeschäfts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf Einzelgeschäftsebene 
erfolgt in der Regel für Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Obligogröße von TEUR 750 (Einzelwertberich­
tigungen und -rückstellungen). Für alle anderen Obligos wird die Berechnung zwar ebenfalls für jedes Ge­
schäft einzeln durchgeführt, die dazu verwendeten Parameter (PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien 
mit denselben Risikocharakteristika abgeleitet. 

- Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von mindestens zwei wahrscheinlichkeitsgewichteten Sze­
narien ermittelt. 

- Erwartete cash-flows: Für die Ermittlung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben für die Schätzung der 
erwarteten cash-flows (Ermittlung Sicherheiten cash-flows, cash-flows aus dem laufenden Betrieb, etc.). 

- Zeitwert des Geldes: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des Geldes und stellt damit einen diskon­
tierten Wert dar. 

- Berücksichtigung von verfügbaren Informationen: Für die Berechnung der Wertminderung werden schuld­
nerspezifische, geschäftsspezifische und makroökonomische Informationen über vergangene Ereignisse, ak­
tuelle Bedingungen und Prognosen über die Zukunft im Rahmen der angewendeten PD-, LGD- und cash­
flow Modelle berücksichtigt. 

Für unwiderrufliche Kreditzusagen und Finanzgarantien werden Wertminderungen unter Anwendung des für 
Kreditforderungen verwendeten Verfahrens ermittelt und als Rückstellungen ausgewiesen. 

Zukunftsgerichtete Informationen und Post Model Adjustments 

Für die Bewertung des ECL werden zukunftsorientierte Informationen verwendet. Die makroökonomischen 
Prognosen der EZB vom Juni 2023 dienen dabei als Ankerpunkt. Bei der Gewichtung der Szenarien wird die 
Risikosituation und Zusammensetzung des Kreditportfolios auf Verbundebene berücksichtigt. Die Ausgangs­
basis bilden grundsätzlich 3 Szenarien: Ein Baseline Szenario, mit einer Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom 
Baseline Szenario abweichende Szenarien - optimistisch und pessimistisch - mit einer Gewichtung von jeweils 
20 %. Die seitens EZB veröffentlichten Szenarien beinhalteten keine optimistische Sicht. Es wurde daher ange­
nommen, dass das Baseline Szenario die optimistische Sicht subsummiert. Aufgrund der aktuellen Ereignisse 
am österreichischen Immobilienmarkt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamtwirtschaftli­
chen Unsicherheiten wurde eine angemessene Vorgehensweise gewählt, und wie im Vorjahr eine Gewichtung 
von 25 % des Baseline Szenarios und 75 % des pessimistischen Szenarios vorgenommen. 

Risiken, die noch nicht vollständig in den vorhandenen Daten abgebildet sind bzw. mögliche makroökonomi­
sche Entwicklungen, die nicht vollständig in den Modellen, Szenarien und Annahmen reflektiert sind, werden 
als Post-Model-Adjustments erfasst. Da aus heutiger Sicht ein Potential für eine weitere Verschlechterung der 
Immobilienmarktlage besteht, .wurden Post Model Adjustments für folgende Kreditportfolien gebildet: 

- Bei spekulativen Immobilienfinanzierungen gemäß Definition CRR. 
- Bei Spezialfinanzierungen (IPRE), die sich noch in der Grundstücksbevorratung- oder Bauphase befinden. 
- Bei Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonitäten und Krediten mit variablen Zinsen. 

Vom Wahlrecht des § 57 Abs. 1 BWG wurde wie im Vorjahr Gebrauch gemacht. 
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Finanzanlagevermögen iSd UGB 

Der Ansatz von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und sonstigen Anteilsrechten erfolgte 
zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips. 

Der Ansatz der in anderen Aktivposten enthaltenen Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgte zum gemil­
derten Niederstwertprinzip. 

Vom Wahlrecht der zeitanteiligen Abschreibung gemäß § 56 Abs. 2 BWG wurde Gebrauch gemacht. 

Für alle wesentlichen Beteiligungen erfolgt jährlich eine Beurteilung des Wertansatzes. Bei Auftreten negativer 
Entwicklungen bei einer Gesellschaft wird diese Beurteilung auch anlassbezogen durchgeführt. Der Wert einer 
Beteiligung wird dabei auf Basis der Planungszahlen der Beteiligung mittels Discounted-Cash-Flow- Methode 
bzw. Discounted-Earnings-Methode ermittelt und dem Buchwert gegenübergestellt. Der Diskontierungszins­
satz wird auf Basis aktueller Vergleichsdaten festgelegt. Sollten keine ausreichenden Informationen für eine 
Discounted-Cash-Flow Bewertung verfügbar sein, werden auch andere Verfahren zur Überprüfung der Wert­
ansätze herangezogen. 

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten be­
wertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorge­
nommen. 

Die Abschreibungsdauer beträgt für Gebäude zwischen 25 und 67 Jahren, für die Betriebs- und Geschäftsaus­
stattung zwischen 3 und 20 Jahren und für die immateriellen Vermögensgegenstände zwischen 1 und 3 Jahren. 

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Abfertigungsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Teilwertver­
fahren angesetzt. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1, 19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 
7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach Maß­
gabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Es wurde eine zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr 3,80 %) berücksichtigt. 

Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Teilwertverfah­
ren angesetzt. 

Für die Berechnung wurde die Pensionsversicherungstafel „AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pen­
sionsversicherung, Angestelltenbestand" herangezogen. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1, 19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 
7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach Maß­
gabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr 3,80 %) und die zukünftige Pensionsstei­
gerung in Höhe von 3,20 % (Vorjahr 3,00 %) angesetzt. 

Das Pensionsantrittsalter bei Männern wurde mit 65 Jahren festgesetzt. Bei Frauen wurde die stufenweise An­
hebung von 60 Jahren auf 65 Jahre ab den Geburtenjahrgängen 1963 bei der Festsetzung berücksichtigt. 

Die Rückstellung fürJubiläumsgelder wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Teil­
wertverfahren ermittelt. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1,19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 
7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach Maß­
gabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr 3,80 %) angesetzt. 

In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzer­
stellung erkennbaren Risiken und, der Höhe oder dem Grunde nach, ungewisse Verbindlichkeiten mit den 
Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung erforderlich sind. 
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2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kreditinstitute 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kreditinstitute 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

täglich fällig 322.472.592,60 348.049 

bis drei Monate 9.308.182,61 10.147 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 109.798,01 1.094 

nicht täglich fällig 9.417.980,62 11 .241 

Forderungen an Kreditinstitute gesamt 331.890.573,22 359.289 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kunden 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kunden 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

täglich fällig 84.076.741 ,01 75.428 

bis drei Monate 77.328.368,24 72.143 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 274.387.384,62 259.488 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 848.249.943,57 878.679 

mehr als fünf Jahre 1.667. 750.365,38 1.661 .317 

nicht täglich fällig 2.867. 716.061,81 2.871.626 

Forderungen an Kunden gesamt 2.951. 792.802,82 2.947.054 

Nachrangige Forderungen und Vermögensgegenstände 

nachrangige Forderungen und Vermögensgegenstände 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Forderungen an Kunden 588.560,00 589 

gesamt 588.560,00 589 

Im Folgejahr fällige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Aktivposten 2, 
3, 4 und 5 gemäß § 64 Abs. 1 Z 7 BWG 

Im auf den Bilanzstichtag folgendem Geschäftsjahr werden Forderungen aus Schuldverschreibungen und an ­
deren festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von EUR 2.472.234,40 (Vorjahr: TEUR 4.184) fällig. 

Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere 

Börsennotierte Wertpapiere 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsl iche Wertpapiere 22.294.625,80 18.098 

Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere nach Art der Bewertung gemäß § 64 
Abs.1 Z 11 BWG 

Zum Börsenhandel zugelassene Wertpapiere, die wie 31.12.2023 Vorjahr 
Anlagevermögen gemäß§ 56 Abs. 1 BWG bewertet werden in EUR in TEUR 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 22.294.625,80 18.098 

Als Kriterium zur Unterscheidung ob, die Bewertung gemäß § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen erfolgt, 
ergibt sich aus der beim Vermögensgegenstand dokumentierten Behalteabsicht und der daraus folgenden 
Widmung. 

Hinweis zur Führung des Handelsbuchs gemäß § 64 Abs. 1 Z 15 BWG 

Im Geschäftsjahr wurde, so wie im Vorjahr, kein Handelsbuch geführt. 
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Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens 

Bei festverzinslichen Wertpapieren, die die Eigenschaft von Finanzanlagen haben, wurden außerplanmäßige 
Abschreibungen in Höhe von EUR 1.547.090,42 (Vorjahr: TEUR 2.306) nicht vorgenommen, da davon auszuge­
hen ist, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist. 

Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den Anschaffungs­
kosten und den niedrigeren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 2 BWG zeitanteilig abgeschrieben 
wird, beträgt EUR 113.520,24 (Vorjahr: TEUR 229). 

Es besteht eine wechselseitige Beteiligung mit folgenden Unternehmen: 
Volksbank Kufstein-Kitzbühel Holding eG, Kufstein 

Verbriefte und unverbriefte Forderungen gegenüber Beteiligungen 

Verbriefte und unverbriefte Forderungen an Unternehmen, mit 31.12.2023 Vorjahr 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: in EUR in TEUR 

Forderungen an Kreditinstitute 331.226.697,37 359.129 

Forderungen an Kunden 4.416.367,99 4.981 

gesamt 335.643.065,36 364.110 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber 31.12.2023 Vorjahr 
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: in EUR in TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 707.573.918,89 622.888 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 21.462.360, 11 7.038 

gesamt 729.036.279,00 629.926 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Zum Abschlussstichtag bestanden die verbundenen Unternehmen aus: 

Anteil am 
Eigenkapital Ergebnis des 

Finnenname / Sitz Kapital In Geschäftsjahr 
des letzten letzten 

% 
Geschäftsjahres Geschäftsjahres 

In EUR in EUR 

Volksbank Tirol Versichen.mgssen.ice GmbH, Innsbruck 100 2023 3.146.526,56 339.329,42 

Meinhardgarage Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Innsbruck 100 2023 498.610,03 286.114, 15 

Meinhardgarage Gesellschaft m.b.H., Innsbruck 100 2023 76.692,20 2.397,28 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber 31.12.2023 Vorjahr 
verbundenen Unternehmen in EUR in TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.561.481,30 4.011 

gesamt 4.561.481,30 4.011 

Erläuterungen zu den Posten immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und sonstige Ver­
mögensgegenstände 

Der Anlagenspiegel gemäß § 226 Abs. 1 UGB iVm § 43 Abs. 1 BWG liegt als Anlage bei. 

Die Buchwerte bebauter und unbebauter Grundstücke betrugen zum Abschlussstichtag EUR 10.595.535,50 
(Vorjahr: TEUR 10.966). 
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Die Entwicklung der COVID-19-lnvestitionsprämie war im Geschäftsjahr wie folgt: 

COVID-19- Gebäude Sonstige Sach-

Investitionsprämie in EUR anlagen 
in EUR 

Stand Vorjahr 4.234, 16 50.262,08 

Zugang 143.826,14 90.280,64 

Verbrauch 7.112,84 20.720,74 

Stand 2023 140.947,46 119.821,98 

Latente Steuern 

Zum Abschlussstichtag wurden aktive latente Steuern gemäß§ 198 Abs. 9 UGB angesetzt. 

Den latenten Steuern liegt der im erwarteten Realisierungszeitpunkt gültige Steuersatz zugrunde. Dieser be­
trägt für die Folgejahre 23 %. Der im Geschäftsjahr gültige Körperschaftsteuersatz betrug 24 %. 

Die latenten Steuern resultieren aus temporären Differenzen zwischen den unternehmensrechtlichen und den 
steuerrechtlichen Wertansätzen folgender Bilanzposten: Forderungen an Kunden, Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere, Sachanlagen, Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Pen­
sionen, Rückstellungen für Jubiläumsgelder, sonstige Rückstellungen. 

Entwicklung der latenten Steuern 
Betrag 
in EUR 

Stand Vorjahr 10.629.424,75 

Auflösunq 1.050.865,05 

Stand 2023 9.578.559,70 

Die erfolgswirksame Veränderung der latenten Steuern beträgt im Geschäftsjahr EUR 1.050.865,05 (Vorjahr: 
TEUR 3.815) und wird im Posten „Steuern vom Einkommen und Ertrag" ausgewiesen. 

Erläuterungen zu auf fremde Währung lautende Aktiva und Passiva 

In den Aktivposten sind auf Fremdwährung lautende Aktiva im Gesamtbetrag von EUR 64.973.392,76 (Vorjahr: 
TEUR 76.587) enthalten. 

Der Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Passiva beträgt EUR 64.667.553,48 (Vorjahr: TEUR 76.267). 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber 
31.12.2023 Vorjahr 

Kreditinstituten 
in EUR in TEUR 

täglich fällig 106.335.023, 18 117.952 

bis drei Monate 181 .238.895,71 61.241 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 220.000.000,00 115.000 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 200.000.000,00 330.000 

nicht täglich fällig · 601 .238.895, 71 506.241 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesamt 707.573.918,89 624.193 
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Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
täglich fällig 1.853.639.282,68 2.043.722 

bis drei Monate 84.583.492,26 110.677 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 253.075.627,06 180.490 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 103.536.665,90 91 .394 

mehr als fünf Jahre 5.255.592,90 6.948 

nicht täglich fällig 446.451.378, 12 389.509 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gesamt 2.300.090.660,80 2.433.230 

Die Mündelgeldspareinlagen betragen zum Abschlussstichtag EUR 10.638.928,88 (Vorjahr: TEUR 9.568). Der 
dafür gewidmete Deckungsstock besteht aus mündelsicheren Wertpapieren und beläuft sich auf 
EUR 13.162.660,00 (Vorjahr: TEUR 11 .749). 

Erläuterungen zum Posten sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere nicht konsumierte Urlaube, Jubiläumsgelder, die sonsti­
gen Personalkosten, die Zukunftsvorsorgeeinrichtung (ZVE), die Negativzinsen, die Kosten für Rechtsverfahren 
sowie die Eventualverpflichtungen aus Kreditrisiken. 

Sicherstellung von Verbindlichkeiten 

Der Gesamtbetrag der Sicherungsgegenstände zur Sicherstellung von unter den Passivposten bzw. Passivpos­
ten unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Verpflichtungen stellt sich wie folgt dar: 

Vermögensgegenstände als Sicherheit im Posten 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 1.976 

Forderungen an Kunden 773.970.088, 15 812.039 

Summe der Sicherheiten 773.970.088, 15 814.015 

Besicherte Verbindlichkeiten unter Position 31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Eventualverbindlichkeiten 773.970.088, 15 814.015 

Summe der Sicherstellungen 773.970.088, 15 814.015 

Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 

Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von jährlich EUR 989.407,70 (Vorjahr: TEUR 1.047). Die 
Gesamtverpflichtung für die nächsten fünf Jahre beträgt EUR 4.947.038,50 (Vorjahr: TEUR 5.234). 

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von jährlich EUR 35.319,96 (Vorjahr: TEUR 4). Die 
Gesamtverpflichtung für die nächsten fünf Jahre beträgt EUR 112.990,09 (Vorjahr: TEUR 104). 

Derivative Finanzinstrumente und noch nicht abgewickelte Termingeschäfte 

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Termingeschäfte: 

31.12.2023 31.12.2023 Vorjahr Vorjahr 
Volumen Marktwert Volumen Marktwert 

in EUR in EUR in TEUR in TEUR 
Zinsswaps 41.932.971 ,50 2.359.539,90 47.605 4.029 

Zinssatzoptionen 52.120.628,30 161.829,98 60.841 640 

NE Derivate 3.106.646,59 -366.894,95 4.630 -622 
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Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts (Marktwerts) bei den derivativen Finanzinstrumenten erfolgte 
nach der „Mark-to-Model" Methode unter Zugrundelegung der zum Abschlussstichtag aktuellen EZB-Wäh­
rungskurse, soweit es sich um Geschäfte in Fremdwährung handelt, sowie den aktuellen Zinskurven für Zins­
instrumente und Volatilitätskurven für Optionsgeschäfte. 

Das ZVE-Derivat dient zur Absicherung einer indirekten Kapitalgarantie gegenüber Kunden. In Höhe des ne­
gativen Marktwertes besteht eine Drohverlustrückstellung. 

Die abgeschlossenen Zinsswaps dienen zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos. Diese Zinsswaps wirken sich 
mit einem Betrag von EUR 1.441.397,88 (Vorjahr: TEUR 318 negativ) positiv auf das Zinsergebnis aus. 

Die Buchwerte der Optionsprämien sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten: 

31.12.2023 Vorjahr 
in EUR in TEUR 

Sonstige Vermögensgegenstände 1.128.403,59 1.210 

Sonstige Verbindlichkeiten 60.678,59 54 

Sonstige Rückstellungen 89.488,65 119 

gesamt 1.278.570,83 1.383 

Sicherungsbeziehungen von Derivaten 

Zur Absicherung von Zinsrisiken aus Forderungen an Kunden und Spareinlagen werden Zinsswaps im Rahmen 
von Micro-Hedge und Portfolio-Hedges eingesetzt. 

Die Sicherungsgeschäfte im Rahmen des Micro-Hedge und Portfolio-Hedge werden für einen Zeitraum von 3 
bis 20 Jahren abgeschlossen. 

Die beizulegenden Zeitwerte am Abschlussstichtag betragen: 

31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Zinsswaps 2.359.539,90 4.029 

Zinssatzoptionen 161.829,98 640 

Die Effektivität der Sicherungsbeziehung ergibt sich beim Micro-Hedge aus der Wertentwicklung aufgrund der 
gegenläufigen Risikoparameter von Grund- und Sicherungsgeschäft. 

Das Verhältnis der ermittelten Wertänderungen der einzelnen Grundgeschäfte und deren Sicherungsgeschäfte 
liegt in einem Intervall von 80 % bis 125 %. 

Beim Gruppen-Hedge wird die Effektivitätsmessung mittels der Dollar-Offset-Methode durchgeführt. 

Für negative Zeitwerte war die Bildung einer Drohverlustrückstellung in Höhe von EUR 89.488,65 (Vorjahr: 
TEUR 119) notwendig, da das Volumen der Grundgeschäfte und der Absicherungsgeschäfte zum 31. Dezember 
2023 nicht deckungsgleich war. 

Im Geschäftsjahr wurden für nachrangige Verbindlichkeiten Aufwendungen in Höhe von EUR 233.671,04 (Vor­
jahr: TEUR 235) geleistet. 

Das Grundkapital betrug zum Abschlussstichtag EUR 20.429.824,62 (Vorjahr: TEUR 20.430) und ist in 2.641 .656 
Stückaktien zerlegt. 

Die Unterstrich ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten beinhalten Credit Claims und Covered Bonds in Höhe 
von EUR 773.970.088, 15 (Vorjahr: TEUR 814.015). 

Die Unterstrich ausgewiesenen Kreditrisiken beinhalten Kreditzusagen in Höhe von EUR 335.299.231,41 (Vor­
jahr: TEUR 328.648). 
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3. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Nettozinsertrag 

Im Posten Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von EUR 126.029.587,50 (Vorjahr: TEUR 59.532) sind im We­
sentlichen Zinserträge aus dem Kreditgeschäft mit Kunden enthalten. Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwen­
dungen in Höhe von EUR 42.436.743,71 (Vorjahr: TEUR 4.723) sind überwiegend Zinsen aus dem Refinanzie­
rungsgeschäft und Zinsen aus Sichteinlagen von Kunden enthalten. 

Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 

Im Posten Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen sind 2023 überwiegend Erträge aus der Schüttung der 
Dividende von der VOLKSBANK WIEN AG in Höhe von EUR 312.228,04 (Vorjahr: TEUR 250) enthalten. 

Provisionserträge und Provisionsaufwendungen 

Der Provisionssaldo in Höhe von EUR 36.575.047,69 (Vorjahr: TEUR 36.027) setzt sich aus den Ergebnissen aus 
dem Wertpapiergeschäft in Höhe von EUR 16.287.987,86 (Vorjahr: TEUR 15.786), aus dem Zahlungsverkehr in 
Höhe von EUR 10.808.701,82 (Vorjahr: TEUR 10.254), aus dem Kreditgeschäft in Höhe von EUR 6.149.832,87 
(Vorjahr: TEUR 5.967) sowie aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft in Höhe von EUR 2.937.259,59 (Vorjahr: 
TEUR 3.471) und aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft in Höhe von EUR 391.265,55 (Vorjahr: 
TEUR 550) zusammen. 

Sonstige betriebliche Erträge 

Der Posten sonstige betriebliche Erträge umfasst im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Sachanla­
gen in Höhe von EUR 905.616,71, Miet- und Pachterträge in Höhe von EUR 641.414,42 (Vorjahr: TEUR 551) und 
Erträge aus Weiterverrechnung von Tätigkeiten im Verbund in Höhe von EUR 549.451,26. 

Personalaufwand 

Im Posten Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind 
Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von EUR 944.956,55 (Vorjahr: TEUR 1.193) enthalten. 

Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die in Form einer Rückstellung vorgesorgt wird, belief sich im Geschäfts­
jahr auf EUR 321.879,39 (Vorjahr: TEUR 294). 

Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die ausschließlich Beiträge an eine ausgegliederte Einheit zu leisten sind, 
betrug im Geschäftsjahr EUR 395.324,23 (Vorjahr: TEUR 363). 

Sachaufwand 

Im Posten Sachaufwand in Höhe von EUR 38.109.109, 18 (Vorjahr: TEUR 33.626) sind überwiegend sonstiger 
Verwaltungsaufwand in Höhe von EUR 19.808.633,53 (Vorjahr: TEUR 17.497), EDV-Aufwand in Höhe von 
EUR 7.312.835,99 (Vorjahr: TEUR 6.702), Sachkosten für Geschäftsräume in Höhe von EUR 3.123.865,43 (Vorjahr: 
TEUR 2.104), Aufwand für Werbung und Repräsentation in Höhe von EUR 2.931.029,47 (Vorjahr: TEUR 2.207), 
sowie Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von EUR 1.706.614,25 (Vorjahr: TEUR 1.694) enthalten. 

Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für den Abschlussprüfer betrugen für die Prüfung des 
Jahresabschlusses EUR 389.698,62 (Vorjahr: TEUR 367). 

Wertberichtigungen auf Sachanlagen 

Der Posten Wertberichtigungen auf Sachanlagen in Höhe von EUR 2.683.061,38 (Vorjahr: TEUR 2.700) setzt sich 
aus Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Grundstücke und Gebäude in Höhe von EUR 1.023.073,35 (Vor­
jahr: TEUR 1.493) und Wertberichtigungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 
EUR 1.659.988,03 (Vorjahr: TEUR 1.207) zusammen. 
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Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Im Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Aufwendungen für den Abwicklungsfond in Höhe von 
EUR 1.129.596,70 wesentlich. 

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung der aufsichtsrechtlichen Kosten in Höhe von 
EUR 1.437.080,62 (Vorjahr: TEUR 2.350) von den sonstigen Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) in die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 

Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen, Rückstellungen für Eventu­
alverbindlichkeiten und Kreditrisiken 

Im Posten Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlich­
keiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Wertberichtigungen von Forderungen an Kunden in Höhe 
von EUR 24.540.066,87 (Vorjahr: TEUR 19.139) und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkei­
ten in Höhe von EUR 948.606,61 (Vorjahr: TEUR 2.188) enthalten. 

Im Posten Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Erträge aus der Bewertung von Forde­
rungen, Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken in Höhe von EUR 21 .282.001,97 (Vorjahr: TEUR 19.568) 
enthalten. 

Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen be­
wertet werden, sowie Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Im Posten Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf 
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen 
in Höhe von EUR 5.198.000,00 (Zuschreibung an der Volksbanken Holding eGen) wesentlich. 

Steuern vom Einkommen 

Der Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von EUR 12.676.949,14 (Vorjahr: TEUR 9.371) setzt 
sich aus Körperschaftsteuer inklusive anrechenbare Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 11 .626.084,09 (Vor­
jahr: TEUR 5.556) und Aufwand aus Steuerlatenz in Höhe von EUR 1.050.865,05 (Vorjahr: TEUR 3.815) zusam­
men. 

4. SONSTIGE ANGABEN 

Die Gesellschaft ist Mitglied im Kreditinstitute-Verbund der Volksbanken gemäß§ 30a BWG. 

Die VOLKSBANK WIEN AG, Wien ist die Zentralorganisation dieses Kreditinstitute-Verbundes und erstellt daher 
als übergeordnetes Kreditinstitut den Konzernabschluss (,,Verbundabschluss") gemäß § 59a BWG. 

Für die hier berichtende Gesellschaft entfällt daher, als zugeordnetes Kreditinstitut, die Verpflichtung einen 
eigenen Konzernabschluss gemäß § 59 BWG aufzustellen. 

Der Kreditinstitute-Verbund dient sowohl dem geregelten Transfer von Liquidität zwischen den Mitgliedern 
(Liquiditätsverbund) als auch der Erbringung sonstiger Leistungen zwischen den Mitgliedern (Haftungsver­
bund), verbunden mit Weisungsrechten der Zentralorganisation. Damit ist auch eine indirekte Absicherung der 
Gläubiger aller Mitglieder gegeben. Direkte Forderungsrechte Dritter gegen die Vertragsparteien werden durch 
den Vertrag nicht begründet. Die Zentralorganisation ist verpflichtet, die Liquiditätsversorgung der zugeord ­
neten Kreditinstitute sowie die Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelerfordernisse durch den Verbund 
sicherzustellen. 

Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Teile 2 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) sind vom 
Kreditinstitute-Verbund auf konsol idierter Basis einzuhalten. 

Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2023 Jahresabschluss 2023



Die im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Eigenmittel-, Liquiditäts­

und qualitativen Anforderungen des „Supervisory Review and Evaluation Process" (SREP) von der Europäischen 

Zentralbank (EZB) vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen sind ebenfalls nur von der Zen­

tralorganisation auf konsolidierter Basis einzuhalten. 

Die berichtende Gesellschaft leistet, als zugeordnetes Kreditinstitut des Kreditinstitute-Verbundes gemäß 30a 
BWG, den erteilten Weisungen der ZO zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben unverzüglich Folge. 

Die Veröffentlichung des Verbundabschlusses der VOLKSBANK WIEN AG, mit Sitz in Wien, erfolgt im digitalen 

Amtsblatt des Bundes (https://www.evi.gv.at/). 

Die Offenlegung gemäß Art. 431 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (,,CRR") erfolgt auf der Website der VOLKS­

BANK WIEN AG, Wien, als Zentralorganisation des Kreditinstitute-Verbundes unter www.volksbankwien.at. 

Die Volksbank Tirol AG, mit Sitz in Innsbruck, ist beim Landesgericht Innsbruck unter der Firmenbuchnummer 

FN 42236m eingetragen. 

Aufgliederung des Kernkapitals und der ergänzenden Eigenmittel der Gesellschaft 

31.12.2023 

in EUR 

gezeichnetes Kapital 20.429.824,62 

gebundene Kapitalrücklagen 132.627.911,49 

ungebundene Kapitalrücklagen 1.244.412,42 

Gewinnrücklagen 219.795.029,93 

Gewinm,ortrag 695.565,70 

Haftrücklage 42.823.839,55 

Fonds für allgemeine Bankrisiken 12.250.000,00 
abzüglich sonstige immaterielle Vermögenswerte (Art. 36 Abs. 1 lit. b 

1.741,41 
CRR) 
abzüglich Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital (Art. 36 Abs. 1 

318.000,00 
lit. g CRR) 

abzüglich Abzugsposten gemäß Art. 47c CRR (NPL-Backstopp) 809.643,31 
abzüglich zusätzliche, aufgrund l.{)n Artikel 3 der CRR l.{)fZUnehmende 

0,00 
Abzüge l.{)m harten Kernkapital 
Ubergangsanpassung aufgrund der IFRS 9 Übergangsbestimmung des 

1.087.224,97 
Art. 473a CRR 
hartes Kernkapital 429.824.423,96 

31.12.2023 

in EUR 

als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente 3.365.877,72 

Allgemeine Kreditrisikoanpassung (§ 57 BWG ua) 22.000.000,00 

Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 25.365.877, 72 

31.12.2023 

in EUR 

hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) 429.824.423,96 

Kernkapital (Tier 1) 429.824.423, 96 

Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 25.365.877,72 

anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 
455.190. 301, 68 

575/2013 (CRR) 

Die Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 Abs. 1 Z 19 BWG beträgt 1, 11 % (Vorjahr: 0,69 %). 

Die IFRS 9 Übergangsbestimmungen des Art. 473a CRR werden verbundweit berücksichtigt. 

Vorjahr 

in TEUR 

20.430 

132.628 

1.244 

184. 795 

442 

42.824 

12.250 

5 

318 

986 

12.867 

5.981 

386.418 

Vorjahr 

in TEUR 

4.810 

15.000 

19.810 

Vorjahr 

in TEUR 

386.418 

386.418 

19.810 

406.228 
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Angaben über Arbeitnehmer 

Während des Geschäftsjahres waren umgerechnet nach Vollzeitäquivalenten durchschnittlich 298,9 (Vorjahr: 
301,6) Angestellte und 0,4 (Vorjahr: 0,4) Arbeiter beschäftigt. 

Bezüge von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Geschäftsleiter und ehemaligen Geschäftsleiter sowie deren 
Hinterbliebene beliefen sich auf EUR 1.179.759,89 (Vorjahr: TEUR 992). 

Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich auf EUR 142.183,62 (Vor­
jahr: TEUR 130). 

Angaben zu Krediten an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 

An Aufsichtsratsmitglieder gewährte Kredite betrugen im Geschäftsjahr EUR 15.475,41 (Vorjahr: TEUR 10). 

Die Kredittilgungen von an Vorstandsmitgliedern gewährten Krediten betrugen im Geschäftsjahr 
EUR 20.900,93 und bei an Aufsichtsratsmitgliedern gewährten Krediten EUR 249.822,36 (Vorjahr: TEUR 272). 

Die Kreditbedingungen und Konditionen, wie insbesondere Laufzeit, Zinssatz und Besicherung sind marktkon­
form. 

Aufwand für Abfertigungen und Pensionen 

Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte betrug im 
Geschäftsjahr EUR 790.630,21 (Vorjahr: TEUR 1.511 ). Für sonstige Arbeitnehmer betrug der Aufwand für Abfer­
tigungen und Pensionen im Geschäftsjahr EUR 1.471 .844,13 (Vorjahr: TEUR 1.742). 

Geschäfte zu nahestehenden Unternehmen und Personen 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr, konform der verbundweitenweiten Richtlinien, keine marktunüblichen Ge­
schäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen iSd Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 abgeschlossen. 

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die auf den 
vorliegenden Jahresabschluss wesentliche Auswirkungen haben. 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

Folgende Gewinnverteilung soll den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden, vorbehaltlich, dass die 
bestehenden Auflagen für die Dividendenzahlung erfüllt werden: 

Vom Bilanzgewinn in Höhe von EUR 4.404.339,47 per 31 .12.2023 wird auf 2.641 .656 Stückaktien eine Dividende 
in Höhe von EUR 3.326.512,92 geschüttet. 

Der Restbetrag in Höhe von EUR 1.077.826,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Organe 

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr aus den folgenden Personen, die auch als Geschäftsleiter gemäß § 2 
Z 1 BWG tätig waren, zusammen: 

Dir. Mag. Markus Hörmann (Vorsitzender) 

Dir. Mag. Martin Holzer (Vorsitzender-Stellvertreter) 

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 

Mag. Robert Oelinger (Vorsitzender) 

Walter Gaim (1. Vorsitzender-Stellvertreter) 

Mag. Martin Singer (2. Vorsitzender-Stellvertreter) 

Dr. Johannes Roilo 

Dr. Maximilian Ellinger 

Mag. (FH) Thomas Kneringer 

Mag. Claus Huter 

Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger (ab 20.06.2023) 

Walter Oberhollenzer (bis 20.06.2023) 

Andrea Ager, vom Betriebsrat delegiert 

Anni Reiter, MSc, vom Betriebsrat delegiert 

Christoph Nöbl, vom Betriebsrat delegiert 

Harald Stock, vom Betriebsrat delegiert 

Staatskommissäre: 

Mag. Monika Christa Sabine Anderl 

Dr. Jose Delgado Jimenez 
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Anlagenspiegel 

Anlagenspiegel {§ 226 Abs. 1 UGB in Verbindung mit § 43 Abs. 1 BWG; all• Angaben in Euro): Anlage 

Anschaffungskosten Abschreibungen Buchwerte 
kumulierte 

Abschreibung des 
kumulierte 

Anlagevermögen der Aktivpositionen 01 ,01 ,2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31 ,12.2023 Abschreibungen Zuschreibungen Abgänge Umbuchungen Abschreibungen 31,12.2023 VJ 

01 .01 .2023 
GJ 

31.12.2023 in TEUR 

Wertpapiere 
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und 

12.5-49.966,44 0,00 4.317.388,00 0,00 1.232.511.« 375.422,42 0,00 240.900,00 0,00 0,00 134,522, ◄ 2 8.098.056 ,02 12.175 Ahnliche Wertpapiere 
4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 588'.560,00 0,00 0,00 0,00 588.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,560,00 589 
5. Schul<Mefschreibungen und andere 

18.885.286,20 3,877.141 ,80 0,00 0,00 22.762.428,00 787.◄26,20 10.666,00 330.290,00 0,00 0,00 467.802,20 22.29.c.625,80 18.098 
festwrzinsliche Wertpapiere 

Summe 32.023.812,64 3.177.141,10 4.317.318,00 o.oo 31,583,566,44 1,162,648,62 10.666,00 571.190,00 0,00 0,00 602.324,62 30.981,241,82 30.861 

Beteiligungen 
7, Beteiligungen 112.132 . 2◄5,n 0,00 3.258.000,00 323.028,46 169.197.274,23 94.565,673,22 5.000,00 5.198.000,00 2.581.000,00 1.453,39 86.793.126,61 82,404.147,62 77,567 

Summe 112.132,245,n 0,00 3.258.000,00 323.028,46 169.197.274,23 94.565.673,22 5.000,00 5.198.000,00 2.581,000,00 1,453 ,39 86.793.126,61 82.404,147,62 77,567 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
8. Anteile an \erbundenen Untemehmen 311.000.00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 381 

Summe 311.000,00 0,00 0,00 0,00 381,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 381 

Immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevennögens / Sachanlagevermögen 
9. Immaterielle Vermögensgegenstande 1.192.211,09 0,00 45.529,09 0,00 1.146.682,00 1.187.265,5-4 3.204,14 0,00 45.529,09 0,00 1 . 144.9◄0,59 1.741,41 5 

des AnlageW!rmOgens 
10. Sachanlagen 95,295:828,93 7.031,824,51 4.610. 776,24 0,00 97.716.8n,20 61.985.064,29 2.683,061,38 0,00 3.986.540,50 0,00 60.681.585,17 37,035.292,03 33,311 
Summe 96.488,040,02 7,031 ,824,51 4.656,305,33 0,00 98.863,559,20 63.172.329,63 2,686.265,52 0,00 4.032.069,59 0,00 61,826.525,76 37 .037 .033,44 33,316 

Sonstige VennögensgegensUnde 
12. Sonslige VennOgensgegensUlnde 323.028 ,◄6 0,00 0,00 -323.028,◄6 0,00 1.453,39 0,00 0,00 0,00 •1 ,◄53,39 0,00 0,00 322 
Summe 323,028,46 0,00 0,00 -323.028,46 0,00 1.453,39 0,00 0,00 0,00 •1 ,453,39 0,00 0,00 322 

Gesamtsumme 301.348.126,19 10.901,966,31 12.231.693,33 0,00 300,025.399,87 158.902.305,06 2,701,931,52 5.769.190,00 6.613.069,59 0,00 149.221,976,99 150.803.422,88 142.446 
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Innsbruck, am 19. März 2024 

Volksbank Tirol AG 

Vorstand: 

~ 
ag. Markus Hörmann 

~ \4-
Dir. Mag. Martin Holzer 
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Lagebericht 2023 
der Volksbank Tirol AG 

1. Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 

Wirtschaftliche Lage 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2023 

Reales BIP-Wachstum 

Stand 31.1.2024 -0,7 % 

Quelle: WIFO, Statistik Austria und AMS 

Inflationsrate laut HVPI Arbeitslosen rate 

Nationale Definition (AMS) 

7,7 % 6,4 % 

Mit dem Auslaufen der Nachholeffekte aus der COVID-19 Krise setzte schon im Jahr 2022 ein 
Konjunkturabschwung ein, der sich im Jahr 2023 beschleunigte und in Österreich in einer Re­
zession mündete. Die Teuerung belastete über den Kaufkraftverlust der privaten Haushalte die 
Konsumausgaben und die Industrie wurde mit einem Nachfragerückgang nach Waren kon­
frontiert, was zum Teil auch dem Abbau der Lagerbestände an Vorprodukten geschuldet war. 
Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte waren auch vermehrt Investitionsgüter von einer 
Nachfrageschwäche betroffen, anders als in der Bauwirtschaft zeichnete sich in der Sachgüter­
erzeugung gegen Jahresende laut WIFO aber eine Bodenbildung ab. In der Bauwirtschaft brei­
teten sich die anfangs vor allem im zinssensiblen Hochbau beobachteten Effekte zunehmend 
auch auf die anderen Segmente der Branche aus. Die Verbraucherpreisinflation nahm im Jah­
resverlauf 2023 deutlich ab, vor allem bei den Dienstleistungen, wie auch der 2023 noch von 
Wertschöpfungszuwächsen geprägten Beherbergung und Gastronomie, blieb diese aber in der 
zweiten Jahreshälfte weiterhin hoch. Der Konjunktureinbruch macht sich langsam auch auf dem 
Arbeitsmarkt bemerkbar, das WIFO sieht aufgrund erhöhter Suchkosten dennoch oft die Be­
reitschaft der Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten. Die Zahl der arbeitslosen Personen 
und Schulungsteilnehmer/Innen nahm seit dem Sommer stetig zu und die Arbeitslosenrate 
laut nationaler Berechnung war im Dezember mit 7,8 % um 0,4 %-Punkte höher als im Vorjah­
resmonat. Zu einem kräftigen Anstieg kam es 2023 bei den Unternehmensinsolvenzen, die zu­
dem auch wesentlich über dem Vorpandemie-Jahr 2019 lagen. Vergleichsweise hoch waren die 
lnsolvenzen im Handel, sowie in der Bauwirtschaft und im Bereich Beherbergung/Gastronomie. 

Zahlreiche Indikatoren - wie auch der WIFO-lndex zur wöchentlichen Wirtschaftsaktivität 
(WWWI) und der WIFO-Konjunkturtest vom Dezember - deuten auf eine Stabilisierung der 
Konjunktur auf niedrigem Niveau. Der WWWI schätzt auf Basis hochfrequenter Daten das BIP 
und seine Teilkomponenten für einzelne Kalenderwochen. Der private Konsum, noch stärker 
aber die Bruttoanlageinvestitionen lieferten im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat ei­
nen negativen Beitrag. Aus Branchensicht wird mit Wertschöpfungsrückgängen vor allem im 
güterproduzierenden Bereich (-4 % J/J) und im Handel (-3 % J/J) gerechnet. Trotz einer Auf­
hellung der unternehmerischen Erwartungen im vierten Quartal, bleiben diese laut WIFO-Kon­
junkturtest im negativen Bereich. Im gesamten vierten Quartal dürfte das BIP gegenüber den 
drei Monaten zuvor laut Schnellschätzung des WIFO wieder leicht zugenommen haben 
( +0,2 %), für das Gesamtjahr wurde damit eine negative Jahresrate von 0,7 % errechnet. 
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Die Geldmarktzinsen haben in der ersten Jahreshälfte stark zugenommen und der 3-Monats­
Euribor zwischenzeitlich auch den Einlagensatz erreicht. Nachdem sie den Hauptrefinanzie­
rungssatz 2022 von O % auf 2,5 % gesteigert hatte, legte die EZB in den ersten drei Quartalen 
2023 noch einmal insgesamt 200 Basispunkte nach, sodass das Jahr mit Leitzinsen von 4,0 % 
(Einlagen), 4,5 % (Haupt-) und 4,75 % (Spitzenrefinanzierung) endete. Die Kapitalmarktzinsen 
sind 2023 zunächst gestiegen und haben bei langfristigen Benchmarkanleihen im Oktober teils 
16-Jahres-Hochs erreicht, mit der Erwartung einer fortgesetzten Disinflation ist seither aber ein 
deutlicher Gegentrend eingetreten, der an manchen Stellen der RenditekuNen eine Inversion 
zur Folge hatte. Die Rendite der 10-jährigen österreichischen Bundesanleihe lag zum Jahres­
ende 2023 etwas unter dem Niveau vom Jahresbeginn bei rund 2,8%, nachdem sie unterjährig 
auf rund 3,6 % gestiegen war. Dank einer kräftigen Jahresendrallye vor dem Hintergrund der 
erwarteten Trendwende im Straffungszyklus verzeichneten die europäischen Aktienindizes 
kräftige Zugewinne (ATX rund + 10 %) denen die teils eskalierten geopolitischen Konflikte kei­
nen Abbruch taten. 

Energiemarkt 

Der Krieg in der Ukraine hält an und die Sanktionen gegen Russland bleiben bestehen, der 
Energiepreisschock aus dem Vorjahr ist im Jahr 2023 aber dennoch abgeebbt. Im laufe des 
Jahres sind die europäischen Gaspreise auf ihr Niveau von Mitte 2021 zurückgefallen und lie­
ferten mit dem ebenfalls gefalfenen Strompreis einen negativen Inflationsbeitrag. Damit liegen 
die Energiepreise - mit ihren Folgen für den Konsum und die Industrie - aber noch wesentlich 
über dem Niveau vor der Pandemie. Abgesehen von der bestehenden Schwäche der österrei­
chischen Industrie wird durch den Energiepreisschock auch die Gefahr eines dauerhaften Weg­
falls bestimmter Teile der Produktion sowie eines Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit im globa­
len Vergleich gesehen. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für private Haushalte und Unter­
nehmen wie insbesondere die bis Ende 2024 laufende Strompreisbremse schwächen die kon­
junkturellen Auswirkungen weiterhin ab. 
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Die Teuerung der Energie hat sich auch auf andere Bereiche wie jenem der Industriegüter, der 
Nahrungsmittel und der Dienstleistungen ausgewirkt und hält sich dadurch hartnäckig. Die 
harmonisierten Verbraucherpreise erhöhten sich im Gesamtjahr 2023 mit 7,7 % J/J wesentlich 
stärker als in der Eurozone und nur etwas weniger als im Vorjahr (8,6 %). lnflationstreibend 
wirkten neben der Kategorie Wohnung, Wasser, Energie vor allem die für die österreichische 
Wirtschaft wichtigen Restaurants und Hotels. 

Kreditmarkt 

Der mit den hohen Finanzierungskosten, dem Realeinkommensverlust und der schwachen Auf­
tragslage einhergegangene Einbruch der Investitionsnachfrage schlug sich auch auf das Kre­
ditgeschäft nieder. Hinzu kam die schon im Vorjahr eingetretene strengere Regulierung von 
Wohnungsfinanzierungen durch die FMA. Zur Transmission der geldpolitischen Straffung be­
merkte Christine Lagarde Mitte Dezember: ,,Proper Transmission is part of the mission". Im 
Jahresdurchschnitt 2023 nahmen die Kredite an private Haushalte in Österreich minimal um 
rund -0, 1 % ab und jene an nicht-finanzielle Unternehmen noch um 6,0 % zu. Damit unter­
scheiden sie sich von der Entwicklung in der gesamten Eurozone, die sich durch ein noch klar 
positives Plus bei den Krediten an private Haushalte (+1,7 %), aber ein weniger als halb so 
starkes Wachstum bei den Krediten nicht-finanzieller Unternehmen ( +2,7 %) auszeichnete. Die 
Zuwächse gegenüber den Vorjahresperioden nahmen in Österreich von Monat zu Monat ab, 
bei den privaten Haushalten wurde seit Juni eine negative Jahreswachstumsrate gemessen. Bei 
den nicht-finanziellen Unternehmen wurde zwar bis zum Jahreswechsel ein Kreditwachstum 
beobachtet, gegenüber den hohen Ausgangswerten vom Jahresanfang war das Plus zuletzt 
aber verhalten. Von einer fallenden Kreditnachfrage in allen Quartalen 2023 und der Erwartung 
eines weiteren Rückgangs bei Unternehmenskrediten im ersten Quartal 2024 wurde auch im 
Bericht zur Bank Lending Survey für Österreich berichtet. 

Immobilienmarkt 

Am österreichischen Wohnimmobilienmarkt endete im vierten Quartal 2022 ein langer und 
kräftiger Preisaufschwung. In der Gesamtjahresbetrachtung hatte sich die Serie an hohen Preis­
steigerungen 2022 mit + 10,4 % noch fortgesetzt, der Immobilienpreisindex der OeNB ging 
vom dritten zum vierten Quartal allerdings schon spürbar (um fast -2 % Q/Q) zurück und ab 
dem zweiten Quartal 2023 waren dann erstmals seit Q2-2008 auch die Jahresraten negativ. Im 
Gesamtjahr 2023 ging der Immobilienpreisindex der OeNB um 1,6 % J/J zurück, im vierten 
Quartal lag die Jahresrate bei -2,3 % J/J. 

Positiv blieb das jährliche Plus nur bei neuen Eigentumswohnungen, die Indexwerte erreichten 
in diesem Segment zudem neue Höchstwerte. In den Bereichen Einfamilienhäuser und ge­
brauchte Eigentumswohnungen waren die Rückgänge - vor allem in Wien - umso deutlicher. 
Auch im Gesamtjahr 2023 ist mit einer negativen Rate zu rechnen, der durchschnittliche Index­
wert Q1 -Q3 2023 lag rund 1,4 % unter dem mittleren Wert der Vorjahresperiode. 
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Gegenwind erfahren die Immobilienmärkte insbesondere durch die hohen Finanzierungskos­
ten und strengeren Kreditvergabestandards. Die geringere Leistbarkeit dämpft die Nachfrage, 
während das Angebot noch von den Vorjahren profitiert. Erstmals seit 2007 wurden im Jahr 
2022 aber weniger Wohnungen bewilligt als fertiggestellt. Auch innerhalb der schwächelnden 
Bauwirtschaft ist es das Segment des Wohnungsbaus, das im Vorjahr deutlich an Wertschöp­
fung einbüßte. Die Baukosten im Siedlungs- und Wohnungsbau verteuerten sich im Jahr 2023 
nur noch wenig, kräftige Lohnanstiege und Rückgänge der sonstigen Kosten hielten sich in 
etwa die Waage. 

Regionale und sektorale Entwicklung 

Nieder- Ober-

Österreich Burgenland Kärnten Österreich Österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

Q2·2023 Produktionswert% J/J 
Sachgütererzeugung ·2,1 3,0 ·1,0 -4,9 0,7 0,7 -4,8 -1,5 -5,7 -2,2 

Bauwesen -1,4 10,4 -4,7 1,5 -5,3 -0,4 0,9 -4,4 -6,7 1,0 

Arbeitslosenquote 2023 % 6,4 6,4 7,1 5,9 4,2 3,8 5,5 3,9 5,2 10,6 
Tourismus 2023 

Nächtigungen % J/J 10,4 7,2 2,6 11,2 9,1 11,5 5,4 8,0 8,7 30,7 
Inla nd 2,6 4,8 -4,0 6,6 5,0 1,9 -0,6 1,8 5,0 15,1 

Ausland 13,5 15,9 7,8 21,0 14,6 14,6 14,1 8,6 9,2 34,8 

Quelle: WIFO, AMS, Statistik Austria 

Bei den regionalen Konjunkturdaten aus dem ersten Halbjahr 2023 gibt es teils deutliche Un­
terschiede. Die im Vergleich zu den Produktionswerten bessere Entwicklung von Tourismus 
und Beschäftigung bleibt über die Bundesländer hinweg tendenziell vorhanden. 

Die Branchenentwicklung schlägt sich auch auf die Arbeitsmarktsituation nieder, der insgesamt 
beobachtete Beschäftigungszuwachs fußte weitgehend auf dem Tourismussektor. Die Zahl der 
Beherbergungsbetriebe bzw. Betten nahm im Tourismusjahr 2022/23 (November 2022 bis Ok­
tober 2023) um 2,4 % J/J bzw. 1,9 % J/J zu. Noch nicht an das Vor-Pandemie-Niveau konnte 
die Auslastung der Betriebe anschließen, was allerdings mitunter dem Anstieg des Bettenan­
gebots geschuldet war. Die Zunahme von Betten und Betrieben war im Tourismusjahr bei den 
gewerblichen Beherbergungsbetrieben höher als bei den privaten. 

Die Anzahl der Nächtigungen belief sich im Gesamtjahr auf rund 151 Millionen und lag damit 
knapp unter dem Wert aus dem Rekordjahr 20 19 (inländische Gäste +2,6 %, ausländische Gäste 
+ 13,5 % gegenüber 2022). Das Jahr 2018, das mit Blick auf die Nächtigungen nun den dritten 
Platz unter den von der Statistik Austria erfassten Kalenderjahren einnimmt, zählte rund 150 
Millionen Übernachtungen. 

In Tirol setzte sich der Trend etwas unter dem österreichischen Schnitt liegender Zuwächse in 
der generell abflauenden Sachgütererzeugung und Bauproduktion im ersten Halbjahr 2023 
fort, auch bei den Nächtigungen war das Plus 2023 im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer 
als im österreichischen Durchschnitt. Dies galt bei inländischen wie auch bei ausländischen 
Gästen. 2022 wurde aber im für das Bundesland besonders wichtigen Tourismus ein über­
durchschnittliches Nächtigungsplus erzielt und mit 8,0 % J/J blieb der Zuwachs auch im Jahr 
2023 beachtlich. In der WIFO-lnvestitionsbefragung vom Herbst 2023 meldeten die Unterneh­
men aus der Sachgütererzeugung und den Dienstleistungsbranchen Pläne geringerer Investi­
tionen im Jahr 2024. Die Arbeitslosenquote (AMS-Definition) war 2023 in Tirol unter den ös­
terreichischen Bundesländern am zweitniedrigsten, niedriger war sie nur in Salzburg. 
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Während der Tourismus österreichweit trotz der schwächelnden Haushaltseinkommen wohl 
noch von Aufholeffekten nach der Pandemie profitierte, brachen die Umsätze im Einzelhandel 
durch die gesunkene Konsumnachfrage weg. Im Großhandel machte sich zudem die erlahmte 
Industrie bemerkbar. Laut WIFO (Dezember 2023) dürfte die Bruttowertschöpfung im Handel 
im Gesamtjahr um 5,5 % geschrumpft sein. Erfreulicher war allerdings die Entwicklung bei den 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen, die nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr wie­
der das Niveau von 2021 erreichten, die Lücke zum Jahr 2019 blieb mit rund 27 % dennoch 
groß. Zum zehnten Mal in Folge waren im Dezember 2023 die Umsätze in der Industrie und im 
Bau im Jahresvergleich rückläufig, in der Industrie laut vorläufiger Schätzung noch stärker 
(-11,6 % J/J) als im Bau (-4,1 % J/J). Die Auftragslage gestaltet sich in den beiden Sektoren 
schwierig, im Bau löste ein Mangel an Aufträgen beim WIFO-Konjunkturtest vom Jänner 2024 
den Arbeitskräftemangel als wichtigstes Produktionshemmnis ab. Mitte des Jahres waren die 
Bau-Auftragsbestände in fast allen Bundesländern (ausgenommen Burgenland und Kärnten) 
teilweise deutlich niedriger als im Vorjahr. 

Das Gesundheitswesen zählte auch 2023 zu den im Vergleich ausgeglichenen Sektoren mit 
niedrigen Insolvenzzahlen. Die ärztlichen Leistungen profitieren weiterhin von einem teilweise 
verknappten Angebot und der tendenziell stabilen Konsumentwicklung im Sektor, Faktoren 
wie die gesunkenen verfügbaren Realeinkommen und damit verbundene Änderungen im Kon­
sumverhalten sowie andere Herausforderungen des Einzelhandels, wie auch die wachsenden 
Online-Angebote, beeinflussen zum Teil aber auch für das Umfeld der Apotheken. 

Die makroökonomischen Prognosen der EZB werden als Ankerpunkt für die Festlegung der 
realwirtschaftlichen Szenarien eingesetzt. Basierend auf der Analyse der Wirtschaftsexperten 
der Researchabteilung der Bank und unter Berücksichtigung weiterer Marktdaten werden zwei 
oder mehrere Szenarien definiert. Jedenfalls wird ein "Base Case"-Szenario auf die zukünftige 
Entwicklung der relevanten wirtschaftlichen Variablen definiert. Das "Base Case"-Szenario stellt 
das wahrscheinlichste Ergebnis dar und entspricht im Wesentlichen dem Baseline Szenario der 
EZB. Das Szenario ist ebenfalls mit den Informationen abgestimmt, die von der Bank für andere 
Zwecke wie strategische Planung und Budgetierung verwendet werden. Es werden darüber 
hinaus weitere mögliche Prognoseszenarien definiert, die ein vom "Base Case" abweichendes 
Ergebnis der relevanten wirtschaftlichen Variablen darstellen. Die Anzahl und Ausgestaltung 
der weiteren Szenarien richten sich nach den Vorgaben der EZB. 

Geschäftsverlauf 

Die Gesellschaft ist eine selbständige regionale Bank, die ihre Geschäftstätigkeit auf den Raum 
Tirol konzentriert. In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor allem als Finanzierungs­
partner der Klein- und Mittelbetriebe sowie für Privatkunden. 

Als gesetzlicher Revisionsverband hat der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze­
Delitzsch) den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Gebarung 
der Volksbank Tirol AG zu prüfen. 

Leistungsfähigkeit, Rentabilität und eine solide Eigenmittelausstattung nehmen in der Ge­
schäftspolitik einen hohen Stellenwert ein. 
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Im Sinne der Strategie der „Kundenpartnerschaft" ist es ein wesentl iches Ziel der Volksbank 
Tirol AG, ihr Produktportfolio und ihre Vertriebsorganisation nach den aktuellen Kundenbe­
dürfnissen auszurichten, Kosten und Erträge zu optimieren, um ihre Leistungsfähigkeit als Re­
gionalbank, ihre Rentabilität und Eigenmittelausstattung weiter zu verbessern. 

Das genossenschaftliche Prinzip, das auf dem Mitbegründer des Genossenschaftswesens Her­
mann Schulze-Delitzsch beruht, steht für die Gesellschaft stets im Fokus ihrer gesamten Tätig­
keit. 

Der Schulze-Delitzsch Grundsatz „Wer partnerschaftlich denkt, handelt nachhaltig" hat einen 
hohen Stellenwert im Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 

Die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ist in diesem Sinne auf langfristige Stabilität und 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

Die Geschäftsbereiche umfassen das Kredit-, Einlagen- und Wertpapierdepotgeschäft. Das 
Wertpapiergeschäft wurde, wie in den Vorjahren auch, im abgelaufenen Geschäftsjahr verstärkt 
betrieben. 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich gab die Rahmenbedingungen für die Unter­
nehmen der Region vor. Vor allem die Änderungen im Zinsumfeld wirkten sich positiv auf das 
abgelaufene Geschäftsjahr aus. 

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zu Vorjahr geringfügig um 0,35% und betrug 
zum Stichtag rund € 3.480,4 Mio. 

Aufgrund geplanter Einlagenrückführungen institutioneller Kunden, die aus geschäftspoliti­
schen und wirtschaftlichen Überlegungen nicht prolongiert wurden, haben sich die Primärein­
lagen gegenüber dem Vorjahr um 5,47 % reduziert. Die Kred itvergabe war weiterhin auf qua­
litatives Neugeschäft (ausreichende Besicherung und gute Kundenbonität) ausgerichtet. Die 
Forderungen an Kunden lagen annähernd auf Vorjahresniveau (0, 16 % Steigerung). 

Das Kunden-Depotvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,56 %. 

Das im Berichtsjahr bestehende Zinsniveau wirkte sich positiv auf die Ertragslage aus. Eine 
sparsame Gebarung wirkte dabei ebenfalls unterstützend. 

Mit Investitionen in moderne Technologie hat die Gesellschaft die Kostenbelastungen in einem 
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten. Gleichzeitig profitieren Mitglieder und Kunden 
von einem funktionsfähigen Netz an Geschäftsstellen und Arbeitsplätzen. 

Um den Kundenbedürfnissen noch besser gerecht zu werden, wurden im abgelaufenen Ge­
schäftsjahr verstärkt Investitionen in die Digitalisierung vorgenommen. 

Die Volksbank Tirol AG und ihre Filialen mit Beratung sind primärer Vertriebskanal. Die Digita­
lisierungsmaßnahmen unterstützen das Geschäftsmodell mit digitalen Produkten und Services. 
Die Nähe zum Kunden bleibt auch in Zukunft ein wesentliches Asset der Gesellschaft. 
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Die Gesellschaft blickt auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jahr 2023. Die Ertrags­
steigerung im Vergleich zur Vorperiode ist vornehmlich auf den deutlichen und raschen Zins­
anstieg während des abgelaufenen Jahres zurückzuführen, der das Zinsergebnis um 52,52% 
auf€ 83,6 Mio. steigerte. Daneben konnte das auf hohem Niveau befindliche Provisionsergeb­
nis auf€ 36,6 Mio. erhöht werden. 

Trotz ausreichender Vorsorgen für das Kreditgeschäft konnte das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (EGT) von 0,99 % auf 1,50 % der Bilanzsumme gesteigert werden. Im EGT 
konnten auch positive Effekte aus der Bewertung von Beteiligungen verbucht werden. Bisher 
kam es weder zu nennenswerten COVID-19-, noch aufgrund der geopolitischen Spannungen 
bedingten Kreditausfällen im Volksbanken-Verbund. Zur Ermittlung der Kreditrisikovorsorgen 
verweisen wir auf die umfassenden Angaben im Risikoberichtsteil dieses Lageberichts. 

Nach der vorzeitigen Zahlung des noch offenen Betrages an die Republik und damit der Erfül­
lung der letzten offenen Pflichten aus der Restrukturierungsvereinbarung für die Volksbanken 
im Dezember 2022 hat die EU-Kommission Ende Jänner 2023 das Schließen des Beihilfeverfah­
rens bestätigt. 

Das Geschäftsmodell des Volksbankverbundes ist seit über 170 Jahren durch die Konzentration 
auf alle Regionen Österreichs der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die Volksbanken be­
greifen daher den Trend und die steigende Bedeutung der Nachhaltigkeit in allen Bereichen 
der Wirtschaft als Chance. 

Der Volksbanken-Verbund hat sich zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt und ein 
umfassendes Projekt zum Thema „Nachhaltigkeit" bereits in die Linie überführt, um ESG-Risi­
ken angemessen zu managen und die positiven Auswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten auf 
die Umwelt und die Menschen zu verstärken. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden 
die Volksbanken auch in der Zukunft begleiten. Für die geplanten nachhaltigen Anleihen der 
VOLKSBANK WIEN AG wurde von der Nachhaltigkeitsrating-Agentur Sustainalytics eine Be­
wertung des Verbundes eingeholt. Nachdem sich bereits im Vorjahr der ESG Risk Rating Score 
von 26,7 auf 17,4 verbessert hatte, wurde in 2023 mit dem neuen Rating von 10,2 im globalen 
Ranking durch die VOLKSBANK WIEN AG der hervorragende zehnte Platz in der Kategorie "Re­
gional Banks" erreicht. Dieses erfreuliche Ergebnis unterstreicht die Anstrengungen des Volks­
banken-Verbundes im Nachhalt igkeitsbereich. 

Im Kundengeschäft liegt die Konzentration des Volksbanken-Verbundes in diesem herausfor­
dernden Umfeld weiterhin allen Regionen Österreichs auf der hohen Beratungsqualität im Kun­
dengeschäft, die durch verstärkte Digitalisierung des Vertriebs unterstützt wird . Mit der Volks­
bank-Videoberatung erhalten die Kunden beispielsweise die gleiche persönliche, vollumfas­
sende, individuelle und professionelle Beratung wie bei einem Filialbesuch. Erfreulich ist wei­
terhin die Tatsache, dass die Volk_sbanken mit der App „hausbanking" ein sehr wettbewerbsfä­
higes Produkt am Markt haben. 
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Der Volksbanken-Verbund wird von der Rating Agentur Fitch bewertet, sowie zusätzlich die 
VOLKSBANK WIEN AG von der Rating Agentur Moody's. Während die Bonitätseinstufung des 
Volksbanken-Verbundes (das Rating gilt für alle Banken) im Jahr 2023 unverändert blieb, hat 
die Rating Agentur Moody's im Februar die Bonitätsbeurteilung der VOLKSBANK WIEN AG von 
Baa1 (Ausblick positiv) auf A2 (Ausblick stabil) angehoben. Diese Verbesserung ist vor allem 
auf die positive Entwicklung bei Ertragskraft, Kapitalisierung und Kreditrisiko zurückzuführen. 
Der Ausblick „stabil" bedeutet, dass keine unmittelbare, weitere Veränderung des Ratings zu 
erwarten ist. 

Bericht über die Zweigniederlassungen 

Es bestehen keine Zweigniederlassungen. 

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Finanzielle Leistungsindikatoren 

2023 2022 
Kennzahlen 

Veränderung ,-------------------~~--
T€ 

Bilanzsumme 3.480.379 

Spareinlagen 603.321 

Geschäftsvolumen 6.124.600 

Ausleihungsgrad 1 489,26% 

Ausleihungsgrad II 128,33% 

Nettozinsertrag 83.593 
Zinsspanne 2,40% 

Provisionssaldo 36.575 
' Provisionsspanne 1,05% 

Betriebserträge 123.505 

Betriebsertragsspanne 3,55% 

Betriebsaufwendungen 72.841 

Betriebsaufwandsspanne 2,09% 

EGT 52.189 

EGT-Spanne 1,50% 

Cost-1 ncome-Ratio 58,98% 

Kernkapital 429.824 

anrechenbare Eigenmittel 455.191 

1 Kernkapitalquote 21,13% 

Eigenmittelquote 22,38% 

T€ 
3.492.454 

770.449 

6.307.660 

382,51% 

121,12% 

54.809 
1,57% 

36.027 

1,03% 

102.058 

2,92% 

64.885 

1,86% 

34.595 

0,99% 

63,58% 

386.418 

406.228 

20,11% 

21,14% 

T€ in% 
-12.075 

-167.128 

-183.060 

28.784 

548 

21.447 

7.955 

17.594 

43.407 

48.963 

-0,35% 

-21 ,69% 

-2,90% 

52,52% 

1,52% 

21,01% 

12,26% 

50,86% 

11,23% 

12,05% 

Mit 489,26% weist der Ausleihungsgrad 1 (Forderungen an Kunden/Spareinlagen) eine stei­
gende Tendenz auf. Dies ist unter anderem auf die Umschichtungen von Spareinlagen auf On­
line-Sparprodukte zurückzuführen. Aber auch die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen 
führten zu einem erhöhten Bedarf an Eigenmitteln der Kunden und zu einem entsprechenden 
Rückgang der Spareinlagen. 
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Zusätzlich erfolgten geplante Rückführungen von Einlagen institutioneller Kunden, aufgrund 
derer der Ausleihungsgrad II (Forderungen an KundenNerbindlichkeiten gegenüber Kunden 
zzgl. verbriefte Verbindlichkeiten) von 121,12 % auf 128,33 % gestiegen ist. 

Der Nettozinsertrag erhöhte sich als Folge der verbesserten Zinsspanne und erreichte im Be­
richtsjahr 67,68% der Betriebserträge. 

Der Provisionssaldo stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,52% und beträgt 1,05% der Bilanz­
summe. Dies ist im sektoralen Bankenvergleich ein durchschnittlicher Wert. 

Trotz der guten Ertragsentwicklung wurde, wie in den Vorjahren, ein hohes Augenmerk auf die 
Kostenentwicklung gelegt. Die Betriebsaufwendungen liegen mit 2,09% der Bilanzsumme 
deutlich unter dem sektoralen Durchschnitt. 

Der Kosten-Ertragskoeffizient (,,Cost-lncome-Ratio", Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu 
den Betriebserträgen) konnte gegenüber dem Vorjahr von 63,58% auf 58,98% verbessert wer­
den. 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte von 0,99 % auf 1,50 % der Bi­
lanzsumme gesteigert werden. 

Das Geschäftsvolumen, das sich aus den Forderungen an Kunden, Einlagen von Kunden, ver­
brieften Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, ist vorwiegend auf­
grund des Rückgangs der Primäreinlagen gegenüber dem Vorjahr um 2,90% gesunken. 

N ichtfina nzielle Leistungsindikatoren 

Die Volksbank Tirol AG ist gegen jede Form von Diskriminierung, Korruption und Geldwäsche 
und setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Diese Grundsätze sind im „Code of 
Conduct" festgehalten, der auf der Website für jedermann abrufbar ist. Der Code of Conduct 
bildet die Grundlage und dient als Hilfestellung für rechtlich und moralisch bzw. ethisch ein­
wandfreies Handeln jedes einzelnen Mitarbeiters. Mit dem Code of Conduct soll sichergestellt 
werden, dass sowohl die Interessen der Volksbank Tirol AG als auch jene ihrer Kunden, Mitar­
beiter und Geschäftspartner hinreichend geschützt, Kundenbindungen intensiviert, Risiken mi­
nimiert und schließlich die Mitarbeiter für wertorientiertes und richtiges Handeln sensibilisiert 
werden. 

Datenschutz und Datensicherheit haben in der Volksbank Tirol AG einen hohen Stellenwert 
und daher wird der gesetzliche Auftrag sehr ernst genommen, den Schutz der Daten von Kun­
den, Geschäftspartnern und Mitarbeitern sowie von Betriebsgeheimnissen zu gewährleisten. 
Wesentliche Beiträge für die Datensicherheit bieten die sichere IT -Landschaft, umfassende 
Schulungen der Mitarbeiter sowie die strikten Verträge mit Geschäftspartnern. 

Die Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente im Angestelltenverhältnis) hat sich gegenüber 
dem Vorjahr um 11,84 auf 311,53 erhöht. Auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitar­
beiter wird auch weiterhin großer Wert gelegt, um den Kunden ein hohes Beratungsniveau 
bieten zu können. Die Kundenberatung erfolgt nicht nur in den Bankräumlichkeiten, sondern 
auch im Rahmen der Außendiensttätigkeit der Mitarbeiter direkt bei den Kunden. 
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Die Volksbank Tirol AG berücksichtigt in den Ausbildungsplänen individuelle Karriere- und Le­
bensplanungen. Im Berichtsjahr waren 376 Mitarbeiter insgesamt an 2.774 Tagen in Aus- und 
Weiterbildung. Zudem unterliegen unsere Mitarbeiter regelmäßigen Zertifizierungen. Von die­
sem Qualitätsanspruch sollen alle Kunden profitieren. 

Der verstärkte Einsatz von blended-learning (Kombination Präsenztage und e-learning) bietet 
den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, die Ausbildungsinhalte flexibel und nach eigenen Be­
dürfnissen zu erlernen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gewinnt zunehmend an Bedeutung und 
ist langfristig gesehen auch ein wesentlicher Gesundheitsfaktor. 

Zur Förderung der Gesundheit bieten wir unseren Mitarbeitern ein umfassendes Gesundheits­
und Fitnessangebot an. Das Thema Gesundheit und Wohlbefinden nimmt sowohl für Kunden 
als auch für die Mitarbeiter einen sehr hohen Stellenwert ein. Zur Förderung der Gesundheit 
der Mitarbeiter stehen daher einige Angebote und Präventivmaßnahmen zur Verfügung wie 
etwa Gesundheitsvorträge, FSME- und Grippe-Impfaktionen, Burnout Prävention uvm. 

Weiters wird als Beitrag zur Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter und deren Angehörige ein 
Zuschuss zu einer Gruppenkrankenversicherung gewährt. Auf Basis der kollektiwertraglichen 
Regelung besteht für Mitarbeiter zudem eine beitragsorientierte Pensionskassenregelung. 

Die Volksbank Tirol AG verfolgt das Ziel, Frauen wie Männer zu motivieren ihren Karriereweg 
in die Hand zu nehmen und sich in Richtung Spezialisten oder Top-Führungskraft zu entwi­
ckeln. Zusätzlich sollen auch Mitarbeiter in Teilzeit dementsprechend gefördert werden, damit 
ein erfolgreicher Einsatz ihrer Qualifikation ermöglicht werden kann. 

Zur Optimierung der (Arbeits-) Zeit verfügt die Volksbank Tirol AG über ein flexibles Gleitzeit­
modell und Homeoffice-Regelung. 

Neben der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter stellt auch die soziale Kompetenz der Mitar­
beiter einen wichtigen Teil der Kundenbeziehung dar. Dies wird durch die hohe Kundenzufrie­
denheit bestätigt. 

Unsere Bestrebungen zur Stärkung der Kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Beratung 
und Betreuung unserer Kunden manifestierten sich 2023 in einer Vielzahl von Marketingaktio­
nen wie z.B. produktbezogene Verkaufsaktionen in den Bereichen Wohnbau, Veranlagung und 
Zukunftsvorsorge sowie der Organisation diverser Kundenveranstaltungen. 

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind für die Volksbank 
Tirol AG ein zentrales Anliegen. 

Eine der entscheidenden Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes ist die Senkung des Ener­
gieverbrauchs. Daher wird stark darauf geachtet, in den Gebäuden der Volksbank Tirol AG ent­
sprechende nachhaltige effiziente Technik zu verbauen bzw. den Altbestand entsprechend zu 
adaptieren. So wurde und wird bei Umbautätigkeiten auf eine nachhaltige und energiebe­
wusste Ausführung geachtet, speziell in den Bereichen der Fassadendämmung, der Heizungen 
sowie der Energiegewinnung über Photovoltaik. 

Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2023 Jahresabschluss 2023



Es wird darauf geachtet, den Papierverbrauch bei Ausdrucken und Kopien zu senken bzw. nur 
ökologisch einwandfreies Papier zu verwenden. Ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung 
Dig italisierung zeigt sich in der Umstellung von Printwerbung auf digitale Monitorwerbung. 
Diese Entscheidung minimiert nicht nur den Papierverbrauch, sondern gewährleistet auch eine 
zeitgemäße und ansprechende Präsentation. Mit der nächtlichen Abschaltung wird Energieef­
fizienz gewährleistet. 

Die Volksbank Tirol AG befindet sich aktiv in der Umstellung des Fuhrparks auf ausschließlich 
Elektromobil ität. Außerdem wurden E-Bikes angeschafft, damit Mitarbeitende für kürzere Fahr­
ten zu Terminen auf jene statt auf Pkws zurückgreifen können. Diese strategische Entscheidung 
reflektiert das Bekenntnis zu umweltfreundlichen Praktiken. 

Die Volksbank Tirol AG nimmt die soziale Verantwortung für die Gesellschaft wahr, indem sie 
zahlreiche karitative Organisationen und soziale Projekte unterstützt. Dazu gehören etwa die 
Förderung von Fortbildungsmaßnahmen und Projekten in Blaulichtorganisationen. Über den 
Dividendenkreislauf ermöglicht es die Volksbank Tirol AG außerdem ihren Eigentümern sich in 
der Region zu engagieren und den regionalen Wertekreislauf zu fördern. Dies mündet in der 
Unterstützung von Aktionen und Projekten, welche sich für bedürftige Menschen in der Region 
einsetzen, die lokale Gemeinschaft stärken und das kulturelle Erbe in der Region zu bewahren 
- alles im Einklang mit den Werten der Volksbank Tirol AG. 

Weiters engagiert sich die Volksbank Tirol AG in Bildungs- Umwelt- und Kulturprojekten in der 
Region. 

2. Bericht über die voraussichtl iche Entwicklung und die Risiken des 
Unternehmens 

Ausblick 2024 

Zum Jahresauftakt ist die Verbraucherpreisinflation weiter zurückgegangen. Die im Vorjah­
resmonat stark gestiegenen administrierten Preise, wie insbesondere die Netznutzungsgebüh­
ren, hatten im Jänner sinkende Haushaltsenergiepreise zur Folge. Im laufenden Jahr dürfte die 
Teuerung noch etwas mehr als halb so hoch sein wie im Jahr 2023, die Entschleunigung der 
Kerninflationsrate wird dabei voraussichtlich langsamer erfolgen. Ein inflationstreibender Effekt 
durch das Auslaufen der Anti-Teuerungsmaßnahmen dürfte sich insofern in Grenzen halten, 
als die Strompreisbremse bis Ende 2024 verlängert wurde. Als stützend für das BIP-Wachstum 
soll sich 2024 allen voran der private Konsum erweisen, nach dem erneuten Rückgang der real 
verfügbaren Einkommen im Jahr 2023 dürften diese 2024 aufgrund der erwarteten kräftigen 
Kollektiwertragserhöhungen, verstärkt durch die Abschaffung der kalten Progression und der 
Preisindexierung von ·sozialleistungen, deutlich zunehmen. Auch wenn die Konjunktur schon 
2023 den Tiefpunkt erreicht haben dürfte, bleibt der prognostizierte BIP-Zuwachs 2024 verhal­
ten, da die Industrie im Gegensatz zum Dienstleistungssektor nur langsam an Dynamik gewin­
nen wird und vor allem die Wohnbauinvestitionen weiter schwächeln. Höher als die Jah­
reswachstumsrate wird die vom WIFO geschätzte Jahresverlaufsrate ausfallen, welche den Kon­
junkturverlauf innerhalb eines Jahres betrachtet. 
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Für das internationale Umfeld und die Absatzmärkte Österreichs werden die zahlreichen für 
2024 angesetzten Wahlen relevant sein, in über 70 Ländern wird zur Wahl aufgerufen. Der IWF 
hat seine globalen Wachstumserwartungen im World Economic Outlook Update vom 30. Jän­
ner 2024 gegenüber seinem Oktober-Bericht vor allem wegen Anpassungen bei den USA und 
China etwas nach oben revidiert. Das Welthandelswachstum wird laut Währungsfonds weiter­
hin vom fortgesetzten Trend zunehmender Handelsbeschränkungen belastet. 

Die geringe Wohnbauaktivität könnte über eine höhere Nachfrage den im Jahr 2023 stocken­
den Immobilienmarkt mittelfristig stützen, ebenso der erwartete Anstieg bei den verfügbaren 
Einkommen und die stagnierenden Baukosten. Zudem besteht insbesondere im Hinblick auf 
Renovierungen, Umrüstungen und den Ausbau erneuerbarer Energien Finanzierungsbedarf. 
Die Finanzierung im Immobiliensektor gestaltet sich aber auch Anfang des Jahres schwierig. 
Die Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen könnte ebenfalls von den verbesserten Einkom­
mensaussichten profitieren, darüber hinaus wird das Sparen durch ein sinkendes Renditeniveau 
zugunsten der Aktienmärkte weniger attraktiv. 

Konjunkturprognosen für 2024 

Reales BIP-Wachstum Inflationsrate laut HVPI Arbeitslosenrate 

Dez.23 J/J J/J Nationale Definition (AMS) 

WIFO 0,9% 4,0% 6,4 % 

OeNB 0,6% 4,0% 6,8% 

Als Risikofaktoren für die österreichische Konjunktur bleiben der Krieg in der Ukraine und damit 
verbunden mögliche neue Inflationsschübe relevant, hinzu kommt der Konflikt im Gaza-Strei­
fen, der auch durch die Ausweitung in andere Regionen, die gerade wieder hergestellten inter­
nationalen Lieferketten gefährdet. Eine länger andauernde Hochinflationsphase oder Indust­
rieschwäche bergen zudem Risiken für den Export- und Arbeitsmarkt. 

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 

Die regional agierenden Volksbanken betreuen die Kundinnen und Kunden vor Ort sowie die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank Ärzte und Apotheken im gesamten Bundesgebiet. 
Um als Hausbank der Österreicherinnen und Österreicher noch besser auf deren Bedürfnisse 
eingehen zu können, setzen die Volksbanken das Betreuungskonzept „Hausbank der Zukunft" 
konsequent im Verbund um. Die Kunden in den Regionen werden in den Mittelpunkt gestellt. 
Die strukturellen, wie kulturellen Veränderungen in den letzten Geschäftsjahren haben dazu 
beigetragen, die Volksbanken und die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG als mo­
dernsten Banken-Verbund in Österreich zu etablieren. Die Ausrichtung als Hausbank der Zu­
kunft steht auf zwei Säulen: Einerseits auf einer hohen Betreuungsqualität für die regionale 
Kundenarbeit und andererseits auf der zentralisierten Steuerung und Abwicklung. 

Für 2024 stehen die Kunden und das Wachstum mit den Kunden verbundweit im Mittelpunkt. 
Zu diesem Zweck wird weiterhin an einer Verbesserung der Prozesse und an der Forderung 
der Digitalisierung gearbeitet. 
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Der Volksbanken-Verbund hat sich im Zuge der Mittelfristplanung eine Reihe neuer strategi­
scher Ziele gesetzt, deren Erreichung, Einhaltung bzw. Unter- oder Überschreitung über die 
nächsten Jahre im Fokus des Managements stehen wird. Dazu zählen unter anderem eine Cost­
lncome-Ratio von unter 65 %, eine Kernkapitalquote (CET 1) von mindestens 16 % auf Ebene 
des Volksbanken-Verbundes, eine NPL-Quote (Non-performing loans) von unter 3,0 %, sowie 
einen Return on Equity (RoE) nach Steuern von über 5,5 %. Darüber hinaus sind höchste Zu­
friedenheitswerte bei unseren Kunden durch ein genossenschaftlich nachhaltiges Geschäfts­
modell sowie die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsam mit dem neuen IT-Partner Accenture 
begonnenen Projekte zur Modernisierung der IT-Infrastruktur wesentliche Zielsetzungen für 
die nächsten Jahre. 

Der Volksbanken-Verbund hat Nachhaltigkeitsziele definiert, nach denen das Nachhaltigkeits­
management des Volksbanken-Verbundes auch weiterhin gesteuert wird. Diese Ziele beziehen 
sich auf alle ESG-Aspekte wie Ausbau nachhaltiger Produkte, Dekarbonisierung des Betriebes 
oder Ziele zu Mitarbeiterentwicklung und werden kontinuierlich quantifiziert, in die Planung 
der einzelnen Bereiche mit aufgenommen und über das Nachhaltigkeitskomitee und die Ver­
bundbanken überwacht. 

Die für das nächste Jahr weiterhin zu erwartende hohe Inflation erfordert eine fortlaufende 
Straffung der Kostenstruktur sowie eine Erhöhung der Produktivität. 

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten 

Die Übernahme und professionelle Steuerung der mit den Geschäftsaktivitäten verbundenen 
Risiken ist eine Kernfunktion jeder Bank. 

Die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation (ZO) des Kreditinstitute-Verbundes gemäß 
§ 30a BWG bestehend aus der VOLKSBANK WIEN AG und den zugeordneten Kreditinstituten 
(ZK) des Volksbankensektors erfüllt diese zentrale Aufgabe für den Volksbanken-Verbund, so­
dass dieser über Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren für die Erfassung, Beurtei­
lung, Steuerung und Überwachung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken und 
der Vergütungspolitik und -praktiken (§ 39 Abs. 2 BWG) verfügt. 

Die Umsetzung der Steuerung im Volksbanken-Verbund erfolgt durch Generelle und im Be­
darfsfall durch Individuelle Weisungen und korrespondierende Arbeitsrichtlinien in den ZKs. 

Folgende Risiken werden im Volksbanken-Verbund im Zuge der Risikoinventur als wesentlich 
eingestuft: 

- Kreditrisiken 

- Marktrisiken 

- Liquiditätsrisiken 

- Operationelle Risiken 

- Sonstige Risiken (z.B. Strategisches Risiko) 
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Aktuelle Entwicklungen 

Die konsolidierten Eigenmittel gemäß CRR setzen sich aus dem Harten Kernkapital (Common 
Equity Tier 1, CET1), dem Zusätzlichen Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) und dem Ergän­
zungskapital (Tier 2, T2) zusammen. 

31 .12.2023 31 .12.2022 

Säule 1 

CET1 Mindestanforderung 4,50% 4,50% 

TIER1 Mindestanforderung 6,00% 6,00% 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 8,00% 8,00 % 

Kombinierte Pufferanforderung (KPA) 3,79 % 3,50% 

Kapitalerhaltungpuffer (KEP) 2,50 % 2,50 % 

Systemrisikopuffer (SRP) 0,50% 0,50% 

O-S11 Puffer (O-SIIP) 0,75 % 0,50 % 

Antizyklischer Kapitalpuffer (AzKP) 0,04% 0,00% 

Säule 2 2,50% 2,50% 

CET1 Mindestanforderung 1,41 % 1,41 % 

Tier1 Mindestanforderung 1,88 % 1,88 % 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 2,50 % 2,50 % 

CET1 Gesamtkapitalanforderung 9,70 % 9,41 % 

Tier1 Gesamtkapitalanforderung 11,67 % 11,38 % 

Gesamtkapitalanforderung 14,29 % 14,00 % 

Säule 2 Kapitalempfehlung 1,25 % 1,25 % 

CET1 Mindestempfehlung 10,95 % 10,66 % 

Tier1 Mindestempfehlung 12,92 % 12,63 % 

Gesamteigenmittel Mindestempfehlung 15,54 % 15,25 % 

Während des Geschäftsjahres 2023 hat der Volksbanken Verbund die sich aus dem SREP erge­
benden Mindestkapitalanforderungen bzw. Mindestkapitalempfehlungen durchgehend erfüllt. 

Mit dem SREP Bescheid aus November 2023 wurde der VOLKSBANK WIEN AG als ZO des 
Volksbanken-Verbundes das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungspro­
zesses (SREP) aus 2023 übermittelt. Die SREP-Anforderung (P2R) sinkt ab 1. Jänner 2024 um 
0,25 Prozentpunkte von 2,50 % auf 2,25 %. Die SREP-Empfehlung (P2G) bleibt im Vergleich 
zum Berichtsjahr unverändert bei 1,25 %. Der systemrelevante Institute Puffer (O-SIIP) wird sich 
auf konsolidierter Ebene 2024 von 0,75 % auf 0,90 % erhöhen. 
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Risikopolitische Grundsätze 

Die risikopolitischen Grundsätze der Volksbank Tirol AG umfassen die innerhalb des Volksban­
ken-Verbundes gültigen Normen im Umgang mit Risiken und werden zusammen mit dem Ri­
sikoappetit vom ZO-Vorstand festgelegt. Ein verbundweit einheitliches Regelwerk und Ver­
ständnis zum Risikomanagement ist die Basis für die Entwicklung eines Risikobewusstseins und 
einer Risikokultur im Unternehmen. Der Volksbanken-Verbund lässt sich in seinen Aktivitäten 
vom Grundsatz leiten, Risiken nur in dem Maße einzugehen, wie dies zur Erreichung der ge­
schäftspolitischen Ziele erforderlich ist. Die damit verbundenen Risiken werden gesamthaft un­
ter Anwendung von Grundsätzen für das Risikomanagement durch die Gestaltung der Organi­
sationsstruktur und der Geschäftsprozesse gesteuert. 

Organisation des Risikomanagements 

Die Volksbank Tirol AG hat alle erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um 
dem Anspruch eines modernen Risikomanagements zu entsprechen. Es gibt eine klare Tren­
nung zwischen Markt und Marktfolge. Die Funktion eines zentralen und unabhängigen Risi­
kocontrollings ist eingerichtet. An der Spitze des Risikocontrollings steht auf Vorstandsebene 
der Chief Risk Officer (CRO). Innerhalb des Vorstandsressorts des CRO gibt es eine Trennung 
zwischen Risikocontrolling und operativem Kreditrisikomanagement. Die Risikobeurteilung, 
-messung und -kontrolle erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip. Diese Aufgaben werden zur Ver­
meidung von lnteressenskonflikten von unterschiedlichen Organisationseinheiten wahrge­
nommen. 

Das Geschäftsmodell erfordert es, Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten, zu messen, zu 
aggregieren und zu steuern. Risiken und Kapital werden mithilfe eines Rahmenwerks von 
Grundsätzen, Organisationsstrukturen sowie Mess- und Überwachungsprozessen gesteuert, 
die eng an den Tätigkeiten der Unternehmens- und Geschäftsbereiche ausgerichtet sind. Als 
Voraussetzung und Basis für ein solides Risikomanagement wird das Risk Appetite Framework 
(RAF) für den Volksbanken-Verbund laufend weiterentwickelt, um den Risikoappetit bzw. den 
Grad der Risikotoleranz zu definieren, den der Volksbanken-Verbund bereit ist zu akzeptieren, 
um seine festgelegten Ziele zu erreichen. Der Grad der Risikotoleranz manifestiert sich insbe­
sondere durch die Festlegung und Überprüfung von geeigneten Limiten und Kontrollen. Das 
Rahmenwerk wird laufend im Hinblick auf regulatorische Anforderungen, Änderungen im 
Marktumfeld oder des Geschäftsmodells überprüft und weiterentwickelt. Das Ziel des Volks­
banken-Verbundes ist es, durch dieses Rahmenwerk ein diszipliniertes und konstruktives Kon­
trollumfeld zu entwickeln, in dem alle Mitarbeiter ihre Rolle und Verantwortung verstehen und 
wahrnehmen. 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellen sich in der Volksbank Tirol AG 
wie folgt dar: 

Säule 1: Mindesteigenmittelanforderungen 

Im Rahmen der Säule 1 wird die Erfüllung der regulatorischen Mindestanforderungen sicher­
gestellt. Sowohl für das Kreditrisiko als auch für das Marktrisiko und das Operationelle Risiko 
kommen die jeweiligen regulatorischen Standardansätze zur Bestimmung der Mindesteigen­
mittelanforderungen zur Anwendung. 
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Säule 2: Interna! Capital & Liquidity Adequacy Assessment 

Über den internen Liquiditäts- und Kapitaladäquanzprozess ergreift die VOLKSBANK WIEN AG 
als ZO des Volksbanken-Verbundes alle notwendigen Maßnahmen um sicherzustellen, dass 
allen Risiken, die sich aus aktuellen und geplanten Geschäftsaktivitäten ergeben, eine jederzeit 
angemessene Liquiditäts- und Kapitalausstattung gegenübersteht. Die Ausgestaltung des in­
ternen Liquiditäts- und Kapitaladäquanzprozesses richtet sich dabei nach den regulatorischen 
Anforderungen und den aufsichtlichen Erwartungen der EZB sowie nach den internen Leitlinien. 

Säule 3: Offenlegung 

Den Anforderungen der Säule 3 wird durch die Veröffentlichung der qualitativen und quanti­
tativen Offenlegungsvorschriften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) und der 
Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) sowie der gültigen Verordnung (EU) Nr. 2019/876 (CRR 11) und 
Richtl inie Nr. 2019/878 (CRD V) auf der institutseigenen Homepage unter Offenlegung nach­
gekommen. 

Verbundweites Risilcomanagement 

Das Risikocontrolling der VOLKSBANK WIEN AG als ZO verantwortet die Risiko-Governance, 
Methoden und Modelle für die verbundweit strategischen Risikomanagementthemen sowie 
die Vorgaben zur Steuerung auf Portfolioebene. Die ZO hat zur Erfüllung ihrer Steuerungsfunk­
tion Generelle Weisungen (GW) gegenüber den ZKs erlassen. Die GW RAF (Risk Appetite 
Framework), GW ICAAP, GW ILAAP, GW Grundsätze des Kreditrisikomanagements (GKRM) und 
die nachgelagerten Verbundhandbücher und die damit verbundenen Arbeitsrichtlinien regeln 
verbindlich und einheitlich das Risikomanagement. Die Risikostrategie für den Volksbanken­
Verbund wird ebenfalls in Form einer GW inkl. einem dazugehörigen Verbundhandbuch erlas­
sen. Ziel ist es, allgemeine und verbundweit konsistente Rahmenbedingungen und Grundsätze 
für die Messung und den Umgang mit Risiken sowie die Ausgestaltung von Prozessen und 
organisatorischen Strukturen verständlich und nachvollziehbar zu dokumentieren bzw. festzu­
legen. Die Vorstände und Geschäftsführer der ZKs haben im Rahmen ihrer allgemeinen Sorg­
faltspflicht im Interesse der Gesellschaften ausnahmslos und uneingeschränkt dafür Sorge zu 
tragen, dass die Generellen Weisungen im jeweiligen Unternehmen formal und faktisch Gel­
tung erlangen. Jegliche Abweichungen und Sonderregelungen zu den Generellen Weisungen 
sind nur in Ausnahmefällen erlaubt und vorab mit der VOLKSBANK WIEN AG als ZO abzustim­
men und von dieser zu genehmigen. 

Im Volksbanken-Verbund werden eine umfassende Risikokommunikation und ein direkter In­
formationsaustausch als besonders wichtig angesehen. Um einen fachlichen Austausch auf Ar­
beitsebene zu ermöglichen, wurde ein RMF-Jour Fixe (Fachausschuss) des Risikocontrollings 
eingeführt. Jedes ZK muss über eine eigene Risk Management Function (RMF) verfügen, die 
für die unabhängige Überwachung und Kommunikation der Risiken im jeweiligen ZK zuständig 
ist. 

Die Risiko-Governance sowie die Methoden und Modelle werden vom Risikocontrolling der 
VOLKSBANK WIEN AG als ZO tourlich an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst bzw. 
weiterentwickelt. Neben der regelmäßigen Re-Modellierung, Re-Kalibrierung sowie Validie­
rung der Risikomodelle werden die Methoden im ICAAP & ILAAP laufend verbessert und neue 
aufsichtsrechtliche Anforderungen überwacht und zeitgerecht umgesetzt. 
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a) Interner Kapitaladäquanzprozess 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, risikoadäquaten Kapitalausstattung hat die VOLKSBANK 
WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes internationaler Best Practice 
folgend einen internen Kapitaladäquanzprozess (ICAAP) als revolvierenden Steuerungskreis­
lauf aufgesetzt dem sowohl die VOLKSBANK WIEN AG als auch alle ZKs unterliegen. Der ICAAP 
startet mit der Identifikation der wesentlichen Risiken, durchläuft den Prozess der Risikoquan­
tifizierung und -aggregation, der Ermittlung der Risikotragfähigkeit, der Limitierung und 
schließt mit der laufenden Risikoüberwachung und daraus abgeleiteten Maßnahmen. Erläute­
rungen zum ILAAP sind unter dem Punkt d) Liquiditätsrisiko angeführt. 

Die einzelnen Elemente des Kreislaufes werden mit unterschiedlicher Frequenz durchlaufen 
(z.B. täglich für die Risikomessung Marktrisiko Handelsbuch, quartalsweise für die Erstellung 
der Risikotragfähigkeitsrechnung, jährlich für Risikoinventur und Festlegung der Risikostrate­
gie). Alle im Kreislauf beschriebenen Prozessschritte werden zumindest jährlich auf ihre Aktu­
alität und ihre Angemessenheit hin geprüft, bei Bedarf an die aktuellen Rahmenbedingungen 
angepasst und vom Vorstand der ZO abgenommen. Eine Erweiterung hat im Jahr 2021 auf­
grund der Integration von ESG-Risiken in den internen Kapitaladäquanzprozess begonnen, in­
dem ESG-Risiken in alle Elemente des internen Kapitaladäquanzprozesses integriert wurden. 
ESG-Risiken wurden hierbei nicht als eigenständige Risikoart aufgenommen, sondern in den 
bestehenden Risikoarten abgebildet. Die für ESG-Risiken angewandten Methoden, Modelle 
und Strategien werden kontinuierlich weiterentwickelt und sollen dazu beitragen, inhärente 
ESG-Risiken sukzessive genauer zu messen. 

Risikoinventur 

Die Risikoinventur hat zum Ziel die Wesentlichkeit bestehender und neu eingegangener bank­
geschäftlicher Risiken zu bestimmen. Die Erkenntnisse aus der Risikoinventur werden gesam­
melt und in einem Risikoinventar zusammengefasst. Die Ergebnisse der Risikoinventur fließen 
in die Risikostrategie ein und bilden den Ausgangspunkt für die Risikotragfähigkeitsrechnung, 
da wesentliche Risikoarten in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt werden. 

ESG-Risiken werden zudem jährlich im Rahmen der Risikoinventur anhand von ESG-Heatmaps 
analysiert und bewertet. Die ESG-Heatmap ist ein Werkzeug zur Identifizierung, Analyse und 
Wesentlichkeitsbeurteilung von ESG-Risiken und/oder deren Risikotreiber. In der ESG-Heat­
map werden verschiedene Risikoereignisse beschrieben und für alle relevanten Risikoarten des 
Volksbanken-Verbundes evaluiert. Die Erkenntnisse werden dann im Rahmen bestehender Ri­
sikoarten im Risikoinventar abgebildet. 

Risikostrategie 

Die Verbund-Risikostrategie basiert auf der Verbund-Geschaftsstrategie und schafft konsis­
tente Rahmenbedingungen und Grundsätze für ein einheitliches Risikomanagement. Die lokale 
Ris ikostrategie der Volksbank Tirol AG baut im Wesentlichen auf der Verbund-Risikostrategie 
auf und definiert regionale Spezifikationen und lokale Besonderheiten. Die Risikostrategie wird 
zumindest jährlich auf ihre Aktualität und ihre Angemessenheit hin geprüft und an die aktuellen 
Rahmenbedingungen angepasst. Sie gibt die Regeln für den Umgang mit Risiken vor, und sorgt 
für die jederzeitige Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Die Erstellung der Risikostrategie er­
folgt im Zuge der Geschäftsplanung. Die Verknüpfung der Inhalte der Risikostrategie und der 
Geschäftsplanung erfolgt verbundweit durch die Integration der Zielvorgaben des Risk Appe­
tite Statements in die GW Strategie, Planung und Reporting. 
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Die Volksbank Tirol AG bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur und strebt an, 
ESG-Aspekte in allen Unternehmensbereichen zu etablieren. Die Risikostrategie umfasst auch 
eine separate Teilrisikostrategie für ESG-Risiken. Diese bildet die in den bestehenden Risikoar­
ten inhärenten ESG-Risiken ab, welche sich aus den ESG-Heatmaps und dem internen Stress­
test ableiten lassen. 

Risikoappetiterklärung (Risk Appetite Statement - RAS) und Limitsystem 

Das Kernelement der Risikostrategie stellt ein im Einklang mit der Geschäftsstrategie stehendes 
Risk Appetite Statement (RAS) und integriertes Limitsystem dar. Das aus strategischen und 
vertiefenden Kennzahlen bestehende RAS-Kennzahlen-Set unterstützt den Vorstand bei der 
Umsetzung zentraler strategischer Ziele der Volksbank Tirol AG und operationalisiert diese. 
Zusätzlich wird ein umfassendes Set an Beobachtungskennzahlen regelmäßig betrachtet. 

Der Risikoappetit, d.h. die Indikatoren des RAS, wird aus dem Geschäftsmodell, dem aktuellen 
Risikoprofil, der Risikokapazität und den Ertragserwartungen bzw. der strategischen Planung 
abgeleitet. Das auf Teilrisikoarten herunter gebrochene Limitsystem sowie das RAS geben den 
Rahmen für jenes maximale Risiko vor, das die Volksbank Tirol AG bereit ist, für die Erreichung 
der strategischen Ziele einzugehen. Die RAS-Kennzahlen werden in der Regel mit einem Ziel-, 
einem Trigger- und einem Limitwert versehen und werden ebenso wie die Gesamtbank- und 
Teilrisikolimits laufend überwacht. Damit wird sichergestellt, dass Abweichungen von der Risi­
kostrategie rasch erkannt werden und zeitgerecht Maßnahmen zur Gegensteuerung eingeleitet 
werden können. Das Kennzahlenset des RAS setzt sich im Wesentlichen aus folgenden strate­
gischen und vertiefenden RAS-Indikatoren zusammen: 

- Kapitalkennzahlen (z.B. CET1-Ratio, T1-Ratio, TC-Ratio, Auslastung RTF, MREL) 

- Kreditrisikokennzahlen (z.B. NPL-Ratio, Coverage Ratio, Kundenforderungen Ausland, For-
bearance Ratio, Branchenkonzentrationen) 

- Markt-/Liquiditätsrisikokennzahlen (z.B. LCR, NSFR, Survival Period, Asset Encumbrance Ratio, 
Zinsrisikokoeffizienten (EVE & NIi) 

- Kennzahlen für das operationelle Risiko (z.B. OpRisk Verluste im Verhältnis zum CET1, IKS­
Durchführungsquote) 

- Weitere risikorelevante Kennzahlen (z.B. CIR, Leverage Ratio, Compliance Risk, IT-Systemver-
fügbarkeit) 

Risikotragfähigkeitsrechnung 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung stellt ein zentrales Element in der Umsetzung des ICAAP dar. 
Mit ihr wird die jederzeit ausreichende Deckung der eingegangenen Risiken durch adäquate 
Risikodeckungsmassen nachgewiesen und für die Zukunft sichergestellt. Zu diesem Zweck wer­
den alle relevanten Einzelrisiken aggregiert. Diesem Gesamtrisiko werden die vorhandenen und 
vorab definierten Risikodeckungsmassen gegenübergestellt. Die Einhaltung der Limite wird 
quartalsweise überwacht und berichtet. 

Bei der Bestimmung der Risikotragfähigkeit werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, 
die sich in drei Sichtweisen widerspiegeln: 

- Regulatorische Perspektive (Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelquoten) 

- ökonomische Perspektive 

- Normative Perspektive 
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Die regulatorische Säule 1 Perspektive stellt den nach gesetzlichen Vorgaben berechneten Ge­
samtrisikobetrag den regulatorischen Eigenmitteln gegenüber. Die Sicherstellung der regula­
torischen Risikotragfähigkeit ist gesetzlich verankert und stellt eine Mindestanforderung dar. 
Die Zusammensetzung der regulatorischen Gesamtrisikoposition der Volksbank Tirol AG ent­
spricht dem Muster einer regional tätigen Retail Bank. 

Die ökonomische Perspektive trägt zur Sicherstellung des Fortbestands der Volksbank Tirol AG 
bei, indem bei der Steuerung der Kapitalausstattung der wirtschaftliche Wert im Vordergrund 
steht. Die Risikotragfähigkeit der ökonomischen Perspektive ergibt sich aus der Gegenüber­
stellung ökonomischer Risiken und dem internen Kapital (Risikodeckungsmasse). ökonomi­
sche Risiken sind Risiken, die den wirtschaftlichen Wert des Instituts beeinträchtigen können 
und somit die Angemessenheit der Kapitalausstattung aus ökonomischer Sicht beeinträchtigen 
können. Bei der Quantifizierung der ökonomischen Risiken wird auf interne Verfahren, in der 
Regel Value at Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % und einem Zeithorizont von 
einem Jahr, zurückgegriffen. Dabei werden alle quantifizierbaren Risiken berücksichtigt, die im 
Rahmen der Risikoinventur als wesentlich identifiziert wurden. Als Risikodeckungsmasse wer­
den jene Eigenmittel, die bei der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Verlustabsorption zur 
Verfügung stehen, (i .d.R. CET1-Kapital) sowie das im laufenden Geschäftsjahr erzielte Jahreser­
gebnis, reduziert um Abzugspositionen für strategische Risiken, etwaige stille Lasten sowie et­
waige Ausschüttungserfordernisse, angesetzt. Das Gesamtbankrisikolimit ist mit 95 % der ver­
fügbaren Risikodeckungsmasse festgelegt. Voraussetzung für die Angemessenheit der Kapi­
talausstattung aus ökonomischer Perspektive ist, dass das interne Kapital fortlaufend zur Ab­
deckung der Risiken und zur Unterstützung der Strategie ausreicht. 

Im Rahmen der normativen Perspektive wird sichergestellt, dass die Volksbank Tirol AG über 
einen mehrjährigen Zeitraum in der Lage ist, seine Eigenmittelanforderungen zu erfüllen und 
sonstigen externen finanziellen Zwängen gerecht zu werden. Sie stellt die Risikotragfähigkeit 
auf Basis der strategischen Planung unter normalen und adversen Bedingungen dar und um­
fasst im Wesentlichen die Simulation der GuV- und Eigenmittelpositionen über drei Jahre. Da­
bei werden die strategische Planung sowie verschiedene Krisenszenarien simuliert und unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des jeweiligen Szenarios die Entwicklung der regulatori­
schen Eigenmittelquoten berechnet. Die zentralen Betrachtungsgrößen der normativen Per­
spektive sind daher die regulatorischen Eigenmittelquoten CET1, Tier 1 und Total Capital. 

Stress Testing 

Für das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko sowie für das operationelle Risiko werden regel­
mäßig risikoartenspezifische Stresstests bzw. Risikoanalysen durchgeführt, wobei die Krisen­
szenarien derart gestaltet werden, dass das Eintreten von sehr unwahrscheinlichen, aber nicht 
unmöglichen Ereignissen simuliert bzw. geschätzt wird . Anhand dieser Vorgehensweise kön­
nen z.B. extreme Verluste erkannt und analysiert werden. 

Neben diesen risikoartenspezifischen Stresstests und Sensitivitätsanalysen werden regelmäßig 
interne Stresstests durchgeführt, welche risikoartenübergreifend sind. Der regelmäßig durch­
geführte interne Stresstest setzt sich aus Szenarioanalysen, Sensitivitätsanalysen und dem Re­
verse Stresstest zusammen. In den Szenarioanalysen werden volkswirtschaftliche Krisenszena­
rien definiert und daraus geänderte Risikoparameter für die einzelnen Risikokategorien und 
Geschäftsfelder abgeleitet. Neben der Risikoseite werden auch die Effekte der Krisenszenarien 
auf die regulatorischen Eigenmittel sowie auf die Risikodeckungsmasse der ökonomischen Per­
spektive ermittelt. 
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An dieser Stelle überschneiden sich die Vorgaben der normativen Perspektive mit den Anfor­
derungen an die Szenarioanalysen für den internen Stresstest: Es wird über einen mehrjährigen 
Zeitraum für verschiedene Krisenszenarien die Entwicklung der regulatorischen Eigenmittel­
quoten simuliert. Aus den Erkenntnissen des internen Stresstests werden bei Bedarf Hand­
lungsempfehlungen definiert und diese in Maßnahmen übergeleitet. 

Im Rahmen des internen Stresstests werden auch Szenarien mit ESG-Aspekten (insbesondere 
mit Bezug auf Klima- und Umweltrisiken) berechnet, um die im bestehenden Portfolio inhären­
ten ESG-Risiken frühestmöglich zu erkennen und zu bewerten. Die Szenarien lehnen sich an 
die Annahmen des Network for Greening the Financial System (NGFS) an und werden laufend 
um aktuelle Erkenntnisse erweitert. 

Von der EBA/EZB wird alle zwei Jahre ein EU-weiter, risikoartenübergreifender Stresstest durch­
geführt an dem der Volksbanken-Verbund teilnimmt. Im Jahr 2023 fand erneut ein EBA/EZB 
Stresstest statt. Die Stresstestergebnisse des Volksbanken-Verbundes wurden von der EZB zur 
Beurteilung des Kapitalbedarfs (Säule 2 Kapitalempfehlung) im Rahmen des SREP herangezo­
gen. 

Risikoreporting 

Das in der Volksbank Tirol AG implementierte Reporting-Rahmenwerk zielt darauf ab, sicher­
zustellen, dass alle wesentlichen Risiken vollständig identifiziert, überwacht und effizient sowie 
zeitnah gesteuert werden. Das Reporting-Rahmenwerk bietet eine ganzheitliche und detail­
lierte Darstellung der Risiken und eine spezifische Analyse der einzelnen Risikoarten. 

Das Reporting-Rahmenwerk liefert dem Vorstand monatlich steuerungsrelevante Informatio­
nen und ergeht quartalsweise an den Aufsichtsrat der Volksbank Tirol AG. 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

Da der Volksbanken-Verbund in Österreich als ein bedeutendes Institut eingestuft wurde, muss 
der Verbund einen Sanierungsplan erstellen und bei der Europäischen Zentralbank einreichen. 
Die VOLKSBANK WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes ist für die Er­
stellung des Gruppensanierungsplans (GSP) für den Verbund zuständig. Für die VOLKSBANK 
WIEN AG sowie Zugeordnete Institute wird kein separater Sanierungsplan erstellt. Der GSP wird 
mindestens einmal jährlich aktualisiert und berücksichtigt sowohl Änderungen in den Ge­
schäftsaktivitäten als auch veränderte aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

b) Kreditrisiko 

Unter dem Kreditrisiko werden mögliche Verluste verstanden, die dadurch entstehen, dass ein 
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Die mit dem Kreditrisiko in 
Zusammenhang stehenden Aufgaben werden von den operativen Kreditrisikomanagement­
Funktionen und dem Risikocontrolling wahrgenommen. 

Grundsätze in der Kreditvergabe 

Kreditgeschäfte setzen zwingend Entscheidungen mit kreditnehmerbezogenen Limiten voraus. 
Die Festlegung und Überwachung bestimmter Limite wird einheitlich auf Verbundebene gere­
gelt. 
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Die Ratingverpflichtung gilt für jeden Kreditnehmer mit einem Obligo über der definierten 
Mindesthöhe. Der Ratingprozess basiert auf einem 4-Augen-Prinzip und gilt verbundweit. 

Kreditzusagen berücksichtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kreditnehmer, Finan­
zierungsbedarf und Investitionsvolumen. Die Rückzahlungsfähigkeit ist Voraussetzung für eine 
Kreditgewährung. Im Vorfeld werden Finanzierungsbedarf und Investitionsvolumen abge­
stimmt. Die Kreditlaufzeiten übersteigen nicht die betriebsgewöhnl iche Nutzungsdauer der fi­
nanzierten Objekte. Auf die Hereinnahme angemessener Eigenmittel wird geachtet. 

Kreditgeschäfte mit Privatkunden unterliegen den Regelungen und Informationspflichten des 
Verbraucherkreditgesetzes (VKrG) als auch jenen des Hypothekar- und Immobilienkreditgeset­
zes (HIKrG), welche unabhängig voneinander Bestand haben. 

Die Bestimmungen gern. der Kreditinstitute-lmmobilienfinanzierungsmaßnahmen Verordnung 
(KIM-VO) der FMA für neu vereinbarte private Immobilienfinanzierungen werden eingehalten 
und seit Gültigkeit gesondert überwacht. 

Das Thema Nachhaltigkeit/ESG Faktoren sowie mögliche klimabedingte transitorische und 
physische Risken finden im Kreditvergabeprozess Berücksichtigung. 

Bei der Auswahl von Kreditsicherheiten wird auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet und 
somit auf vornehmlich werthaltige, wenig bearbeitungs- und kostenintensive sowie auf tat­
sächlich verwertbare Kreditsicherheiten zurückgegriffen. 

Fremdwährungs- und Tilgungsträgerkredite werden grundsätzlich nicht mehr angeboten bzw. 
vergeben. 

Der Hauptmarkt des Kreditgeschäftes ist der österreichische Markt. 

Konsortialkredite werden grundsätzlich gemeinsam mit der ZO eingegangen. 

Entscheidungsprozesse 

In allen Einheiten der Volksbank Tirol AG, die Kreditrisiko generieren, ist eine strenge Trennung 
von Vertriebs- und Risikomanagementeinheiten gegeben. Sämtliche Einzelfallentscheidungen 
werden unter strenger Beachtung des 4-Augen-Prinzips getroffen, für welche eindeutige Ab­
läufe festgelegt wurden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Limitsysteme, welche die Ent­
scheidungskompetenzen der einzelnen Einheiten in einen Rahmen fassen. 

Engagement- und Sicherheitenüberwachung und Limitierung 

Die Prozesse zur Überprüfung der Engagements und Sicherheiten sind verbundweit einheitlich 
geregelt. 

Die Überwachung, Steuerung und Begrenzung des Risikos von Einzelengagements und von 
Klumpenrisiken erfolgt anhand differenzierter Limitkategorien. 

Es wird die Gruppe verbundener Kunden (GvK) als Basis für Limite bei Neukreditvergaben und 
die laufende Überwachung herangezogen. Die Überprüfung der Limitierungen auf Einzelge­
schäftsebene erfolgt in den operativen Kreditrisikomanagement-Funktionen. 
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Im Zusammenhang mit Portfoliolimitierungen werden derzeit hauptsächlich Limite für Aus­
landsfinanzierungen und sowie Limite für die gewerblichen Branchen und lmmobilienportfo­
lien definiert. Diese Limite sind für den Kreditvergabeprozess relevant und werden monatlich 
durch das Risikocontrolling überwacht. 

Zusätzlich sind Wesentlichkeitsgrenzen für Branchen definiert, bei deren Überschreitung wei­
tere Steuerungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

Um eine entsprechend nachhaltig gesunde Portfolioqualität zu erzielen, gibt es bonitätsabhän­
gige verbundweite Vorgaben für Geschäfte mit Neukunden und Obligoerhöhungen bei Be­
standskunden. 

Intensiviertes Kreditrisikomanagement 

Unter intensiviertem Kreditrisikomanagement wird die gesonderte Beobachtung von Kunden 
mit Zahlungsschwierigkeiten und/oder ausfallsgefährdeter Kunden verstanden. Das intensi­
vierte Kreditrisikomanagement umfasst unter anderem Prozesse rund um die Früherkennung 
von ausfallsgefährdeten Kunden, das Mahnwesen, Forbearance-Prozesse sowie die Ausfallser­
kennung. 

Problem Loan Management 

Im Rahmen des Problem Loan Management-Systems (PLM) erfolgt die Zuordnung der Kunden 
anhand eindeutig definierter Indikatoren, die verbundweit einheitlich zur Anwendung kom­
men. Es wird in weiterer Folge zwischen Kunden in 

- lntensivbetreuung (negative Änderung der Risikoeinschätzung, aber noch nicht ausgefallen), 

- Sanierung (akute Ausfallsgefährdung bzw. bereits ausgefallen, Kunde jedoch sani-
erungswürdig) und 

- Betreibung (ausgefallene und nicht sanierungswürdige Kunden) 

unterschieden und entsprechend differenzierte Bearbeitungsprozesse sind im Volksbanken­
Verbund einheitlich aufgesetzt. 

Branchenmonitoring 

Um über die bereits bestehenden Maßnahmen und Limite hinaus eine noch detailliertere und 
vor allem branchenspezifischere Steuerung des Kreditportfolios zu ermöglichen, werden ba­
sierend auf den Ergebnissen aus regelmäßigen Branchenanalysen, Branchen mit höherem Ri­
sikogehalt identifiziert, wobei zwischen einem tourlichen, halbjährlichen Prozess sowie einem 
ad-hoc Prozess zu unterscheiden ist. In weiterer Folge werden die Ergebnisse aus diesem Ana­
lyseprozess in das bestehende EWS-System übergeleitet und damit eine branchenspezifische 
Frühwarnerkennun·g ermöglicht. 

Messung und Steuerung des Kreditrisikos 

Zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos ist auch die Entwicklung von ausgereiften Mo­
dellen sowie von Systemen und Prozessen notwendig. Dadurch soll einerseits die Kreditent­
scheidung strukturiert und verbessert werden, andererseits bilden diese Instrumente bzw. de­
ren Ergebnisse auch die Grundlage für die Portfoliosteuerung. 
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Verbundweit werden standardisierte Modelle zur Bonitätsbestimmung und zur Bestimmung 
der Verlusthöhe im Ausfall angewandt. Die erwartete Ausfallswahrscheinlichkeit jedes Kunden 
wird über die Ratingmodelle geschätzt und über eine Masterskala ausgedrückt, die insgesamt 
25 Ratingstufen umfasst. Das verwendete PD-Band ermöglicht nicht nur den Vergleich interner 
Ratings mit den Klassifizierungen externer Ratingagenturen, sondern auch den Vergleich der 
Bonitätseinstufung über Kundensegmente hinweg. 

Die Berechnung des für das Kreditrisiko erforderlichen ökonomischen Kapitalbedarfes erfolgt 
über die Credit Value at Risk (CVaR) Methodik. Zu diesem Zwecke kommt eine statistische 
Simulationsmethode zum Einsatz. Im Detail wird für die Modellierung der Kreditrisiken im Kre­
ditportfolio ein weiterentwickeltes und den internen Erfordernissen angepasstes Merton Mo­
dell herangezogen. 

Die Quantifizierung und Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen von Konzentrationen erfolgt 
einerseits über die ermittelten Risikoparameter und andererseits im Zuge der Erstellung des 
Risikoberichtes. 

Dem Kontrahentenrisiko aus unbesicherten Derivaten wird mittels Credit Value Adjustments 
(CVA) bzw. Debt Value Adjustment (DVA) Rechnung getragen. Das expected future exposure 
(EFE) wird hierbei mittels Monte Carlo Simulation ermittelt. Für jene Kontrahenten, für die keine 
am Markt beobachtbaren Credit Spreads verfügbar sind, basieren die Ausfallswahrscheinlich­
keiten auf den internen Ratings. Es wird kein internes Modell zur Berechnung des Kontrahen­
tenausfallrisikos verwendet. 

Die Berücksichtigung der Sicherheiten in den Kreditrisikomodellen für CVaR und in den Expec­
ted Loss Berechnungen erfolgt primär über die LGD-Modelle. Ausgangspunkt für die Berück­
sichtigung von Sicherheiten ist jeweils der aktuelle Markt-, Verkehrs-, Nominal- oder Rück­
kaufswert. 

Zur Reduktion des Kontrahentenrisikos von derivativen Geschäften werden Kreditrisikominde­
rungstechniken wie Netting und Sicherheitenaustausch verwendet. Es wird mit allen wesentli­
chen Marktteilnehmern ein Abschluss eines standardisierten ISDA-Rahmenvertrags für das bi­
laterale Netting und eines entsprechenden Credit Support Annex (CSA) angestrebt. Es findet 
ein täglicher Abgleich der Marktwerte der derivativen Geschäfte mit den Kontrahenten statt. 
Überschreiten die Marktwerte bestimmte vertraglich festgelegte Schwellenwerte, müssen diese 
überhänge mit Sicherheiten abgedeckt werden. Diese Sicherheiten werden regulatorisch an­
erkannt und reduzieren das Risiko. 

Schätzung der erwarteten Verluste (Expected Credit Losses „ECL") 

Für die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie für die regelmäßige Rekalib­
rierung der Risikoparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fallen 
z.B. Ausfallszeitreihen oder Portfolio-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z.B. 
makroökonomische Prognosen der EZB, haben ebenfalls für den gesamten Verbund Gültigkeit. 
Somit besteht grundsätzlich methodische Einheitlichkeit für sämtliche Aspekte in der Ermitt­
lung der Wertminderung in allen Verbundbanken. Verbundbank-individuelle Methoden bzw. 
Vorgehensweisen bilden die absolute Ausnahme und unterliegen einer strengen Governance 
im Verbund. 
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Zur Messung eines wesentlichen Anstiegs des Kreditrisikos werden verschiedene Einflussfak­
toren, Annahmen und Techniken herangezogen. Jedes Exposure wird bei der erstmaligen Er­
fassung auf Basis der verfügbaren Informationen über den Kreditnehmer elnem Rating zuge­
ordnet. Die Risikomanagementrichtlinien der Bank erfordern eine mindestens jährliche Erneu­
erung der Bonität. Es besteht ein umfassendes Set an Ratingsystemen, um alle relevanten For­
derungsarten abzudecken. 

Ratings sind ein wesentlicher Input für die Bestimmung der Lifetime PD für die ECL-Berech­
nung. Es wird zu jedem Bilanzstichtag beurteilt, ob sich das Ausfallrisiko bei einem Finanzinstru­
ment seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat. Zur Erkennung signifikanter Erhöhun­
gen des Ausfallrisikos kann ein Unternehmen Finanzinstrumente anhand von gemeinsamen 
Ausfallrisikoeigenschaften in Gruppen zusammenfassen und auf diese Weise eine Analyse vor­
nehmen, die darauf ausgerichtet ist, signifikante Erhöhungen des Ausfallrisikos zeitnah fest­
stellen zu können. 

Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder des Gesamtlaufzeit-ECL 
erfasst. Dies richtet sich danach, ob sich das Kreditrisiko für das Finanzinstrument seit dem 
erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat. Monatlich findet ein Prozess für die Bewertung der 
Kreditforderungen statt. 

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlech­
terung gemessen. Zusätzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 Tagen, die Einstu­
fung als „forborne" oder der Wechsel des Kunden in die lntensivbetreuung als eine signifikante 
Erhöhung des Kreditrisikos interpretiert. 

Angaben zur Berechnungslogik: 

- Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder für einen 12-Monatszeitraum oder für 
die gesamte Restlaufzeit berechnet. 

- Einzelgeschäfts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf 
Einzelgeschäftsebene erfolgt in der Regel für Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Obli­
gogröße von TEUR 750 (Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen). Für alle anderen Ob­
ligos wird die Berechnung zwar ebenfalls für jedes Geschäft einzeln durchgeführt, die dazu 
verwendeten Parameter (PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien mit denselben Risiko­
charakteristika abgeleitet. 

- Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von mindestens zwei wahrscheinlich­
keitsgewichteten Szenarien ermittelt. 

- Erwartete Cashflows: Für die Ermittlung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben für die 
Schätzung der erwarteten Cashflows (Ermittlung Sicherheiten Cashflows, Cashflows aus dem 
laufenden Betrieb, etc.). 

- Zeitwert des Geldes: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des-Geldes und stellt damit 
einen diskontierten Wert dar. 

- Berücksichtigung von verfügbaren Informationen: Für die Berechnung der Wertminderung 
werden schuldnerspezifische, geschäftsspezifische und makroökonomische Informationen 
über vergangene Ereignisse, aktuelle Bedingungen und Prognosen über die Zukunft im Rah­
men der angewendeten PD-, LGD- und Cashflow Modelle berücksichtigt. 
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Für die Bewertung des ECL werden zukunftsorientierte Informationen verwendet. Die makro­
ökonomischen Prognosen der EZB dienen dabei als Ankerpunkt. Bei der Gewichtung der Sze­
narien wird die Risikosituation und Zusammensetzung des Kreditportfolios auf Verbundebene 
berücksichtigt. Die Ausgangsbasis bilden grundsätzlich 3 Szenarien: Ein Baseline Szenario, mit 
einer Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom Baseline Szenario abweichende Szenarien - optimis­
tisch und pessimistisch - mit einer Gewichtung von jeweils 20 %. Die seitens EZB veröffentlichen 
Szenarien beinhalteten keine optimistische Sicht. Es wurde daher angenommen, dass das Ba­
seline Szenario die optimistische Sicht subsummiert. Aufgrund der aktuellen Ereignisse am ös­
terreichischen Immobilienmarkt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamt­
wirtschaftlichen Unsicherheiten wurde eine angemessene Vorgehensweise gewählt, und wie 
im Vorjahr eine Gewichtung von 25 % des Baseline Szenarios und 75 % des pessimistischen 
Szenarios vorgenommen. 

Risiken, die noch nicht vollständig in den vorhandenen Daten abgebildet sind bzw. mögliche 
makroökonomische Entwicklungen, die nicht vollständig in den Modellen, Szenarien und An­
nahmen reflektiert sind, werden als Post-Model-Adjustments erfasst. Da aus heutiger Sicht ein 
Potential für eine weitere Verschlechterung der Immobilienmarktlage besteht, wurden Post 
Model Adjustments für folgende Kreditportfolien gebildet: 

- Bei spekulativen Immobilienfinanzierungen gemäß Definition CRR. 

- Bei Spezialfinanzierungen (IPRE) die sich noch in der Grundstücksbevorratungs- oder Bau-
phase befinden. 

- Bei Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonitäten und Krediten mit variablen Zinsen. 

Kreditrisikoberichtswesen 

Das Kreditrisikoberichtswesen hat den Zweck, stichtagsbezogen eine detaillierte Darstellung 
des bestehenden Kreditrisikos darzustellen und an den Vorstand zu berichten. Die Berichte 
umfassen die quantitative Darstellung der steuerungsrelevanten Informationen zum Kreditri­
siko, die durch eine kurze Lageeinschätzung und gegebenenfalls weitere qualitative Informati­
onen ergänzt werden. 

Folgende Analysen sind Bestandteil des Reports: 

- Portfolioverteilung 

- Neugeschäftsentwicklung 

- Bonitätsverteilungen 

- Non-performing loans (NPL) 

- Forbearance 

- Kreditrisikokonzentrationen 

- Ländergruppenanalyse 

- Kundensegmente 

- Branchenverteilungen 
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Zusätzlich zur Berichterstattung wird monatlich unmittelbar nach Ultimo, basierend auf tages­
aktuellen Rohdaten, aus dem Kernbanksystem ein Fast Close Risk Report auf Verbundebene 
erstellt. Der Bericht gibt eine erste Indikation zur aktuellen Entwicklung des Kundenportfolios, 
der Krisenindikatoren sowie In- und Outflows im NPL (Non Performing Loans) und Forbearance 
Portfolio und Informationen zur Entwicklung des Überziehungsportfolios. Weiters ist eine Kur­
zübersicht zur Entwicklung der Risikovorsorgen beinhaltet, um Entwicklungen laufend verfol­
gen und Maßnahmen zeitnah umsetzen zu können. 

c} Marktrisiko 

Das Marktrisiko ist definiert als Risiko eines Verlustes durch ungünstige Entwicklungen von 
Marktrisikofaktoren z.B. Zinsen, Credit Spreads, Wechselkurse und Volatilitäten. Die Volksbank 
Tirol AG unterscheidet folgende Risikoarten des Marktrisikos: 

- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 

- Credit Spread Risiko im Bankbuch 

- Marktrisiko im Handelsbuch 

- Fremdwährungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 

Zinsänderungsrisiken entstehen hauptsächlich durch das Eingehen von Fristentransformation, 
welche durch eine abweichende Zinsbindung zwischen Aktiva und Passiva entsteht. Die Volks­
bank Tirol AG verfolgt die Strategie einer positiven Fristentransformation. Diese stellt im Zins­
ergebnis eine Einkommensquelle in Form des Strukturbeitrags dar, da die Zinsbindung der 
Aktiva im Durchschnitt länger und damit die Verzinsung höher ist als jene der Passiva. Die 
Zinsposition ergibt sich aus dem Kundengeschäft, in dem auch Fixzinsdarlehen abgeschlossen 
werden, welche hauptsächlich durch Kundeneinlagen mit kurzer Zinsbindung refinanziert wer­
den. Das Fixzins-Portfolio wurde über mehrere Jahre aufgebaut, wodurch eine rollierende Fix­
zinsposition entstand. 

Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch umfasst sämtliche zinstragenden bilanziellen und au­
ßerbilanziellen Geschäfte (mit Ausnahme von Geschäften des Handelsbuches) sowie sonstige 
zinssensitive Aktiva und Passiva (Beteiligungen und Rückstellungen). Die mit dem Kundenge­
schäft einhergehende Zinsrisikoposition der Volksbank Tirol AG besteht hauptsächlich aus in­
dexgebundenen Krediten sowie Krediten mit fixer Verzinsung, Einlagen ohne Zinsbindung bzw. 
befristeter Zinsbindung in Form von Sicht- und Spareinlagen sowie impliziten Zinsuntergren­
zen sowohl im aktivseitigen als auch passivseitigen Kundengeschäft. Weitere maßgebliche Ein­
flussfaktoren sind Anleihepositionen des Eigendepots, Eigenemissionen und die zur Steuerung 
der Zinsposition eingesetzten Zins-Swaps. Kundengeschäft ohne Zinsbindung bzw. befristeter 
Zinsbindung wird mittels Zins-Replikaten in die Modellierung des Zinsrisikos aufgenommen, 
um die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen abzubilden (z.B. für Sicht-/Spareinlagen, Giro­
überziehungen, b.a.w.-Kredite, etc.). Es wird zwischen dem barwertigen Zinsänderungsrisiko 
und dem Zinsertragsrisiko (Net lnterest lncome-/NII-Risiko) unterschieden. 
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Die Volksbank Tirol AG weist strategiekonform eine positive Zinsfristentransformation auf -
gemessen mit dem regulatorischen EVE-Koeffizienten und dem PVBP. Das barwertige Zinsän­
derungsrisiko besteht bei positiver Fristentransformation in steigenden Zinsen. Der EVE-Koef­
fizient im Volksbanken-Verbund ist im Jahr 2023 deutlich in Richtung RAS-Triggerschwelle an­
gestiegen. Hedgingmaßna~men einzelner Verbundbanken im zweiten Halbjahr haben eine 
Überschreitung des Triggers verhindert. Ursachen für den barwertigen Risikoanstieg waren 
Umschichtungen von Spar-/Sichteinlagen mit modellierter Zinsbindung hin zu höher verzins­
ten Termineinlagen mit kürzerer Zinsbindung sowie fortgesetztes Fixzinskreditwachstum (in­
klusive Umschichtungen von indexgebundenen in fixverzinste Darlehen). Die monatliche Vola­
tilität im Koeffizienten entstand hauptsächlich durch die üblichen Zahlungsverkehrs- und Fi­
xing-Effekte sowie Bewertungseffekte aus Bewegungen der Zinskurve. 

Konzentrationsrisiko im Zinsänderungsrisiko: 

Im Zinsänderungsrisiko bestehen keine Konzentrationsrisiken. 

Credit Spread Risiko 

Der Credit Spread definiert sich als Aufschlag auf den risikolosen Zinssatz. Das Credit Spread 
Risiko entsteht aus den Schwankungen der Vermögenswerte aufgrund sich verändernder Cre­
dit Spreads. 

Bei den für das Credit Spread Risiko relevanten Geschäften handelt es sich um eigene Veran­
lagungen am Kapitalmarkt (Anleihen). Dieses Portfolio wird hauptsächlich als Liquiditätspuffer 
und überwiegend zentral in der VOLKSBANK WIEN AG gehalten und ist daher hauptsächlich in 
Anleihen des öffentlichen Sektors europäischer Staaten mit guter Bonität und Covered Bonds 
investiert. Es ist zum Großteil an die regulatorische Liquidity Coverage Ratio (LCR) anrechenbar. 
Schuldscheindarlehen, CDS- und Fonds-Positionen wären auch einzubeziehen, bestehen aktu­
ell im KI-Verbund aber nicht. 

Konzentrationsrisiko im Credit Spread Risiko: 

Konzentrationsrisiken im Credit Spread Risiko können auf Ebene von Emittenten oder Risiko­
clustern im Sinne von gleichartigen Emittenten entstehen, welche durch entsprechende Limite 
begrenzt werden. 

Marktrisil<o im Handelsbuch 

Die Volksbank Tirol AG führt kein Handelsbuch. 

Fremdwährungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Das Fremdwährungsrisiko aus der offenen Devisenposition ist in der Volksbank Tirol AG imma­
teriell. Es entsteht durch die Wertänderung offener Forderungen und Verbindlichkeiten in einer 
Fremdwährung durch Schwankungen der Wechselkurse. Es wird durch Treasury im Rahmen 
des Liquiditätsmanagement minimiert. 
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d) Liquiditätsrisiko 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist als ZO des Volksbanken-Verbundes für das verbundweite Liqui­
ditätsmanagement zuständig. Über die VOLKSBANK WIEN AG decken die ZK ihren Refinanzie­
rungsbedarf ab und legen ihre Überschussliquidität an. 

Die wichtigste Refinanzierungsquelle der Volksbank Tirol AG besteht aus hoch diversifizierten 
Kundeneinlagen, die sich als stabiles Funding erwiesen haben. Naturgemäß entsteht daraus 
der überwiegende Teil des Liquiditätsrisikos. Die Stabilität der Kundeneinlagen hat sich zuletzt 
in der Corona-Pandemie 2020/2021 gezeigt. Im Jahr 2023 waren von der Bank aktiv gesteuerte 
Umschichtungen von Sicht-/Spareinlagen in Termineinlagen und Retail-Emissionen zu be­
obachten. Der Gesamtbestand an Kundeneinlagen (inkl. Retail-Emissionen) blieb weitgehend 
konstant. 

Am Kapitalmarkt besteht für die VOLKSBANK WIEN AG als ZO des Volksbanken-Verbundes die 
Möglichkeit der Refinanzierung durch Emissionen, hauptsächlich durch Covered Bonds. Die 
Abhängigkeit des Volksbanken-Verbundes von Kapitalmarktfunding ist mit rund 15 % der Bi­
lanzsumme weiterhin gering. Die VOLKSBANK WIEN AG verfügt als einziges Institut im Volks­
banken-Verbund über einen Zugang zu EZB/OeNB und kann sich damit auch über Zentral­
bankmittel refinanzieren. 

In der VOLKSBANK WIEN AG wird zentralisiert für den Verbund sowohl die operative, kurzfris­
tige Liquiditätssteuerung als auch das mittel- bis langfristige Liquiditätsmanagement durchge­
führt. Über die VOLKSBANK WIEN AG decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinan­
zierungsbedarf ab und legen ihre Überschussliquidität an. Die verbundweite Überwachung und 
Limitierung des Liquiditätsrisikos sowie die methodischen Vorgaben betreffend Risikomessung 
erfolgt durch die Abteilung Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling in der VOLKSBANK WIEN 
AG. 

Im Liquiditätsrisiko wird zwischen llliquiditätsrisiko und Fundingverteuerungsrisiko unterschie­
den. Das llliquiditätsrisiko ist die Gefahr, Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
nicht bedienen zu können. Es besteht für den Verbund, bestehend aus Retailbanken, typischer­
weise in einem „Bankrun". Dieser tritt ein, wenn Kunden aufgrund eines Vertrauensverlustes 
große Volumina an Einlagen abziehen und gleichzeitig der Bank alternative Fundingquellen 
nicht zugänglich sind. Das llliquiditätsrisiko wird durch das Vorhalten eines ausreichenden Li­
quiditätspuffers gesteuert. Der VOLKSBANK WIEN AG obliegt die zentrale Verwaltung des Li­
quiditätspuffers für den gesamten Volksbanken-Verbund. Der Liquiditätspuffer besteht haupt­
sächlich aus hochliquiden Anleihen, welche großteils LCR-anrechenbar sind, Einlagen bei der 
Nationalbank, EZB-Tenderpotenzial und Covered Bond Emissionspotenzial. Die Liquidität des 
Liquiditätspuffers wird regelmäßig getestet. Das Fundingverteuerungsrisiko tritt ein, wenn zwar 
Zugang zu . Funding besteht, dieses aber teurer wird . Das Fundingverteuerungsrisiko belastet 
die GuV. Es wird als GuV-Risiko im Rahmen des ICAAP berücksichtigt. 

Die Risikomessung und Limitierung des llliquiditätsrisikos erfolgt über die regulatorischen 
Kennzahlen LCR und NSFR, die Survival Period aus dem bankinternen Liquiditäts-Stresstesting 
und über zusätzliche operative Kennzahlen. Die LCR zielt auf die Sicherstellung der kurzfristigen 
Zahlungsfähigkeit von Banken unter Stressbedingungen über einen kurzfristigen Zeithorizont 
von 30 Kalendertagen ab. Die NSFR beschränkt die Liquiditätsfristentransformation, indem in 
Abhängigkeit der Liquiditätscharakteristika der Aktiva und sonstigen außerbilanziellen Ge­
schäften einer Bank ein Mindestvolumen an stabiler Refinanzierung festgelegt wird. 
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Die Survival Period beschreibt jenen Zeitraum, in dem in einem Stress-Szenario der vorgehal­
tene Liquiditätspuffer ausreicht, um kumulierte Nettoliquiditätsabflüsse abzudecken. Die Be­
rechnung der Kennzahlen erfolgt monatlich, und für die LCR und die operativen Kennzahlen 
zusätzlich wöchentlich. Die Risikomessung des Fundingverteuerungsrisikos erfolgt durch eine 
Szenarioanalyse, welche die Auswirkung auf die Fundingkosten unter Berücksichtigung allge­
meiner Planungsunsicherheiten sowie adverser idiosynkratischer Bedingungen berücksichtigt. 
Diese Berechnungen gehen in den ICAAP sowie das verbundweite Stresstesting ein. 

Konzentrationsrisiko im Liquiditätsrisiko: 

Durch das diversifizierte Funding bei Kundeneinlagen ist das Konzentrationsrisiko nicht mate­
riell. Risikocluster könnten auf Kundenebene entstehen. Daher werden die größten Einlagen 
auf Kundenebene sowohl im Risikocontrolling als auch im operativen Liquiditätsmanagement 
überwacht. Sie liegen in der Regel unter 1 % der Bilanzsumme. Aus-nahmen ergeben sich nur 
kurzfristig bei einzelnen Großkunden zur Durchführung von Zahlungsverkehrstransaktionen 
bzw. zum Liquiditätsspitzenausgleich. Diese Einlagen werden im Rahmen der Liquiditätsrisi­
kosteuerung regelmäßig überwacht und berichtet. 

Operat ives Liquiditätsmanagement 

Die Abteilung Liquiditätsmanagement im Bereich Treasury der VOLKSBANK WIEN AG ist u.a. 
verantwortlich für das operative Liquiditätsmanagement. Die Abteilung ist die zentrale Stelle 
im Volksbanken-Verbund für Fragestellungen betreffend Pricing von Liquidität (Transferpri­
cing), das verbundweite zentrale Management von Collateral, die Festsetzung der Fun­
dingstruktur, die Disposition der verfügbaren liquiden Mittel und die Einhaltung der Refinan­
zierungsstrategie. Die Abteilung nimmt folgende wesentliche Aufgaben wahr: 

- Cash-Management (Settlement aller Transaktionen des Verbundes sowie Disposition der von 
der Volksbank Tirol AG unterhaltenen Bankverbindungen) 

- Collateralmanagement: EZB-fähiges Collateral des Verbundes (Anleihen und Credit Claims), 
Deckungsstock für Mündelgelder, Liquiditätspuffer gern. §21 Pfandbriefgesetz 

- Fristigkeitsstruktur der Emissionsplanung 

- Tägliche Liquiditätsvorschau für die nächsten 31 Tage und wöchentlich für die nächsten 
12 Monate 

- Monitoring der Refinanzierungspositionen des Volksbanken-Verbundes sowie das mit 
Genehmigung des§ 30a BWG von der VOLKSBANK WIEN AG als ZO in Kraft gesetzte Kontroll­
system für die zugeordneten Kreditinstitute - u.a. Liquiditätsmeldungen, Refinanzierungss­
teuerung, Collateralnutzung, Frühwarnsystem 

- Management/Abstimmung der offenen Devisenposition sowie Ermittlung FW-Refinanzier-
ungsposition 

- Einhaltung der Mindestreservevorschriften für den Volksbanken-Verbund 

- Reporting an den ZO-Vorstand und das ALCO 

- Tägliches ZK-Li-Reporting und ALCO-Berichte 

- Monitoring Asset-Encumbrance-Ratio 
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e) Operat ionelles Risiko 

Der Volksbanken-Verbund definiert das Operationelle Risiko als Gefahr von Verlusten infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren (Prozessen), Menschen, 
Systemen oder externen Ereignissen sowie die damit in Verbindung stehenden Rechtsrisiken. 
Die Themen Reputations-, Verhaltens-, Modell-, IT- und Sicherheitsrisiko sind mit dem Opera­
tionellen Risiko eng verbunden und werden aktiv mitberücksichtigt. Die Berechnung des regu­
latorischen Eigenmittelerfordernisses erfolgt nach dem Standardansatz. Für die ökonomische 
Betrachtung wird eine interne Methode, basierend auf Verlustdaten und Risikoszenarien, ver­
wendet. 

Organisation 

Im Volksbanken-Verbund ist das Linienmanagement für das Management der operationellen 
Risiken (OpRisk Management) verantwortlich. Dieses wird dabei durch zentral und dezentral 
angesiedelte Experten aus den Bereichen operationelles Risiko und internes Kontrollsystem 
unterstützt. Ziel ist die Optimierung von Prozessen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von ope­
rationellen Risiken zu verringern und/oder die Auswirkung operationeller Schäden zu reduzie­
ren. Weiters ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit dem Security-, Safety- und Versiche­
rungsmanagement eine optimale und umfassende Steuerung operationeller Risiken. 

Methoden im Management operat ioneller Risiken 

Im Rahmen des Managements operationeller Risiken werden sowohl quantitative als auch qua­
litative Methoden verwendet. Quantitative Elemente sind beispielsweise die Durchführung von 
Risikoanalysen, die Durchführung von Stresstests, die Festlegung und Überwachung des Risi­
koappetits sowie der Risikoindikatoren, die Erstellung der Ereignisdatensammlung und die Ri­
sikoberichterstattung. Qualitative Steuerungsmaßnahmen umfassen die Durchführung von 
Schulungen, Durchführung von Risikoanalysen, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Ursa­
chenanalyse im Rahmen der Ereignisdatensammlung, die Implementierung einheitlicher IKS­
Kontrollen sowie die Risikoberichterstattung. 

Im Fall der Überschreitung der für das operationelle Risiko definierten Kennzahlen kommt der 
definierte Eskalationsprozess zur Anwendung. Dieser sieht eine detaillierte Ursachenanalyse 
sowie in weiterer Folge die Einleitung von Maßnahmen vor. 

Abgeleitet aus der Risikostrategie des Volksbanken-Verbunds gelten folgende Grundsätze und 
Prinzipien im OpRisk Management in der Volksbank Tirol AG: 

- Als oberstes Ziel für den gesamten OpRisk Managementprozess wird die Optimierung von 
Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der Auswirkung opera­
tioneller Schäden festgeschrieben. 

- Die Ereignisdokumentation erfolgt vollständig und angemessen verständlich in einer el­
ektronischen Plattform, um sachverständigen Dritten die Möglichkeit zu geben, Nutzen 
daraus zu ziehen. Operationelle Ereignisse werden verbundweit in einheitlicher Form erfasst. 
Die daraus resultierende Transparenz über eingetretene Ereignisse ermöglicht eine aus der 
Historie abgeleitete Risikobewertung. 

- Die Methoden, Systeme und Prozesse im OpRisk Management werden von der ZO vorgeg­
eben und sind von den jeweiligen Instituten einzuhalten. 

- Die Angemessenheit der Risikosteuerungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie weiterer 
risikominimierender Maßnahmen wird laufend, zumindest jedoch jährlich, bewertet und an 
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den Vorstand berichtet. Maßnahmen zur Risikosteuerung umfassen beispielsweise Bewusst­
seinsbildung/Schulungen, die Überwachung der OpRisk Risikokennzahlen, die Sicherstellung 
von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Kunden- und Unternehmensdaten, die 
betriebliche Notfallplanung, aber auch insbesondere die angemessene Trennung von Verant­
wortlichkeiten sowie die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips. Operationelle (Rest-)Risiken, die 
nicht vermieden, vermindert oder transferiert werden, müssen formal und nachweislich durch 
die Geschäftsleitung akzeptiert werden. 

- Die Effizienz des OpRisk Managements wird durch periodische und unabhängige Revi-
sionsprüfungen bestätigt. 

Internes Kontrollsystem 

In der Volksbank Tirol AG ist ein internes Kontrollsystem (IKS) nach den Prinzipien der interna­
tional anerkannten Standards des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) installiert. Es existieren detaillierte Beschreibungen der IKS-Abläufe und 
der Kontrollmaßnahmen. Die Verantwortlichkeiten und Rollen in Bezug auf das IKS sind klar 
definiert. Für das IKS erfolgt ein regelmäßiges Reporting. Kontrollaktivitäten werden dokumen­
tiert und überprüft, die IKS-relevanten Risiken werden regelmäßig evaluiert und angepasst. 
Somit ist ein laufender Optimierungsprozess gewährleistet. Die Revision prüft in ihrer Funktion 
als unabhängige Überwachungsinstanz das IKS. Geprüft werden die Wirksamkeit und Ange­
messenheit des IKS sowie die Einhaltung der Arbeitsanweisungen. Das OpRisk und IKS-Rah­
menwerk stellt die einzelnen untereinander in Zusammenhang stehenden Komponenten dar, 
die im Volksbanken-Verbund zur Identifikation, Messung, Überwachung und Steuerung des 
operationellen Risikos implementiert sind. Die enge Verzahnung des OpRisk Managements mit 
dem IKS gewährleistet die entsprechende Berücksichtigung der operationellen Risiken im 
Volksbanken-Verbund. 

f) Sonstige Risiken 

An sonstigen wesentlichen Risiken sieht sich der Volksbanken-Verbund dem strategischen Ri ­
siko, dem Eigenkapitalrisiko, dem direkten Immobilienrisiko sowie ESG-Risiken gegenüber. 

Das strategische Risiko ist das Risiko einer negativen Auswirkung auf Kapital und Ertrag durch 
geschäftspolitische Entscheidungen oder mangelnde Anpassung an Veränderungen im wirt­
schaftlichen Umfeld. 

Unter Eigenkapitalrisiko versteht der Volksbanken-Verbund die Gefahr einer unausgewogenen 
Zusammensetzung des bankinternen Eigenkapitals hinsichtlich Art und Größe der Bank oder 
Schwierigkeiten, zusätzliche Risikodeckungsmassen im Bedarfsfall schnell aufnehmen zu kön­
nen. 

Das direkte Immobilienrisiko beschreibt die Gefahr, dass es zu negativen Wertänderungen im 
Immobilienportfolio (Immobilien in der Eigenbilanz oder der Bilanz eines Tochter-unterneh­
mens) kommt. 
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Weitere Risiken wie Conduct-Risiken, Compliance-Risiken, Rechtsrisiken, Modellrisiken, IT- und 
Systemrisiken sowie Auslagerungsrisiken werden u.a. im Compliance-Rahmenwerk, im Rah­
menwerk für operationelle Risiken und im Rahmenwerk für Auslagerungen berücksichtigt. 

ESG-Risiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf Klima, Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative 
Auswirkungen auf den Wert von Vermögenswerten bzw. auf die Vermögens-, Finanz- und Er­
tragslage sowie die Reputation des Volksbanken-Verbundes haben könnten. 

Zur Steuerung dieser Risiken sind auch organisatorische und prozessuale Maßnahmen imple­
mentiert. ESG-Risiken werden in bestehenden Risikokategorien abgebildet. 

Unter Beteiligungsrisiko versteht die Bank das Risiko, dass eine gehaltene Beteiligung ausfällt. 
Das Ausfallrisiko von Beteiligungen wird über das Credit Value at Risk Modell berechnet und 
im Zuge des Kreditrisikoreportings auch berichtet und im UGB-Abschluss berücksichtigt, wobei 
nicht nur klassische Beteiligungen, sondern auch Kredite an diese Beteiligungen, die der ,,IAS 
24 Related Parties Definition" entsprechen, in dieser Risikoart berücksichtigt werden. 

Verwendung von Finanzinstrumenten 

In der Gesellschaft sind zinssatz- und währungsbezogene sowie sonstige derivative Finanzin­
strumente im Einsatz. Hinsichtlich der Volumina (Derivatespiegel) und der Angaben zu den 
Finanzinstrumenten gemäß § 238 UGB wird auf den Anhang (,,Ergänzende Angaben") des Jah­
resabschlusses zum 31. Dezember 2023 verwiesen. Im Bankbuch werden Finanzinstrumente in 
erster Linie zu Hedgingzwecken verwendet, d.h. zur Absicherung von Liquiditäts-, Fremdwäh­
rungs- und Zinsänderungsrisiken. 

Die Vorschriften gemäß AFRAC Stellungnahme "Derivate und Sicherungsinstrumente (UGB)" 
zur unternehmensrechtlichen Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten sowie 
das FMA-Rundschreiben zu Rechnungslegungsfragen bei Derivaten (Dezember 2012) werden 
angewendet. Die Absicherung der Zinsrisiken erfolgt über Micro Hedges sowie Macro Hedges 
(Layer Hedge). Andere im Geschäftsjahr 2023 entstandene Risiken und drohende Verluste aus 
derivativen Finanzinstrumenten wurden in der Höhe der negativen Marktwerte durch Dotie­
rung von Rückstellungen berücksichtigt. Effektivitätsmessungen werden für Bewertungseinhei­
ten laufend vorgenommen. Für negative Marktwerte aus ineffektiven Bewertungseinheiten so­
wie für den ineffektiven Teil von effektiven Sicherungsbeziehungen (negativer Marktwertüber­
hang des Derivats) werden entsprechende Risikovorsorgen (Rückstellungen) gebildet. 

3 Bericht über Forschung und Entwicklung 

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine Aktivitäten gesetzt. 
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Innsbruck, am 19. März 2024 

Volksbank Tirol AG 

ag. ~ us Hörmann 

Vorstandsvorsitzender 

Dir. Mag. Martin Holzer 

Vorsitzender-Stellvertreter 
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Revisionsbericht JA 2023 / BLZ 42390 

Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 

Ich habe den Jahresabschluss der 

Volksbank Tirol AG, 

Innsbruck, 

Seite 36 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 

Nach meiner Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor­
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtli­
chen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 
(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab­
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab­
schlusses" meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesell­
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Über­
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis 
zum 19. März 2024 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach meinem pflicht­
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten für meine Prüfung des Jahresabschlusses des Ge­
schäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit meiner Prüfung des 
Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung meines Prüfungsurteils hierzu berücksich­
tigt, und ich gebe kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 

Das Risiko für den Abschluss 

Die Forderungen an Kunden stellen einen wesentlichen Posten der Bilanz dar. Der Buchwert 
der Forderungen an Kunden beträgt zum 31. Dezember 2023 € 2.951,8 Mio., d.s. 84,8 % der 
Aktiva von € 3.480,4 Mio. 
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Der Vorstand der Volksbank Tirol AG beschreibt die Vorgehensweise für die Bildung von Ri­
sikovorsorgen im Anhang im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und im La­
gebericht im Abschnitt Wesentliche Risiken und Ungewissheiten. 

Im Rahmen der Überwachung der Forderungen an Kunden wird überprüft, ob Wertberichti­
gungen für Forderungsausfälle zu bilden sind. Dies beinhaltet auch die Einschätzung, ob Kun­
den die vertraglich vereinbarten Rückflüsse in voller Höhe leisten können. 

Die Berechnung der Wertberichtigungen für ausgefallene, individuell bedeutsame Forderun­
gen an Kunden basiert in der Regel auf einer Analyse der erwarteten und Szenario-gewichte­
ten zukünftigen Rückflüsse. Diese Analyse ist von der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage 
und Entwicklung des jeweiligen Kunden, der Bewertung von Sicherheiten sowie der Schätzung 
der Höhe und des Zeitpunkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse abhängig. 

Für ausgefallene, individuell nicht bedeutsame Forderungen an Kunden wird eine Berechnung 
der Wertberichtigungen auf Basis statistisch ermittelter, gemeinsamer Risikomerkmale durch­
geführt. Die Berechnung dieser Wertberichtigungen erfolgt in Abhängigkeit der Default-Stufe 
und der vorhandenen Sicherheiten mit statistischen Verlustquoten. Diese Verlustquoten wer­
den aus intern berechneten und extern bezogenen Ausfallsinformationen ermittelt. 

Bei nicht ausgefallenen Forderungen an Kunden wird für den erwarteten Kreditverlust (,,ex­
pected credit lass", ,,ECL") ebenfalls eine Wertberichtigung gemäß IFRS 9 gebildet, wobei die 
Anwendung der Wertberichtigungsmethodik nach IFRS 9 gemäß generellen Weisung der 
Zentralorganisation erfolgt. Bei der Ermittlung des ECL sind Schätzungen und Annahmen er­
forderlich. Diese umfassen ratingbasierte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, die 
gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete Informationen sowie Stufentransfers berück­
sichtigen. Zur angemessenen Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen am Immobilien­
markt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Unsicher­
heiten wurden die im Vorjahr vorgenommenen und im Anhang beschriebenen ECL Modelan­
passungen beibehalten. Zusätzlich wurden für das Risiko einer weiteren Verschlechterung der 
Immobilienmarktlage Post Model Adjustments für die Bereiche spekulative Immobilienfinan­
zierungen, Spezialfinanzierungen, die sich noch in der Grundstücksbevorratungs- oder Bau­
phase befinden und Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonitäten und Krediten mit va­
riabler Verzinsung gebildet. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der Wertberichtigungen 
in bedeutendem Ausmaß auf Annahmen und Schätzungen basiert, aus denen sich Ermessens­
spielräume und Schätzunsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Identifizierung und auf 
die Höhe der Wertberichtigungen ergeben. 

Meine Vorgehensweise in der Prüfung 

Bei der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden habe ich folgende wesentliche 
Prüfungshandlungen durchgeführt: 

Ich habe die Dokumentation der Prozesse zur Überwachung und Bildung von Wertberichti­
gungen für Forderungen an Kunden analysiert und beurteilt, ob diese Prozesse geeignet sind, 
Ausfälle zu identifizieren und die Werthaltigkeit dieser Forderungen angemessen abzubilden. 
Ich habe die relevanten Schlüsselkontrollen erhoben, deren Ausgestaltung und Umsetzung 
beurteilt und in Stichproben auf ihre Wirksamkeit getestet. In diesem Zusammenhang wurden 
auch die Prozesse und implementierten Kontrollen zur Bewertung von Immobiliensicherhei­
ten und zur Identifizierung von Kreditausfällen berücksichtigt. 
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In bewusst und zufällig ausgewählten Stichproben von Forderungen an Kunden habe ich un­
tersucht, ob Indikatoren für Ausfälle vorliegen. 

Im Bereich der Einzelwertberichtigungen bei signifikanten Forderungen habe ich Stichproben 
von Krediten untersucht, ob Ausfallsereignisse vorliegen und ob in angemessener Höhe Ein­
zelwertberichtigungen gebildet wurden. 

Bei den pauschalen Einzelrisikovorsorgen, den Portfoliorisikovorsorgen sowie den gegenüber 
dem vorhergehenden Jahresabschluss angepassten Risikomodellen habe ich die Zuverlässig­
keit der Verfahren und Modelle sowie der darin verwendeten Parameter kritisch dahingehend 
gewürdigt, ob diese geeignet sind, Vorsorgen in angemessener Höhe zu ermitteln. 

Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss zur Ermittlung 
von Wertberichtigungen für Kundenforderungen angemessen sind. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses 

für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank­
rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter­
nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sach­
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern ein­
schlägig - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Un­
ternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, ent­
weder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder ha­
ben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro­
zesses der Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Bankprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmä­
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprü­
fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer­
den als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise er­
wartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichi­
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor­
dern, übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt 
- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, plane Prüfungshandlungen als Reaktion
auf diese Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge­
eignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo­
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammen­
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon­
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an­
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech­
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar­
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden
Angaben.

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle­
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Ver­
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un­
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf­
werfen können. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit be­
steht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortfüh­
rung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

- Ich beurteile die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein­
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts­
vorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht
wird.
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- Ich tausche mich mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü­
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys­
tem, die ich während meiner Abschlussprüfung erkenne, aus.

- Ich bestimme von den Sachverhalten, über die ich mich mit dem Prüfungsausschuss ausge­
tauscht habe, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahres­
abschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach­
verhalte sind. Ich beschreibe diese Sachverhalte in meinem Bestätigungsvermerk, es sei
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sach­
verhalts aus oder ich bestimme in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in mei­
nem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird,
dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Inte­
resse übersteigen würden.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Bericht zum Lagebericht 

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor­
schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über­
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 

Ich habe meine Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des La­
geberichts durchgeführt. 

Urteil 

Nach meiner Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des ge­
wonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte 
Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 

Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch als gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtung hat mich als auftragsverantwortlichen Revisor mit der Durchführung der 
nach § 60 BWG und § 1 GenRevG gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2023 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 mit Beschluss vom 
12. Juni 2023 beauftragt.

Ich bin seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 auftragsverantwortlicher Revisor. 
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Unterzeichner

Datum/Zeit-UTC

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter
http://www.signaturpruefung.gv.at
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Volksbank Tirol AG BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 

AKTIVA € € € Vorjahr in T€ 

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken 

und Postgiroämtern 25.238.416,58 31.288 

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, 

die zur Refinanzierung bei der

Zentralnotenbank zugelassen sind:

a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 12.192.45 7,56 13.633 

b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken

zugelassene Wechsel --,-- 12.192.457,56 -- 13.633 

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 348.048.738,51 388.560 

b) sonstige Forderungen 11.240.643,29 359.289.381,80 11.975 400.535 

4. Forderungen an Kunden 2.947.054.028,79 2.892.999 

S. Schuldverschreibungen und andere

festverzinsliche Wertpapiere

a) von öffentlichen Emittenten --,-- --

b) von anderen Emittenten 18.147.329,15 18.147.329,15 11.987 11.987 

darunter:

eigene Schuldverschreibungen --,-- --

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere --,--
--

7. Beteiligungen 77.566.572,55 65.764 

darunter: 

an Kreditinstituten 63.404.956,09 51.593 

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 381.000,00 381 

darunter: 

an Kreditinstituten --

9. Immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens 4.945,55 9 

10. Sachanlagen 33.310.764,64 33.051 

darunter: 

Grundstücke und Bauten, die vom 

Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen 

Tätigkeit genutzt werden 25.106.699,68 24.628 

11. Anteile an einer herrschenden oder

an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft --,--
--

darunter: 

Nennwert --,-- --

12. Sonstige Vermögensgegenstände 8.462.442,85 9.034 

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,

aber noch nicht eingezahlt ist --,-- --

14. Rechnungsabgrenzungsposten 176.909,55 202 

1 S. Aktive latente Steuern 10.629.424, 75 14.444 

SUMME DER AKTIVA 3.492.453.673,77 3.473.332 

Posten unter der Bilanz 

1. Auslandsaktiva 221.953.763,60 218.364 
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 

PASSIVA € € € Vorjahr in T€ 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

a) täglich fällig 117.952.242,52 156.072 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 506.241.240,54 624.193.483,06 234.915 390.988 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
a) Spareinlagen 770.449.172,85 854.005 

darunter: 

aa) täglich fällig 675.023.038,96 696.295 

bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 95.426.133,89 157.709 

b) Sonstige Verbindlichkeiten 1.662.781.284,84 2.433.230.457,69 1.802.489 2.656.495 

darunter: 

aa) täglich fällig 1.368.698.715,83 1.402.824 

bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 294.082.569,01 399.664 

3. Verbriefte Verbindlichkeiten 
a) begebene Schuldverschreibungen --,-- --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten --,-- --,-- 1.187 1.187 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 6.909.531,78 11 .873 

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.690.019,15 1.051 

6. Rückstellungen 
a) Rückstellungen für Abfertigungen 6.497.581,00 6.404 
b) Rückstellungen für Pensionen 6.777.634,00 5.534 

C) Steuerrückstellungen 815.657,79 --
d) sonstige 8.431 .957,06 22.522.829,85 18.143 30.083 

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken 12.250.000,00 12.250 

7. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 7.222.913,58 7.222 
8. Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 --,-- --
darunter: P{Uchtwandelschuldverschreibungen 

gemäß § 26a BWG --,-- --
Sb. Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG --

9. Gezeichnetes Kapital 20.429.824,62 20.429 

10. Kapitalrücklagen 

a) gebundene 132.627.911,49 132.627 

b) nicht gebundene 1.244.412,42 133.872.323,91 1.244 133.872 

11 . Gewinnrücklagen 

a) gesetzliche Rücklage 197.185,57 197 
b) satzungsmäßige Rücklagen --,-- --
c) andere Rücklagen 184.597.844,36 184.795.029,93 162.597 162.795 

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG 42.823.839,55 42.823 

13. Bilanzgewinn 2.513.420,65 2.259 

SUMME DER PASSIVA 3.492.453.673, 77 3.473.332 

Posten unter der Bilanz 

1. Eventualverbindlichkeiten 927.375.413,75 723.056 
darunter. 

a) Akzepte und lndossamentverbindlichkeiten aus 

weitergegebenen Wechseln --, -- --
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung 

aus der Besteltung van Sicherheiten 927.375.413,75 723.056 

2. Kreditrisiken 328.647.982,95 333.249 
darunter. Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschä~en --,-- --

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften --,-- --
4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 406.227.776,52 389.566 
darunter. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 

19.810.001 ,60 18.253 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnuna (EU) Nr. 575/2013 

5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 --,-- --
darunter: 

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(horte Kernkapitalquote in %) --,-- --,--
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 1 lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(Kernkapitalquote in %) --,-- --,--
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 

Abs. 1 lit c der Verordnung /EU) Nr. 575/2013 

(Kernkapitolquote in %) --,--
6. Auslandspassiva 342.828.856,51 507.043 
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Volksbank Tirol AG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022 

€ € € Vorjahr in T€ 

1. Zinsen und ähnliche Erträge 59.532.069,49 49.878 

darunter. 

aus festverzinslichen Wertpapieren 243.033,38 247 

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.723.467,68 -3.787 

1. NETTOZINSERTRAG 54.808.601 ,81 46.091 
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 

a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und 

nicht festverzinslichen Wertpapieren --,-- --

b) Erträge aus Beteil igungen 253.648,38 78 
c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen --,-- 253.648,38 -- 78 

4. Provisionserträge 37.869.818, 75 38.993 
5. Provisionsaufwendungen -1.842.860,90 -2.034 
6. Erträge/ Aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- --

7. Sonstige betriebliche Erträge 10.969.184,29 2.645 

II. BETRIEBSERTRÄGE 102.058.392,33 85.774 

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

a) Personalaufwand -28.232.525,50 -26.929 

darunter. 

aa) Löhne und Gehälter -19.302.978,25 -19.747 

bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale 

Abgaben und vom Entgelt abhängige 

Abgaben und Pflichtbeiträge -5.083.083,25 -5.164 

cc) sonstiger Sozialaufwand -594.324,61 -663 

dd) Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung -657.016,24 -677 

ee) Dotierung der 

Pensionsrückstellung -1.243.098,00 -169 

ff) Aufwendungen für Abfertigungen und 

Leistungen an betriebliche 

Mitarbeitervorsorgekassen -1.352.025, 15 -505 

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -33.625.915,74 -61 .858.441,24 -34.344 -61 .273 

9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 

und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände -2.704.738,81 -2.822 

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -322.039,76 -604 

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -64.885.219,81 -64.700 

IV. BETRIEBSERGEBNIS 37.173.172,52 21 .074 

11.+12. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu 

Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sowie 

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und 
aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisken -1.718.177,60 5.013 

13.+14. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie 

Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen 

sowie Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, 

die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen -860.009,26 -485 

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 34.594.985,66 25.602 
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€ € € Vorjahr in T€ 

15. Außerordentliche Erträge --,-- --
darunter: 

Entnahmen aus dem Fonds 

für allgemeine Bankrisiken --

16. Außerordentliche Aufwendungen --,-- --
darunter: 

Zuweisungen zum Fonds 

für allgemeine Bankrisiken --,-- --

17. Außerordentliches Ergebnis --
(Zwischensumme aus Posten 15 und 16) 

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -9.370.610,69 -3.579 

19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -1 .152.688,64 -1 .404 

VI. JAHRESÜBERSCHUSS 24.071 .686,33 20.618 

Dotierung (-) Auflösung(+) Dotierung(-) Auflösung(+) 

20. Rücklagenbewegung -22.000.000,00 --,-- -22.000.000,00 -18.500 -- -18.500 

davon: 

Haftrücklage --,-- --,- - -- --

VII. JAHRESGEWINN 2.071.686,33 2.118 

21. Gewinnvortrag 441 .734,32 141 

VIII. BILANZGEWINN 2.513.420,65 2.259 

Innsbruck, am 28. März 2023 

Volksbank Tirol AG 

Vorstand 

~ 
Dir. Mag. Martin Holzer 
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Volksbank Tirol AG 

ANHANG zum JAHRESABSCHLUSS 2022 

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Bestimmungen des Bankwesengesetzes und des 
Untern eh mensg esetzbuch es. 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 
Generalnorm, die die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens fordert, aufgestellt. 

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung sowie 
des Stetigkeitsgrundsatzes in der Bewertung beachtet und von der Fortführung des Unternehmens 
ausgegangen. 

Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäftes Rechnung 
getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle 
erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder einem vorhergehenden Geschäftsjahr 
entstanden sind, wurden berücksichtigt. 

Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden auf volle Tausend Euro (TEUR) gerundet und sind im Anhang in 
Klammern angemerkt, in der Summenbildung sind daher Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen. 

Die Form der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vorjahr 
unverändert. 

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem entsprechenden 
Mittelkurs bewertet. 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die durch sonstige Sicherungsgeschäfte gedeckt waren, wurden unter 
Berücksichtigung dieser Geschäfte bewertet. 

Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Umlaufvermögen iSd UGB) 

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 

Die Folgebewertung erfolgt zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert gern. § 207 UGB iVm § 189a Z 4 UGB. Die 
Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen erfolgt gemäß IFRS 9 unter Beachtung der Empfehlungen 
,,Gemeinsames Positionspapier des AFRAC und FMA - Fragen der Folgebewertung bei Kreditinstituten". 

Für finanzielle Verträge, die Schuldinstrumente sind, kommt folgender Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsatz (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit) zur Anwendung: Sofern im 
Ursprungsvertrag keine entsprechende Möglichkeit zu einer Vertragsanpassung bestand, wird im Falle einer 
späteren - nicht erheblichen - Vertragsanpassung eine Wertminderung des Schuldinstruments erfasst. Im Falle 
einer erheblichen Vertragsanpassung wird der Buchwert des (alten) Schuldinstruments vor Vertragsanpassung 
ausgebucht und der beizulegende Zeitwert des (neuen) Schuldinstrumentes nach Vertragsanpassung 
eingebucht. 

Grundsatz der Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen auf Kreditforderungen 

Für die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie für die regelmäßige Rekalibrierung der 
Risikoparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fallen z.B. Ausfallszeitreihen oder 
Portfolio-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z.B. makroökonomische Prognosen der EZB, 
haben ebenfalls für den gesamten Verbund Gültigkeit. Somit besteht grundsätzlich methodische Einheitlichkeit 
für sämtliche Aspekte in der Ermittlung der Wertminderung in allen Verbundbanken. Verbundbank-individuelle 
Methoden bzw. Vorgehensweisen bilden die absolute Ausnahme und unterliegen einer strengen Governance 
im Verbund. 
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Allgemeiner Ansatz für Risikovorsorgen: Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder 
des Gesamtlaufzeit-ECL erfasst. Dies richtet sich danach, ob sich das Kreditrisiko für das Finanzinstrument seit 
dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat. Änderungen in der Höhe der Risikovorsorge sind als 
Wertaufholung oder Wertminderungsaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. 

Monatlich findet ein Prozess für die Bewertung der Kreditforderungen mit dem Auftrag an die für das Risiko 
zuständigen Organisationseinheiten statt, auf Basis aktueller Entwicklungen einen Vorschlag für den 
Kreditrisikovorsorgebedarf zu erstellen. Das Wertminderungsmodell beruht dabei auf der Prämisse erwartete 
Verluste abzubilden. Dadurch werden nicht nur eingetretene Verluste, sondern auch erwartete Verluste erfasst. 
Dabei wird differenziert, ob sich das Ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte seit ihrem Zugang wesentlich 
verschlechtert hat oder nicht. Wenn sich das Ausfallrisiko zum Abschlussstichtag seit dem erstmaligen Ansatz 
nicht wesentlich erhöht hat, wird der erwartete Verlust in Höhe des erwarteten 12-Monats-Expected-Credit­
Loss (,, 12-M-ECL"; Stufe 1) bemessen. Liegt eine wesentliche Verschlechterung oder ein Ausfall vor, so sind ab 
diesem Zeitpunkt sämtliche erwartete Verluste über die gesamte Laufzeit (,,Gesamtlaufzeit-ECL"; Stufen 2 und 
3) zu erfassen. 

Ausnahmeregelungen bestehen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Für diese Vermögenswerte 
müssen (Forderungen ohne wesentliche Finanzierungskomponente) bzw. dürfen (Forderungen mit 
wesentlicher Finanzierungskomponente und Leasingforderungen) bereits bei Zugang sämtliche erwartete 
Verluste berücksichtigt werden. Das Wahlrecht des vereinfachten Verfahrens auf Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen oder Leasingforderungen wurde nicht ausgeübt, da entweder derartige Forderungen derzeit 
nicht vorkommen oder unwesentlich sind. 

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlechterung 
gemessen. übersteigt diese einen definierten Schwellenwert, wird die Risikovorsorge des finanziellen 
Vermögenswerts mit der Gesamtlaufzeit-ECL erfasst. Zusätzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 
Tagen, die Einstufung als „forborne" oder der Wechsel des Kunden in die lntensivbetreuung als eine signifikante 
Erhöhung des Kreditrisikos interpretiert. 

Ein objektiver Hinweis auf Wertminderung wird mit einem Herabstufen des Kunden in die Ausfallsrating klasse, 
das grundsätzlich durch 15 definierte Ausfallevents ausgelöst werden kann, gleichgesetzt. Die Ausfallsdefinition 
entspricht den Vorgaben des CRR Art. 178. 

Angaben zur Berechnungslogik: 

- Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder für einen 12-Monatszeitraum oder für die gesamte 
Restlaufzeit berechnet. 

- Einzelgeschäfts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf Einzelgeschäftsebene 
erfolgt in der Regel für Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Mindestobligogröße (sog. Verbund ­
Metakunden-Obligo) von TEUR 750 (Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen). Für alle anderen 
Kreditobligos wird die Berechnung zwar ebenfalls für jedes Geschäft einzeln durchgeführt, die dazu 
verwendeten Parameter (PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien/Gruppen mit denselben 
Risikocharakteristika abgeleitet (Portfoliowertberichtigungen/-rückstellungen und pauschale 
Einzelwertberichtigungen/Rückstellungen). 

- Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von mindestens zwei wahrscheinlichkeitsgewichteten 
Szenarien ermittelt. 

- Erwartete cash-flows: Für die Ermittlung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben für die Schätzung der 
erwarteten cash-flows (Ermittlung Sicherheiten cash-flows, cash-flows aus dem laufenden Betrieb, etc.). 

- Zeitwert des Geldes: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des Geldes und stellt damit einen 
diskontierten Wert dar. 

- Berücksichtigung von verfügbaren Informationen: Für die Berechnung der Wertminderung werden 
schuldnerspezifische, geschäftsspezifische und makroökonomische Informationen über vergangene Ereignisse, 
aktuelle Bedingungen und Prognosen über die Zukunft im Rahmen der angewendeten PD-, LGD- und cash­
flow Modelle berücksichtigt. 
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Gemäß den internen Vorgaben werden Kreditkunden mit einem internen Rating von 4C bis 4E (Watchlist­
Loans) und alle anderen Kreditkunden, bei denen sonstige Hinweise ausfallsbedrohender Art bestehen, d.h. 
dass die vertragskonforme Rückführung gefährdet erscheint, einer intensiveren Prüfung unterzogen. Für un­
oder teilbesicherte Engagements wird ein entsprechender Risikovorsorgebedarf erfasst. Bei Non-Performing­
Loans (Ratingklasse SA- SE) wird bei Verwendung von Einzelwertberichtigungsverfahren die Angemessenheit 
der Höhe der Risikovorsorge regelmäßig überprüft. 

Für unwiderrufliche Kreditzusagen und Finanzgarantien werden Wertminderungen unter Anwendung des für 
Kreditforderungen verwendeten Verfahrens ermittelt und als Rückstellungen ausgewiesen. 

Risikovorsorgen und Wertberichtigung Stage 1 und 2 in Bezug auf die COVID-19 Krise 

Im Jahresabschluss 2022 werden keine Post-Model Adjustments in Bezug auf die Covid-19 Krise gebildet. 

Im Jahresabschluss 2021 wurden Post Model Adjustments bilanziell erfasst; vorwiegend bei Kunden in den 
stark von der Pandemie betroffenen Branchen. Die Entwicklung der Ausfallsraten dieser Branchen während des 
Jahres 2022 blieb sehr positiv. 

Die Ausfallsraten des Volksbanken-Verbunds und die makroökonomischen Indikatoren haben sich in den 
Jahren 2020 und 2021 entkoppelt. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Wirtschaftsleistung konnten in diesem 
Zeitraum deutlich reduzierte Ausfallsraten beobachtet werden. Allerdings führten die schwerwiegenden 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das erhöhte Maß 
an Unsicherheit im Zusammenhang mit den Lock-downs zum Jahresende 2021 zu einem anhaltenden Bedarf 
an Post-Model Adjustments bei der Ermittlung der erwarteten Kreditverluste. Die befürchteten Klippen- bzw. 
Nachholeffekte haben sich nicht materialisiert. 

Im Rahmen der jährlichen Aktualisierung der Ratings der Kunden der betroffenen Branchen wurde 
insbesondere geprüft, ob die vorliegenden wirtschaftlichen Unterlagen auf eine staatliche Überförderung 
hindeuten können. Es wurden für solche Kunden manuelle Korrekturen (Ratingherabstufungen) vorgenommen, 
um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden. 

Risikovorsorgen und Wertberichtigung Stage 1 und 2 in Bezug auf die Inflation und die Ukraine-Krise 
bei Unternehmenskunden 

Die Volksbank Tirol AG hat keine materiellen Exposures, die direkt vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen sind. 

Dabei gilt für die Verbundbanken: Indirekt haben vor allem die deutliche Erhöhung der Energie- und 
Materialpreise, die Lieferkettenprobleme und der Anstieg der Inflation eine Auswirkung auf die wirtschaftlichen 
Ergebnisse bzw. Bonität unserer Kunden. Die erwartete Auswirkung der Inflation auf Portfolioebene ist jedoch 
nicht eindeutig bestimmbar. Viele Unternehmenskunden sind in der Lage, die Kostenerhöhungen an deren 
Endkunden teilweise oder komplett weiterzugeben und die Bruttogewinne zu steigern. So wurde beispielsweise 
im Rahmen der Analyse der Zusammenhänge zwischen Ausfallsraten von Unternehmenskunden und 
makroökonomischen Variablen eine negative Korrelation der Portfolio-Ausfallsraten mit dem Ölpreis 
festgestellt (d.h. über den betrachteten Zeitraum ab 2008 hängt ein steigender Ölpreis mit sinkenden 
Ausfallsraten zusammen). Diese statistisch festgestellte Korrelation wurde aus dem Modell aus qualitativen 
Gründen und in Anbetracht der Länge der Ausfallszeitreihe ausgeschlossen. Sie ist jedoch ein Indiz dafür, dass 
höhere Energie- und Produktionskosten nicht notwendigerweise mit steigenden Ausfallsraten über das 
Gesamtportfolio zu assoziieren sind, sondern unter Umständen sogar eine gegenläufige Auswirkung haben 
können. Um die aktuellen Entwicklungen adäquat abzubilden, wurde eine granulärere Herangehensweise auf 
die Ebene der einzelnen Kreditnehmer gewählt. 

Im Verbund werden Kreditreviews und interne Ratingsysteme verwendet, um Kreditnehmer, deren Bonität im 
Zusammenhang mit den aktuellen geopolitischen Verwerfungen durch den Russland-Ukraine-Krieg wesentlich 
beeinträchtigt wurde, zu identifizieren. Auf Basis von zentral vorgegeben Handlungsempfehlungen für 
Kreditbeantragungen bzw. -reviews wurden bei Kommerzkunden die Auswirkungen auf Energiekosten, 
Lieferkettenprobleme sowie die Auswirkungen auf die Baukosten hinterfragt und bei der Risikobeurteilung 
berücksichtigt. Ein besonderer Fokus dabei lag auf die Branchen produzierendes Gewerbe, Bauindustrie, 
Immobilienentwickler und Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten mit folgenden Prüfpunkten im 
Zuge der Anträge bzw. Reviews: 
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- Energiekosten: Ein deutlicher Anstieg der Energiepreise kann die Kostenstruktur der Kunden der Bank 
verändern. In der Stellungnahme zum jeweiligen Kreditantrag bzw. -review wurde dokumentiert, ob nach einer 
Verdoppelung der Energiekosten dieser Anstieg leistbar ist oder zu einer Verlustsituation führen wird. 

- Lieferkettenproblematik: Analysiert wurden die Beschaffbarkeit der Rohstoffe/Materialien; zu welchen 
Preisen; sowie die Möglichkeit der Weitergabe der erhöhten Gestehungskosten an den Kunden. In der 
Stellungnahme zum jeweiligen Kreditantrag bzw. -review wurde dokumentiert, ob ein aus den vorgenannten 
Parametern resultierender Umsatz- /Rohertragseinbruch leistbar ist oder zu einer Verlustsituation führt. 

- Auswirkung Baukostenerhöhung: Analysiert wurden die erschwerten Finanzierungsbedingungen bzw. 
erhöhtes Erfordernis von Eigenmitteln, die Möglichkeit der Weitergabe der erhöhten Gestehungskosten an den 
Käufer / Konsumenten; sowie die Verkleinerung oder zeitliche Verschiebung von Bauaufträgen und 
Immobilienprojekten. In der Stellungnahme wurde dokumentiert, ob aus den vorgenannten Parametern eine 
Gewinnreduktion oder eine Verlustsituation aus einem finanzierten Projekt entsteht. 

Falls dabei ein entsprechendes Risiko erkannt wurde, welches in der wirtschaftlichen Kundeneinschätzung zu 
einer Verlustsituation führen kann, wurde der Warnhinweis „Negativer Geschäftsverlauf" im Rating gesetzt. 
Dadurch wurde eine Ratingherabstufung generiert und damit höhere Risikovorsorgen gebildet. 

Risikovorsorgen und Wertberichtigung Stage 1 und 2 in Bezug auf die Inflation und die Ukraine-Krise 
bei Bankenforderungen 

Die Bankenforderungen der Volksbank Tirol AG zeichnen sich mit einem sehr guten Risikoprofil und 
unterdurchschnittliche Betroffenheit von möglichen adversen makroökonomischen Szenarien aus. Für dieses 
Teilportfolio wird daher abweichend von den restlichen Forderungen eine Szenario-Gewichtung von 68 % 
Baseline und 32 % Adverse herangezogen. 

Risikovorsorgen und Wertberichtigung Stage 1 und 2 in Bezug auf die Inflation und die Ukraine-Krise 
bei Privatkunden 

Aufgrund der hohen Inflation wird im Privatkunden-Portfolio ein Rückgang der Kaufkraft im Verbund erwartet. 
Hinzu kommt der Anstieg der Zinsen, wodurch die Kreditraten bei Darlehen mit variabler Verzinsung ebenfalls 
steigen. Die Geschäftspolitik mit Fokus auf private Wohnraumfinanzierungen und ohne Konsumkreditportfolio 
wirkt aus folgenden Gründen risikomindernd in Bezug auf die erwarteten Ausfallsraten: 

- Anpassungen des Konsumverhaltens: Es ist zu erwarten, dass die Kunden auf die Inflation angemessen 
reagieren bzw. deren Konsumverhalten anpassen, bevor es zu einer Überfälligkeit bei der 
Wohnraumfinanzierung kommt. 

- Wohnraumfinanzierungen werden überwiegend an Kunden mit einer guten Ausgangsbonität vergeben. 
Abgesehen von den Risiken im Zusammenhang mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit- welche ohnehin über 
das Makromodell bzw. über die makroökonomischen Szenarien abgebildet sind - ist zu erwarten, dass Effekte 
aus erhöhter Inflation nur temporärer Natur sind und über die Zeit diese Effekte durch entsprechende Lohn­
und Gehaltsanpassungen ausgleichen werden. 

- Fixzinskredite: Der Anteil von Fixzinskrediten - bei denen keine zusätzliche Belastung durch das steigende 
Zinsniveau entsteht - wurde über die letzten Jahre verbundweit konsequent erhöht, bei den Darlehen an 
Privatkunden mit einer Restlaufzeit über 20 Jahren, dessen Kreditraten besonders sensitiv gegenüber 
steigenden Zinsen sind, liegt dieser Anteil verbundweit bei über 25 %. 

Auf Basis der Analyse der historischen Ausfallszeitreihen von Privatkunden (ab 2008) wurden die 
Arbeitslosenquote und das BIPs als die erklärenden makroökonomischen Variablen gewählt. Die Entwicklungen 
der Zins- und Inflationsraten erwiesen sich als nicht geeignet. So wurde beispielsweise eine negative 
Korrelation zwischen den Portfolio-Ausfallsraten mit der zweiten Ableitung des 10-Jahres-Swapsatz festgestellt 
(d.h. über den betrachteten historischen Zeitraum ab 2008 hängt ein schnell sinkender 10-Jahres-Swapsatz mit 
steigenden Ausfallsraten zusammen - und umgekehrt). Diese statistisch festgestellte Korrelation wurde aus 
dem Modell aus qualitativen Gründen und in Anbetracht der Länge der Ausfallszeitreihe sowie der intrinsischen 
Abhängigkeit der Zinsentwicklung mit der Arbeitslosenquote - welche ohnehin Teil des Modells ist -
ausgeschlossen. Es ist jedoch ein Indiz dafür, dass steigenden Zinsen und Inflation nicht notwendigerweise mit 
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steigenden Ausfallsraten über das Gesamtportfolio zu assoziieren sind - zumindest solange sich die 
Arbeitslosenquote nicht verschlechtert. 

Ausgestaltung der makroökonomischen Szenarien 

Die Ausgestaltung der makroökonomischen Szenarien richtet sich im Verbund an die seitens EZB / OeNB 
veröffentlichen Szenarien per Ende Juni 2022. 

Im Baseline Szenario wird von einer wesentlichen Abkühlung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
ausgegangen. Nach einem sehr hohen BIP Wachstum in Österreich in den ersten 2 Quartalen 2022 wird über 
die Periode 06/2022 bis 06/2023 (Prognosejahr 1) ein leicht positives Wachstum ( +0,3 %) erwartet. Die 
wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 verlangsamt sich. Die Arbeitslosenquote bleibt defacto stabil und die 
Creditspreads (Spreads zwischen den 10-jährigen österreichischen und deutschen Staatsanleihen), beginnend 
von einem historisch gesehen sehr hohen Stand von ca. 60 Basispunkte sinken langsam auf ca. 40 Basispunkte 
bis zum Ende der 3-jährigen Prognoseperiode (der historische Durchschnittswert der Creditspreads liegt bei 
ca. 26 Basispunkten). 

Im Adverse Szenario wird von einem Energielieferstopp und wesentlichen Lieferengpässen u.a. bei den 
Industriebranchen über 4 Quartale ausgegangen. Im Prognosejahr 1 wird von einem BIP-Rückgang in 
Österreich von ca. -7,6 % ausgegangen. Diese starke Rezession ist entsprechend dem Szenario von kurzer 
Dauer und wird von einer wirtschaftlichen Erholung in den Prognosejahren 2 und 3 gefolgt. Die Annahmen für 
das Prognosejahr 1 sind im Hinblick auf die Bildung von Risikovorsorgen wesentlicher als die Annahmen für 
die Prognosejahre 2 und 3. Einerseits werden für Kundenforderungen in Stage 1 die erwarteten Verluste unter 
Berücksichtigung der zukunftsorientierten Szenarien über 1 Jahr ermittelt. Auch in Stage 2 spielt das 
Prognosejahr 1 eine wesentliche Rolle, da das Modell für die Jahre 2 und 3 eine autoregressive Komponente 
beinhaltet und dadurch die starke Rezession im Prognosejahr 1 über die gesamte Prognoseperiode für die 
Schätzung der Ausfallswahrscheinlichkeit fortschreibt. Hinzu kommen die Effekte aus der prognostizierten 
Entwicklung der weiteren Variablen des Modells: sowohl die Arbeitslosenquote als auch die Creditspreads 
(Spreads zwischen den 10-jährigen österreichischen und deutschen Staatsanleihen) steigen. Hierbei ist der 
Anstieg der Creditspreads wesentlich, und zwar bis Ende von Prognosejahr 1 von 60 auf 80 Basispunkte. 
Insgesamt hat das Adverse Szenario einen Stress-Charakter und drückt das sehr hohe Maß an den 
gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg aus. 

Bei der Gewichtung der makroökonomischen Szenarien wird vor allem die Risikosituation und 
Zusammensetzung des Verbundportfolios berücksichtigt. 

Auf Gesamtportfolioebene bewegten sich die Ausfallsraten während des Jahres 2022 weiterhin auf einem 
unterdurchschnittlichen Niveau. Bei weiteren Risikoindikatoren, wie die NPL Quote oder Forbearance Ratio 
wurde ebenfalls eine neutrale bis leicht positive Entwicklung beobachtet. Die aktuelle Risikosituation des 
Verbundportfolios hat daher keine Indizien, die auf eine wesentliche Verschlechterung entsprechend dem 
Adverse Szenario hindeuten. In weiterer Folge ist die interne Methodik zur Ableitung der Szenario­
Gewichtungen grundsätzlich anwendbar. 

Ausgangsbasis für diese interne Methodik ist eine Herangehensweise basierend auf drei Szenarien: Baseline 
Szenario, mit einer Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom Baseline Szenario abweichenden Szenarien -
optimistisch und pessimistisch - mit einer Gewichtung von jeweils 20 %. Allerdings beinhalten die im Juni 2022 
seitens EZB/ OeNB veröffentlichen Szenarien keine optimistische Sicht. Es wird daher angenommen, dass das 
Baseline Szenario die optimistische Sicht subsummiert. Somit wird eine Ausgangsgewichtung für die interne 
Methodik von 80 % Baseline und 20 % Adverse festgelegt. Anschließend werden verbundspezifische 
Kennzahlen ermittelt, um eine spezifische Gewichtung zu ermitteln. Folgende verbundspezifische Kennzahlen 
kommen hierbei zur Anwendung: 

- Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung der einzelnen Branchen im Vergleich mit der durchschnittlichen 
Entwicklung der Wirtschaftsleistung in Österreich, gewichtet mit den jeweiligen Exposures und 
Ausfallswahrscheinlichkeiten. Dabei wird die Tatsache, dass die Branchenzusammensetzung des 
Verbundportfolios nicht ident mit der Zusammensetzung der Gesamtwirtschaft von Österreich ist, 
berücksichtigt. 

Anhang ./B Finanzinformationen zum 31.12.2022 Jahresabschluss 2022



- Die beobachteten Ratingmigrationen über die Referenzperiode von einem Jahr (Juni 2021 bis Juni 2022). Es 
werden die Ratingherabstufungen (insb. die wesentlichen Herabstufungen in die bonitätsschwächeren 
Ratingstufen) als Indikator für eine erwartete (negative) Entwicklung der Portfolio-Qualität interpretiert. Im 
Zuge der Analysen wurde eine ausbalancierte Entwicklung der Ratings über die Referenzperiode festgestellt. 

Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung der einzelnen Branchen, sowie die beobachteten Ratingmigrationen 
im Portfolio werden gemäß der definierten Methodik aggregiert und dadurch die Ausgangsgewichte der 
Szenarien verschoben. Die Anwendung der internen Methode zur Bestimmung der Szenario-Gewichtung ergibt 
eine Gewichtung von 68 % Baseline-Szenario und 32 % Adverse-Szenario. 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse, der drohenden Gefahr einer Stagflation, und der gesamtwirtschaftlichen 
Unsicherheiten wurde entschieden, anstatt der methodisch ermittelten Gewichtung von 68 % Baseline und 
32 % Adverse eine angemessene Vorgehensweise zu wählen und eine Gewichtung von 25 % Baseline und 75 % 
Adverse vorzunehmen. 

Bei der Festlegung der Gewichtung von 25 % Baseline und 75 % Adverse wurden mehrere Varianten untersucht 
und mit historischen Erfahrungswerten verglichen. Mit der gewählten Gewichtung von 25 % Baseline und 75 % 
Adverse übersteigt der Bestand der Risikovorsorgen das Lebendportfolio den einjährigen Expected Lasses nach 
ICA-AP/CRR-Definition (ermittelt mit den Through-The-Cycle Ausfallswahrscheinlichkeiten über 1 Jahr) um den 
Faktor 4,2. Zum Höhepunkt der COVID-19 Krise (Bilanzstichtag 31 .12.2020) ergab sich durch Einbuchung von 
COVID-19-bedingten Post-Model-Adjustments ein vergleichbares Bild. Somit werden die aktuellen 
Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Inflation und des Russland-Ukraine-Krieges ähnlich hoch bewertet 
wie die Unsicherheiten zum Höhepunkt der COVID-19 Krise. 

Aufgrund der vorgenommenen Erhöhung der Gewichtung des Adverse-Szenarios wird derzeit bei den 
wesentlichen Kundengruppen keine Notwendigkeit gesehen, weitere Modellanpassungen vorzunehmen. 

Wertberichtigungen Stage 3 

Die positiven Entwicklungen im Bereich der ausgefallenen Kunden haben sich trotz der beiden oben 
beschriebenen Krisen auch im Jahr 2022 weiter fortgesetzt. 

Vom Wahlrecht des § 57 Abs 1 BWG wurde wie im Vorjahr Gebrauch gemacht. 

Finanzanlagevermögen iSd UGB 

Der Ansatz von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und sonstigen Anteilsrechten erfolgte 
zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips. 

Der Ansatz der in anderen Aktivposten enthaltenen Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgte zum 
gemilderten Niederstwertprinzip. 

Vom Wahlrecht der zeitanteiligen Abschreibung gemäß§ 56 Abs 2 BWG wurde Gebrauch gemacht. 

Für alle wesentlichen Beteiligungen erfolgt jährlich eine Beurteilung des Wertansatzes. Bei Auftreten negativer 
Entwicklungen bei einer Gesellschaft wird diese Beurteilung auch anlassbezogen durchgeführt. Der Wert einer 
Beteiligung wird dabei auf Basis der Planungszahlen der Beteiligung mittels Discounted-Cash-Flow- Methode 
bzw. Discounted-Earnings-Methode ermittelt und dem Buchwert gegenübergestellt. Der 
Diskontierungszinssatz wird auf Basis aktueller Vergleichsdaten festgelegt. Sollten keine ausreichenden 
Informationen für eine Discounted-Cash-Flow Bewertung verfügbar sein, werden auch andere Verfahren zur 
Überprüfung der Wertansätze herangezogen. 

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear 
vorgenommen. 

Die Abschreibungsdauer beträgt für Gebäude zwischen 25 und 67 Jahren, für die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung zwischen 3 und 20 Jahren und für die immateriellen Vermögensgegenstände zwischen 1 
und 3 Jahren. 

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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Die Abfertigungsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1, 19 % (Vorjahr 1, 15 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 7-
Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 11 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Es wurde eine zukünftige Gehaltssteigerung in Höhe von 3,80 % (Vorjahr: 2,50 %) berücksichtigt. 

Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt. 

Für die Berechnung wurde die Pensionsversicherungstafel „AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die 
Pensionsversicherung, Angestelltenbestand" herangezogen. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1, 19 % (Vorjahr 1, 15 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 7-
Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 11 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,80 % (Vorjahr: 2,50 %) und die zukünftige 
Pensionssteigerung in Höhe von 3,00 % (Vorjahr: 1,70 %) angesetzt. 

Das Pensionsantrittsalter bei Männern wurde mit 65 Jahren festgesetzt. Bei Frauen wurde die stufenweise 
Anhebung von 60 Jahren auf 65 Jahre ab den Geburtenjahrgängen 1963 bei der Festsetzung berücksichtigt. 

Die Rückstellung für Jubiläumsgelder wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren ermittelt. 

Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1, 19 % (Vorjahr 1, 15 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um einen 7-
Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 11 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,80 % (Vorjahr: 2,50 %) angesetzt. 

In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und, der Höhe oder dem Grunde nach, ungewisse Verbindlichkeiten mit 
den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung erforderlich sind. 

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kreditinstitute 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kreditinstitute 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

täglich fällig 348.048. 738,51 388.561 

bis drei Monate 10.146.801,48 11.572 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.093.841,81 403 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 0,00 0 

mehr als fünf Jahre 0,00 0 

nicht täglich fällig 11 .240.643,29 11.975 

Forderungen an Kreditinstitute gesamt 359.289.381,80 400.536 
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Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kunden 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kunden 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
täglich fällig 75.428.324,21 87.934 
bis drei Monate 72.142.787,91 80.513 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 259.487.598, 10 236.618 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 878.678. 763,52 874.949 

mehr als fünf Jahre 1.661 .316.555,05 1.612.985 

nicht täglich fällig 2.871 .625. 704,58 2.805.065 

Forderungen an Kunden gesamt 2.947.054.028, 79 2.892.999 

Nachrangige Forderungen und Vermögensgegenstände 

nachrangige Forderungen und Vermögensgegenstände 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
Forderungen an Kunden 588.560,00 589 

gesamt 588.560,00 589 

Im Folgejahr fällige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Aktivposten 2, 
3, 4 und 5 gern. § 64 Abs 1 Z 7 BWG 

Im auf den Bilanzstichtag folgendem Geschäftsjahr werden Forderungen aus Schuldverschreibungen und 
anderen festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von EUR 4.184.188,00 (Vorjahr: TEUR 5.639) fällig . 

Aufgliederung der zum Börsehandel zugelassenen Wertpapiere nach Bilanzposten gern. § 64 Abs 1 Z 10 
BWG 

Börsennotierte Wertpapiere 
31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
Schuld1.erschreibungen und andere fest1.erzinsliche Wertpapiere 18.097.860,00 11.972 

Aufgliederung der zum Börsehandel zugelassenen Wertpapiere nach Art der Bewertung gern. § 64 Abs 
1 Z 11 BWG 

Zum Börsehandel zugelassene Wertpapiere, die wie 31.12.2022 Vorjahr 
Anlagevermögen gern. § 56 Abs 1 BWG bewertet werden in EUR in TEUR 
Schuld1.erschreibungen und andere fest1.erzinsliche Wertpapiere 18.097.860,00 11 .972 

Als Kriterium zur Unterscheidung ob, die Bewertung gern. § 56 Abs 1 BWG wie Anlagevermögen erfolgt, ergibt 
sich aus der beim Vermögensgegenstand dokumentierten Behalteabsicht und der daraus folgenden Widmung. 

Hinweis zur Führung des Handelsbuchs gern.§ 64 Abs 1 Z 15 BWG 

Im Geschäftsjahr wurde, so wie im Vorjahr, kein Handelsbuch geführt. 

Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens 

Bei festverzinslichen Wertpapieren, die die Eigenschaft von Finanzanlagen haben, wurden außerplanmäßige 
Abschreibungen in Höhe von EUR 2.306.231,62 (Vorjahr: TEUR 51) nicht vorgenommen, da davon auszugehen 
ist, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist. 

Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den 
Anschaffungskosten und den niedrigeren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs 2 BWG zeitanteilig 
abgeschrieben wird, beträgt EUR 228.554,24 (Vorjahr: TEUR 811). 
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Verbriefte und unverbriefte Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 

Verbriefte und unverbriefte Forderungen an Unternehmen, mit denen 31.12.2022 Vorjahr 
ein Beteiligungsverhältnis besteht: in EUR in TEUR 

Forderungen an Kreditinstitute 359.128.947,94 400.432 

Forderungen an Kunden 4.980.862,27 8.701 

gesamt 364.109.810,21 409.133 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 31.12.2022 Vorjahr 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: in EUR in TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 622.887.671,96 388.682 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7.038.338,65 12.423 

gesamt 629.926.010,61 401.105 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Zum Abschlussstichtag bestanden die verbundenen Unternehmen aus: 

Anteil am 
Eigenkapital Ergebnis des 

Firmenname/ Sitz Kapital in Geschäftsjahr 
des letzten letzten 

% 
Geschäftsjahres Geschäftsjahres 

In EUR in EUR 

Volksbank 1irol Versicherungsser\ice GmbH, Innsbruck 100 2022 2.807.197, 14 201.048,66 

Meinhardgarage Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Innsbruck 100 2022 430.115,98 217.620, 10 

Meinhardgarage Gesellschaft m.b.H., Innsbruck 100 2022 74.294,92 1.373,91 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 31.12.2022 Vorjahr 
Unternehmen in EUR in TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.011.166,40 3.492 

gesamt 4.011.166,40 3.492 

Erläuterungen zu den Posten immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

Der Anlagenspiegel gemäß § 226 Abs 1 UGB iVm § 43 Abs 1 BWG liegt als Anlage bei. 

Die Buchwerte bebauter und unbebauter Grundstücke betrugen zum Abschlussstichtag EUR 10.966.076,89 
(Vorjahr: TEUR 10.866). 

Die Entwicklung der COVID-19-lnvestitionsprämie war im Geschäftsjahr wie folgt: 

COVID-19- Gebäude Sonstige 

Investitionsprämie in EUR Sachanlagen 
in EUR 

Stand Vorjahr 4.577,01 34.086,09 

Zugang 0,00 28.667,69 

Verbrauch 342,85 12.491,70 

Stand 2022 4.234, 16 50.262,08 

Latente Steuern 

Zum Abschlussstichtag wurden aktive latente Steuern gemäß § 198 Abs 9 UGB angesetzt. 
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Den latenten Steuern liegt der im erwarteten Realisierungszeitpunkt gültige Steuersatz zugrunde. Dieser 
beträgt für das Kalenderjahr 2023 24 % und für die Folgejahre 23 %. Der im Geschäftsjahr gültige 
Körperschaftsteuersatz betrug 25 %. 

Die latenten Steuern resultieren aus temporären Differenzen zwischen den unternehmensrechtlichen und den 
steuerrechtlichen Wertansätzen folgender Bilanzposten: Forderungen an Kunden, Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere, Sachanlagen, Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für 
Pensionen, Rückstellungen für Jubiläumsgelder, sonstige Rückstellungen. 

Entwicklung der latenten Steuern Betrag 
in EUR 

Stand Vorjahr 14.444.374,62 
Auflösung 3.814.949,87 
Stand 2022 10.629.424, 75 

Die erfolgswirksame Veränderung der latenten Steuern beträgt im Geschäftsjahr EUR 3.814.949,87 (Vorjahr: 
TEUR 498) und wird im Posten „Steuern vom Einkommen und Ertrag" ausgewiesen. 

Erläuterungen zu auf fremde Währung lautende Aktiva und Passiva 

In den Aktivposten sind auf Fremdwährung lautende Aktiva im Gesamtbetrag von EUR 76.586.879,76 (Vorjahr: 
TEUR 91 .059) enthalten. 

Der Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Passiva beträgt EUR 76.267.151 ,28 (Vorjahr: TEUR 90.728). 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

täglich fällig 117.952.242,52 156.073 

bis drei Monate 61.241 .240,54 73.915 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 115.000.000,00 46.000 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 330.000.000,00 115.000 

mehr als fünf Jahre 0,00 0 

nicht täglich fällig 506.241.240,54 234.915 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute gesamt 624.193.483,06 390.988 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
täglich fällig 2.043. 721. 754, 79 2.099.120 

bis drei Monate 110.677.375,21 96.339 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 180.489.596,22 194.100 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 91.393.614,21 255.746 

mehr als fünf Jahre 6.948.117,26 11.190 

nicht täglich fällig 389.508. 702,90 557.375 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gesamt 2.433.230.457,69 2.656.495 

Die Mündelgeldspareinlagen betragen zum Abschlussstichtag EUR 9.567.606, 11 (Vorjahr: TEUR 10.047). Der 
dafür gewidmete Deckungsstock besteht aus mündelsicheren Wertpapieren und Bargeld (Vorjahr) und beläuft 
sich auf EUR 11.748.810,00 (Vorjahr: TEUR 11.634). 

Erläuterungen zum Posten sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere nicht konsumierte Urlaube, Jubiläumsgelder, die 
sonstigen Personalkosten, die Zukunftsvorsorgeeinrichtung (ZVE), die Negativzinsen und die Zinsverrechnung 
gemäß OGH Urteil sowie die Eventualverpflichtungen aus Kreditrisiken. 
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Sicherstellung von Verbindlichkeiten 

Der Gesamtbetrag der Sicherungsgegenstände zur Sicherstellung von unter den Passivposten bzw. 
Passivposten unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Verpfl ichtungen stellt sich wie folgt dar: 

Vermögensgegenstände als Sicherheit im Posten 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
Schuldtitel öffentlicher Stellen 1.976.080,00 1.976 

Forderungen an Kunden 812.038.950,07 590.466 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 11.885 

Summe der Sicherheiten 814.015.030,07 604.327 

Besicherte Verbindlichkeiten unter Position 31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 
Eventualverbindlichkeiten 814.015.030,07 604.327 

Summe der Sicherstellungen 814.015.030,07 604.327 

Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 

Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von jährlich EUR 1.046.854,41 (Vorjahr: TEUR 1.023). 
Die Gesamtverpflichtung für die nächsten fünf Jahre beträgt EUR 5.234.272,05 (Vorjahr: TEUR 5.116). 

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von jährlich EUR 3.897,41 . Die Gesamtverpflichtung 
für die nächsten fünf Jahre beträgt EUR 104.124,29. 

Derivative Finanzinstrumente und noch nicht abgewickelte Termingeschäfte 

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Termingeschäfte: 

31 .12.2022 31.12.2022 Vorjahr 
Volumen Markwert Volumen 

in EUR in EUR in TEUR 

IZinsswaps 47.605.220,63 4.028.678,23 53.962 

!Zinssatzoptionen 60.841 .340,06 640.088,38 69.480 

Vorjahr 
Markwert 

in TEUR 

-482 

35 

Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts (Marktwerts) bei den derivativen Finanzinstrumenten erfolgte 
nach der „Mark-to-Model" Methode unter Zugrundelegung der zum Abschlussstichtag aktuellen EZB­
Währungskurse, soweit es sich um Geschäfte in Fremdwährung handelt, sowie den aktuellen Zinskurven für 
Zinsinstrumente und Volatilitätskurven für Optionsgeschäfte. 

Die abgeschlossenen Zinsswaps dienen zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos. Diese Zinsswaps wirken sich 
mit einem Betrag von EUR 318.406,61 (Vorjahr: TEUR 543) negativ auf das Zinsergebnis aus. 

Die Buchwerte der Optionsprämien sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten: 

31.12.2022 Vorjahr 
in EUR in TEUR 

Sonstige Vermögensgegenstände 1.210.341 ,52 1.322 

Sonstige Verbindlichkeiten 53.920,06 63 

Sonstige Rückstellungen 118.725,16 222 

gesamt 1.382.986,74 1.607 

Sicherungsbeziehungen von Derivaten 

Zur Absicherung von Zinsrisiken aus Forderungen an Kunden und Spareinlagen werden Zinsswaps im Rahmen 
eines Micro-Hedge und Portfolio-Hedges eingesetzt. 

Die Sicherungsgeschäfte im Rahmen des Micro-Hedge und Portfolio-Hedge werden für einen Zeitraum von 3 
bis 20 Jahren abgeschlossen. 
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Die beizulegenden Zeitwerte am Abschlussstichtag betragen: 

31.12.2022 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Zinsswaps 4.028.678,23 -482 

Zinssatzoptionen 640.088,38 35 

Die Effektivität der Sicherungsbeziehung ergibt sich beim Micro-Hedge aus der Wertentwicklung aufgrund der 
gegenläufigen Risikoparameter von Grund- und Sicherungsgeschäft. 

Das Verhältnis der ermittelten Wertänderungen der einzelnen Grundgeschäfte und deren Sicherungsgeschäfte 
liegt in einem Intervall von 80 % bis 125 %. 

Beim Gruppen-Hedge wird die Effektivitätsmessung mittels der Dollar-Offset-Methode durchgeführt. 

Für negative Zeitwerte war die Bildung einer Drohverlustrückstellung in Höhe von EUR 118.725, 16 (Vorjahr: 
TEUR 222) notwendig, da das Volumen der Grundgeschäfte und der Absicherungsgeschäfte zum 31.12.2022 
nicht deckungsgleich war. 

Im Geschäftsjahr wurden für nachrangige Verbindlichkeiten Aufwendungen in Höhe von EUR 234.744,69 
(Vorjahr: TEUR 392) geleistet. 

Das Grundkapital betrug zum Abschlussstichtag EUR 20.429.824,62 (Vorjahr: TEUR 20.430) und ist in 2.641.656 
Stückaktien zerlegt. 

Die Unterstrich ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten beinhalten Verpflichtungen aus Credit Claims, 
Covered Bonds und Sicherheitendepot EZB in Höhe von EUR 814.015.030,07 (Vorjahr: TEUR 592.442). 

Die Unterstrich ausgewiesenen Kreditrisiken beinhalten Kreditzusagen in Höhe von EUR 328.647.982,95 
(Vorjahr: TEUR 333.250). 

Restrukturierungsvereinbarung 

Im Geschäftsjahr haben die Gesellschaft sowie andere Mitglieder des Kreditinstitute-Verbundes weitere 
Zahlungen auf das der Republik Österreich eingeräumte Genussrecht geleistet. 

Dieses Genussrecht wurde 2015 von einer Tochtergesellschaft der VOLKSBANK WIEN AG, der VB 
Rückzahlungsgesellschaft mbH (RZG), auf Basis einer Restrukturierungsvereinbarung mit der Republik 
Österreich emittiert. Die berichtende Gesellschaft war als Mitglied des Kreditinstitute-Verbundes, auf Basis 
einer gemeinsamen Vereinbarung der Mitglieder des Kreditinstitute-Verbundes (,,Umsetzungsvereinbarung") 
verpflichtet, Aktien an der VOLKSBANK WIEN AG als Sicherheit zur Verfügung zu stellen und mit finanziellen 
Mitteln zur Tilgung des Genussrechts beizutragen. Zur Abschichtung und Tilgung des Bundesgenussrechts 
waren Ausschüttungen und bestimmte anrechenbare Zahlungen in Höhe von insgesamt EUR 300 Mio. 
(Abschichtungsvoraussetzung) zu leisten. 

Die Mitglieder des Kreditinstitute-Verbundes haben diese Abschichtungsvoraussetzung und damit die 
Verpflichtungen gegenüber der Republik Österreich mit Stichtag 31.12.2022 vorzeitig und vollständig erfüllt. 
Mit Anfang 2023 wurden die als Sicherheit übertragenen Aktien durch die Republik Österreich vertragsgemäß 
an die Gesellschaft rückübertragen. 

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Nettozinsertrag 

Im Posten Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von EUR 59.532.069,49 (Vorjahr: TEUR 49.879) sind im 
Wesentlichen Zinserträge aus dem Kreditgeschäft mit Kunden enthalten. Im Posten Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen in Höhe von EUR 4.723.467,68 (Vorjahr TEUR: 3.787) sind überwiegend Zinsen aus dem 
Refinanzierungsgeschäft enthalten. 
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Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 

Im Posten Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen sind 2022 überwiegend Erträge aus der Schüttung der 
Dividende von der VOLKSBANK WIEN AG in Höhe von EUR 249.517,27 enthalten. 

Provisionserträge und Provisionsaufwendungen 

Der Provisionssaldo in Höhe von EUR 36.026.957,85 (Vorjahr: TEUR 36.959) setzt sich aus den Ergebnissen aus 
dem Wertpapiergeschäft in Höhe von EUR 15.785.708,89 (Vorjahr: TEUR 17.459), aus dem Zahlungsverkehr in 
Höhe von EUR 10.253.642,95 (Vorjahr: TEUR 9.339), aus dem Kreditgeschäft in Höhe von EUR 5.966.651,39 
(Vorjahr: TEUR 6.008) sowie aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft in Höhe von EUR 3.471.377,93 (Vorjahr: 
TEUR 3.593) und aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft in Höhe von EUR 549.576,69 (Vorjahr: 
TEUR 560) zusammen. 

Sonstige betriebliche Erträge 

Im Posten Sonstige betriebliche Erträge sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung RZG in Höhe von EUR 
8.256.955,60 von außerordentlicher Größenordnung enthalten, sowie Miet- und Pachterträge in Höhe von EUR 
550.579,22 (Vorjahr: TEUR 558) und die vollständige Auflösung der Rückstellung Zinsuntergrenze für 
Kommerzkunden in Höhe von EUR 504.023,52. 

Personalaufwand 

Im Posten Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind 
Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von EUR 1.193.305,24 (Vorjahr: TEUR 352) enthalten. 

Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die in Form einer Rückstellung vorgesorgt wird, belief sich im 
Geschäftsjahr auf EUR 294.172,33 (Vorjahr: TEUR 298). 

Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die ausschließlich Beiträge an eine ausgegliederte Einheit zu leisten sind, 
betrug im Geschäftsjahr EUR 362.843,91 (Vorjahr: TEUR 380). 

Sachaufwand 

Im Posten Sachaufwand in Höhe von EUR 33.625.915,74 (Vorjahr: TEUR 34.345) sind überwiegend sonstiger 
Verwaltungsaufwand in Höhe von EUR 17.496.703,59 (Vorjahr: TEUR 20.188), EDV-Aufwand in Höhe von EUR 
6.701 .719,32 (Vorjahr: TEUR 6.371), Aufwand für Werbung und Repräsentation in Höhe von EUR 2.206.988,25 
(Vorjahr: TEUR 1.501 ), Sachkosten für Geschäftsräume in Höhe von EUR 2.104.097,40 (Vorjahr: TEUR 1.486) 
sowie Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von EUR 1.694.115,35 (Vorjahr: TEUR 1.712) enthalten. 

Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für den Abschlussprüfer betrugen für die Prüfung des 
Jahresabschlusses EUR 367.066,69 (Vorjahr: TEUR 376). 

Wertberichtigungen auf Sachanlagen 

Der Posten Wertberichtigungen auf Sachanlagen in Höhe von EUR 2.699.884,24 (Vorjahr: TEUR 2.817) setzt sich 
aus Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Grundstücke und Gebäude in Höhe von EUR 1.492.976,46 
(Vorjahr: TEUR 1.423) und Wertberichtigungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von EUR 
1.206.907,78 (Vorjahr: TEUR 1.394) zusammen. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Im Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Aufwendungen für die laufenden Garantiekosten ZVE 
in Höhe von EUR 299.296,47 (Vorjahr: TEUR 194) wesentlich. 

Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen, Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken 

Im Posten Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Wertberichtigungen von Forderungen an 
Kunden in Höhe von EUR 19.139.008, 79 (Vorjahr: TEUR 18.496) und Zuführungen zu Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.188.296,55 (Vorjahr: TEUR 1.059) enthalten. 

Im Posten Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Erträge aus der Bewertung von 
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Forderungen, Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken in Höhe von EUR 19.567.813,72 (Vorjahr: TEUR 
24.497) enthalten. 

Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen 
bewertet werden, sowie Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Im Posten Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen 
und Anteile an verbundenen Unternehmen sind Aufwendungen aus der Bewertung von Wertpapieren in Höhe 
von EUR 1.040.996,00 (Vorjahr: TEUR 72) und Erträgen aus Buchwertabgang von Beteiligungen in Höhe von 
EUR 234.328,74 wesentlich. 

Steuern vom Einkommen 

Der Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von EUR 9.370.610,69 (Vorjahr: TEUR 3.580) setzt sich 
aus Körperschaftsteuer inklusive anrechenbare Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 5.555.660,82 (Vorjahr: 
TEUR 3.082) und Aufwand aus Steuerlatenz in Höhe von EUR 3.814.949,87 (Vorjahr: TEUR 498) zusammen. 

4. SONSTIGE ANGABEN 

Die Gesellschaft ist Mitglied im Kreditinstitute-Verbund der Volksbanken gern. § 30a BWG. 

Die VOLKSBANK WIEN AG, Wien ist die Zentralorganisation dieses Kreditinstitute-Verbundes und erstellt daher 
als übergeordnetes Kreditinstitut den Konzernabschluss (,,Verbundabschluss") gemäß § 59a BWG. 

Für die hier berichtende Gesellschaft entfällt daher, als zugeordnetes Kreditinstitut, die Verpflichtung einen 
eigenen Konzernabschluss gemäß § 59 BWG aufzustellen. 

Der Kreditinstitute-Verbund dient sowohl dem geregelten Transfer von Liquidität zwischen den Mitgliedern 
(Liquiditätsverbund) als auch der Erbringung sonstiger Leistungen zwischen den Mitgliedern 
(Haftungsverbund), verbunden mit Weisungsrechten der Zentralorganisation. Damit ist auch eine indirekte 
Absicherung der Gläubiger aller Mitglieder gegeben. Direkte Forderungsrechte Dritter gegen die 
Vertragsparteien werden durch den Vertrag nicht begründet. Die Zentralorganisation ist verpflichtet, die 
Liquiditätsversorgung der zugeordneten Kreditinstitute sowie die Einhaltung der regulatorischen 
Eigenmittelerfordernisse durch den Verbund sicherzustellen. 

Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Teile 2 bis 8 der Verordnung (EU) Nr.575/2013 CRR sind vom 
Kreditinstitute-Verbund auf konsolidierter Basis einzuhalten. 

Die im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Eigenmittel-, Liquiditäts­
und qualitativen Anforderungen des „Supervisory Review and Evaluation Process" (SREP) von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen sind ebenfalls nur von der 
Zentralorganisation auf konsolidierter Basis einzuhalten. 

Die berichtende Gesellschaft leistet, als zugeordnetes Kreditinstitut des Kreditinstitute-Verbundes gemäß 30a 
BWG, den erteilten Weisungen der ZO zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben unverzüglich Folge. 

Die Veröffentlichung des Verbundabschlusses der VOLKSBANK WIEN AG, mit Sitz in Wien, erfolgt in der Wiener 
Zeitung. 

Die Offenlegung gemäß Art 431 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CRR erfolgt auf der Website der 
VOLKSBANK WIEN AG, Wien, als Zentralorganisation des Kreditinstitute-Verbundes unter 
www.volksbankwien.at. 

Die Volksbank Tirol AG, mit Sitz in Innsbruck, ist beim Landesgericht Innsbruck unter der Firmenbuchnummer 
FN 42236m eingetragen. 
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Aufgliederung des Kernkapitals und der ergänzenden Eigenmittel der Gesellschaft: 

31.12.2022 

In EUR 
gezeichnetes Kapital 20.429.824,62 

1 gebundene KapitalrücklaQen 132.627.911,49 

unQebundene KapitalrücklaQen 1.244.412,42 
Gewinnrücklagen 184.795.029,93 

Gewinnwrtrag 441 .734,32 

Haftrücklage 42.823.839,55 

Fonds für aßqemeine Bankrisiken 12.250.000,00 

abzüqlich sonsüqe immaterielle Vermöqenswerte (Art 36 Abs 1 lit b CRRl 4.945,55 

abzüglich Überkreuzbeteiliqungen am harten Kernkapital (Art 36 Abs 1 lit g CRR) 318.000,00 

abzüglich Abzugsposten gemäß Art 47c CRR (NPL-Backstopp) 986.439,80 
abzüglich zusätzliche, aufgrund wn Artikel 3 der CRR wrzunehrnende Abzüge wm harten 

12.867.000,00 
Kernkapital 

Übergangsanpassung aufgrund der IFRS 9 Übergangsbesümmung des Art 473a CRR 5. 981.407, 94 

hartes Kernkapital 386.417.774,92 

31.12.2022 

in EUR 

als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente 4.810.001,60 

Anpassungen aufgrund der Ubergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des 
0,00 

Ergänzungskapitals / Neubewertungsreserve 

Allgemeine Kreditrisikoanpassung (§ 57 BWG ua) 15.000.000,00 

Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 19.810.001,60 

31.12.2022 

In EUR 

hartes Kernkapital (Common Equity lier 1, CET1) 386.417.774,92 

Kernkapital (Tier 1) 386.417.774,92 

Ergänzungskapital nach Anpassungen (lier 2) 19.810.001,60 

anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) 406.227.776,52 

Die Gesamtkapitalrentabilität gemäß§ 64 Abs 1 Z 19 BWG beträgt 0,69 % (Vorjahr: 0,59 %). 

Die IFRS 9 Übergangsbestimmungen des Art. 473a CRR werden verbundweit berücksichtigt. 

Angaben über Arbeitnehmer 

Vorjahr 
in TEUR 

20.430 

132.628 

1.244 

162.795 

141 

42.824 

12.250 

10 

318 

692 

12.867 

10.111 

368.536 

Vorjahr 

in TEUR 

6.253 

2.777 

12.000 

21.030 

Vorjahr 

in TEUR 

368.536 

368.536 

21.030 

389.566 

Während des Geschäftsjahres waren umgerechnet nach Vollzeitäquivalenten durchschnittlich 301,6 (Vorjahr: 
310) Angestellte und 0,4 (Vorjahr: 0,4) Arbeiter beschäftigt. 

Bezüge von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr aktiven und ehemaligen Geschäftsleiter sowie deren Hinterbliebene 
beliefen sich auf EUR 992.343,27 (Vorjahr: TEUR 898). 

Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich auf EUR 129.600,00 
(Vorjahr: TEUR 130). 

Angaben zu Krediten an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 

An Aufsichtsratsmitglieder gewährte Kredite betrugen im Geschäftsjahr EUR 10.106,43 (Vorjahr: TEUR 4). 

Die Kredittilgungen von an Aufsichtsratsmitgliedern gewährten Krediten betrugen EUR 272.238,95 (Vorjahr: 
TEUR 82). 

Die Kreditbedingungen und Konditionen, wie insbesondere Laufzeit, Zinssatz und Besicherung sind 
marktkonform. 

Aufwand für Abfertigungen und Pensionen 

Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte betrug im 
Geschäftsjahr EUR 1.510.615,34 (Vorjahr: TEUR 308). Für sonstige Arbeitnehmer betrug der Aufwand für 
Abfertigungen und Pensionen im Geschäftsjahr EUR 1.741.524,05 (Vorjahr: TEUR 1.045). 
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Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die auf den 
vorliegenden Jahresabschluss wesentliche Auswirkungen haben. 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

Folgende Gewinnverteilung soll den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden, vorbehaltlich, dass die 
bestehenden Auflagen für die Dividendenzahlung erfüllt werden: 

Ausschüttung einer Dividende auf das Aktienkapital in Höhe von EUR 1.817.854,95 und Vortrag des 
Restbetrages in Höhe von EUR 695.565,70 auf neue Rechnung. 

Organe 

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr aus den folgenden Personen, die auch als Geschäftsleiter gemäß § 2 
Z 1 BWG tätig waren, zusammen: 

Dir. Mag. Markus Hörmann (Vorsitzender) 

Dir. Mag. Martin Holzer (Vorsitzender-Stellvertreter) 

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 

Mag. Robert Oelinger (Vorsitzender) 

Walter Gaim (1. Vorsitzender-Stellvertreter) 

Mag. Martin Singer (2. Vorsitzender-Stellvertreter) 

Walter Oberhollenzer 

Dr. Johannes Roilo 

Dr. Maximilian Ellinger 

Mag. (FH) Thomas Kneringer 

Mag. Claus Huter 

Andrea Ager, vom Betriebsrat delegiert 

Anni Reiter, MSc, vom Betriebsrat delegiert 

Christoph Nöbl, vom Betriebsrat delegiert 

Harald Stock, vom Betriebsrat delegiert 

Staatskommissäre: 

Mag. Monika Christa Sabine Anderl 

Dr. Jose Delgado Jimenez 
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Innsbruck, am 28. März 2023 

Volksbank Tirol AG 

Vorstand: 

Dir. Mag. Martin Holzer 
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Anlagenspiegel(§ 226 Abs. 1 UGB In Verbindung mit§ 43 Abs. 1 BWG; alle Angaben In Euro): Anlage 

Anschaffungskosten Abschreibungen Buchwerte 
kumulierte 

Abschreibung des 
kumulierte 

Anlagevennögen der Aktivpositionen 01.01 .2022 Zugänge Abginge 31.12.2022 Abschreibungen Zuschrelbungen Abginge Abschreibungen 31.12.2022 VJ 

01.01.2022 GJ 
31.12.2022 lnTEUR 

Wertpapiere 
2. Schuldtitel öffentlicher 
Stellen und ähnliche 14.176.266,44 1.933.400,00 3.559.700,00 12.549.966,44 606.272,42 266.800,00 497.650,00 0,00 375.422,42 12.174.544,02 13.570 
Wertpapiere 
4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 588.560,00 0,00 0,00 588.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.560,00 589 
5. Schuldverschreibungen 
und andere festverzinsliche 12.028.367,70 9.462.306,00 2.605.387,50 18.885.286,20 56.325,70 759.496,00 28.395,50 0,00 787.426,20 18.097.860,00 11.972 
Wertpapiere 

Summe 26.793.194,14 11.395.706,00 6.165.087,50 32.023.812,64 662.598,12 1.026.296,00 526.045,50 0,00 1.162.848,62 30.860.964,02 26.131 

Betelllgungen 
7. Beteiligunaen 160.324.177,80 11 ,828. 739,66 20.671,69 172.132.245,77 94.559.673,65 11 .000,00 0,00 5.000,43 94.565.673,22 77.566.572,55 65,764 
Summe 160.324.177,80 11.828.739,66 20.671,69 172.132.245,77 94.559.673,65 11.000,00 0,00 5.000,43 94.565.673,22 77.566.572,55 65.764 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
8. Anteile an verbundenen 381.000,00 0,00 0,00 381 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 381 
Unternehmen 

Summe 381.000 00 0 00 0 00 381.000 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 381.000 00 381 

Immaterielle Vennögensgegenstlnde des 
Anlagevennögens / Sachanlagevennögen 
9. Immaterielle 
Vermögensgegenstände des 1.487.750,71 0,00 295.539,62 1.192.211,09 1.477.950,59 4.854,57 0,00 295.539,62 1.187.265,54 4.945,55 10 
Anlagevermögens 
10. Sachanlagen 94.049.716,79 2.959.499,32 1.713.387,18 95.295.828,93 60.998.306,83 2.699.884,24 0,00 1.713.126,78 61 .985,064,29 33.310.764,64 33,051 

Summe 95.537.467 50 2.959.499,32 2.008.926 80 96.488.040,02 62.476.257,42 2.704.73S.S1 o.oo 2.008.666.40 63.172.329.83 33.315.710,19 33.061 

Sonstige Vennögensgegenstände 
12. Sonstige 323.028.46 0,00 0,00 323.028,46 1.453,39 0,00 0,00 0,00 1.453,39 321.575,07 322 
Vermögensgegenstände 
Summe 323.028 46 0 00 000 323.028 46 1.453 39 0,00 0,00 0 00 1.453 39 321.575,07 322 

Gesamtsumme 283.358.867 90 26.183.944 98 8.194.685 99 301 .348.126 89 157.699.982 58 3.742.034 81 526.045 50 2.013.666 83 158.902.305 06 142.445.821 83 125.659 
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Lagebericht der Volksbank Tirol AG 

1 Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 

Wirtschaftliches Umfeld 

Gesamtwirtschaftliche Ent wicklung 2022 

Reales BIP Wachstum Inflationsrate laut HVPI 
Arbeitslosenrate gemäß 

nationaler Definition (AMS) 
1 31. Jänner 2023 4,7% 8,6 % 6,3 % 

Quelle: WIFO, AMS und Statistik Austria 

Die österreichische Wirtschaft war wegen ihrer Branchenstruktur, insbesondere wegen des gro­
ßen Stellenwerts der touristischen Dienstleistungen, überproportional von der Covid-19-Krise 
betroffen und konnte sich ab 2021 bis weit ins Jahr 2022 aufgrund des Wegfalls Covid-beding­
ter Einschränkungen entsprechend kräftig erholen. Die Auslandsnachfrage belebte zu Jahres­
beginn die Warenexporte und führte im abgelaufenen Jahr zu einer Rückkehr des Tourismus 
in die Nähe der bis zum Rekordjahr 2019 üblichen Dimensionen. Die Dienstleistungsexporte 
lieferten einen hohen positiven Wachstumsbeitrag. Gleichzeitig kühlte sich die zunächst noch 
lebhafte Industrie- und Baukonjunktur merklich ab. Preise und Kosten hatten sich aufgrund 
sektoraler Verknappungen schon 2021 erhöht und die Verbraucherpreisinflation sowohl in Ös­
terreich als auch in der gesamten Eurozone das Inflationsziel der EZB überschritten. 

Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar ging ein erneuter Teuerungsschub bei 
Energie- und anderen Rohstoffen einher, der auch die Abnehmerländer österreichischer Wa­
renexporte betraf und deren Wachstumsbeitrag entsprechend verringerte. Die bis in den zwei­
stelligen Bereich zunehmende Verbraucherpreisinflation drückte auf die verfügbaren Einkom­
men, was den Konsum belastete und dazu beitrug, dass das österreichische Bruttoinlandspro­
dukt im vierten Quartal laut erster WIFO-Schätzung schrumpfte, während die Jahreswachs­
tumsrate auf 2,7 % zunahm. Die Beschäftigungslage blieb gut. Die Arbeitslosenrate laut natio­
naler Berechnung fiel im Sommer unter 6 % und beendete das Jahr mit 7,4 % im Dezember. 
Viele Sektoren berichteten von nicht besetzbaren Stellen aufgrund des weiter herrschenden 
Fachkräftemangels. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen, die in den vorangegangenen bei­
den Jahren durch pandemiebedingte Ausnahmeregeln verringert wurde, näherte sich 2022 mit 
4.751 wieder dem Vorpandemie-Niveau an, ohne die Werte der Jahre 2017 bis 2019 ganz zu 
erreichen. 

Angesichts des auch in der Eurozone insgesamt signifikanten Inflationsanstiegs straffte die Eu­
ropäische Zentralbank ihren Zeitplan für den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik und 
erhöhte im Juli 2022 ihre Schlüsselzinssätze um je 50 Basispunkte auf O % (Einlagen), 0,5 % 
(Hauptrefinanzierungsgeschäfte) und 0,75 % (Spitzenrefinanzierung). Nach drei weiteren An­
hebungen endete das Jahr mit Leitzinsen von 2 % (Einlagen), 2,5 % (Hauptrefinanzierung) und 
2,75 % (Spitzenrefinanzierung). Die Kapitalmarktzinsen nahmen bereits in der ersten Jahres­
hälfte kräftig zu und flachten sich erst im vierten Quartal etwas ab. Die Rendite der 10-jährigen 
österreichischen Bundesanleihe stieg von 0, 1 % am 31 . Dezember 2021 bis zur Jahresmitte auf 
knapp 2 % und beendete das Jahr 2022 mit 3,2 %. Auf den Aktienmärkten kam es nach Kriegs­
ausbruch zu einem kräftigen Einbruch. Die europäischen Aktienindizes konnten ihre Verluste 
im späteren Jahresverlauf zwar wieder eingrenzen, beendeten das Jahr aber mit einem deutli­
chen Minus (ATX -19,0 %, DAX -12,3 %). 
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Energiemarkt 

Die Sanktionen gegen Russland nach dessen Einmarsch in der Ukraine sowie Lieferbeschrän­
kungen durch Gazprom lasteten 2022 auf dem europäischen Energiemarkt. Der Anteil Russ­
lands an den europäischen Importen wurde reduziert und eine erhöhte Einspeicherung forciert, 
was die Nachfrage entsprechend erhöhte. Der Gaspreis, der sich schon 2021 auf rund 
€ 100,00/MWh vervierfacht hatte, erreichte im August vorübergehend mehr als€ 300,00/MWh. 
Bis zum Beginn der Heizperiode wurden die europäischen Gasspeicherstände aufgefüllt. In Ös­
terreich, das mit einer Kapazität von rund einem Jahresbedarf überdurchschnittlich große Spei­
cherstätten hat, erreichte der Füllstand rund 90 %, wovon rund 60 % für Kunden in Österreich 
eingelagert wurden. In Kombination mit dem milden Winterbeginn trug dies dazu bei, dass 
Versorgungsengpässe bis hin zu staatlichen Zuteilungen, die die Pandemie als Hauptrisikofak­
tor für den Wirtschaftsausblick ablösten und zum Hauptmotiv adverser Szenarien geworden 
waren, unwahrscheinlicher wurden und sich auch die Preissituation merklich entspannte. Eng 
verbunden mit dem Gaspreis hat sich auch der Strompreis im vergangenen Jahr stark verteuert 
und fiel erst gegen Jahresende auf seine Startwerte zurück. Einen ähnlichen, insgesamt aber 
flacheren Verlauf wies der Ölpreis auf, dessen Effekt allerdings durch die parallel stattfindende 
Aufwertung des US-Dollar von 1, 14 USD je EUR am 31. Dezember 2021 auf 1,07 USD je EUR 
am 31. Dezember 2022 intensiviert wurde. Hauptfolgen der Energiemarktentwicklung waren 
Verdrängungseffekte beim privaten Konsum sowie Kostensteigerungen und - vor allem zur 
Zeit der größten Versorgungsängste im dritten Quartal - eine rückläufige Investitionsneigung 
bei den Unternehmen. Die Preiskonsolidierung sowie ein Bündel an staatlichen Unterstüt­
zungsmaßnahmen für private Haushalte und Unternehmen schwächte die konjunkturellen Aus­
wirkungen der erhöhten Energiepreise ab. 

Gaspreis 
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Kreditmarkt 

In Kombination mit der erhöhten Unsicherheit, der Nachfrageabschwächung auf den Export­
märkten und bei den Konsumenten und den hohen Energie- und Rohstoffpreisen trug die 
Zinswende dazu bei, dass sich die Investitionsneigung im Jahresverlauf verringerte. Das Kredit­
wachstum war im Gesamtmarkt dennoch kräftig. Im Jahresdurchschnitt nahmen die Kredite an 
private Haushalte in Österreich um 5 % und jene an nicht-finanzielle Unternehmen um 9,9 % 
zu und wiesen damit eine höhere Dynamik auf als in der Eurozone insgesamt (4,4 % bzw. 6,7 %). 
Nach starkem, bei den Unternehmen auch durch erhöhte Betriebsmittelkredite verursachten 
Kreditwachstum um die Jahresmitte nahm die Dynamik im zweiten Halbjahr wieder ab. Bei den 
privaten Haushalten wirkte sich neben den realen Einkommenseinbußen und den steigenden 
Zinsen auch die im August in Kraft getretene strengere Regulierung von Immobilienfinanzie­
rungen durch die FMA aus. Diese sehen (mit Ausnahmekontingenten zwischen 5 % und 20 %) 
eine maximale Beleihungsquote von 90 %, eine maximale Schuldendienstquote von 40 % und 
eine Höchstlaufzeit von 35 Jahren vor, wobei Kredite bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 
€ 50.000,00 von diesen Vorgaben ausgenommen sind. 

Immobilienmarkt 

Am österreichischen Wohnimmobilienmarkt endete im vierten Quartal 2022 ein langer und 
kräftiger Preisaufschwung. Die Kombination aus gestiegenen Immobilienpreisen, hohen Bau­
kosten, steigenden Zinsen und durch hohe Inflation verringerte reale verfügbare Einkommen 
verschlechterte die Leistbarkeit. Hinzu kamen die allgemein höhere Unsicherheit, strengere 
Kreditvergabestandards sowie das durch 71.200 Fertigstellungen aus dem Vorjahr, den höchs­
ten Wert seit Anfang der 1980er Jahre, erhöhte Angebot. Gleichzeitig blieben die Realzinsen 
allerdings negativ, was die Nachfrage durch institutionelle Investoren weiter unterstützte. Der 
Immobilienpreisindex der Oe NB, der im zweiten Quartal noch eine Jahresrate von 13, 1 % auf­
wies, ging im vierten Quartal 2022 erstmals seit dem dritten Quartal 2014 um mehr als 1 % 
gegenüber dem Vorquartal zurück und wies nur mehr eine Jahresrate von 5,2 % auf. Von den 
abgebildeten Segmenten konnten einzig neue Eigentumswohnungen außerhalb Wiens noch 
ein geringfügiges Preisplus gegenüber dem Vorquartal verbuchen, während die Preise für Ein­
familienhäuser, gebrauchte Eigentumswohnungen und in Wien auch neue Eigentumswohnun­
gen in Summe rückläufig waren. Trotz des schwachen vierten Quartals präsentierte sich das 
Gesamtjahr 2022 mit einem Plus des OeNB-lmmobilienpreisindex von 10,4 % J/J noch sehr 
robust, laut OeNB Immobilienmarktmonitor traten die Mieten exkl. Betriebskosten hingegen 
auf der Stelle. Die Baukosten verteuerten sich im Siedlungs- und Wohnungsbau um 10, 1 % J/J 
(Straßenbau: 17,3 % J/J). 

Regionale und sektorale Entwicklung 

Nieder- Ober-
Österreich Burgenland Kärnten Österreich Österreich , Salzburg 1 Steiermark Tirol , Vorarlberg , Wien 

, Q3-2022 Produktionswert% J/J 

Sachgütererzeugung 13,6 21,1 19,0 !_1,7 17,6 17,7 10,8 7,1 12,3 7,6 
Bauwesen 6,8 3,5 11,3 9,2 6,2 1 13,4 8,9 5,2 3,8 1 1,9 
Arbeitslosenquote 2022 % 6,3 6,3 7,1 5,9 4,0 3,7 5,2 4,0 5,0 10,5 
;Tourismus 2022 
Nächtigungen % J/J 72,1 17,0 25,7 32,0 39,3 93,2 45,3 89,8 86,2 164,3 

lnlan_d 31,4 !2,6 9,0 22,Q. 28,9 54,0 ~9.6 35,4 46,6 96,0 
Ausland 96,2 1 36,3 43,0 59,6 56,4 110,2 76,4 97,4 1 92,9 190,7 

Quelle: WIFO, AMS und Statistik Austrla 
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Bei den abgebildeten Produktionswerten aus dem dritten Quartal 2022, die sich ansonsten 
recht ausgeglichen präsentieren, fällt die unterdurchschnittliche Entwicklung in Wien auf. Wäh­
rend die Bauproduktion im zweiten Quartal in Wien auch im Vergleich zum letzten Vorpande­
miejahr 2019 etwas unterdurchschnittlich war (22,8 % im Vergleich zu 30 % in Österreich ins­
gesamt), hat sich die Sachgütererzeugung in Wien offenbar rascher erholt als in den meisten 
anderen Bundesländern. Das Wachstum gegenüber Q2-2019 wird vom WIFO mit 33,9 % an­
gegeben (Österreich: 27 %). Für den ungewöhnlichen Verlauf verweist das WIFO u.a. auf die 
schwankende Produktion der Münze Österreich. Die Arbeitslosenrate ist in Wien ebenso wie in 
allen Bundesländern zurückgegangen, war 2022 in der Bundeshauptstadt aber unverändert am 
höchsten. 

Besonders günstig präsentierte sich die Arbeitsmarktsituation in Salzburg und Tirol. Auch wenn 
die anfängliche Sommersaison teilweise hinter dem Vorjahr zurückblieb, war das Jahr 2022 
insgesamt durch den wieder möglichen Wintertourismus von einem Aufholprozess des Touris­
mus und der tourismusintensiven Regionen geprägt. Die Zahl der Beherbergungsbetriebe bzw. 
Betten nahm im Gesamtjahr 2,0 % J/J bzw. 1,7 % J/J zu. Den stärksten absoluten Zuwachs ver­
zeichneten Tirol und Salzburg, der höchste prozentuale Zuwachs fand mit 36,2 % mehr Betrie­
ben und 17,8 % zusätzlichen Betten in Wien statt. Kärnten und Oberösterreich verzeichneten 
ein leichtes Minus. Die Anzahl der Nächtigungen belief sich im Gesamtjahr auf rund 137 Milli­
onen und lag damit um 72,1 % über jener des Vorjahrs (inländische Gäste+ 31,4 %, ausländi­
sche Gäste +96,3 %). Obwohl es im ersten Quartal noch pandemiebedingte Einschränkungen 
gab, war 2022 laut vorläufiger Jahresstatistik nur mehr 10 % vom Rekordjahr 2019 entfernt und 
zählte zu den Top 5 der von der Statistik Austria erfassten Kalenderjahre. Eine Aufgliederung 
nach Beherbergungsbetrieben für die vorläufige Sommersaison (Mai bis September) zeigte vor 
allem bei Ferienwohnungen kräftige Wachstumsraten, während die Hotel-Übernachtungen 
leicht rückläufig waren. 

Während die gestiegene Zahl an Gästen aus dem Ausland die Anzahl der potenziellen Konsu­
menten wieder erhöhte, drückten die Belastungen für die verfügbaren Haushaltseinkommen 
auf die Umsätze im Einzelhandel, wo vor allem der niedergelassene Bereich auch die höheren 
Energiekosten spürte. Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen lagen um 10 % unter Vor­
jahresniveau. Zudem berichtete der Handelsverband von ausufernden Rabattaktionen und von 
35.000 nicht besetzbaren offenen Stellen gegen Ende 2022. Dennoch nahm die Bruttowert­
schöpfung im Handel laut WIFO (Dezember 2022) um 2,5 % zu. Die Industrie wurde zwar zu­
nehmend von schwächeren Aufträgen und den gestiegenen Produktionskosten belastet, im 
Dezember 2022 lag der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes aber noch immer um 8,1 %,jener 
des Baugewerbes um 5,7 % über dem Wert aus Dezember 2021. Die Auftragseingänge verloren 
an Dynamik, der Bau-Auftragsbestand war zu Mitte des Jahres in den meisten Bundesländern 
aber noch höher als im Vorjahr (Österreich: +4,8 %, Niederösterreich unverändert, Burgenland 
und Vorarlberg rückläufig). 

Das Gesundheitswesen zählte 2022 einmal mehr zu den ausgeglichensten Sektoren. Die Insol­
venzfälle im Bereich Ärzte und Gesundheit gingen laut KSV im Vorjahr auf 21 zurück. Im letzten 
Vorpandemiejahr 2019 hatte es 238 lnsolvenzen gegeben. Die Nachfrage nach ärztlichen Leis­
tungen wurde durch die Pandemie sowie aufgeschobene Behandlungen zusätzlich unterstützt, 
ist aber generell hoch und steht teilweise einem verknappten Angebot gegenüber. Auch das 
Umfeld für die Apotheken war gut, wobei diese teilweise von denselben Faktoren beeinflusst 
sind wie der Einzelhandel und das Angebot hier durch neue öffentliche Apotheken ( + 18 im 
Jahr 2022) und wachsende Online-Angebote tendenziell zunimmt. 
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Geschäftsverlauf 

Die Gesellschaft ist eine selbständige regionale Bank, die ihre Geschäftstätigkeit auf den Raum 
Tirol konzentriert. In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor allem als Finanzierungs­
partner der Klein- und Mittelbetriebe sowie für Privatkunden. 

Als gesetzlicher Revisionsverband hat der Österreichische Genossenschaftsverband// Schulze­
Delitzsch den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Gebarung 
der Volksbank Tirol AG zu prüfen. 

Leistungsfähigkeit, Rentabilität und eine solide Eigenmittelausstattung nehmen in der Ge­
schäftspolitik einen hohen Stellenwert ein. 

Im Sinne der Strategie der „Kundenpartnerschaft" ist es ein wesentliches Ziel der Volksbank 
Tirol AG, ihr Produktportfolio und ihre Vertriebsorganisation nach den aktuellen Kundenbe­
dürfnissen auszurichten, Kosten und Erträge zu optimieren, um ihre Leistungsfähigkeit als Re­
gionalbank, ihre Rentabilität und Eigenmittelausstattung weiter zu verbessern. 

Das genossenschaftliche Prinzip, das auf dem Mitbegründer des Genossenschaftswesens Her­
mann Schulze-Delitzsch beruht, steht für die Gesellschaft stets im Fokus ihrer gesamten Tätig­
keit. 

Der Schulze-Delitzsch Grundsatz „Wer partnerschaftlich denkt, handelt nachhaltig" hat einen 
hohen Stellenwert im Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 

Die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ist in diesem Sinne auf langfristige Stabilität und 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

Die Geschäftsbereiche umfassen das Kredit-, Einlagen- und Wertpapierdepotgeschäft. Das 
Wertpapiergeschäft wurde, wie in den Vorjahren auch, im Geschäftsjahr 2022 verstärkt betrie­
ben. 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich gab die Rahmenbedingungen für die Unter­
nehmen der Region vor. Vor allem die Änderungen im Zinsumfeld wirkten sich pos itiv auf das 
abgelaufene Geschäftsjahr aus. 

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zu Vorjahr um 0,55 % oder€ 19,1 Mio. und betrug 
zum 31 . Dezember 2022 rund€ 3.492,5 Mio. 

Aufgrund geplanter Einlagenrückführungen institutioneller Kunden, die aus geschäftspoliti­
schen und wirtschaftlichen Überlegungen nicht prolongiert wurden, haben sich die Primärein­
lagen gegenüber dem Vorjahr um 8,45 % reduziert. 

Die Kreditvergabe war weiterhin auf ein qualitatives Wachstum (ausreichende Besicherung und 
gute Kundenbonität) ausgerichtet. Die Forderungen an Kunden konnten gegenüber dem Vor­
jahr um 1,87 % gesteigert werden. 

Das Kunden-Depotvolumen (ohne eigene Kassenobligationen) verringerte sich gegenüber 
dem Vorjahr um 6,34 %. 

Das im Berichtsjahr gestiegene Zinsniveau wirkte sich positiv auf die Ertragslage aus. Eine spar­
same Gebarung wirkte dabei ebenfalls unterstützend. 

Mit Investitionen in moderne Technologie hat die Gesellschaft die Kostenbelastungen in einem 
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten. Gleichzeitig profitieren Mitglieder und Kunden 
von einem funktionsfähigen Netz an Geschäftsstellen und Arbeitsplätzen. 

Um den Kundenbedürfnissen noch besser gerecht zu werden, wurden im abgelaufenen Ge­
schäftsjahr verstärkt Investitionen in die Digitalisierung vorgenommen. 
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Die lokale Volksbank und ihre Filialen mit Beratung sind primärer Vertriebskanal. Die Digitali­
sierungsmaßnahmen unterstützen das Geschäftsmodell mit digitalen Produkten und Services. 
Die Nähe zum Kunden bleibt auch in Zukunft ein wesentliches Asset der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 wirtschaftlich wieder sehr erfolgreich ab. Wäh­
rend das auf hohem Niveau befindliche Provisionsergebnis auf € 36,0 Mio. gegenüber dem 
Vorjahr leicht gesunken ist, war im Geschäftsjahr 2022 insbesondere das höhere Zinsniveau 
und somit das um rund 18,91 % auf € 54,8 Mio. gestiegene Zinsergebnis für die wesentliche 
Ertragssteigerung verantwortlich. 

Das Bewertungsergebnis aus den Risikovorsorgen für das Kreditrisiko beläuft sich auf rund 
€ -1,7 Mio. und resultiert unter anderem aus Rekalibrierungen bei den Ris ikomodellen für nicht 
ausgefallene Kredite. Bisher kam es zu keinen nennenswerten COVID-19 bedingten Kreditaus­
fällen in der Volksbank Tirol AG. Zur Ermittlung der Kreditrisikovorsorgen verweisen wir auf die 
umfassenden im Risikoberichtsteil dieses Lageberichts. 

Das somit sehr gute Ergebnis der Gesellschaft sowie des Verbundes insgesamt ermöglichte im 
Dezember 2022 die vorzeitige Rückzahlung der noch ausstehenden Tranche an die Republik 
und damit die Erfüllung der letzten offenen Pflichten aus der Restrukturierungsvereinbarung 
für die Volksbanken. Die EU-Kommission hat daher Ende Jänner 2023 das Schließen des Bei­
hilfeverfahrens bestätigt. 

Neben der Rückzahlung an die Republik konnten weitere wesentliche Projekte für den Volks­
banken Verbund im Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen werden. Im ersten Halbjahr 2022 wurde 
das Programm „Adler" zur Optimierung der Verbundstruktur erfolgreich vor dem vorgesehe­
nen Zeitplan abgeschlossen. Das Ziel des Programms war, innerhalb unseres neuen, modernen 
Verbundes die Aufgabenteilung, die Zuständigkeiten und die Prozesse optimal zu organisieren, 
um eine effiziente Basis für die weitere Zukunft des Volksbanken Verbundes zu legen. Die kon­
sequente Umsetzung der damit verbundenen Positionierung als „Hausbank der Zukunft" steht 
auf zwei Säulen. Einerseits auf einer hohen Abwicklungsqualität für die regionale Kundenbe­
treuung und andererseits auf der zentralen Säule „Steuerung und Dienstleistung", welche durch 
die Bündelung von Zentralfunktionen des Volksbanken-Verbundes in der VOLKSBANK WIEN 
AG, als Zentralorganisation gemäß § 30a BWG, umgesetzt wurde. 

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Optimierung der Aufstellung des Volksbanken-Ver­
bundes war die gegen Ende des ersten Halbjahres geschlossene Partnerschaft mit Accenture 
im Bereich der IT. Dies beinhaltete auch den Verkauf des Rechenzentrumbetriebs durch das 
ARZ an Accenture im Zuge eines Asset-Deals, dessen Closing Ende November erfolgte. Eine 
hochwertige IT ist sowohl auf der Kundenseite als auch für die internen Prozesse ein wichtiger 
Faktor, weshalb der Volksbanken-Verbund hier zukünftig auf das Know-How des weltweit füh­
renden Anbieters bei IT-Services setzen wird. 

Die Konzentration der Gesellschaft und des Verbundes insgesamt wird in diesem herausfor­
dernden Umfeld weiterhin auf das Kundengeschäft gelegt, insbesondere unterstützt durch die 
Verstärkung des Engagements bei der Digitalisierung des Vertriebs. Nicht zuletzt aufgrund des 
geänderten Kundenverhaltens und dessen Auswirkung auf den Vertrieb liegt hier ein wesent­
licher Fokus. Es besteht dadurch die Möglichkeit dem Kunden schnellere Services zu bieten 
und somit die Kundenbeziehung zu stärken. Erfreulich ist dabei die Tatsache, dass die Volks­
banken gerade jetzt mit der App „hausbanking" ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt am 
Markt haben. 
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Darüber hinaus hat die Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Wirtschaft weiter an Bedeutung 
gewonnen. Für den Verbund ist sie aufgrund ihrer regionalen und genossenschaftlichen Her­
kunft ein bedeutendes Asset. Wir haben uns zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt 
und ein umfassendes Projekt zum Thema „Nachhaltigkeit" bereits im Geschäftsjahr 2021 auf­
gesetzt und mit Ende Juni 2022 abgeschlossen. Ziel des Projektes war es, ESG-Risiken ange­
messen zu managen und die positiven Auswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten auf die Um­
welt und die Menschen zu verstärken. Mit der erfolgreichen Umsetzung des Projektes endet 
jedoch nicht der Weg. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden die Volksbanken auch in 
der Zukunft begleiten. Für die geplanten nachhaltigen Anleihen des Verbundes wurde von der 
Nachhaltigkeitsrating-Agentur Sustainalytics eine Bewertung des Programms eingeholt. Dar­
über hinaus wurde der Verbund im Hinblick auf sein Geschäftsmodell einer Bewertung unter­
zogen und von Sustainalytics im April als „Low Risk" im Hinblick auf Nachhaltigkeit eingestuft. 
Dieses erfreuliche Ergebnis unterstreicht die jüngsten Anstrengungen des Verbundes im Nach­
haltigkeitsbereich. 

Die Rating Agentur Fitch hat im Juli die Bonitätsbeurteilung des Volksbanken-Verbundes von 
BBB (Ausblick positiv) auf BBB+ (Ausblick stabil) angehoben. Diese Verbesserung vor allem auf 
die positive Entwicklung bei Ertragskraft, Kapitalisierung und Kreditrisiko zurückzuführen. Das 
Rating gilt gleichermaßen für alle Verbund-Banken. 

Bericht über die Zweigniederlassungen 

Es bestehen keine Zweigniederlassungen, die im Außenverhältnis selbständig handelnde und 
organisatorisch getrennte Teile des Kreditinstitutes darstellen. 

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

finanzielle Leistungsindikatoren 

Kennzahlen 
2022 2021 II Veränderung 
T€ T€ T€ in% 

Bilanzsumme 3.492.454 3.473.332 19.121 0,55% 
Spareinlagen 770.449 854.006 -83.557 -9,78% 
Geschäftsvolumen 6.307.660 6.273.738 33.922 0,54% 
Ausleihungsgrad 1 382,51% 338,76% 
AusleihunQsQrad II 121, 12% 108,85% 
NettozinsertraQ 54.809 46.092 8.717 18,91% 
Zinsspanne 1,57% 1,33% 
Provisionssaldo 36.027 36.959 -932 -2,52% 
Provisions spanne 1,03% 1,06% 
Betriebserträge 102.058 85.775 16.284 18,98% 
Betriebsertragsspanne 2,92% 2,47% 
Betriebsaufwendunqen 64.885 64.700 185 0,29% 
Betriebsaufwandsspanne 1,86% 1,86% 
EGT 34.595 25.602 8.993 35,12% 
EGT-Spanne 0,99% 0,74% 
Cost-lncome-Ratio 63,58% 75,43% 
Kernkapital 386.418 368.536 17.882 4,85% 
anrechenbare Eigenmittel 406.228 389.566 16.661 4,28% 
Kernkapitalquote 20,11% 19,72% 
Eigenmittelquote 21,14% 20,85% 
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Mit 382,51 % weist der Ausleihungsgrad 1 (Forderungen an Kunden/Spareinlagen) eine stei­
gende Tendenz auf. Dies ist unteranderem auf ein Wachstum der Kundenforderungen sowie 
die Umschichtungen von Spareinlagen auf Online-Sparprodukte zurückzuführen. Aber auch 
die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen, 
führten zu einem erhöhten Bedarf an Eigenmitteln der Kunden und zu einem entsprechenden 
Rückgang der Spareinlagen. 

Zusätzlich erfolgten geplante Rückführungen von Einlagen institutioneller Kunden, aufgrund 
derer der Ausleihungsgrad II (Forderungen an KundenNerbindlichkeiten gegenüber Kunden 
zzgl. verbriefte Verbindlichkeiten) von 108,85 % auf 121, 12 % gestiegen ist. 

Der hohe Ausleihungsgrad und die allgemeine Zinsentwicklung wirkten sich positiv auf den 
Gesamtzinssaldo aus. 

Der Nettozinsertrag erhöhte sich als Folge der verbesserten Zinsspannen und erreichte im Be­
richtsjahr 53,70 % der Betriebserträge. 

Der Provisionssaldo fiel gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,52 % und beträgt 1,03 % der Bi­
lanzsumme. Dies ist im sektoralen Bankenvergleich ein durchschnittlicher Wert. 

Wie bereits in den Vorjahren wurde ein hohes Augenmerk auf die Kostenentwicklung gelegt. 
Die Betriebsaufwendungen liegen mit 1,86 % der Bilanzsumme deutlich unter dem sektoralen 
Durchschnitt. 

Der Kosten-Ertragskoeffizient (,,Cost-lncome-Ratio", Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu 
den Betriebserträgen) konnte gegenüber dem Vorjahr von 75,43 % auf 63,58 % verbessert wer­
den. 

Auf Grund höherer Auflösungen der Vorsorgen im Kreditbereich erhöhte sich das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 0,74 % auf 0,99 % der Bilanzsumme. 

Das Geschäftsvolumen, das sich aus den Ausleihungen an Kunden, Einlagen von Kunden, ver­
brieften Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, ist gegenüber dem 
Vorjahr um 0,54 % gestiegen. 

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Volksbank Tirol AG ist gegen jede Form von Diskriminierung, Korruption und Geldwäsche 
und setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Diese Grundsätze sind im „Code of 
Conduct" festgehalten, der auf der Website für jedermann abrufbar ist. Der Code of Conduct 
bildet die Grundlage und dient als Hilfestellung für rechtlich und moralisch bzw. ethisch ein­
wandfreies Handeln jedes einzelnen Mitarbeiters. Mit dem Code of Conduct soll sichergestellt 
werden, dass sowohl die Interessen der Volksbank Tirol AG als auch jene ihrer Kunden, Mitar­
beiter und Geschäftspartner hinreichend geschützt, Kundenbindungen intensiviert, Risiken mi­
nimiert und schließlich die Mitarbeiter für wertorientiertes und richtiges Handeln sensibilisiert 
werden. 

Datenschutz und Datensicherheit haben in der Volksbank Tirol AG einen hohen Stellenwert 
und daher wird der gesetzliche Auftrag sehr ernst genommen, den Schutz der Daten von Kun­
den, Geschäftspartnern und Mitarbeitern sowie von Betriebsgeheimnissen zu gewährleisten. 
Wesentliche Beiträge für die Datensicherheit bieten die sichere IT-Landschaft, umfassende 
Schulungen der Mitarbeiter sowie die strikten Verträge mit Geschäftspartnern. 

Die Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente im Angestelltenverhältnis) hat sich gegenüber 
dem Vorjahr um 11 auf 296 verringert. Neuaufnahmen erfolgten überwiegend auf Grund der 
Pensionierung bzw. Kündigung von Mitarbeitern. 
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Auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter wird auch weiterhin großer Wert ge­
legt, um den Kunden ein hohes Beratungsniveau bieten zu können. Die Kundenberatung er­
folgt nicht nur in den Bankräumlichkeiten, sondern auch im Rahmen der Außendiensttätigkeit 
der Mitarbeiter direkt bei den Kunden. 

Durch ein fortlaufendes Entwicklungsprogramm möchte die Volksbank Tirol AG den höchsten 
sozialen und fachlichen Qualitätsstandards der Kunden gerecht werden. Die Volksbank Tirol 
AG berücksichtigt in den Ausbildungsplänen individuelle Karriere- und Lebensplanungen. Im 
Berichtsjahr waren 368 Mitarbeiter insgesamt an 2.544 Tagen in Aus- und Weiterbildung. Zu­
dem unterliegen unsere Mitarbeiter regelmäßigen Zertifizierungen. Von diesem Qualitätsan­
spruch sollen alle Kunden profitieren. Der verstärkte Einsatz von blended-learning (Kombina­
tion Präsenztage und e-learning) bietet den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, die Ausbil­
dungsinhalte flexibel und nach eigenen Bedürfnissen zu erlernen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gewinnt zunehmend an Bedeutung und 
ist langfristig gesehen auch ein wesentlicher Gesundheitsfaktor. 

Im Rahmen von „Volksbank Fit" bieten wir unseren Mitarbeitern ein umfassendes Gesundheits­
und Fitnessangebot an. Das Thema Gesundheit und Wohlbefinden nimmt sowohl für Kunden 
als auch für die Mitarbeiter einen sehr hohen Stellenwert ein. Zur Förderung der Gesundheit 
der Mitarbeiter stehen daher einige Angebote und Präventivmaßnahmen zur Verfügung wie 
etwa Gesundheitsvorträge, FSME- und Grippe-Impfaktionen, Burnout Prävention uvm. 

Weiters wird als Beitrag zur Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter und deren Angehörige ein 
Zuschuss zu einer Gruppenkrankenversicherung gewährt. Auf Basis der kollektiwertraglichen 
Regelung besteht für Mitarbeiter zudem eine beitragsorientierte Pensionskassenregelung. 

Die Volksbank Tirol AG verfolgt das Ziel, Frauen wie Männer zu motivieren ihren Karriereweg 
in die Hand zu nehmen und sich in Richtung Spezialisten oder Top-Führungskraft zu entwi­
ckeln. Zusätzlich sollen auch Mitarbeiter in Teilzeit dementsprechend gefördert werden, damit 
ein erfolgreicher Einsatz ihrer Qualifikation ermöglicht werden kann. 

Zur Optimierung der (Arbeits-)Zeit verfügt die Volksbank Tirol AG über ein flexibles Gleitzeit­
modell. 

Um auch künftig den Herausforderungen der Branche entgegen treten zu können, ist eine klare 
Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und Differenzierung gegenüber den Mitbewerbern 
erforderlich. Das strategische Personalkonzept soll die Attraktivitätsfaktoren und Differenzie­
rungsmerkmale herausarbeiten und diese Botschaften und Inhalte in relevanten Kommunika­
tionskanälen optimal platzieren. Dazu wurde bereits 2021 das Personalentwicklungs-Projekt 
,,GEMEINSAM WACHSEN" gestartet. Seither arbeitet die Volksbank Tirol AG in unterschiedli­
chen Arbeitsgruppen an Schwerpunktthemen, die allesamt ganz im Zeichen der Gewinnung, 
Entwicklung und Bindung der Mitarbeitenden stehen. 

Neben der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter stellt auch die soziale Kompetenz der Mitar­
beiter einen wichtigen Teil der Kundenbeziehung dar. Dies wird durch die hohe Kundenzufrie­
denheit bestätigt. 

Unsere Bestrebungen zur Stärkung der Kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Beratung 
und Betreuung unserer Kunden manifestierten sich auch 2022 in einer Vielzahl von Marketing­
aktionen wie z.B. produktbezogene Verkaufsaktionen in den Bereichen Wohnbau, Veranlagung 
und Zukunftsvorsorge sowie der Organisation diverser Kundenveranstaltungen. 

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind für die Volksbank 
Tirol AG ein zentrales Anliegen. 
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Eine der entscheidenden Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes ist die Senkung des Ener­
gieverbrauchs. Daher wird stark darauf geachtet den Energieverbrauch auf das nötigste zu re­
duzieren und Stromverbraucher wie Beleuchtung, Reklame, Bildschirme etc. effizient einzuset­
zen. Im Bereich Wärmeverbrauch werden nach Möglichkeit thermische Sanierungen durchge­
führt und die Heizsysteme auf erneuerbare bzw. umweltschonendere Techniken umgestellt. 

Bei der Anschaffung von Dienstfahrzeugen wird darauf geachtet, den C02-Ausstoß zu senken 
und von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. 

Es wird darauf geachtet, den Papierverbrauch bei Ausdrucken und Kopien zu senken bzw. nur 
ökologisch einwandfreies Papier zu verwenden. Generell wurde die Anzahl der Drucker erheb­
lich reduziert. 

Der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit wird auch für kleinere und mittlere Unterneh­
men immer größer. Daher wurden im Zeichen der Nachhaltigkeit auch nachhaltige Kundenver­
anstaltungen sowohl digital, als auch vor Ort bei Unternehmen durchgeführt. Dabei boten ver­
schiedene Unternehmen einen Einblick in ihren jeweiligen Betrieb und haben ihren persönli­
chen Weg der Nachhaltigkeit vorgestellt. Weitere Inhalte der Veranstaltungen waren unter an­
derem die ESG-Faktoren zur Messung von Nachhaltigkeit in Unternehmen, Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Unternehmen, die Möglichkeit der Volksbank Tirol AG zur Begleitung der 
Unternehmen bei der Transformation sowie Wege zur Energiekostensenkung und Förderun­
gen. Der Volksbank Tirol AG ist es ein großes Anliegen, einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
zu leisten und die Kunden der Region bei der Transformation zu unterstützen. 

Die Volksbank Tirol AG nimmt die soziale Verantwortung für die Gesellschaft wahr, indem sie 
zahlreiche karitative Organisationen und soziale Projekte unterstützt. Die Volksbank Tirol AG 
gibt schon seit vielen Jahren keine billigen, meist in Fernost produzierten Geschenke aus, son­
dern spendet stattdessen an karitative Organisationen im Bundesland Tirol. 

Auch bei Finanzprodukten ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium. In Kooperation mit Union 
Investment als aktiver Investor erhalten die Kunden der Volksbank Tirol AG Einblick, wie Nach­
haltigkeit im Einklang mit der Vermögensveranlagung stehen kann sowie Informationen über 
das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage. 

Weiters engagiert sich die Volksbank Tirol AG in finanziellen Bildungsprojekten und fördert 
diverse Kulturprojekte in der Region. Regionalität wird als Kernwert definiert und stellt neben 
dem Thema Genossenschaft den wichtigsten Fokus im Nachhaltigkeits-Management dar. 

2 Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und die Risiken des 
Unternehmens 

Ausblick 202 3 

Zum Jahresauftakt ist die Verbraucherpreisinflation noch einmal kräftig angestiegen, was sich 
vor allem mit der Anpassung administrierter Preise wie insbesondere der Netznutzungsgebüh­
ren erklärt. Aufgrund der Abflachung der Rohstoff- und Energiepreise sowie der geschwächten 
Nachfrage wird für das Gesamtjahr jedoch mit einer unter dem Vorjahr liegenden Teuerung 
gerechnet. Dies, die angesichts des Umfelds ungewöhnlich gute Verfassung des Arbeitsmarkts 
und die in Kraft tretenden Kollektiwertragserhöhungen sollten, verstärkt durch die Verringe­
rung der "kalten Progression" und der weitgehenden Preisindexierung von Sozialleistungen, 
die real verfügbaren Einkommen im laufenden Jahr etwas zunehmen lassen. Die gut angelau­
fene Wintersaison, die stabilisierten Energie- und Rohstoffpreise und das sich wieder etwas 
aufhellende internationale Umfeld sollten die BIP-Entwicklung in Österreich stützen. So hat 
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etwa der IWF am 31 . Jänner 2023 seine Wachstumserwartungen im World Economic Outlook 
Update für wichtige Exportmärkte und touristische Herkunftsländer leicht nach oben korrigiert. 

Der Immobilienmarkt wird trotz einer wohl wieder besseren Entwicklung der realen Einkommen 
und der Abflachung des Baukostenauftriebs von ähnlichen Faktoren belastet wie gegen Ende 
des Vorjahrs. Allerdings hat das Bevölkerungswachstum wieder zugenommen und im Jahr 2022 
wurden vergleichsweise wenig neue Wohnbauten bewilligt, was sich neben den anhaltend ne­
gativen Realzinsen stabilisierend auswirken sollte. In den im Bankenstresstest 2023 verwende­
ten Szenarien von EBA und EZB wird für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt eine hohe 
Krisenanfälligkeit unterstellt, als Basisszenario jedoch von leichten Preisanstiegen ausgegan­
gen. 

Finanzierungsbedarf besteht insbesondere im Hinblick auf Renovierungen, Umrüstungen und 
den Ausbau erneuerbarer Energien. Durch die verbesserte Einkommenssituation und die sta­
bilisierten Aktienmärkte dürfte auch die Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen gestützt 
werden. 

Konjunkturprognosen für 2023 

Dezember 2022 Reales BIP Wachstum Inflationsrate laut HVPI 
Arbeitslosenrate gemäß 

nationaler Definition (AMS) 
WIFO 0,3% 6,6 % 6,5 % 

OeNB 0,6% 6,5 % 6,6% 

Hauptrisikofaktoren für die österreichische Konjunktur sind der Krieg in der Ukraine und der 
Energiemarkt, auf dem es neuerlich zu Verknappungen kommen könnte. Eine fortgesetzt hohe 
Inflation sowie Standortnachteile durch hohe Energiekosten haben das Potenzial, die BIP-Ent­
wicklung unter null zu drücken, Kaufkraft und Zahlungsfähigkeit zu verringern und die Konso­
lidierung am Immobilienmarkt zu verschärfen. 

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 

Die regional agierenden Volksbanken betreuen die Kundinnen und Kunden vor Ort und sind 
im Verbund Sprachrohr ihrer Interessen und Bedürfnisse. Um als Hausbank der Österreicherin­
nen und Österreicher noch besser auf deren Bedürfnisse eingehen zu können, setzen die Volks­
banken das Betreuungskonzept "Hausbank der Zukunft" konsequent im Verbund um. Die Kun­
den in den Regionen werden in den Mittelpunkt gestellt. Ziel ist es zum erfolgreichsten de­
zentralen Bankenverbund in Österreich zu werden. Die Ausrichtung als Hausbank der Zukunft 
steht auf zwei Säulen. Auf einer hohen Betreuungsqualität für die regionale Kundenarbeit und 
auf der zentralen Säule Steuerung und Dienstleistung. 

Die Umsetzung des in 2022 abgeschlossenen Programms „Adler", sowie die laufende Unter­
stützung und Kooperation mit der Zentralorganisation macht sich bezahlt. Die neue, schlankere 
und effizientere Zusammenarbeit schlägt sich günstig in der Kostenstruktur nieder, wodurch 
Teile der Inflationseffekte kompensiert werden können. 

Für 2023 stehen neben dem Kunden weiterhin die verbundweite Zusammenarbeit, die Verbes­
serung der Prozesse und die Forcierung der Digitalisierung im Mittelpunkt. 

In Summe haben diese strukturellen wie kulturellen Veränderungen dazu beigetragen, die 
Volksbanken und die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG als modernsten Banken­
Verbund in Österreich zu etablieren. 
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Der Verbund hat sich im Zuge der Mittelfristplanung eine Reihe neuer strategischer Ziele ge­
setzt, deren Erreichung, Einhaltung bzw. Unter- oder Überschreitung über die nächsten Jahre 
im Fokus des Managements stehen wird. Dazu zählen unter anderem eine Cost-lncome-Ratio 
von unter 70 %, eine Kernkapitalquote (CET1) von mindestens 16 % auf Ebene des Volksban­
ken-Verbundes, eine NPL Quote (Non-performing loans) von maximal 3 %, sowie einen Return 
on Equity (RoE) nach Steuern von über 5,5 %. Darüber hinaus sind höchste Zufriedenheitswerte 
bei unseren Kunden durch ein genossenschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell sowie die er­
folgreiche Umsetzung der gemeinsam mit dem neuen IT-Partner Accenture begonnenen Pro­
jekte zur Modernisierung der IT-Infrastruktur die wesentlichen Ziele, die es in den nächsten 
Jahren zu erreichen gilt. 

Die Konzentration des Volksbanken-Verbundes soll in dieser herausfordernden Zeit weiterhin 
auf das Kundengeschäft gelegt werden, insbesondere unterstützt durch die Verstärkung des 
Engagements bei der Digitalisierung des Vertriebs, eine der wesentlichsten Chancen aus der 
COVID-19 Krise. Nicht zuletzt aufgrund des geänderten Kundenverhaltens und dessen Auswir­
kung auf den Vertrieb liegt hier ein wesentlicher Fokus im Volksbanken-Verbund. Es besteht 
dadurch die Möglichkeit dem Kunden schnelleres Service zu bieten und somit die Kundenbe­
ziehung zu stärken. Erfreulich ist dabei die Tatsache, dass der Volksbanken-Verbund gerade 
jetzt mit der App „hausbanking" ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt am Markt hat. 

Die für das nächste Jahr weiterhin zu erwartende hohe Inflation erfordert eine fortlaufende 
Straffung der Kostenstruktur sowie eine Erhöhung der Produktivität. Dazu wurden unter ande­
rem weitere Synergien im Verbund evaluiert. 

Seit Mitte 2021 hat der Volksbanken-Verbund Nachhaltigkeitsziele definiert, nach denen das 
Nachhaltigkeitsmanagement des Volksbanken-Verbundes gesteuert wird. Diese Ziele beziehen 
sich auf alle ESG-Aspekte wie Ausbau nachhaltiger Produkte, Dekarbonisierung des Betriebes 
oder Ziele zu Mitarbeiterentwicklung und werden kontinuierlich quantifiziert, in die Planung 
der einzelnen Bereiche mit aufgenommen und über das Nachhaltigkeitskomitee und die Ver­
bundbanken überwacht. 

Die Modernisierung des Filialnetzes wird 2023 mit entsprechenden Adaptierungs- und Um­
baumaßnahmen der Geschäftsstellen planmäßig fortgesetzt. 

Zielsetzung des Umbauprogrammes ist es, durch Implementierung des Konzeptes der betreu­
ten Selbstbedienung die automatisierte Abwicklung von Bankdienstleistungen weiter zu for­
cieren und dadurch Zeitressourcen für eine qualifizierte Beratung unserer Kunden zu schaffen. 

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten 

Die Übernahme und professionelle Steuerung der mit den Geschäftsaktivitäten verbundenen 
Risiken ist eine Kernfunktion jeder Bank. 

Die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation (ZO) des Kreditinstitute-Verbundes gemäß 
§ 30a BWG bestehend aus der VOLKSBANK WIEN AG und den zugeordneten Kreditinstituten 
(ZK) des Volksbankensektors erfüllt diese zentrale Aufgabe für den Volksbanken-Verbund, so­
dass dieser über Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren für die Erfassung, Beurtei­
lung, Steuerung und Überwachung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken und 
der Vergütungspolitik und -praktiken (§ 39 Abs. 2 BWG) verfügt. 
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Die Umsetzung der Steuerung im Volksbanken-Verbund erfolgt durch Generelle und im Be­
darfsfall durch Individuelle Weisungen und korrespondierende Arbeitsrichtlinien in den ZKs. 

Folgende Risiken werden im Volksbanken-Verbund im Zuge der Risikoinventur als wesentlich 
eingestuft: 

- Kreditrisiken 
- Marktrisiken 
- Liquiditätsrisiken 
- Operationelle Risiken 
- Sonstige Risiken (z.B. Strategisches Risiko, Eigenkapitalrisiko und Ertrags- und Kostenrisiko) 

Aktuelle Entwicklungen 

Die konsolidierten Eigenmittel gemäß CRR setzen sich aus dem Harten Kernkapital (Common 
Equity Tier 1, CET1), dem Zusätzlichen Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) und dem Ergän­
zungskapital (Tier 2, T2) zusammen. 

Ergänzend sind die im BWG und in der Kapitalpufferverordnung (KP-V) geregelten Kapitalpuf­
fer (Kapitalerhaltungspuffer (KEP), Systemrisikopuffer (SRP), Kapitalpuffer für systemrelevante 
Institute (O-SIIP) sowie antizyklischer Puffer (AzKP) einzuhalten und vollständig mit hartem 
Kernkapital (CET1) zu erfüllen. Für den Volksbanken-Verbund ergibt sich per 31. Dezember 
2022 eine kombinierte Pufferanforderung (KPA) i.H.v. 3,50 % (Kapitalerhaltungspuffer von 
2,50 %, Systemrisikopuffer von 0,50 %, Puffer für systemrelevante Institute von 0,50 %, antizyk­
lischer Puffer (AzKP) von 0,00 %). Die Kapitalpuffer sind dabei vollständig mit CET1 zu erfüllen 
und beziehen sich, mit Ausnahme des antizyklischen Puffers, auf das Gesamtrisiko. 

Der Volksbanken-Verbund durchlief erneut den jährlichen aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) im Rahmen des einheit­
lichen Aufsichtsmechanismus der EZB. Daraus hat sich auf konsolidierter Ebene zum 31. De­
zember 2022 eine Säule 2-Anforderung (Pillar 2 Requirement, P2R) iHv 2,50 % ergeben. 

Das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) berücksichtigte 
darüber hinaus auch den in 2021 durchgeführten SSM Stresstest der EZB mit einer Säule 2 
Empfehlung (Pillar 2 Guidance, P2G) iHv 1,25 %. 

Der CET1 Demand ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,25 Prozentpunkte (Erhöhung P2G von 
1,00 % auf 1,25 %) gestiegen. Für die Herleitung der Säule 2 Kapitalempfehlung (P2G) wurde 
seitens der Aufsichtsbehörde eine neue Methodik auf Basis der EBA/EZB-Stresstestergebnisse 
herangezogen. Die Säule 2 Empfehlung ist zur Gänze mit hartem Kernkapital (CET1) zu erfüllen 
und hat keine Auswirkung auf den maximal ausschüttungsfähigen Betrag (maximum distribu­
table amount, MDA). 
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Auf Basis des SREP-Bescheides vom Februar 2022 und unter Berücksichtigung der gemäß CRD­
V geänderten Zusammensetzung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung (P2R) ergeben sich 
für den Volksbanken-Verbund per 31. Dezember 2022 die in der Tabelle dargestellten Kapital­
anforderungen und Kapitalempfehlungen (ein etwaiger Shortfall in AT1/Tier 2 erhöht den CET1 
Bedarf entsprechend): 

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 
Säule 1 
CET1 Mindestanforderunq 4,50% 4,50% 
Tier 1 Mindestanforderunq 6,00% 6,00% 

Gesamtmittel Mindestanforderunq 8,00% 8,00% 
Kombinierte Pufferanforderung (KPA) 3,50 % 3,50% 
Kapitalerhaltunqpuffer (KEP) 2,50 % 2,50% 

Systemrisikopuffer (SRP) 0,50 % 0,50% 

O-SII Puffer (O-SIIP) 0,50% 0,50% 

Antizyklischer Kapitalpuffer (AzKP) 0,00% 0,00% 
Säule 2 2,50% 2,50% 
CET1 Mindestanforderunq 1,41 % 1,41 % 

Tier 1 Mindestanforderunq 1,88 % 1,88 % 
Gesamteigenmittel Mindestanforderung 2,50% 2,50% 
CET1 Gesamtkapitalanforderunq 9,41 % 9,41 % 
Tier 1 Gesamtkapitalanforderung 11,38 % 11,38 % 
Gesamtkapitalanforderung 14,00 % 14,00 % 

Säule 2 Kapitalempfehlung 1,25 % 1,00 % 

CET1 Mindestempfehlunq 10,66 % 10,41 % 
Tier 1 Mindestempfehlunq 12,63 % 12,38 % 

Gesamteigenmittel Mindestempfehlunq 15,25 % 15,00 % 

Während des Geschäftsjahres 2022 hat der Volksbanken-Verbund die sich aus dem SREP er­
gebenden Mindestkapitalanforderungen bzw. Mindestkapitalempfehlungen durchgehend er­
füllt. 

Mit dem SREP Bescheid aus Dezember 2022 wurde der VOLKSBANK WIEN AG als ZO des Volks­
banken-Verbundes das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses 
(SREP) aus 2022 übermittelt. Die SREP-Anforderung und SREP-Empfehlung (P2R und P2G) gül­
tig ab 1. Jänner 2023 bleiben im Vergleich zum Berichtsjahr unverändert. Mit Inkrafttreten der 
Kapitalpufferverordnung wird sich auf konsolidierter Ebene der systemrelevante Institute Puffer 
(O-SIIP) in 2023 von 0,50 % auf 0,75 % und in 2024 auf 0,90 % erhöhen. 

Risikopolitische Grundsätze 

Die risikopolitischen Grundsätze der Volksbank Tirol AG umfassen die innerhalb des Volksban­
ken-Verbundes gültigen Normen im Umgang mit Risiken und werden zusammen mit dem Ri­
sikoappetit vom ZO-Vorstand festgelegt. Ein verbundweit einheitliches Regelwerk und Ver­
ständnis zum Risikomanagement ist die Basis für die Entwicklung eines Risikobewusstseins und 
einer Risikokultur im Unternehmen. Der Volksbanken-Verbund lässt sich in seinen Aktivitäten 
vom Grundsatz leiten, Risiken nur in dem Maße einzugehen, wie dies zur Erreichung der ge­
schäftspolitischen Ziele erforderlich ist. Die damit verbundenen Risiken werden gesamthaft un­
ter Anwendung von Grundsätzen für das Risikomanagement durch die Gestaltung der Organi­
sationsstruktur und der Geschäftsprozesse gesteuert. 
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Organisation des Risikomanagements 

Die Volksbank Tirol AG hat alle erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um 
dem Anspruch eines modernen Risikomanagements zu entsprechen. Es gibt eine klare Tren­
nung zwischen Markt und Marktfolge. Die Funktion eines zentralen und unabhängigen Risi­
kocontrollings ist eingerichtet. An der Spitze des Risikocontrollings steht auf Vorstandsebene 
der Chief Risk Officer (CRO). Innerhalb des Vorstandsressorts des CRO gibt es eine Trennung 
zwischen Risikocontrolling und operativem Kreditrisikomanagement. Die Risikobeurteilung, -
messung und -kontrolle erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Diese Aufgaben werden zur Ver­
meidung von lnteressenskonflikten von unterschiedlichen Organisationseinheiten wahrge­
nommen. 

Das Geschäftsmodell erfordert es, Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten, zu messen, zu 
aggregieren und zu steuern. Risiken und Kapital werden mithilfe eines Rahmenwerks von 
Grundsätzen, Organisationsstrukturen sowie Mess- und Überwachungsprozessen gesteuert, 
die eng an den Tätigkeiten der Unternehmens- und Geschäftsbereiche ausgerichtet sind. Als 
Voraussetzung und Basis für ein solides Risikomanagement wird das Risk Appetite Framework 
(RAF) für den Volksbanken-Verbund laufend weiterentwickelt, um den Risikoappetit bzw. den 
Grad der Risikotoleranz zu definieren, den der Volksbanken-Verbund bereit ist zu akzeptieren, 
um seine festgelegten Ziele zu erreichen. Der Grad der Risikotoleranz manifestiert sich insbe­
sondere durch die Festlegung und Überprüfung von geeigneten Limiten und Kontrollen. Das 
Rahmenwerk wird laufend im Hinblick auf regulatorische Anforderungen, Änderungen im 
Marktumfeld oder des Geschäftsmodells überprüft und weiterentwickelt. Das Ziel des Volks­
banken-Verbundes ist es, durch dieses Rahmenwerk ein diszipliniertes und konstruktives Kon­
trollumfeld zu entwickeln, in dem alle Mitarbeiter ihre Rolle und Verantwortung verstehen und 
wahrnehmen. 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellen sich in der Volksbank Tirol AG 
wie folgt dar: 

Säule 1: Mindesteigenmittelanforderungen 

Im Rahmen der Säule 1 wird die Erfüllung der regulatorischen Mindestanforderungen sicher­
gestellt. Sowohl für das Kreditrisiko als auch für das Marktrisiko und das Operationelle Risiko 
kommen die jeweiligen regulatorischen Standardansätze zur Bestimmung der Mindesteigen­
mittelanforderungen zur Anwendung. 

Säule 2: Internat Capital & liquidity Adequacy Assessment 

Über den internen Liquiditäts- und Kapitaladäquanzprozess ergreift die VOLKSBANK WIEN AG 
als ZO des Volksbanken-Verbundes alle notwendigen Maßnahmen um sicherzustellen, dass 
allen Risiken, die sich aus aktuellen und geplanten Geschäftsaktivitäten ergeben, eine jederzeit 
angemessene Liquiditäts- und Kapitalausstattung gegenübersteht. Die Ausgestaltung des in­
ternen Liquiditäts- und Kapitaladäquanzprozesses richtet sich dabei nach den regulatorischen 
Anforderungen und den aufsichtlichen Erwartungen der EZB sowie nach den internen Leitlinien. 
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Säule 3: Offenlegung 

Den Anforderungen der Säule 3 wird durch die Veröffentlichung der qualitativen und quanti­
tativen Offenlegungsvorschriften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) und der 
Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) sowie der gültigen Verordnung (EU) Nr. 2019/876 (CRR II) und 
Richtlinie Nr. 2019/878 (CRD V) auf der institutseigenen Homepage unter Offenlegung/ Volks­
bank Tirol AG nachgekommen. 

Verbundweites Risikomanagement 

Das Risikocontrolling der VOLKSBANK WIEN AG als ZO verantwortet die Risiko-Governance, 
Methoden und Modelle für die verbundweit strategischen Risikomanagementthemen sowie 
die Vorgaben zur Steuerung auf Portfolioebene. Die ZO hat zur Erfüllung ihrer Steuerungsfunk­
tion Generelle Weisungen (GW) gegenüber den ZKs erlassen. Die GW RAF (Risk Appetite 
Framework), GW ICAAP, GW ILAAP, GW Grundsätze des Kreditrisikomanagements (GKRM) und 
die nachgelagerten Verbundhandbücher und die damit verbundenen Arbeitsrichtlinien regeln 
verbindlich und einheitlich das Risikomanagement. Die Risikostrategie für den Volksbanken­
Verbund wird ebenfalls in Form einer GW inkl. einem dazugehörigen Verbundhandbuchs er­
lassen. Ziel ist es, allgemeine und verbundweit konsistente Rahmenbedingungen und Grunds­
ätze für die Messung und den Umgang mit Risiken sowie die Ausgestaltung von Prozessen und 
organisatorischen Strukturen verständlich und nachvollziehbar zu dokumentieren bzw. festzu­
legen. Die Vorstände und Geschäftsführer der ZKs haben im Rahmen ihrer allgemeinen Sorg­
faltspflicht im Interesse der Gesellschaften ausnahmslos und uneingeschränkt dafür Sorge zu 
tragen, dass die Generellen Weisungen im jeweiligen Unternehmen formal und faktisch Gel­
tung erlangen. Jegliche Abweichungen und Sonderregelungen zu den Generellen Weisungen 
sind nur in Ausnahmefällen erlaubt und vorab mit der VOLKSBANK WIEN AG als ZO abzustim­
men und von dieser zu genehmigen. 

Im Volksbanken-Verbund werden eine umfassende Risikokommunikation und ein direkter In­
formationsaustausch als besonders wichtig angesehen. Um einen fachlichen Austausch auf Ar­
beitsebene zu ermöglichen, wurde ein RMF-Jour Fixe (Fachausschuss) des Risikocontrollings 
eingeführt. Jedes ZK muss über eine eigene Risk Management Function (RMF) verfügen, die 
für die unabhängige Überwachung und Kommunikation der Risiken im jeweiligen ZK zuständig 
ist. 

Die Risiko-Governance sowie die Methoden und Modelle werden vom Risikocontrolling der 
VOLKSBANK WIEN AG als ZO tourlich an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst bzw. 
weiterentwickelt. Neben der regelmäßigen Re-Modellierung, Re-Kalibrierung sowie Validie­
rung der Risikomodelle werden die Methoden im ICAAP & ILAAP laufend verbessert und neue 
aufsichtsrechtliche Anforderungen überwacht und zeitgerecht umgesetzt. 

a) Interner Kapitaladäquanzprozess 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, risikoadäquaten Kapitalausstattung hat die VOLKSBANK 
WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes internationaler Best Practice 
folgend einen internen Kapitaladäquanzprozess (ICAAP) als revolvierenden Steuerungskreis­
lauf aufgesetzt dem sowohl die VOLKSBANK WIEN AG als auch alle ZKs unterliegen. Der ICAAP 
startet mit der Identifikation der wesentlichen Risiken, durchläuft den Prozess der Risikoquan­
tifizierung und -aggregation, der Ermittlung der Risikotragfähigkeit, der Limitierung und 
schließt mit der laufenden Risikoüberwachung und daraus abgeleiteten Maßnahmen. Erläute­
rungen zum ILAAP sind unter dem Punkt d) Liquiditätsrisiko angeführt. 
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Die einzelnen Elemente des Kreislaufes werden mit unterschiedlicher Frequenz durchlaufen 
(z.B. täglich für die Risikomessung Marktrisiko Handelsbuch, quartalsweise für die Erstellung 
der Risikotragfähigkeitsrechnung, jährlich für Risikoinventur und Festlegung der Risikostrate­
gie). Alle im Kreislauf beschriebenen Prozessschritte werden zumindest jährlich auf ihre Aktu­
alität und ihre Angemessenheit hin geprüft, bei Bedarf an die aktuellen Rahmenbedingungen 
angepasst und vom Vorstand der ZO abgenommen. Eine Erweiterung hat im Jahr 2021 auf­
grund der Integration von ESG Risiken in den internen Kapitaladäquanzprozess begonnen, in­
dem ESG Risiken in alle Elemente des internen Kapitaladäquanzprozesses integriert wurden. 
ESG Risiken wurden hierbei nicht als eigenständige Risikoart auf-genommen, sondern in den 
bestehenden Risikoarten abgebildet. Die für ESG Risiken angewandten Methoden, Modelle 
und Strategien werden in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sollen 
dazu beitragen, inhärente ESG Risiken sukzessive genauer zu messen. 

Risikoinventur 

Die Risikoinventur hat zum Ziel die Wesentlichkeit bestehender und neu eingegangener bank­
geschäftlicher Risiken zu bestimmen. Die Erkenntnisse aus der Risikoinventur werden gesam­
melt, für die Volksbank Tirol AG ausgewertet und in einem Risikoinventar zusammengefasst. 
Die Ergebnisse der Risikoinventur fließen in die Risikostrategie ein und bilden den Ausgangs­
punkt für die Risikotragfähigkeitsrechnung, da wesentliche Risikoarten in der Risikotragfähig­
keitsrechnung berücksichtigt werden. 

ESG Risiken werden zudem jährlich im Rahmen der Risikoinventur anhand von ESG-Heatmaps 
analysiert und bewertet. Die ESG-Heatmap ist ein Werkzeug zur Identifizierung, Analyse und 
Wesentlichkeitsbeurteilung von ESG Risiken und/oder deren Risikotreiber. In der ESG-Heatmap 
werden verschiedene Risikoereignisse beschrieben und für alle relevanten Risikoarten des 
Volksbanken-Verbundes evaluiert. Die Erkenntnisse werden dann im Rahmen bestehen - der 
Risikoarten im Risikoinventar abgebildet. 

Risikostrategie 

Die Verbund-Risikostrategie basiert auf der Verbund-Geschäftsstrategie und schafft konsis­
tente Rahmenbedingungen und Grundsätze für ein einheitliches Risikomanagement. Die lokale 
Risikostrategie der Volksbank Tirol AG baut im Wesentlichen auf der Verbund-Risikostrategie 
auf und definiert regionale Spezifikationen und lokale Besonderheiten. Die Risikostrategie wird 
zumindest jährlich auf ihre Aktualität und ihre Angemessenheit hin geprüft und an die aktuel­
len Rahmenbedingungen angepasst. Sie gibt die Regeln für den Umgang mit Risiken vor, und 
sorgt für die jederzeitige Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Die Erstellung der Risikostra­
tegie erfolgt im Zuge der Geschäftsplanung. Die Verknüpfung der Inhalte der Risikostrategie 
und der Geschäftsplanung erfolgt verbundweit durch die Integration der Zielvorgaben des Risk 
Appetite Statements in die GW Controlling - Planung und Reporting. 

Die Volksbank Tirol AG bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur und strebt an, 
ESG Aspekte in allen Unternehmensbereichen zu etablieren. Die Risikostrategie wurde um eine 
separate Teilrisikostrategie für ESG Risiken erweitert. Sie bildet die in den bestehenden Risiko­
arten inhärenten ESG Risiken ab, welche sich insbesondere aus den ESG-Heatmaps und dem 
internen Stresstest ableiten lassen. 
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Risikoappetiterklärung (Risk Appetite Statement - RAS) und Limitsystem 

Das Kernelement der Risikostrategie stellt ein im Einklang mit der Geschäftsstrategie stehendes 
Risk Appetite Statement (RAS) und integriertes Limitsystem dar. Das aus strategischen und 
vertiefenden Kennzahlen bestehende RAS Kennzahlen-Set unterstützt den Vorstand bei der 
Umsetzung zentraler strategischer Ziele der Volksbank Tirol AG und operationalisiert diese. 

Der Risikoappetit, d.h. die Indikatoren des RAS, wird aus dem Geschäftsmodell, dem aktuellen 
Risikoprofil, der Risikokapazität und den Ertragserwartungen bzw. der strategischen Planung 
abgeleitet. Das auf Teilrisikoarten herunter gebrochene Limitsystem sowie das RAS geben den 
Rahmen für jenes maximale Risiko vor, das die Volksbank Tirol AG bereit ist, für die Erreichung 
der strategischen Ziele einzugehen. Die RAS Kennzahlen werden mit einem Ziel-, einem Trig­
ger- und einem Limitwert versehen und werden ebenso wie die Gesamtbank- und Teilrisikoli­
mits laufend überwacht. Damit wird sichergestellt, dass Abweichungen von der Risikostrategie 
rasch erkannt werden und zeitgerecht Maßnahmen zur Gegensteuerung eingeleitet werden 
können. Das Kennzahlenset des RAS setzt sich im Wesentlichen aus folgenden strategischen 
und vertiefenden RAS-Indikatoren zusammen: 

- Kapitalkennzahlen (z.B. CET1-Ratio, T1-Ratio, TC-Ratio, RTF, MREL) 

- Kreditrisikokennzahlen (z.B. NPL-Ratio, Coverage Ratio, Kundenforderungen Ausland, Net-
tozuführungsquote Risikovorsorgen, Forbearance Ratio, Branchenkonzentrationen) 

- Markt-/Liquiditätsrisikokennzahlen (z.B. LCR, NSFR, Survival Period, Asset Encumbrance Ra­
tio, EBA Zinsrisikokoeffizient, Bilanzstruktur-Limit Fixzinsposition) 

- Kennzahlen für das operationelle Risiko (z.B. OpRisk Verluste im Verhältnis zum CET1, IKS­
Durchführungsquote) 

- Weitere risikorelevante Kennzahlen (z.B. CIR, Leverage Ratio, Compliance Risk, IT-System-
verfügbarkeit) 

Risikotragfähigkeitsrechnung 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung stellt ein zentrales Element in der Umsetzung des ICAAP dar. 
Mit ihr wird die jederzeit ausreichende Deckung der eingegangenen Risiken durch adäquate 
Risikodeckungsmassen nachgewiesen und für die Zukunft sichergestellt. Zu diesem Zweck wer­
den alle relevanten Einzelrisiken aggregiert. Diesem Gesamtrisiko werden die vorhandenen und 
vorab definierten Risikodeckungsmassen gegenübergestellt. Die Einhaltung der Limite wird 
quartalsweise überwacht und berichtet. 

Bei der Bestimmung der Risikotragfähigkeit werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, 
die sich in drei Sichtweisen widerspiegeln: 

- Regulatorische Perspektive (Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelquoten) 
- ökonomische Perspektive 
- Normative Perspektive 

Die regulatorische Säule 1 Perspektive stellt den nach gesetzlichen Vorgaben berechneten Ge­
samtrisikobetrag den regulatorischen Eigenmitteln gegenüber. Die Sicherstellung der regula­
torischen Risikotragfähigkeit ist gesetzlich verankert und stellt eine Mindestanforderung dar. 
Die Zusammensetzung der regulatorischen Gesamtrisikoposition der Volksbank Tirol AG ent­
spricht dem Muster einer regional tätigen Retail Bank. 
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Die ökonomische Perspektive trägt zur Sicherstellung des Fortbestands der Volksbank Tirol AG 
bei, indem bei der Steuerung der Kapitalausstattung der wirtschaftliche Wert im Vordergrund 
steht. Die Risikotragfähigkeit der ökonomischen Perspektive ergibt sich aus der Gegenüber­
stellung ökonomischer Risiken und dem internen Kapital (Risikodeckungsmasse). ökonomi­
sche Risiken sind Risiken, die den wirtschaftlichen Wert des Instituts beeinträchtigen können 
und somit die Angemessenheit der Kapitalausstattung aus ökonomischer Sicht beeinträchtigen 
können. Bei der Quantifizierung der ökonomischen Risiken wird auf interne Verfahren, in der 
Regel Value at Risk (VaR) mit einem Konfidenzn iveau von 99,9 % und einem Zeithorizont von 
einem Jahr, zurückgegriffen. Dabei werden alle quantifizierbaren Risiken berücksichtigt, die im 
Rahmen der Risikoinventur als wesentlich identifiziert wurden. Als Risikodeckungsmasse wer­
den stille Reserven, das im laufenden Geschäftsjahr erzielte Jahresergebnis sowie jene Eigen­
mittel, die bei der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Verlustabsorption zur Verfügung ste­
hen, angesetzt. Das Gesamtbankrisikolimit ist mit 95 % der verfügbaren Risikodeckungsmasse 
festgelegt. Voraussetzung für die Angemessenheit der Kapitalausstattung aus ökonomischer 
Perspektive ist, dass das interne Kapital fortlaufend zur Abdeckung der Risiken und zur Unter­
stützung der Strategie ausreicht. 

Im Rahmen der normativen Perspektive wird sichergestellt, dass die Volksbank Tirol AG über 
einen mehrjährigen Zeitraum in der Lage ist, seine Eigenmittelanforderungen zu erfüllen und 
sonstigen externen finanziellen Zwängen gerecht zu werden. Sie stellt die Risikotragfähigkeit 
auf Basis der strategischen Planung unter normalen und adversen Bedingungen dar und um­
fasst im Wesentlichen die Simulation der GuV- und Eigenmittelpositionen über drei Jahre. Da­
bei werden die strategische Planung sowie verschiedene Krisenszenarien simuliert und unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des jeweiligen Szenarios die Entwicklung der regulatori ­
schen Eigenmittelquoten berechnet. Die zentralen Betrachtungsgrößen der normativen Per­
spektive sind daher die regulatorischen Eigenmittelquoten CET1, Tier 1 und Total Capital. 

Stress T esting 

Für das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko sowie für das operationelle Risiko werden regel­
mäßig risikoartenspezifische Stresstests bzw. Risikoanalysen durchgeführt, wobei die Krisen­
szenarien derart gestaltet werden, dass das Eintreten von sehr unwahrscheinlichen, aber nicht 
unmöglichen Ereignissen simuliert bzw. geschätzt wird. Anhand dieser Vorgehensweise kön­
nen z.B. extreme Verluste erkannt und analysiert werden. 

Neben diesen risikoartenspezifischen Stresstests und Sensitivitätsanalysen werden regelmäßig 
interne Stresstests durchgeführt, welche risikoartenübergreifend sind. Der halbjährlich durch­
geführte interne Stresstest setzt sich aus Szenarioanalysen, Sensitivitätsanalysen und dem Re­
verse Stresstest zusammen. In den Szenarioanalysen werden volkswirtschaftliche Krisenszena­
rien definiert und daraus geänderte Risikoparameter für die einzelnen Risikokategorien und 
Geschäftsfelder abgeleitet. Neben der Risikoseite werden auch die Effekte der Krisenszenarien 
auf die regulatorischen Eigenmittel sowie auf die Risikodeckungsmasse der ökonomischen Per­
spektive ermittelt. An dieser Stelle überschneiden sich die Vorgaben der normativen Perspek­
tive mit den Anforderungen an die Szenarioanalysen für den internen Stresstest: Es wird über 
einen mehrjährigen Zeitraum für verschiedene Krisenszenarien die Entwicklung der regulatori­
schen Eigenmittelquoten simuliert. Aus den Erkenntnissen des internen Stresstests werden bei 
Bedarf Handlungsempfehlungen definiert und diese in Maßnahmen übergeleitet. 
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Im Rahmen des internen Stresstests werden auch Szenarien mit ESG Aspekten (insbesondere 
mit Bezug auf Klima- und Umweltrisiken) berechnet, um die im bestehenden Portfolio inhären­
ten ESG Risiken frühestmöglich zu erkennen und zu bewerten. Die Szenarien lehnen sich an die 
Annahmen des Network for Greening the Financial System (NGFS) an und werden laufend um 
aktuelle Erkenntnisse erweitert. 

Von der EBA/EZB wird alle zwei Jahre ein EU-weiter, risikoartenübergreifender Stresstest durch­
geführt an dem der Volksbanken-Verbund teilnimmt. Im Jahr 2021 fand wieder ein EBA/EZB 
Stresstest statt. Die Stresstestergebnisse des Volksbanken-Verbundes wurden von der EZB zur 
Beurteilung des Kapitalbedarfs (Säule 2 Kapitalempfehlung) im Rahmen des SREP herangezo­
gen. 

Risikoreporting 

Das in der Volksbank Tirol AG implementierte Reporting-Rahmenwerk zielt darauf ab, sicher­
zustellen, dass alle wesentlichen Risiken vollständig identifiziert, überwacht und effizient sowie 
zeitnah gesteuert werden. Das Reporting-Rahmenwerk bietet eine ganzheitliche und detail­
lierte Darstellung der Risiken und eine spezifische Analyse der einzelnen Risikoarten. 

Das Reporting-Rahmenwerk liefert dem Vorstand monatlich steuerungsrelevante Informatio­
nen und ergeht quartalsweise an den Aufsichtsrat der Volksbank Tirol AG. 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

Da der Volksbanken-Verbund in Österreich als ein bedeutendes Institut eingestuft wurde, muss 
der Verbund einen Sanierungsplan erstellen und bei der Europäischen Zentralbank einreichen. 
Die VOLKSBANK WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes ist für die Er­
stellung des Gruppensanierungsplans (GSP) für den Verbund zuständig. Für die VOLKSBANK 
WIEN AG sowie zugeordnete Institute wird kein separater Sanierungsplan erstellt. Der GSP wird 
mindestens einmal jährlich aktualisiert und berücksichtigt sowohl Änderungen in den Ge­
schäftsaktivitäten als auch veränderte aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

b) Kreditrisiko 

Unter dem Kreditrisiko werden mögliche Verluste verstanden, die dadurch entstehen, dass ein 
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 

Organisation Kreditrisikomanagement 

Die mit dem Kreditrisiko in Zusammenhang stehenden Aufgaben werden in der Volksbank Tirol 
AG vom Bereich Kreditrisikomanagement wahrgenommen. Für die operativen Kreditrisikoma­
nagement-Funktionen sind die Abteilungen Kreditrisikomanagement und Sanierung & Betrei­
bung zuständig. Das Risikocontrolling ist auf Portfolioebene für die Risikobeurteilung, -mes­
sung und -kontrolle sowie das Kreditrisikoberichtswesen zuständig. 
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Operatives Kreditrisikomanagement 

Grundsätze Kreditvergabe 

- Kreditgeschäfte setzen zwingend Entscheidungen mit kreditnehmerbezogenen Limiten vo­
raus. Die Festlegung und Überwachung bestimmter Limite wird einheitlich auf Verbundebene 
geregelt. 

- Die Ratingverpflichtung gilt für jeden Kreditnehmer mit einem Obligo über der definierten 
Mindesthöhe. Der Ratingprozess basiert auf einem Vier-Augen-Prinzip und gilt verbundweit. 

- Kreditzusagen berücksichtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kreditnehmer, Fi­
nanzierungsbedarf und Investitionsvolumen. Die Rückzahlungsfähigkeit ist Voraussetzung für 
eine Kreditgewährung. Im Vorfeld werden Finanzierungsbedarf und Investitionsvolumen ab­
gestimmt. Die Kreditlaufzeiten übersteigen grundsätzlich nicht die betriebsgewöhnliche Nut­
zungsdauer der finanzierten Objekte. Auf die Hereinnahme angemessener Eigenmittel wird 
geachtet. 

- Kreditgeschäfte mit Privatkunden unterliegen den Regelungen und Informationspflichten des 
Verbraucherkreditgesetzes (VKrG) als auch jenen des Hypothekar- und Immobilienkreditge­
setzes (HIKrG), welche unabhängig voneinander Bestand haben. 

- Die Bestimmungen gemäß der Kreditinstitute-lmmobilienfinanzierungsmaßnahmen Verord­
nung (KIM-VO) der FMA für neu vereinbarte private Immobilienfinanzierungen werden be­
achtet und seit Gültigkeit gesondert überwacht. 

- Das Thema Nachhaltigkeit/ESG Faktoren sowie mögliche klimabedingte transitorische und 
physische Risken finden im Kreditvergabeprozess Berücksichtigung. 

- Bei der Auswahl von Kreditsicherheiten wird auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet und 
somit auf vornehmlich werthaltige, wenig bearbeitungsintensive sowie auf tatsächlich ver­
wertbare Kreditsicherheiten zurückgegriffen. Aus diesem Grund werden Sachsicherheiten, wie 
beispielsweise Immobiliensicherheiten und finanzielle Sicherheiten, wie Bar- oder Wertpa­
piersicherheiten, eine bevorzugte Stellung eingeräumt. Die Werthaltigkeit und Durchsetzbar­
keit von Kreditsicherheiten ist grundsätzlich vor jeder Kreditentscheidung zu beurteilen. 
Grundsätze für das Management von Sicherheiten bzw. einheitliche Regeln für die Auswahl, 
Bestellung, Verwaltung und Bewertung von Kreditsicherheiten gelten auf Verbundebene. 

- Fremdwährungs- und Tilgungsträgerkredite werden grundsätzlich nicht mehr angeboten 
bzw. vergeben. 

- Der Hauptmarkt des Kreditgeschäftes ist der österreichische Markt. 

- Konsortialkredite werden grundsätzlich gemeinsam mit der VOLKSBANK WIEN AG eingegan-
gen. 

Entscheidungsprozess 

In allen Einheiten der Volksbank Tirol AG, die Kreditrisiko generieren, ist eine strenge Trennung 
von Vertriebs- und Risikomanagementeinheiten gegeben. Sämtliche Einzelfallentscheidungen 
werden unter strenger Beachtung des Vier-Augen-Prinzips getroffen, für welche eindeutige 
Abläufe festgelegt wurden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Limitsysteme, welche die Ent­
scheidungskompetenzen der einzelnen Einheiten in einen Rahmen fassen. 
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Engagement- und Sicherheitenüberwachung 

Die Prozesse zur Überprüfung der Engagements und Sicherheiten sind verbundweit geregelt 
und von allen zugeordneten Kreditinstituten (ZK) einzuhalten. 

Limitierung 

Die Überwachung, Steuerung und Begrenzung des Risikos von Einzelengagements und von 
Klumpenrisiken erfolgt anhand differenzierter Limitkategorien. 

Im Volksbanken-Verbund wird die Gruppe verbundener Kunden (GvK) als Basis für Limite bei 
Neukreditvergaben und die laufende Überwachung herangezogen. Hinsichtlich der Limite wird 
zwischen den Vorgaben auf Ebene des Volksbanken-Verbundes und für die Einzelinstitute un­
terschieden. Die Überprüfung der Limitierungen auf Einzelgeschäftsebene erfolgt kontinuier­
lich im Kreditrisikomanagement der ZK und wird anhand zentraler Auswertungen durch das 
Kreditrisikomanagement der VOLKSBANK WIEN AG als ZO überwacht. 

Im Zusammenhang mit Portfoliolimitierungen werden derzeit im Volksbanken-Verbundhaupt­
sächlich Limite für Auslandsfinanzierungen und Limite für die gewerblichen Branchen Immobi­
lien sowie Tourismus- und Freizeitwirtschaft definiert. Diese Limite sind für den Kreditvergabe­
prozess relevant und werden monatlich durch das Risikocontrolling überwacht. 

Zusätzlich sind auf Verbund- und ZK-Ebene Wesentlichkeitsgrenzen für Branchen definiert, bei 
deren Überschreitung weitere Steuerungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

Um eine entsprechend nachhaltig gesunde Portfolioqualität zu erzielen, gibt es bonitätsabhän­
gige verbundweite Vorgaben für Geschäfte mit Neukunden und Obligoerhöhungen bei Be­
standskunden. 

Intensiviertes Kreditrisikomanagement 

Unter intensiviertem Kreditrisikomanagement wird im Volksbanken-Verbund und damit auch 
in der Volksbank Tirol AG die gesonderte Beobachtung von Kunden mit Zahlungsschwierigkei­
ten und/oder ausfallsgefährdeter Kunden verstanden. Das intensivierte Kreditrisikomanage­
ment umfasst unter anderem Prozesse rund um die Früherkennung von ausfallsgefährdeten 
Kunden, das Mahnwesen, Forbearance-Prozesse sowie die Ausfallserkennung. 

Früherkennung: Bei der Früherkennung werden Kunden, welche innerhalb der nächsten Mo­
nate ein erhöhtes Ausfallsrisiko aufweisen könnten, auf Grund bestimmter Indikatoren syste­
matisch identifiziert. Der Volksbank Tirol AG wird damit die Möglichkeit gegeben, potenziellen 
Ausfällen frühzeitig entgegen steuern zu können. Die Früherkennung von ausfallgefährdeten 
Kunden ist verbundweit in einem einheitlichen Frühwarnsystem geregelt. 

Mahnwesen: Das im gesamten Volksbanken-Verbund und damit der Volksbank Tirol AG zum 
Einsatz kommende Mahnwesen basiert auf einer automatisierten und einheitlichen Basis und 
darauf aufbauend vordefinierten Prozessen. 

Forbearance: Unter Forbearance werden Zugeständnisse verstanden, die die Bank dem Kredit­
nehmer im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten oder drohenden finanziellen 
Schwierigkeiten des Kreditnehmers gewährt, ansonsten aber nicht gewähren würde. Kredit­
nehmer, bei denen Geschäfte als forborne eingestuft wurden, unterliegen im Volksbanken­
Verbund besonderen (Überwachungs-)vorschriften. 
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Ausfallserkennung: Der Prozess der Ausfallserkennung dient dazu, Ausfälle rechtzeitig zu er­
kennen. Ein Kunde gilt als ausgefallen, wenn gemäß CRR ein Leistungsverzug von über 90 Ta­
gen und/oder eine vollständige Begleichung der Verbindlichkeit ohne Sicherheitenverwertung 
als unwahrscheinlich angesehen wird. Der Volksbanken-Verbund hat 15 mögliche Ausfallse­
ventarten definiert, die für eine verbundweit einheitliche Klassifizierung von Ausfallsereignissen 
verwendet werden. Die Ausfallserkennung baut unter anderem auch auf den oben beschriebe­
nen Frühwarnerkennungs- und Forbearance-Prozessen auf. Zusätzlich gibt es weitere 
(Prüf-)Prozesse, wie z.B. die Analyse der erwarteten Cash-Flows innerhalb der regulären oder 
anlassbezogenen Engagementüberprüfung, die eine Einstufung in eine Ausfallsklasse auslösen 
können. 

Problem Loan Management 

Im Rahmen des verbundweiten Problem Loan Management-Systems (PLM) erfolgt die Zuord­
nung der Kunden anhand eindeutig definierter Indikatoren, die verbundweit einheitlich zur 
Anwendung kommen. Es wird in weiterer Folge zwischen Kunden in 

- lntensivbetreuung (negative Änderung der Risikoeinschätzung, aber noch nicht ausgefallen), 

- Sanierung (akute Ausfallsgefährdung bzw. bereits ausgefallen, Kunde jedoch sanierungswür-
dig) und 

- Betreibung (ausgefallene und nicht sanierungswürdige Kunden) 

unterschieden und entsprechend differenzierte Bearbeitungsprozesse sind im Volksbanken­
Verbund einheitlich aufgesetzt. 

Branchenmonitoring 

Um über die bereits bestehenden Maßnahmen und Limite hinaus eine noch detailliertere und 
vor allem branchen-spezifischere Steuerung des Volksbanken-Verbundportfolios zu ermögli­
chen, wurde im Jahr 2022 ein Prozess basierend auf den Ergebnissen aus den regelmäßigen 
Branchenanalysen zur Identifikation von Branchen mit höherem Risikogehalt aufgesetzt, wobei 
zwischen einem tourlichen, halbjährlichen Prozess sowie einem ad-hoc Prozess zu unterschei­
den ist. In weiterer Folge werden die Ergebnisse aus diesem Analyseprozess in das bestehende 
EWS System übergeleitet und damit eine branchenspezifische Frühwarnerkennung ermöglicht. 

Im Zuge des tourlichen Prozesses per 30.06.2022 wurden gesonderte Vorgaben für Neufinan­
zierungen in jenen Branchen, die von einer Reduktion der Gasimporte besonders betroffen 
sind, definiert sowie ein risikoorientierter Einzelkunden-Review veranlasst. 

Quantitatives Kreditrisikomanagement bzw. Kreditrisikocontrolling 

Messung und Steuerung des Kreditrisikos 

Zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos ist auch die Entwicklung von ausgereiften Mo­
dellen sowie von Systemen und Prozessen, die auf das bankindividuelle Portfolio zugeschnitten 
sind, notwendig. Dadurch soll einerseits die Kreditentscheidung strukturiert und verbessert 
werden, andererseits bilden diese Instrumente bzw. deren Ergebnisse auch die Grundlage für 
die Portfoliosteuerung. 

Die Ergebnisse der Kreditrisikomessung werden monatlich an den Vorstand berichtet. Wich­
tigstes Ziel für den Einsatz der Kreditrisiko-Modelle und Instrumente ist die Verlustvermeidung 
durch Früherkennung von Risiken. 
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Ratingsysteme 

Verbundweit werden standardisierte Modelle zur Bonitätsbestimmung (die VB Ratingfamilie) 
und zur Bestimmung der Verlusthöhe im Ausfall angewandt. Die erwartete Ausfallswahrschein­
lichkeit jedes Kunden wird über die VB Ratingfamilie geschätzt und über die VB Masterskala 
ausgedrückt, die insgesamt 25 Ratingstufen umfasst. Das verwendete PD-Band ermöglicht 
nicht nur den Vergleich interner Ratings mit den Klassifizierungen externer Ratingagenturen, 
sondern auch den Vergleich der Bonitätseinstufung über Kundensegmente hinweg. 

Die Ratingstufen der Rating klasse 5 decken die verbundweit zur Anwendung kommenden Aus­
fallsgründe für einen Kredit ab und werden auch zum Reporting nicht-performender Kredite 
(NPL) herangezogen. 

Credit Value at Risk 

Die Berechnung des für das Kreditrisiko erforderlichen ökonomischen Kapitalbedarfes erfolgt 
über die Credit Value at Risk (CVaR) Methodik. Der Volksbanken-Verbund hat sich zu diesem 
Zweck für eine statistische Simulationsmethode entschieden. Im Detail wird für die Modellie­
rung der Kreditrisiken im Kreditportfolio ein weiterentwickeltes und den internen Erfordernis­
sen angepasstes Merton Modell herangezogen. 

Konzentrationen 

Die Quantifizierung und Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen von Konzentrationen erfolgt 
monatlich einerseits über die ermittelten Risikoparameter und andererseits im Zuge der Erstel­
lung des Risikoberichtes. 

Kontrahentenausfallrisiko 

Dem Kontrahentenrisiko aus unbesicherten Derivaten wird mittels Credit Value Adjustments 
(CVA) bzw. Debt Value Adjustment (DVA) Rechnung getragen. Das expected future exposure 
(EFE) wird hierbei mittels Monte Carlo Simulation ermittelt. Für jene Kontrahenten, für die keine 
am Markt beobachtbaren Credit Spreads verfügbar sind, basieren die Ausfallswahrscheinlich­
keiten auf internen Ratings des Volksbanken-Verbundes. Der Verbund verwendet kein internes 
Modell zur Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos. 

Kreditrisikominderung 

Die Berücksichtigung der Sicherheiten in den Kreditrisikomodellen für CVaR und in den Expec­
ted Loss Berechnungen erfolgt primär über die verbundweiten LGD-Modelle. Ausgangspunkt 
für die Berücksichtigung von Sicherheiten ist jeweils der aktuelle Markt-, Verkehrs-, Nominal­
oder Rückkaufswert. 

Zur Reduktion des Kontrahentenrisikos von derivativen Geschäften verwendet der Volksban­
ken-Verbund Kreditrisikominderungstechniken wie Netting und Sicherheitenaustausch. Der 
Verbund strebt mit allen wesentl ichen Marktteilnehmern den Abschluss eines standardisierten 
ISDA-Rahmenvertrags für das bilaterale Netting und eines entsprechenden Credit Support An­
nex (CSA) an. Es findet ein täglicher Abgleich der Marktwerte der derivativen Geschäfte mit den 
Kontrahenten statt. Überschreiten die Marktwerte bestimmte vertraglich festgelegte Schwel­
lenwerte, müssen diese überhänge mit Sicherheiten abgedeckt werden. Diese Sicherheiten 
werden regulatorisch anerkannt und reduzieren das Risiko. 
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Einflussfaktoren zur Schätzung der erwarteten Verluste (Expected Credit losses 
«ECL ") und Wertminderungen 

Zur Messung eines wesentlichen Anstiegs des Kreditrisikos werden verschiedene Einflussfak­
toren, Annahmen und Techniken herangezogen. 

Ratingsysteme 

Jedes Exposure wird bei der erstmaligen Erfassung auf Basis der verfügbaren Informationen 
über den Kreditnehmer einem Kreditrisiko-Rating zugeordnet. Die Engagements unterliegen 
einer laufenden Überwachung, und die Risikomanagementrichtlinien der Bank erfordern eine 
mindestens jährliche Erneuerung der Bonität. Die etablierten Governance Prozesse, einschließ­
lich der RAS-Limits (Risk Appetite Statement), stellen sicher, dass eine gültige Bonitätsbeurtei­
lung bei über 98 % der Engagements vorliegt. 

Die Bank verfügt über ein umfassendes Set an Ratingsystemen, um alle relevanten Forderungs­
arten abzudecken. Die wichtigsten Bestandteile der Ratingsysteme für die Hauptportfolien sind 
in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Portfolio Haupteinflussfaktoren der Ratingsysteme 

KMU und Cor- • Informationen, die bei der regelmäßigen Überprüfung der Jahresabschlüsse und Manage-
porate mentkonten (wirtschaftliche Verhältnisse der Eigentümer) des Kreditnehmers gewonnen 

wurden. 

• Tatsächliche und erwartete wesentliche Änderungen des regulatorischen, technologi-
sehen oder geschäftlichen Umfelds des Kreditnehmers. 

• Qualitative Beurteilung des Kreditnehmermanagements, der Transparenz der Angaben 
des Kreditnehmers, der Angemessenheit der Rechnungslegungsprozesse des Kreditneh-
mers und sonstige Softfacts. 

• Neue und/ oder erwartete Veränderungen der finanziellen Situation des Kreditnehmers, 
die sich nicht in den letzten Abschlüssen widerspiegeln. 

• Intern erhobene Daten über das Verhalten des Kreditnehmers, z.B. Überziehungen bei 
Kontokorrentkrediten und Inanspruchnahme von Kreditlinien. 

• Soweit verfügbar, Ratings von externen Ratingagenturen für den Kreditnehmer oder für 
die Muttergesellschaft des Kreditnehmers. 

Privatkunden • Kreditwürdigkeitskennzahlen sowie soziodemographische Antragsbewertung 

• Informationen von Kreditbüros 

• Für das Neukreditgeschäft mit Bestandskunden sowie für die laufende Überwachung - in-
tern gesammelte Daten zum Kundenkontoverhalten, z.B. Zahlungsverzögerungen und 
Änderungen bei den Kontoeingängen oder -ausgängen. 

Banken • Informationen, die bei der regelmäßigen Überprüfung der Jahresabschlüsse, Offenlegun-
gen und Berichte des Kreditnehmers gewonnen wurden. 

• Qualitative Beurteilung der Marktposition, der Asset-Qualität und des Konzentrationsrisi-
kos des Portfolios des Kontrahenten. 

• Implizite Unterstützung oder explizite Garantien von Staaten, Regierungen oder Mutter-
gesellschaften. 

Alle Ratingsysteme werden regelmäßig von einer unabhängigen Einheit innerhalb des Risi­
kocontrollings nach qualitativen und quantitativen Kriterien validiert, einschließlich Backtesting 
auf tatsächliche Ratingmigrationen und Ausfälle. 
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Sämtliche Ratingsysteme wenden die Volksbank Masterskala an, die aus 20 Ratingstufen (1A 
bis 4E) plus fünf zusätzlichen Stufen (SA bis SE) für ausgefallene Kunden besteht. Die Mas­
terskala ordnet einer Ratingklasse nicht überlappende Intervalle von Ausfallwahrscheinlichkei­
ten (Probability of Default, PD) zu. Die PDs des Ratingsystems werden als langfristige, Through­
The-Cycle (TTC) Ausfallwahrscheinlichkeiten über einen Zeitraum von 12 Monaten modelliert. 
Die Ratings externer Ratingagenturen werden ebenfalls durch statistische Analysen der von 
den Ratingagenturen veröffentlichten historischen Ausfallraten auf die Volksbank Masterskala 
abgebildet. 

VB - Masterskala 
Kurzbeschreibun Ratin klasse 
Beste Bonität 

Beste Bonität 

Beste Bonität K1 

Beste Bonität 

Beste Bonität 

Ausgezeichnete Bonität 

Ausgezeichnete Bonität 

Sehr gute Bonität K2 

Sehr gute Bonität 

Sehr ute Bonität 

Gute Bonität 

Gute Bonität 

Gute bis mittlere Bonität K3 
Mittlere Bonität 

Akze table Bonität 

Mangelhafte Bonität 
Mangelhafte Bonität 
Watch List K4 
Watch List 
Watch List 

Zahlungsverzug: 90 T./30 T. (forb.) 
Einzelwertberichtigung 
Restrukturierung / Fälligstellung KS 
Insolvenz 

Ausbuchun 

Lifetime Probability of Default 

Mittlere PD 
0,01 % 

0,02 % 

0,03 % 

0,04 % 

0,05 % 

0,07% 

0,11 % 

0,16 % 

0,24% 

0,35 % 

0,53 % 

0,80% 

1,20 % 

1,79 % 

2,69 % 

4,04% 
6,05 % 
9,08% 

13,62 % 
20,44 % 

D 
D 
D 
D 
D 

1B 

1C 

1D 

1E 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

3A 

3B 

3C 
3D 

3E 

4A 
4B 
4C 
4D 
4E 

SA 
SB 
SC 
5D 
SE 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 

BB-

B+ 

B 
B-

Caa-C CCC/C 

Ratings sind ein wesentlicher Input für die Bestimmung der Lifetime PD für die ECL-Berech­
nung. Die Bank beurteilt zu jedem Bilanzstichtag, ob sich das Ausfallrisiko bei einem Finan­
zinstrument seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat. Zur Erkennung signifikanter 
Erhöhungen des Ausfallrisikos kann ein Unternehmen Finanzinstrumente anhand von gemein­
samen Ausfallrisikoeigenschaften in Gruppen zusammenfassen und auf diese Weise eine Ana­
lyse vornehmen, die darauf ausgerichtet ist, signifikante Erhöhungen des Ausfallrisikos zeitnah 
feststellen zu können. Für die Analyse der Lifetime PD wird das Portfolio der Volksbank Tirol 
AG in die folgenden Segmente unterteilt: 

- KMU und Corporate, inkl. Spezialfinanzierungen 

- Privatkunden 

- Banken 
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- Staaten sowie durch externe Ratingagenturen beurteilte internationale Organisationen 

- Sonstige Engagements (hauptsächlich Gemeinden und sonst. öffentliche Unternehmen und 
Organisationen, die nicht mit den üblichen Ratingsystemen für KMU oder Corporates behan­
delt werden) 

Für die Segmente "Privatkunden" sowie "KMU und Corporates inkl. Spezialfinanzierungen" ex­
trahiert die Bank langfristige, repräsentative Stichproben von internen Ratings und Ausfällen, 
die alle wesentlichen Teilsegmente und Ratingklassen abdecken. Statistische Modelle werden 
eingesetzt, um die gesammelten Daten zu analysieren und Schätzungen über die Restlaufzeit­
PD und wie sich diese im laufe der Zeit voraussichtlich ändern werden zu erstellen. 

Für die Segmente "Banken" und "Staaten" verwendet die Bank die langfristigen Ausfallstudien 
der externen Ratingagenturen, um die Lifetime PD nach Ratingklassen zu ermitteln. Für die 
sonstigen Engagements werden die Bilanzdaten der österreichischen Gemeinden herangezo­
gen, anhand einer betriebswirtschaftlichen Analyse eine Ausfallsapproximation definiert und 
Lifetime PD geschätzt. 

Zukunftsgerichtete Informationen 

Die Bank berücksichtigt zukunftsorientierte Informationen sowohl in ihrer Beurteilung, ob sich 
das Kreditrisiko eines Instruments seit seiner erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat, als 
auch in ihrer Bewertung der ECL. Die zukunftsorientierten Informationen umfassen sowohl 
makroökonomische Prognosen als auch vorhandene Informationen auf Einzelkundenebene. 
Die Informationen auf Einzelkundenebene, wie beispielsweise neue und/oder erwartete Verän­
derungen der finanziellen Situation des Kreditnehmers, die sich nicht in den letzten Abschlüs­
sen widerspiegeln, werden im Rahmen des Ratingprozesses erfasst und bewertet. 

Die makroökonomischen Prognosen der EZB werden als Ankerpunkt für die Festlegung der 
realwirtschaftlichen Szenarien eingesetzt. Basierend auf der Analyse der Wirtschaftsexperten 
der Researchabteilung der Bank und unter Berücksichtigung weiterer Marktdaten werden zwei 
oder mehrere Szenarien definiert. Jedenfalls wird ein "Base Case"-Szenario auf die zukünftige 
Entwicklung der relevanten wirtschaftlichen Variablen definiert. Das "Base Case"-Szenario stellt 
das wahrscheinlichste Ergebnis dar und entspricht im Wesentlichen dem Baseline Szenario der 
EZB. Das Szenario ist ebenfalls mit den Informationen abgestimmt, die von der Bank für andere 
Zwecke wie strategische Planung und Budgetierung verwendet werden. Es werden darüber 
hinaus weitere mögliche Prognoseszenarien definiert, die ein vom "Base Case" abweichendes 
Ergebnis der relevanten wirtschaftlichen Variablen darstellen. Die Anzahl und Ausgestaltung 
der weiteren Szenarien richten sich nach den Vorgaben der EZB. 

Der Prognoseprozess umfasst sowohl die Projektion der Entwicklung der relevanten wirtschaft­
lichen Variablen über die nächsten drei Jahre als auch die Schätzung der Wahrscheinlichkeit 
für jedes Szenario. Die Bank führt regelmäßig (halbjährlich) Stresstests mit Schocks durch, um 
die Auswirkungen stark verschlechterter Wirtschaftsbedingungen zu quantifizieren und die 
Notwendigkeit einer Neukalibrierung des "Base Case"-Szenarios und/oder der anderen Prog­
noseszenarien zu analysieren. 

Berücksichtigung der zukunftsgerichteten Informationen 

Die Bank führt eine eingehende Analyse durch, um die Zusammenhänge zwischen der Verän­
derung der Ausfallraten und der Veränderung der wichtigsten makroökonomischen Faktoren 
zu identifizieren und zu kalibrieren. 

Seite 27/40 

Anhang ./B Finanzinformationen zum 31.12.2022 Jahresabschluss 2022



Die Analyse für Privatkunden und für Unternehmenskunden (KMU und Corporates inkl. Spezi­
alfinanzierungen) basiert auf einer Zeitreihe von durchschnittlichen Ausfallraten, die aus dem 
intern verfügbaren Datensatz geschätzt werden. Für Portfolien mit wenigen Ausfällen (Banken, 
Staaten, Gemeinde) werden die Downgrade- und Ausfallszeitreihen der externen Ratingagen­
turen bzw. die Bilanzdaten der Gemeinden herangezogen. Auf Basis der historischen Zeitreihen 
werden mithilfe von statistischen Verfahren die trennschärfsten makroökonomischen Variablen 
festgelegt. Dabei werden pro Portfolio multivariate Regressionsanalysen durchgeführt. Adverse 
makroökonomische Szenarien werden mithilfe von einem speziell auf negative Beobachtungen 
kalibriertes, zweites Set von Regressionskoeffizienten abgebildet. Erklärende Variablen sind u.a. 
das Gesamtwachstum des BIP und die Veränderung der Arbeitslosenrate in Österreich und in 
der Eurozone sowie marktbasierte Indikatoren (Credit Spadas, insb. Spreads zwischen den 10-
jährigen österreichischen und deutschen Staatsanleihen, sowie Aktienindizes repräsentativ für 
die Eurozone). 

Definition von Stagetransfer und Ausfall 

Wenn ein signifikanter Anstieg des Kreditrisikos seit dem erstmaligen Ansatz festgestellt wird, 
wird das Finanzinstrument in Stage 2 transferiert. 

Ein finanzieller Vermögenswert gilt als ausgefallen (Stage 3), wenn 

- es unwahrscheinlich ist, dass der Kreditnehmer seine Kreditverpflichtungen vollständig erfül­
len wird, ohne auf Maßnahmen wie die Verwertung einer Sicherheit (falls vorhanden) zurück­
zugreifen oder 

- der Kreditnehmer bei einer wesentlichen Kreditverpflichtung mehr als 90 Tage überfällig ist. 

Die Definition des Ausfalls ist vollständig an jene Ausfalldefinition der Bank für Zwecke der 
Eigenmittelunterlegung (CRR) angepasst. Ein Ausfall kann frühestens sechs Monate nach Be­
ginn der Wohlverhaltensperiode gesundet und als Stage 1 oder Stage 2 rückgeführt werden, 
wenn innerhalb dieser sechsmonatigen Dauer Wohlverhalten gezeigt wird und die anderen in 
CRR und in den internen Richtlinien festgeschriebenen Voraussetzungen zutreffen. 

Die Volksbank Tirol AG setzt einen Unlikeliness-To-Pay (UTP)-Bewertungsprozess ein, der 
durch ein umfassendes Frühwarnsystem (EWS) unterstützt wird . Das EWS verwendet unter­
schiedliche qualitative und quantitative Indikatoren, um potenzielle signifikante Erhöhungen 
des Kreditrisikos zu ermitteln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ratingherabstufungen, 
negative Kontoverhaltensbeobachtungen oder Verschlechterungen bestimmter Finanzkenn­
zahlen des Kreditnehmers. 

Forderungen an Kreditnehmer, deren Rückzahlung als unwahrscheinlich eingeschätzt wird, 
werden zu Zwecken der Wertminderung dem Stage 3 zugeordnet. Kreditnehmer mit einem 
weniger starken, aber dennoch signifikanten Anstieg des Kreditrisikos (Kunden in der lntensiv­
betreuung) werden für Wertminderungszwecke als Stage 2 eingestuft. 

Die weiteren qualitativen Indikatoren für die Zuordnung zu Stage 2 sind: 

- Kreditnehmer mit einer Überfälligkeit von mehr als 30 Tagen bei wesentlichen Engagements. 

- Forbearancemaßnahmen als qualitativer Indikator für einen signifikanten Anstieg des Kre-
ditrisikos. 

- Alle Finanzinstrumente, bei denen die Bank nicht in der Lage ist, die Bonität beim erstmaligen 
Ansatz oder die Bonität zum Stichtag zu beurteilen. 
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Die Bank kalibriert eine bidirektionale Abbildung zwischen den Veränderungen der Laufzeit­
Kreditverluste und der Ratingmigration von der erstmaligen Erfassung bis zum aktuellen Stich­
tag unter Berücksichtigung der aktuellen zukunftsgerichteten Informationen. Somit werden die 
quantitativen Stagetransfers aus signifikanten Herabstufungen des aktuellen Ratings des Kun­
den gegenüber der Bonität bei der erstmaligen Erfassung abgeleitet. Basierend auf der Volks­
bank Masterskala mit 20 (Lebend-)Ratingstufen liegt die Anzahl der zu Stage 2 führenden Ra­
tingklassenabstufungen von 1 bis 5, abhängig von der Original- und Restlaufzeit des jeweiligen 
Finanzinstruments, vom anfänglichen Rating, vom Kundensegment sowie von den aktuellen 
zukunftsgerichteten Informationen. Finanzielle Vermögenswerte mit einem Rating im Invest­
ment-Grade Bereich zum Bewertungsstichtag - entspricht einer Ratingstufe von 2E oder besser 
anhand der VB Masterskala - werden als Stage 1 eingestuft (,,Low Credit Risk Exemption", 
IFRS 9.5.5.10). 

Die Rückführung von Stage 2 in Stage 1 erfolgt unmittelbar zum Bewertungsstichtag nach 
Wegfall der qualitativen und quantitativen Stage 2 Kriterien (ohne Berücksichtigung von Wohl­
verhaltensperioden). 

Messung des erwarteten Verlustes (Expected Credit Loss „ECL ") 

Die Bank ermittelt den ECL auf Einzelinstrumentenbasis, unabhängig von der Wesentlichkeit 
des Engagements. Gegebenenfalls werden kollektive Parameter und Annahmen herangezo­
gen. 

Das Wertminderungsmodell ermittelt die Risikovorsorge generell in Höhe der erwarteten Kre­
ditverluste: 

- über 12 Monate, für Finanzinstrumente in Stage 1 (inklusive Finanzinstrumente mit einem 
niedrigen Ausfallrisiko (,,Low Credit Risk Exemption"), 

- über die Restlaufzeit, für Finanzinstrumente in Stage 2 oder Stage 3. 

Lebendportfolio 

Für das Lebendportfolio (Stage 1 und Stage 2) basiert die Messung auf Modellparametern, die 
aus intern entwickelten statistischen Modellen und anderen historischen Daten abgeleitet wer­
den. 

Die wichtigsten Modellparameter für die Messung von ECL sind: 

- Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), 
- Exposure at Default (EAD), unterteilt in Secured-EAD und Unsecured-EAD und 
- Verlust bei Ausfall (LGD). 

Die PD-Parameter sind abhängig vom aktuellen Rating und Segment des Kreditnehmers und 
werden wie oben beschrieben an zukunftsorientierte Informationen angepasst. 

Der EAD-Parameter wird als das prognostizierte zukünftige Exposure des betrachteten Finan­
zinstruments gemessen. Die Projektion basiert auf dem Cashflow-Plan des Instruments. Für die 
ECL-Berechnung verwendet die Bank den Cashflow-Plan aus dem Asset-Liability-Management 
(ALM)-System. Damit werden die ECL-Berechnung und das strategische Zins- und Liquiditäts­
risikomanagement aufeinander abgestimmt. Der Cashflow-Plan basiert auf den vertraglichen 
Bedingungen des Finanzinstruments, einschließlich der Amortisation, und wird in Übereinstim­
mung mit den umfassenden ALM-Modellen der Bank angepasst, einschließlich, aber nicht be­
schränkt auf Zinsprognosen für variabel verzinsliche Instrumente. Für außerbilanzielle Finan­
zinstrumente wie Kreditlinien oder Garantien verwendet die Bank Credit-Conversion-Factors 
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(CCF), um den Forderungsbetrag im Falle eines Ausfalls zu ermitteln (EAD für Off-Balance). Die 
(CF-Parameter werden anhand der Kontoverhaltensdaten von zuvor ausgefallenen Kunden 
über einen Zeitraum von 12 Monaten vor dem Ausfall geschätzt. Für Produktarten, bei denen 
die internen Standarddaten begrenzt sind, verwendet die Bank die in der CRR festgelegten 
regulatorischen (CF-Benchmarks. 

Das EAD wird in Secured-EAD- und Unsecured-EAD-Teile unterteilt, die sich nach dem Wert 
der vom Kreditnehmer verpfändeten Sicherheiten richten. Ausgangspunkt für die Secured­
EAD-Berechnungen sind die Belehnwerte der Sicherheiten. Diese Belehnwerte werden regel­
mäßig überprüft und entsprechend den Risikomanagementrichtlinien der Bank aktualisiert (z.B. 
Immobilienbewertungen werden mindestens einmal in 3 Jahren und unmittelbar nach Eintritt 
eines wesentlichen Ereignisses innerhalb der Kundenbeziehung, wie Kreditausfall, Verlänge­
rung der Kreditlinie oder Rollover, neu geschätzt). Der Secured EAD ist der Teil des EAD, der 
durch die Sicherheiten abgedeckt ist (begrenzt auf 100 % des EAD). Der ungesicherte EAD wird 
als Rest des EAD betrachtet. 

Der LGD ist die Höhe des wahrscheinlichen Verlusts bei einem Ausfall. LGD-secured und LGD­
unsecured Parameter werden separat ermittelt. Der Parameter LGD-secured spiegelt das Rest­
risiko wider, das sich aus der Wahrscheinlichkeit ergibt, dass eine bestimmte Sicherheit zum 
Zeitpunkt des Ausfalls nicht zu einem nachhaltigen Preis liquidiert werden kann. Der Parameter 
LGD-unsecured spiegelt die Bereitschaft und Fähigkeit eines ausgefallenen Kreditnehmers wi­
der, die Verpflichtungen bis über den Belehnwert der verfügbaren Sicherheiten hinaus zurück­
zuzahlen. Beide LGD-Parameter in Kombination messen das Verwertungsrisiko, einschließlich 
der Kosten für die Liquidation von Sicherheiten, sowie den Zeitwert des Geldes (basierend auf 
dem Effektivzinssatz der ausgefallenen Vermögenswerte). 

Für die Hauptkundengruppen (Privatkunden, Unternehmen inkl. Spezialfinanzierungen) ermit­
telt die Bank die LGD-Parameter basierend auf der Historie der Einbringungsquoten von For­
derungen gegen ausgefallene Kunden. Die historischen Daten umfassen sowohl die wesentli­
chen Ereignisdaten (Ausfalldatum, Abschlussdatum, Ereignisstatus etc.) als auch die einzelnen 
vorgenommen Buchungen (Rückzahlungen, Verwertungen, Abschreibungen). Statistische Ver­
fahren werden eingesetzt, um mögliche Verzerrungen der historischen Daten zu entgegnen. 
Bei der Analyse der historischen Daten werden insbesondere die Ausfallsratingklasse, die Be­
treuungsart und der Sicherungsbetrag berücksichtigt. 

Für bestimmte Portfolios, für die die Bank keine bzw. keine ausreichenden historischen Daten 
von Ausfallereignissen aufweist, wird eine Expertenschätzung vorgenommen. Basis für die 
Schätzung sind: 

- Regulatorische Benchmarks, die in der CRR festgelegt sind 
- Betriebswirtschaftliche Szenarioanalysen 
- Externes und internes Research und Dokumentationen 

Die erwarteten Verluste werden für Finanzinstrumente im Stage 1 über einen Zeitraum von 
12 Monaten oder die Laufzeit des Instruments, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist, prog­
nostiziert. Bei Finanzinstrumenten im Stage 2 werden die erwarteten Verluste über die gesamte 
Laufzeit des Instruments prognostiziert. Die Laufzeit entspricht der vertraglichen Laufzeit. Bei 
Finanzinstrumenten wie Kreditzusagen und Garantien wird die vertragliche Fälligkeit durch den 
ersten Tag festgelegt, an dem die Bank das Recht hat, die Rückzahlung zu verlangen oder eine 
Kreditzusage oder Garantie zu kündigen. In Fällen, in denen die vertragliche Laufzeit nicht be­
stimmt werden konnte (z.B. wenn der Kreditnehmer eine unbefristete Verlängerungsoption 
hat), wird die Gesamtlaufzeit des Instruments auf 20 Jahre festgelegt. 
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Der ECL wird als Barwert der prognostizierten erwarteten Verluste berechnet. Die Diskontierung 
erfolgt mit dem Effektivzinssatz des Instruments. 

Ausgefallene Forderungen 

Bei ausgefallenen Kunden (Stage 3) hängt die Messung von der Signifikanz der Forderung ab. 

Für ausgefallene Kunden mit einem Gesamtrahmen von über € 750.000,00 sowie in einer be­
grenzten Anzahl von Sonderfällen wird die ECL-Schätzung ohne Anwendung statistischer Mo­
dellparameter durchgeführt. Stattdessen schätzt die Bank die Cashflows großteils auf Einzelin­
strumentenbasis in zwei Szenarien: 

- Going Cancern: Nach Restrukturierungs- und Forbearance-Maßnahmen ist der Kreditnehmer 
in der Lage, die Verpflichtungen zu erfüllen. 

- Gone Cancern: Der Kreditnehmer ist nicht in der Lage, die Verpflichtungen zu decken und die 
Bank nimmt eine Liquidation der Sicherheit vor. 

Die Recovery-Cashflows sowie die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Szenarien werden auf 
Einzelinstrumentenbasis unter Beachtung dokumentierter Benchmarks und Richtlinien ge­
schätzt. 

Der ECL wird berechnet als die Differenz aus dem Buchwert der Finanzinstrumente und dem 
wahrscheinlichkeitsgewichteten durchschnittlichen Barwert der Rückflüsse in den beiden Sze­
narien. Die Diskontierung erfolgt mit dem Effektivzinssatz des Instruments. 

Für ausgefallene Kreditnehmer, die nicht wie oben beschrieben speziell behandelt werden, wird 
der statistische Modellansatz angewendet. Der ECL wird durch Multiplikation des Buchwerts 
des Finanzinstruments mit dem LGD bestimmt. Der LGD-Parameter wird aus den gleichen his­
torischen Stichprobendaten geschätzt, die auch für die LGD im Lebendportfolio verwendet 
werden. Insbesondere der Sicherungsbetrag wird durch die Aufteilung des ausgefallenen En­
gagements in einen besicherten und einen ungesicherten Teil und die Anwendung des LGD­
secured bzw. LGD-unsecured berücksichtigt. LGD Parameter werden je nach Kundensegment, 
Ausfallsratingklasse und Betreuungsart festgelegt. Der Ansatz benötigt keine zusätzliche Dis­
kontierung, da der Zeitwert-Effekt bereits in die LGD-Schätzung einbezogen wird. 

Risikovorsorgen in Bezug auf COV/D-19 und Ukraine-Krieg 

Bezüglich der Ermittlung der Risikovorsorgen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aus­
wirkungen der COVID-19 Pandemie sowie des Ukraine-Krieges (Adaptierung der systemseitig 
verwendeten Standardmethodik, Verwendung von Post-Model-Adjustments) verweisen wir auf 
die Angaben zur Ermittlung der Risikovorsorge/Wertberichtigung im Anhang zum Jahresab­
schluss. 

Sensitivitätsanalysen der Risikovorsorgen 

Um die Schätzunsicherheiten der Modelle zur ECL-Bemessung in der aktuellen neuartigen Si­
tuation zu quantifizieren werden Sensitivitätsanalysen durchgeführt. 

Die Stagezuordnung erfolgt stets auf Einzelkunden- bzw. Einzelkontoebene und setzt voraus, 
dass die Bank eine Einzelkundenbonitätsbeurteilung angemessen durchführen kann. Um die 
Effekte aus Schätzunsicherheiten der zugrundeliegenden Annahmen darzulegen, werden die 
Effekte einer hypothetischen Stage 2 bzw. Stage 1 Zuordnung des Gesamtportfolios von Kun­
denforderungen analysiert. 
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Im Rahmen der Bestimmung der Lifetime PD Parameter wurde das Adverse-Szenario mit 75 % 
gewichtet. Im Dezember 2022 wurden von der EZB aktuelle makroökonomische Szenarien ver­
öffentlichtet. 

Im Falle einer Anwendung der letztverfügbaren makroökonomischen Prognose der EZB (Base­
line Szenario) würde es zu einer Auflösung _von Risikovorsorgen kommen. Auch wenn diese 
aktuelle EZB-Prognose einen positiveren Ausblick als das im Modell verwendete Szenario zeigt, 
erachten wir die gewählte Methode zur Bewertung des ECL als angemessen. Die Gründe hierfür 
sind die erwähnten Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Krise, die 
weiterhin bestehende Gefahr einer Stagflation, die Struktur des Kreditportfolios (geprägt durch 
kleinteiliges KMU-Geschäft) sowie generell im Volksbanken-Verbund der hohe Anteil an vari­
ablen Krediten, welche von Zinserhöhungen betroffen sind. 

Bei der ECL-Bemessung für Stage 3 Kunden werden aktuelle Schätzungen für die Marktwerte 
der Sicherheiten herangezogen. Sensitivitäten hinsichtlich dieser Marktwerte werden darge­
legt. Darüber hinaus werden Kunden in der Sanierung mit tendenziell niedrigeren Risikovor­
sorgen als Betreibungskunden versehen. Die Effekte aus einem Übergang nach Betreibung des 
Sanierungsportfolios der Bank wird zusätzlich als Teil der Sensitivitäten im NPL Bereich darge­
stellt. 

Kreditrisikoberichtswesen 

Das Kreditrisiko-Reporting erfolgt monatlich (gekürzte Version) bzw. quartalsweise (detaillierte 
Version) mit dem Zweck, stichtagsbezogen eine detaillierte Darstellung des bestehenden Kre­
ditrisikos darzustellen und an den Gesamtvorstand zu berichten. Entsprechende Reports wer­
den für den Verbund, die wesentlichen Verbundeinheiten und die wesentlichen Geschäftsfelder 
erstellt. Die Informationen fließen auch in die Kreditrisikoteile des Gesamtbankrisikoberichts 
ein. 

Die Berichte umfassen die quantitative Darstellung der steuerungsrelevanten Informationen 
zum Kreditrisiko, die durch eine kurze Lageeinschätzung und gegebenenfalls weitere qualita­
tive Informationen ergänzt werden. 

Folgende Analysen sind Bestandteil des Reports: 

- Portfolioverteilung 
- Neugeschäftsentwicklung 
- Bonitätsverteilungen 
- Non-performing loans (NPL) 
- Forbearance 
- Kreditrisikokonzentrationen 
- Ländergruppenanalyse 
- Kundensegmente 
- Branchenverteilungen 

Zusätzlich zur Berichterstattung im Rahmen des Gesamtbankrisikoberichts wird monatlich un­
mittelbar nach Ultimo basierend auf tagesaktuellen Rohdaten aus dem Kernbanksystem ein 
Fast Close Risk Report auf Verbundebene erstellt. Der Bericht gibt eine erste Indikation zur 
aktuellen Entwicklung des Kundenportfolios, der Krisenindikatoren sowie In- und Outflows im 
NPL (Non Performing Loans) sowie Forbearance Portfolio, weiters ist eine Kurzübersicht zur 
Entwicklung der Risikovorsorgen und zum von Covid-19 Maßnahmen betroffenen Portfolio 
beinhaltet, um Entwicklungen laufend verfolgen und Maßnahmen zeitnah umsetzen zu kön­
nen. 
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c) Marktrisiko 

Das Marktrisiko ist definiert als Risiko eines Verlustes durch ungünstige Entwicklungen von 
Marktrisikofaktoren, z.B. Zinsen, Credit Spreads, Wechselkurse und Volatilitäten. Die Volksbank 
Tirol AG unterscheidet folgende Risikoarten des Marktrisikos: 

- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 
- Credit Spread Risiko im Bankbuch 
- Marktrisiko im Handelsbuch 
- Fremdwährungsrisiko (offene Devisenpositionen) 
- Weitere Bewertungsrisiken (IFRS Fair Value Änderung) 

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 

Zinsänderungsris iken entstehen hauptsächlich durch das Eingehen von Fristentransformation, 
welche durch eine abweichende Zinsbindung zwischen Aktiva und Passiva entsteht. Die Volks­
bank Tirol AG verfolgt die Strategie einer positiven Fristentransformation. Diese stellt im Zins­
ergebnis eine Einkommensquelle in Form des Strukturbeitrags dar, da die Zinsbindung der 
Aktiva im Durchschnitt länger und damit die Verzinsung höher ist als jene der Passiva. Die 
Zinsposition ergibt sich aus dem Kundengeschäft, in dem durch Fixzinsdarlehen Aktiva mit län­
gerer Zinsbindung aufgebaut wurden. Die Strategie hat einen mehrjährigen, schrittweisen Auf­
bau einer rollierenden Fixzins-Position zum Ziel. 

Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch umfasst sämtliche zinstragenden bilanziellen und au­
ßerbilanziellen Geschäfte (mit Ausnahme von Geschäften des Handelsbuches) sowie sonstige 
zinssensitive Aktiva und Passiva (Beteiligungen und Rückstellungen). Die mit dem Kundenge­
schäft einhergehende Zinsrisikoposition der Volksbank Tirol AG besteht hauptsächlich aus in­
dexgebundenen Krediten sowie Krediten mit fixer Verzinsung, Einlagen ohne Zinsbindung in 
Form von Sicht- und Spareinlagen sowie impliziten Zinsuntergrenzen sowohl im aktivseitigen 
als auch passivseitigen Kundengeschäft. Weitere Einflussfaktoren sind Anleihepositionen des 
Eigendepots, Eigenemissionen und die zur Steuerung der Zinsposition eingesetzten Zins­
Swaps. Kundengeschäft ohne Zinsbindung wird mittels Zins-Replikaten in die Modellierung 
des Zinsrisikos aufgenommen, um die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen abzubilden (z.B. 
für Sicht-/Spareinlagen, Giro-Überziehungen, b.a.w.-Kredite, etc.). Es wird zwischen dem bar­
wertigen Zinsänderungsrisiko und dem Zinsertragsrisiko (Net lnterest lncome-/NII-Risiko) un­
terschieden. 

Die Volksbank Tirol AG weist entsprechend der Strategie eine positive, wenn auch in 2022 in 
der Tendenz fallende Zinsfristentransformation auf- gemessen mit den barwertigen Risikoko­
effizienten bzw. dem PVBP. Der EBA Koeffizient lag in 2022 deutlich unter der anzeigepflichti­
gen Schwelle von 15 %, der Oe NB Koeffizient deutlich unter der aufsichtsrechtlichen Ausreißer­
Definition von 20 %. Eine wesentliche Ursache für den bisherigen Rückgang im barwertigen 
Risiko in 2022 ist der starke Zinsanstieg, der zu einem Risikorückgang bei eingebetteten Zins­
untergrenzen und zu Konvexitätseffekten in der Bewertung geführt hat. Die unterjährige Vola­
tilität entstand hauptsächlich durch die üblichen Zahlungsverkehrs- und Fixing-Effekte. 

Konzentrationsrisiko 

Im Zinsänderungsrisiko bestehen keine Konzentrationsrisiken. 
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Credit Spread Risiko 

Der Credit Spread definiert sich als Aufschlag auf den risikolosen Zinssatz. Das Credit Spread 
Risiko entsteht aus den Schwankungen der Vermögenswerte aufgrund sich verändernder Cre­
dit Spreads. 

Bei den für das Credit Spread Risiko relevanten Geschäften handelt es sich um eigene Veran­
lagungen am Kapitalmarkt. Diese umfassen Anleihen und Schuldscheindarlehen. Dieses Port­
folio wird hauptsächlich als Liquiditätspuffer und zentral in der VOLKSBANK WIEN AG gehalten 
und ist daher hauptsächlich in Anleihen des öffentlichen Sektors europäischer Staaten mit gu­
ter Bonität und Covered Bonds investiert. Es ist zum Großteil an die regulatorische Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) anrechenbar. CDS- und Fonds-Positionen wären auch einzubeziehen, be­
stehen aktuell im KI-Verbund aber nicht. Forderungen an Kunden werden im Credit Spread 
Risiko nicht betrachtet. 

Die Risikomessung erfolgt hauptsächlich über einen Credit-Spread VaR und der Sensitivität 
gegenüber einem Anstieg der Credit Spreads um 100 BP. Die Berechnung des Credit Spread 
VaR basiert auf einer historischen Simulation für ein Konfidenzniveau von 99,9 %. Dabei wird 
das Portfolio in 21 Risikocluster gegliedert, abhängig von Rating, Branche, Produktart und Se­
niorität. Der VaR fließt im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung in den ICAAP ein. Das Re­
porting erfolgt monatlich. 

Konzentrationsrisiko 

Konzentrationsrisiken im Credit Spread Risiko können auf Ebene von Emittenten oder Risiko­
clustern im Sinne von gleichartigen Emittenten entstehen. Im Credit Spread Risiko werden Ri­
sikocluster überwacht. 

Marktrisiko im Handelsbuch 

Die Volksbank Tirol AG führt kein Handelsbuch. 

Fremdwährungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Das Fremdwährungsrisiko aus der offenen Devisenposition ist in der Volksbank Tirol AG im­
materiell. Es entsteht durch die Wertänderung offener Forderungen und Verbindlichkeiten in 
einer Fremdwährung durch Schwankungen der Wechselkurse. Es wird durch Treasury im Rah­
men des Liquiditätsmanagement minimiert. 

d) Liquiditätsrisiko 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist als ZO des Volksbanken-Verbundes für das verbundweite Liqui­
ditätsmanagement zuständig. Über die VOLKSBANK WIEN AG decken die ZK ihren Refinanzie­
rungsbedarf ab und legen ihre Überschussliquidität an. 

Die wichtigste Refinanzierungsquelle der Volksbank Tirol AG besteht aus hoch diversifizierten 
Kundeneinlagen, die sich in der Vergangenheit als stabiles Funding erwiesen haben. Naturge­
mäß entsteht daraus der überwiegende Teil des Liquiditätsrisikos. 

Am Kapitalmarkt besteht für die VOLKSBANK WIEN AG als ZO des KI-Verbundes die Möglich­
keit der Refinanzierung durch Emissionen, hauptsächlich durch Covered Bonds. Die Abhängig­
keit des KI-Verbundes von Kapitalmarktfunding ist mit rund 10 % der Bilanzsumme weiterhin 
gering. Die VOLKSBANK WIEN AG verfügt als einziges Institut im KI-Verbund über einen Zu­
gang zu EZB/OeNB und kann sich damit auch über Zentralbankmittel refinanzieren. 
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In der VOLKSBANK WIEN AG wird zentralisiert für den Verbund sowohl die operative, kurzfris­
tige Liquiditätssteuerung als auch das mittel- bis langfristige Liquiditätsmanagement durchge­
führt. Über die VOLKSBANK WIEN AG decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinan­
zierungsbedarf ab und legen ihre Überschussliquidität an. Die verbundweite Überwachung und 
Limitierung des Liquiditätsrisikos sowie die methodischen Vorgaben betreffend Risikomessung 
erfolgt durch die Abteilung Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling in der VOLKSBANK WIEN 
AG. 

Im Liquiditätsrisiko wird zwischen llliquiditätsrisiko und Fundingverteuerungsrisiko unterschie­
den. Das llliquiditätsrisiko ist die Gefahr, Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
nicht bedienen zu können. Es besteht für den Verbund, bestehend aus Retailbanken, typischer­
weise in einem „Bankrun". Dieser tritt ein, wenn Kunden aufgrund eines Vertrauensverlustes 
große Volumina an Einlagen abziehen und gleichzeitig der Bank alternative Fundingquellen 
nicht zugänglich sind. Das llliquiditätsrisiko wird durch das Vorhalten eines ausreichenden Li­
quiditätspuffers gesteuert. Der VOLKSBANK WIEN AG obliegt die zentrale Verwaltung des Li­
quiditätspuffers für den gesamten Volksbanken-Verbund. Der Liquiditätspuffer besteht haupt­
sächlich aus hochliquiden Anleihen, welche großteils LCR-anrechenbar sind, Einlagen bei der 
Nationalbank, EZB-Tenderpotenzial und Covered Bond Emissionspotenzial. Die Liquidität des 
Liquiditätspuffers wird regelmäßig getestet. Das Fundingverteuerungsrisiko ist im Volksban­
ken-Verbund als negativer GuV-Effekt definiert, welcher aufgrund einer potenziellen zukünfti­
gen Erhöhung der Refinanzierungs kosten am Geld- und Kapitalmarkt sowie im Kundenbereich 
eintritt. Es ist im Rahmen des ICAAP in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. Dieses 
Risiko ist durch die Fundingstruktur im Volksbanken-Verbund vergleichsweise gering, da wenig 
Abhängigkeit vom Kapitalmarkt besteht und bei Kundeneinlagen eine geringe Preissensitivität 
beobachtet wird. 

Die Risikomessung und Limitierung des llliquiditätsrisikos erfolgt über die regulatorischen 
Kennzahlen LCR und NSFR, die Survival Period aus dem bankinternen Liquiditäts-Stresstesting 
und über zusätzliche operative Kennzahlen. Die LCR zielt auf die Sicherstellung der kurzfristigen 
Zahlungsfähigkeit von Banken unter Stressbedingungen über einen kurzfristigen Zeithorizont 
von 30 Kalendertagen ab. Die NSFR beschränkt die Liquiditätsfristentransformation, indem in 
Abhängigkeit der Liquiditätscharakteristika der Aktiva und sonstigen außerbilanziellen Ge­
schäften einer Bank ein Mindestvolumen an stabiler Refinanzierung festgelegt wird. Die Survi­
val Period beschreibt jenen Zeitraum, in dem in einem Stress-Szenario der vorgehaltene Liqui­
ditätspuffer ausreicht, um kumulierte Nettoliquiditätsabflüsse abzudecken. Die Berechnung der 
Kennzahlen erfolgt monatlich, und für die LCR und die operativen Kennzahlen zusätzlich wö­
chentlich. Die Risikomessung des Fundingverteuerungsrisikos erfolgt durch eine Szenarioana­
lyse, welche die Auswirkung auf die Fundingkosten unter Berücksichtigung allgemeiner Pla­
nungsunsicherheiten sowie adverse idiosynkratischer Bedingungen berücksichtigt. Diese Be­
rechnungen gehen in den ICAAP sowie das verbundweite Stresstesting ein. 

Gesteuert wird die Liquiditätsposition der VOLKSBANK WIEN AG durch das ALCO der ZO im 
Rahmen von Risikolimiten, welche vom Risikocontrolling festgelegt und vom Vorstand im 
ALCO genehmigt werden. Das ALCO der ZO ist das zentrale Gremium zur Steuerung von Liqui­
ditätsrisiken. Das Liquiditätsrisikoreporting im ALCO erfolgt durch die Abteilung Markt- und 
Liquiditätsrisikocontrolling. 

In der VOLKSBANK WIEN AG wird zentralisiert für den Verbund sowohl die operative, kurzfris­
tige Liquiditätssteuerung als auch das mittel- bis langfristige Liquiditätsmanagement durchge­
führt. Die verbundweite Überwachung und Limitierung des Liquiditätsrisikos sowie die metho­
dischen Vorgaben betreffend Risikomessung werden von der Abteilung Markt- und Liquidi­
tätsrisikocontrolling in der VOLKSBANK WIEN AG wahrgenommen. 
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Konzentrationsrisiko 

Durch das diversifizierte Funding bei Kundeneinlagen ist das Konzentrationsrisiko nicht mate­
riell. Risikocluster könnten auf Kundenebene entstehen. Daher werden die größten Einlagen 
auf Kundenebene sowohl im Risikocontrolling als auch im operativen Liquiditätsmanagement 
überwacht. Sie liegen in der Regel unter 1 % der Bilanzsumme. Ausnahmen ergeben sich nur 
kurzfristig bei einzelnen Großkunden zur Durchführung von Zahlungsverkehrstransaktionen 
bzw. zum Liquiditätsspitzenausgleich. Diese Einlagen werden im Rahmen der Liquiditätsrisi­
kosteuerung regelmäßig überwacht und berichtet. 

Operatives Liquiditätsmanagement 

Die Abteilung Liquiditätsmanagement im Bereich Treasury der VOLKSBANK WIEN AG ist u.a. 
verantwortlich für das operative Liquiditätsmanagement. Die Abteilung ist die zentrale Stelle 
im Volksbanken-Verbund für Fragestellungen betreffend Pricing von Liquidität (Transferpri­
cing), das verbundweite zentrale Management von Collateral, die Festsetzung der Fun­
dingstruktur, die Disposition der verfügbaren liquiden Mittel und die Einhaltung der Refinan­
zierungsstrategie und nimmt folgende wesentliche Aufgaben wahr: 

- Cash-Management (Settlement aller Transaktionen des Verbundes sowie Disposition der von 
der Volksbank Tirol AG unterhaltenen Bankverbindungen) 

- Collateralmanagement: EZB-fähiges Collateral des Verbundes (Anleihen und Credit Claims) 

- Emissionsplanung 

- Tägliche Liquiditätsvorschau für die nächsten 31 Tage und wöchentlich für die nächsten 
12 Monate 

- Monitoring der Refinanzierungspositionen des Volksbanken-Verbundes sowie das mit Ge­
nehmigung des§ 30a BWG von der VOLKSBANK WIEN AG als ZO in Kraft gesetzte Kontroll­
system für die zugeordneten Kreditinstitute - u.a. Liquiditätsmeldungen, Refinanzierungs­
steuerung, Collateralnutzung, Frühwarnsystem 

- Einhaltung der Mindestreservevorschriften für den Volksbanken-Verbund 

- Reporting an den ZO-Vorstand und das ALCO 

- Tägliches ZK-Li-Reporting und ALCO-Berichte 

- Monitoring Asset-Encumbrance-Ratio 

e) Operationelles Risiko 

Der Volksbanken-Verbund definiert das Operationelle Risiko als Gefahr von Verlusten infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren (Prozessen), Menschen, 
Systemen oder externen Ereignissen sowie die damit in Verbindung stehenden Rechtsrisiken. 
Die Themen Reputations-, Verhaltens-, Modell-, IT- und Sicherheitsrisiko sind mit dem Opera­
tionellen Risiko eng verbunden und werden aktiv mitberücksichtigt. Die Berechnung des regu­
latorischen Eigenmittelerfordernisses erfolgt nach dem Standardansatz. Für die ökonomische 
Betrachtung wird eine interne Methode, basierend auf Verlustdaten und Szenarien, verwendet. 
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Organisation 

Das Linienmanagement ist für das Management der operationellen Risiken (OpRisk Manage­
ment) verantwortlich. Dieses wird dabei durch zentral und dezentral angesiedelte Experten aus 
den Bereichen operationelles Risiko und internes Kontrollsystem unterstützt. Ziel ist die Opti­
mierung von Prozessen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von operationellen Risiken zu ver­
ringern und/oder die Auswirkung operationeller Schäden zu reduzieren. Weiters ermöglicht 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Security-, Safety- und Versicherungsmanagement eine 
optimale und umfassende Steuerung operationeller Risiken. 

Methoden im Management operationeller Risiken 

Im Rahmen des Managements operationeller Risiken werden sowohl quantitative als auch qua­
litative Methoden verwendet. Quantitative Elemente sind beispielsweise die Durchführung von 
Risikoanalysen, die Durchführung von Stresstests, die Festlegung und Überwachung des Risi­
koappetits sowie der Risikoindikatoren, die Erstellung der Ereignisdatensammlung und die Ri­
sikoberichterstattung. Qualitative Steuerungsmaßnahmen umfassen die Durchführung von 
Schulungen, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, Risikoanalysen, Ursachenanalyse im Rahmen 
der Ereignisdatensammlung, die Implementierung einheitlicher IKS Kontrollen sowie die Risi­
koberichterstattung. 

Im Fall der Überschreitung der für das operationelle Risiko definierten Kennzahlen kommt der 
definierte Eskalationsprozess zur Anwendung. Dieser sieht eine detaillierte Ursachenanalyse 
sowie in weiterer Folge die Einleitung von Maßnahmen vor. 

Abgeleitet aus der Risikostrategie des Volksbanken-Verbundes gelten folgende Grundsätze 
und Prinzipien im OpRisk Management in der Volksbank Tirol AG: 

- Als oberstes Ziel für den gesamten OpRisk Managementprozess wird die Optimierung von 
Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der Auswirkung opera­
tioneller Schäden festgeschrieben. 

- Die Ereignisdokumentation erfolgt vollständig und angemessen verständlich in einer elektro­
nischen Plattform, um sachverständigen Dritten die Möglichkeit zu geben, Nutzen daraus zu 
ziehen. Operationelle Ereignisse werden verbundweit in einheitlicher Form erfasst. Die daraus 
resultierende Transparenz über eingetretene Ereignisse ermöglicht eine aus der Historie ab­
geleitete Risikobewertung. 

- Die Methoden, Systeme und Prozesse im OpRisk Management werden von der ZO vorgege­
ben und sind von den jeweiligen Instituten einzuhalten. 

- Die Angemessenheit der Risikosteuerungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie weiterer 
risikominimierender Maßnahmen wird laufend, zumindest jedoch jährlich, bewertet und an 
den Vorstand berichtet. Maßnahmen zur Risikosteuerung umfassen beispielsweise Bewusst­
seinsbildungsmaßnahmen/Schulungen, die Überwachung der OpRisk Risikokennzahlen, die 
Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Kunden- und Unterneh­
mensdaten sowie die betriebliche Notfallplanung, aber auch insbesondere die angemessene 
Trennung von Verantwortlichkeiten sowie die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips als Steue­
rungsmaßnahmen. Operationelle (Rest-) Risiken, die nicht vermieden, vermindert oder trans­
feriert werden, müssen formal und nachweislich durch die Geschäftsleitung akzeptiert wer­
den. 

- Die Effizienz des OpRisk Managements wird durch periodische und unabhängige Revisions­
prüfungen bestätigt. 
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Internes Kontrollsystem 

In der Volksbank Tirol AG ist ein internes Kontrollsystem (IKS) nach den Prinzipien der interna­
tional anerkannten Standards des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) installiert. Es existieren detaillierte Beschreibungen der IKS-Abläufe und 
der Kontrollmaßnahmen. Die Verantwortlichkeiten und Rollen in Bezug auf das IKS sind klar 
definiert. Für das IKS erfolgt ein regelmäßiges Reporting. Kontrollaktivitäten werden dokumen­
tiert und überprüft, die IKS-relevanten Risiken werden regelmäßig evaluiert und angepasst. 
Somit ist ein laufender Optimierungsprozess gewährleistet. Die Revision prüft in ihrer Funktion 
als unabhängige Überwachungsinstanz das IKS. Geprüft werden die Wirksamkeit und Ange­
messenheit des IKS sowie die Einhaltung der Arbeitsanweisungen. Das OpRisk und IKS-Rah­
menwerk stellt die einzelnen untereinander in Zusammenhang stehenden Komponenten dar, 
die im Volksbanken-Verbund zur Identifikation, Messung, Überwachung und Steuerung des 
operationellen Risikos implementiert sind. Die enge Verzahnung des OpRisk Managements mit 
dem IKS gewährleistet die entsprechende Berücksichtigung der operationellen Risiken im 
Volksbanken-Verbund 

f) Sonstige Risiken 

An sonstigen Risiken sieht sich der Volksbanken-Verbund dem strategischen Risiko, dem Ei­
genkapitalrisiko, dem direkten Immobilienrisiko, und dem Ertrags- und Kostenrisiko sowie ESG 
Risiken gegenüber. 

Das strategische Risiko ist das Risiko einer negativen Auswirkung auf Kapital und Ertrag durch 
geschäftspolitische Entscheidungen oder mangelnde Anpassung an Veränderungen im wirt­
schaftlichen Umfeld. 

Unter Eigenkapitalrisiko versteht der Volksbanken-Verbund die Gefahr einer unausgewogenen 
Zusammensetzung des bankinternen Eigenkapitals hinsichtlich Art und Größe der Bank oder 
Schwierigkeiten, zusätzliche Risikodeckungsmassen im Bedarfsfall schnell aufnehmen zu kön­
nen. 

Das direkte Immobilienrisiko beschreibt die Gefahr, dass es zu negativen Wertänderungen im 
Immobilienportfolio (Immobilien in der Eigenbilanz oder der Bilanz eines Tochter-unterneh­
mens) kommt. 

Das Ertrags- und Kostenrisiko ist das Risiko aus der Volatilität der Erträge und damit die Gefahr, 
die Fixkosten nicht mehr (vollständig) abdecken zu können. 

Conduct-Risiken, Compliance-Risiken, Rechtsrisiken, Modellrisiken, IT- und Systemrisiken so­
wie Auslagerungsrisiken werden u.a. im Compliance-Rahmenwerk, im Rahmenwerk für opera­
tionelle Risiken und im Rahmenwerk für Auslagerungen berücksichtigt. 

ESG Risiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf Klima, Umwelt, Soziales 
oder Unternehmens-führung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative 
Auswirkungen auf den Wert von Vermögenswerten bzw. auf die Vermögens-, Finanz- und Er­
tragslage sowie die Reputation des Volksbanken-Verbundes haben könnten. Zur Steuerung 
der sonstigen Risiken sind auch organisatorische und prozessuale Maßnahmen implementiert. 
ESG Risiken werden in bestehenden Risikokategorien abgebildet. 
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Unter Beteiligungsrisiko versteht die Bank das Risiko, dass eine gehaltene Beteiligung ausfällt. 
Das Ausfallrisiko von Beteiligungen wird über das Credit Value at Risk Modell berechnet und 
im Zuge des Kreditrisikoreportings auch berichtet und im UGB Abschluss berücksichtigt, wobei 
nicht nur klassische Beteiligungen, sondern auch Kredite an diese Beteiligungen, die der „IAS 
24 Related Parties Definition" entsprechen, in dieser Risikoart berücksichtigt werden. 

Verwendung von Finanzinstrumenten 

In der Gesellschaft sind zinssatz- und währungsbezogene sowie sonstige derivative Finanzin­
strumente im Einsatz. Hinsichtlich der Volumina (Derivatespiegel) und der Angaben zu den 
Finanzinstrumenten gemäß § 238 UGB wird auf den Anhang (,,Ergänzende Angaben") des Jah­
resabschlusses zum 31. Dezember 2022 verwiesen. Im Bankbuch werden Finanzinstrumente in 
erster Linie zu Hedgingzwecken verwendet, d.h. zur Absicherung von Liquiditäts-, Fremdwäh­
rungs- und Zinsänderungsrisiken. 

Die Vorschriften gemäß AFRAC Stellungnahme "Derivate und Sicherungsinstrumente (UGB)" 
vom Dezember 2020 zur unternehmensrechtlichen Bilanzierung von Derivaten und Siche­
rungsinstrumenten werden angewendet. Andere im Geschäftsjahr 2022 entstandene Risiken 
und drohende Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten wurden in der Höhe der negativen 
Marktwerte durch Dotierung von Rückstellungen berücksichtigt. Effektivitätsmessungen wer­
den für Bewertungseinheiten laufend vorgenommen. Für negative Marktwerte aus ineffektiven 
Bewertungseinheiten sowie für den ineffektiven Teil von effektiven Sicherungsbeziehungen 
(negativer Marktwertüberhang des Derivats) werden entsprechende Risikovorsorgen (Rück­
stellungen) gebildet. 

3 Bericht über Forschung und Entwicklung 

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine Aktivitäten gesetzt. 
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Innsbruck, am 28. März 2023 

Dir. 

---
ag.~ örmann 

Vorstandsvorsitzender 

Volksbank Tirol AG 

Dir. Mag. Martin Holzer 

Vorsitzender-Stellvertreter 
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Revisionsbericht JA 2022 / BLZ 42390 

Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 

Ich habe den Jahresabschluss der 

Volksbank Tirol AG, 

Innsbruck, 

Seite 38 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 

Nach meiner Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor­
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtli­
chen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 
(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab­
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab­
schlusses" meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesell­
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Über­
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis 
zum 28. März 2023 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach meinem pflicht­
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten für meine Prüfung des Jahresabschlusses des Ge­
schäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit meiner Prüfung des 
Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung meines Prüfungsurteils hierzu berücksich­
tigt, und ich gebe kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 

Das Risiko für den Abschluss 

Die Forderungen an Kunden stellen einen wesentlichen Posten der Bilanz dar. Der Buchwert 
der Forderungen an Kunden beträgt zum 31. Dezember 2022 € 2.947, 1 Mio., das sind 84,4 % 
der Aktiva von € 3.492,5 Mio. Darin sind Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden in 
Höhe von € 33,2 Mio. und eine Unterbewertung gemäß § 57 Abs. 1 BWG in Höhe von 
€ 15,0 Mio. berücksichtigt. 
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Der Vorstand der Volksbank Tirol AG beschreibt im Anhang zum Jahresabschluss im Abschnitt 
„ 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden", dass die Ermittlung der Kreditrisikovorsorgen 
nach dem verbundweit einheitlich angewendeten dreistufigen Modell der erwarteten Kredit­
verluste (ECL Methode) iSd IFRS 9 erfolgt. 

Im Rahmen der Überwachung der Forderungen an Kunden wird überprüft, ob Wertberichti­
gungen für Forderungsausfälle zu bilden sind. Dies beinhaltet auch die Einschätzung, ob Kun­
den die vertraglich vereinbarten Rückflüsse in voller Höhe leisten können. 

Die Berechnung der Wertberichtigungen für ausgefallene, individuell bedeutsame Forderun­
gen an Kunden basiert auf einer Analyse der erwarteten und Szenario-gewichteten zukünfti­
gen Rückflüsse. Diese Analyse ist von der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und Entwick­
lung des jeweiligen Kunden, der Bewertung von Sicherheiten sowie der Schätzung der Höhe 
und des Zeitpunkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse abhängig. 

Für ausgefallene, individuell nicht bedeutsame Forderungen an Kunden wird eine Berechnung 
der Wertberichtigungen auf Basis statistisch ermittelter, gemeinsamer Risikomerkmale durch­
geführt. Die Berechnung dieser Wertberichtigungen erfolgt in Abhängigkeit der Default-Stufe 
und der vorhandenen Sicherheiten mit statistischen Verlustquoten. Diese Verlustquoten wer­
den aus intern berechneten und extern bezogenen Ausfallsinformationen ermittelt. 

Bei nicht ausgefallenen Forderungen an Kunden wird für den erwarteten Kreditverlust (,,ex­
pected credit loss", ,,ECL") ebenfalls eine Wertberichtigung gemäß IFRS 9 gebildet, wobei die 
Anwendung der Wertberichtigungsmethodik nach IFRS 9 gemäß generellen Weisung der 
Zentralorganisation erfolgt. Bei der Ermittlung des ECL sind Schätzungen und Annahmen er­
forderlich. Diese umfassen ratingbasierte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, die 
gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete Informationen sowie Stufentransfers berück­
sichtigen. Zur angemessenen Berücksichtigung der aktuell volatilen Wirtschaftslage, die durch 
die hohe Inflation und das signifikant gestiegene Zinsniveau geprägt ist, wurde das im Anhang 
erläuterte ECL-Modell im Geschäftsjahr 2022 angepasst. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der Wertberichtigungen 
in bedeutendem Ausmaß auf Annahmen und Schätzungen basiert, aus denen sich Ermessens­
spielräume und Schätzunsicherheiten in Bezug auf die Höhe der Wertberichtigungen erge­
ben. 

Meine Vorgehensweise in der Prüfung 

Ich habe den Prozess zur Vergabe und Überwachung von Kundenkrediten und zur Bildung 
von Risikovorsorgen durch Befragungen von Mitarbeitern in den zuständigen Abteilungen 
sowie durch Evaluierung der internen Richtlinien analysiert und beurteilt, ob diese geeignet 

sind, die Werthaltigkeit dieser Forderungen angemessen abzubilden. Ich habe die relevanten 
Schlüsselkontrollen erhoben, deren Ausgestaltung und Umsetzung beurteilt und in Stichpro­
ben auf ihre Wirksamkeit getestet. In diesem Zusammenhang wurden auch die Prozesse und 
implementierten Kontrollen zur Identifizierung von Kreditausfällen verursacht durch die Ener­

giekrise und die COVID-19 Pandemie berücksichtigt. 

In bewusst und zufällig ausgewählten Stichproben von Forderungen an Kunden habe ich un­
tersucht, ob Indikatoren für Ausfälle vorliegen. Die Stichprobenauswahl erfolgte risikoorien­
tiert, wobei auch Kunden aus von der COVID-19 Pandemie betroffenen Branchen und Kunden 
aus energieintensiven Branchen sowie aus Branchen, bei denen Engpässe in der Lieferkette 
anzunehmen waren, berücksichtigt wurden. 
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Im Bereich der Einzelwertberichtigungen bei signifikanten Forderungen habe ich Stichproben 
von Krediten untersucht, ob Ausfallsereignisse vorliegen und ob in angemessener Höhe Ein­
zelwertberichtigungen gebildet wurden. Im Falle von Ausfallsereignissen von individuell sig­
nifikanten Forderungen wurden die Einschätzungen des Kreditinstituts zu Höhe und Zeitpunkt 
der künftigen Zahlungsströme und die getroffenen Annahmen auf ihre Angemessenheit hin 

untersucht. 

Bei den pauschalen Einzelrisikovorsorgen, den Portfoliorisikovorsorgen sowie den gegenüber 
dem vorhergehenden Jahresabschluss angepassten Risikomodellen habe ich die Zuverlässig­
keit der Verfahren und Modelle sowie der darin verwendeten Parameter kritisch dahingehend 
gewürdigt, ob diese geeignet sind, Vorsorgen in angemessener Höhe zu ermitteln. 

Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss zur Ermittlung 
von Wertberichtigungen für Kundenforderungen angemessen sind. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses 
für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank­

rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter­
nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sach­
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern ein­
schlägig - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Un­
ternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, ent­

weder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder ha­
ben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro­
zesses der Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Bankprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmä­
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprü­

fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer­

den als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise er­
wartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil meiner Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österrei­

chischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA er­
fordern, übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, plane Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge­
eignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo­
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammen­
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon­
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an­
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech­
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar­
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle­
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Ver­
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un­
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf­
werfen können. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit be­
steht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortfüh­
rung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

- Ich beurteile die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein­
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts­
vorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht 
wird. 
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- Ich tausche mich mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü­
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys­
tem, die ich während meiner Abschlussprüfung erkenne, aus. 

- Ich bestimme von den Sachverhalten, über die ich mich mit dem Prüfungsausschuss ausge­
tauscht habe, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahres­
abschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach­
verhalte sind. Ich beschreibe diese Sachverhalte in meinem Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sach­
verhalts aus oder ich bestimme in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in mei­
nem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, 
dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Inte­
resse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Bericht zum Lagebericht 

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor­

schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über­
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 

Ich habe meine Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des La­
geberichts durchgeführt. 

Urteil 

Nach meiner Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des ge­
wonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte 
Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 

Der Österreichische Genossenschaftsverband II Schulze-Delitzsch als gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtung hat mich als auftragsverantwortlichen Revisor mit der Durchführung der 
nach § 60 BWG und § 1 GenRevG gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2022 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 mit Beschluss vom 
19. Mai 2022 beauftragt. 

Ich bin seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 auftragsverantwortlicher Revisor. 
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Ich erkläre, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss" mit dem zu­
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. 

Ich erkläre, dass ich keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht habe und dass ich bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung meine Unabhängigkeit von der geprüften Gesellschaft 
gewahrt habe. 

Wien, am 28. März 2023 

qualifiziert elektronisch signiert: 

•• Unterzeichner Mag. Gerhard Mitmasser 

OGVV Datum/Zeit-UTC 2023-03-28T08:24:48+02:00 
Cjtt.<M-'",.. r~',r-tt.,"c.C-i.. 

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign 
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter 
http://www.signaturpruefung.gv.at 

Mag. Gerhard Mitmasser 

Eingetragener Revisor 

Österreichischer 
Genossen sc haftsve rba n d 
// Schulze-Delitzsch 
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1 Beauftragung und Durchführung 

Der vom Österreichischen Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch als gesetzlich 
und satzungsgemäß zuständiger Revisionsverband bestellte Revisor Mag. Gerhard  
Mitmasser hat bei der  

Volksbank Tirol AG, 

Innsbruck, 

(im Folgenden kurz „Gesellschaft“ genannt) eine unabhängige Prüfung der Geldfluss-
rechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO (EU) 2019/980 zum 
31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2023 durchgeführt. 

Ich wurde am 26. Februar 2024 beauftragt die unabhängige Prüfung der Geldflussrech-
nung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Geschäftsjahre 2022 und 
2023 bei der Volksbank Tirol AG durchzuführen. Die Geldflussrechnungen und die Ei-
genkapitalveränderungsrechnungen beziehen sich daher auftragsgemäß ausschließlich 
auf den jeweiligen Einzelabschluss der Volksbank Tirol AG. 

Die Prospekt-VO (Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004) 
legt fest, dass im Falle der Zulassung der Wertpapiere zum Handel auf einem geregel-
ten Markt neben den gesetzlichen Bestandteilen des Jahresabschlusses (Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang) auch eine Geldflussrechnung und Eigenkapi-
talveränderungsrechnung in den Prospekt aufzunehmen ist. Dieser zusätzliche Be-
standteil ist nicht vom Umfang der Jahresabschlussprüfung bzw. Bankprüfung umfasst. 

Ich wurde weder mit einer Prospektprüfung im Sinne des österreichischen Kapital-
marktgesetzes oder des österreichischen Börsengesetzes beauftragt, noch habe ich 
eine solche durchgeführt. Mein Bericht stellt daher keinen Kontrollvermerk im Sinne 
des § 8 Kapitalmarktgesetzes dar. 

Die mit der Gesellschaft vereinbarten „Allgemeine Auftragsbedingungen (Erklärung 
zum Prüfungsauftrag) des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-De-
litzsch“ gelten nicht nur zwischen der Gesellschaft und dem Revisor, sondern auch ge-
genüber Dritten. Die Verantwortlichkeit und Haftung des Revisors gegenüber der Ge-
sellschaft und gegenüber Dritten richtet sich nach § 10 GenRevG in Verbindung mit 
§ 62a BWG und § 275 UGB. 
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2 Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zur Prüfung 
der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungs-
rechnung 

2.1 Prüfungsurteil 

Ich habe die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung der 

Volksbank Tirol AG, 

Innsbruck, 

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und vom 1. Jän-
ner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.  

Die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung ergänzen den nach 
unternehmensrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Jahresabschluss der Volksbank Ti-
rol AG, für das zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2023 endende Ge-
schäftsjahr. 

Nach meiner Beurteilung wurden die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalverände-
rungsrechnung für das zum Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 und vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in allen wesentlichen Belan-
gen in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten und den diesbezüglichen fachlichen Empfehlungen aufgestellt.  

2.2 Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze er-
fordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Meine Verant-
wortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwort-
lichkeiten des Abschlussprüfers“ meines Vermerks weitergehend beschrieben. Ich bin 
von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmens- und berufsrechtlichen Vorschriften, und ich habe meine sonstigen berufli-
chen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auf-
fassung, dass die von mir bis zum Datum des Vermerks des unabhängigen Prüfers er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für mein 
Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Bezüglich meiner Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der 
Gesellschaft und Dritten kommt § 10 GenRevG in Verbindung mit § 62a BWG und § 275 
UGB zur Anwendung. 
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2.3 Hervorhebung eines Sachverhalts 

Ich weise darauf hin, dass die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 
und zum 31. Dezember 2023, der der Geldflussrechnung und Eigenkapitalverände-
rungsrechnung zugrunde liegt, nicht Gegenstand dieser Abschlussprüfung ist, und ver-
weise dazu auf die von mir gesondert erstatteten Bestätigungsvermerke. 

2.4 Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Geldflussrechnung 
und Eigenkapitalveränderungsrechnung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung der 
Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung und dafür, dass diese in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften auf-
gestellt wurden. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des der Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung 
zugrunde liegenden Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrund-
satz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetz-
lichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Un-
ternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alternative dazu. 

2.5 Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Geld-
flussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung 

Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Geldflussrech-
nung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung als Ganzes frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind und einen 
Vermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung und 
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die 
Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieser Geldflussrechnung und Eigenkapitalverände-
rungsrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflus-
sen. 
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Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung.  

Darüber hinaus gilt: 

- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern in der Geldflussrechnung und der Ei-
genkapitalveränderungsrechnung, plane Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusam-
menhängende Angaben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die ge-
setzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Ich ziehe meine Schlussfolgerung auf der Grundlage der bis zum Datum meines Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zur Folge haben. 
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2.6 Auftragsverantwortlicher Abschlussprüfer  

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Revisor ist Herr Mag. Gerhard 
Mitmasser. 

Wien, am 19. April 2024 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Mag. Gerhard Mitmasser 
Eingetragener Revisor 

Ö s t e r r e i c h i s c h e r  
G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d  
/ / S c h u l z e - D e l i t z s c h  
  

Unterzeichner Mag. Gerhard Mitmasser

Datum/Zeit-UTC 2024-04-19T09:46:02+02:00

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter
http://www.signaturpruefung.gv.at
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Beschluss des Verbandsvorstandes: 

Der Vorstand des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch hat 

den vorliegenden Bericht des Prüfers über die Prüfung der Geldflussrechnung und der 

Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO (EU) 2019/980 zum 31. Dezember 2022 

und zum 31. Dezember 2023 der Volksbank Tirol AG, Innsbruck zur Kenntnis genom-

men. 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Ö s t e r r e i c h i s c h e r  
G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d  
/ / S c h u l z e - D e l i t z s c h  

Unterzeichner Dr. Robert Makowitz

Datum/Zeit-UTC 2024-04-19T10:38:36+02:00

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter
http://www.signaturpruefung.gv.at



Beilage 1

Kapitalflussrechnung bzw. Geldflussrechnung für die Geschäftsjahre 2023 und 2022

2023 2022
in EUR in EUR

Ergebnis vor Steuern (EGT) 52.188.917,98 34.594.985,66

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten

   +/- Abschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen 2.701.931,52 3.742.034,81
   +/- Zuschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen -5.635.990,00 0,00
   +/- Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -890.585,77 -189.237,34
   +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 517.184,94 -7.341.007,02
   +/- Zunahme/Abnahme von Risikovorsorgen 5.748.450,74 1.410.487,35

- Zinsergebnis -83.592.843,79 -54.808.601,81
- Dividenden -333.353,41 -253.648,38
+/- sonstige Anpassungen 352.010,23 424.381,30

Summe der zahlungsunwirksamen Posten und sonstigen Anpassungen -81.133.195,54 -57.015.591,09

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile
   +/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kreditinstitute 27.455.223,97 41.295.329,08
   +/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kunden -10.213.014,50 -55.120.896,16 
   +/- Abnahme/Zunahme sonstige Aktiva -2.493.205,88 599.925,69
   +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.047.058,22 232.404.466,51
   +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kunden -136.316.991,93 -223.298.187,50
   +/- Zunahme/Abnahme Verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 -1.180.600,00
   +/- Zunahme/Abnahme sonstige Passiva 126.022,18 -5.124.962,68
   +/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen -1.765.319,05 -1.034.858,06
  gezahlte Steuern -10.856.749,62 -5.873.570,06
  erhaltene Steuern 54.378,34 43.604,49
  erhaltene Zinsen 126.116.041,75 59.626.790,39
  gezahlte Zinsen -36.919.670,93 -3.872.875,39
  erhaltene Dividende 333.353,41 253.648,38

Cash-flow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.622.848,40 16.297.209,26

Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von
  Wertpapieren 4.184.188,00 5.639.042,00
  Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 677.000,00 15.671,26
  Sachanlagen 624.235,74 260,40
Mittelabfluss durch Investitionen in
  Wertpapieren -3.877.141,80 -11.395.706,00
  Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 -11.828.739,66
  Sachanlagen -7.031.824,51 -2.959.499,32

Cash-flow aus Investitionstätigkeit -5.423.542,57 -20.528.971,32

+ Einzahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00
- Auszahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00
- Dividendenzahlungen -1.817.854,95 -1.817.854,95
+ Einzahlungen aus der Begebung von Nachrangkapital 0,00 0,00
- Auszahlungen aus der Begebung von Nachrangkapital 0,00 0,00

Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -1.817.854,95 -1.817.854,95

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 25.238.416,58 31.288.033,59
Cash-flow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.622.848,40 16.297.209,26
Cash-flow aus Investitionstätigkeit -5.423.542,57 -20.528.971,32
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -1.817.854,95 -1.817.854,95
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 25.619.867,46 25.238.416,58
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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) des 
Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch 

Bereich Revision 
Fassung vom 1. Juni 2018 

1. Präambel 

(1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für alle Mitglieder des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schul-
ze-Delitzsch, im Folgenden kurz ÖGV genannt, und sind sinngemäß auch auf alle Handlungen der vom ÖGV beauftragten Revisoren, 
Sachverständigen und sonstigen Dritten anzuwenden („Beauftragte“). 

(2) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt, dass der Beauftragte verpflichtet ist, bei der Erfüllung der vereinbarten Leistung nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung vorzugehen. Er ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages hiefür ge-
eigneter Mitarbeiter zu bedienen. 

(3) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt weiters, dass ausländisches Recht vom Beauftragten nur bei ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung zu berücksichtigen ist. 

(4) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt schließlich, dass, falls einzelne Bestimmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel
möglichst nahe kommt, zu ersetzen. 

(5) Die im Betrieb des Beauftragten erstellten Arbeiten können nach Wahl des Beauftragten entweder mit oder ohne elektronische
Datenverarbeitung erstellt werden. Für den Fall des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, nicht der Be-
auftragte, verpflichtet, die nach dem Datenschutzgesetz notwendigen Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen. 

2. Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für alle Prüfungen mit und ohne Bestätigungsvermerk von Genossenschaften und
Unternehmen in anderer Rechtsform, die dem ÖGV als Mitglieder angehören, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Beauftragten und Dritten begründet, so gelten
auch gegenüber solchen Dritten die nachstehenden Bestimmungen, soweit sie anwendbar sind, insbesondere Punkt 9. 

3. Gegenstand und Umfang 

(1) Gegenstand der Prüfung ist die zu erbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. 

(2) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus dem Gesetz und der schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftragge-
ber und Beauftragten. Gegenstand und Umfang der gesetzlichen Prüfung von Genossenschaften, Unternehmen in anderer Rechts-
form und Beteiligungsunternehmen ergeben sich aus § 1 GenRevG, aus §§ 268 ff UGB und bei Kreditinstituten ergänzend aus § 60 ff 
BWG. 

(3) Zweck der Prüfung ist in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei der Durchführung der Prüfung dazu Anlass ergibt oder dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart wird. Zweck der Prüfung sind in der Regel auch nicht Einzeluntersuchungen hinsichtlich der Einhaltung
steuerrechtlicher und anderer Vorschriften wie z.B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wettbewerbs-, Verwertungsgesellschaften- oder Um-
weltschutzrechts. 

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten Beauftragung. 

(5) Vorstehende Absätze gelten - ausgenommen Abs. 1 - nicht bei Sachverständigentätigkeit. 

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Beauftragten zur Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages 
hinaus. 

(7) Der Beauftragte ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Sub-
unternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen.
Mitarbeiter im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Beauftragten auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei
seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. Der Beauftragte verrechnet 
die daraus resultierenden Nebenkosten zusätzlich. Zu diesen verrechenbaren Nebenkosten zählen auch Personal- und Sachaufwen-
dungen (z.B. für die Erstellung von Berichten oder Gutachten) und belegte oder pauschalierte Barauslagen, Reisespesen, Diäten,
Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 

(8) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der
Beauftragte nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für 
in sich abgeschlossene Teile eines Auftrages. 

(9) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Beauftragten im
Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der Auftraggeber insbesondere aber nicht aus-
schließlich die anwendbaren datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
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4. Aufklärungspflicht 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Beauftragten auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung 
des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gege-
ben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Um-
stände, die erst während der Tätigkeit des Beauftragten bekannt werden. Darunter fallen auch Geschäftsbeziehungen zu naheste-
henden Personen und Genossenschaften/Gesellschaften sowie Verdachtsmomente betreffend möglicher doloser Handlungen. 

(2) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklä-
rungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich in der vom Beauftragten vorgegebenen Form 
(berufsübliches Formular) zu bestätigen. 

(3) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Beauf-
tragte darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kon-
taktdaten verlassen, insbesondere Zustellungen an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen. 

5. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit des Beauftragten und der 
ihm zugeteilten Prüfer gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere 
für Angebote auf Anstellung eines Mitarbeiters des ÖGV und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 

6. Berichterstattung und mündliche Auskünfte sowie Kommunikation 

(1) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten. 

(2) Gibt der Beauftragte über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine schriftliche Äußerung ab, so haftet er für mündliche Erklärungen über 
diese Ergebnisse nicht. Für schriftlich nicht bestätigte Erklärungen und Auskünfte von am Auftrag mitwirkenden Prüfern und sonsti-
gen Mitarbeitern haftet der Berufsberechtigte nicht. 

(3) Alle Auskünfte und Stellungnahmen vom Beauftragten sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen oder schriftlich be-
stätigt werden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten nur solche, bei denen eine firmenmäßige Unterfertigung oder zumindest die 
Unterfertigung durch den Beauftragten und einen Vorstand des ÖGV erfolgt. Schriftliche Auskünfte und Stellungnahmen, die im 
Rahmen von Abschlussprüfungen erteilt werden, gelten auch dann verbindlich, wenn sie von zwei mit der Prüfung beauftragten 
Revisoren des ÖGV unterfertigt wurden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf elektronischem Wege, ins-
besondere auch nicht per E-Mail. 

7. Weitergabe von schriftlichen Darstellungen 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Beauftragten erstellten schriftlichen Be-
richte, Gutachten und Stellungnahmen nur für Auftragszwecke verwendet werden, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt 
oder aus gesetzlichen Bestimmungen die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Im Übrigen bedarf die 
Weitergabe schriftlicher Berichte, Gutachten und Stellungnahmen des Beauftragten an einen Dritten zur Nutzung der schriftlichen 
Zustimmung des Beauftragten. 

(2) Die Verwendung schriftlicher Darstellungen des Beauftragten zu Werbezwecken ist unzulässig; im Übrigen wird auf die Bestimmun-
gen des Punktes 13 verwiesen. 

(3) Dem Beauftragten verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Beauftragten vorbehalten. 

8. Mängelbeseitigung 

(1) Der Beauftragte ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner beruflichen 
schriftlichen als auch mündlichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den Auftraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. 

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung dieser Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Beauftragten zu ver-
treten sind. 

9. Haftung 

(1) Der Beauftragte haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzungen der übernommenen Verpflichtungen, 
soweit in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Beauftragten auf den Betrag von EUR 350.000 pro Schadensfall begrenzt, soweit 
in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Gelten für die Tätigkeit des Beauftragten die Bestimmungen des § 10 (2) GenRevG, treten diese Bestimmungen an die Stelle der 
Absätze 1 und 2 (Revision nach dem GenRevG). 
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(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Scha-
den Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegrün-
denden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, soweit nicht in sonstigen gesetzlichen Bestimmungen andere Verjährungsfris-
ten festgesetzt sind. 

(5) Gilt für Tätigkeiten § 275 UGB kraft zwingenden Rechtes, so gelten die Haftungsnormen des § 275 UGB, insoweit sie zwingenden 
Rechtes sind, und zwar auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere 
zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehan-
delt haben.  

(6) Die Haftungsbestimmungen des § 275 UGB gelten auch für alle freiwilligen Abschlussprüfungen, und zwar auch dann, wenn an der 
Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen 
worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 

(7) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestä-
tigungsvermerkes zu laufen. 

(8) Als einzelner Schadensfall ist auch bei anderen Tätigkeiten die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten zu 
verstehen, die sich aus ein und demselben Verstoß ergeben. Hierbei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

Als einzelner Schadensfall gelten ferner auch alle Verstöße, die bei einer Prüfung oder bei einer sonstigen Leistung (fachlich als 
einheitliche Leistung zu wertende abgrenzbare berufliche Tätigkeit) von einer Person oder von mehreren Personen begangen wor-
den sind. 

(9) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt und der Auftrag-
geber hievon benachrichtigt, so gelten nach Gesetz und den Bedingungen des Dritten entstehende Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Beauftragte haftet nur für Verschulden bei der Auswahl 
des Dritten. Eine Haftung des Beauftragten dem Dritten gegenüber wird dadurch nicht begründet. 

(10) Eine Haftung des Beauftragten einem Dritten gegenüber wird bei Weitergabe beruflicher schriftlicher als auch mündlicher Äußerun-
gen durch den Auftraggeber ohne Zustimmung oder Kenntnis des Beauftragten nicht begründet. 

(11) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnis zum Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit ihnen 
der Beauftragte ausnahmsweise doch für seine Tätigkeit haften sollte. Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über 
einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädig-
ten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber 
wird den Beauftragten und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftli-
cher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Beauftragten an diese Dritte schad- und klaglos halten. 

10. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Beauftragte und die für ihn tätigen Personen sind verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet 
oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegenstehen oder soweit der Beauftragte oder der ÖGV nicht zur Weitergabe solcher In-
formationen befugt ist. 

(2) Der Beauftragte darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hiezu besteht. 

(3) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Beauftragten oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Beauftragten (insbeson-
dere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Beauftragten) notwendig ist, ist der Beauftragte von seiner 
beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.  

(4) Der Beauftragte ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung zu verarbeiten oder durch 
Dritte verarbeiten zu lassen. 

(5) Der Beauftragte ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller 
im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Beauftragte ist daher befugt, ihm anvertraute personenbe-
zogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Beauftragten überlassene Materialien (Papier und Daten-
träger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung vom Beauftragten verwahrt oder vernich-
tet. Der Beauftragte ist berechtigt diese aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen 
benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 10 (1) GenRevG, § 6 DSG und § 38 BWG. 

11. Honorar 

(1) Das Honorar richtet sich nach dem angefallenen Zeitaufwand unter Heranziehung der mittels Rundschreiben idgF bekannt gegebe-
nen Stundensätze. 

(2) Der ÖGV ist berechtigt, Vorschüsse auf das Honorar zu verlangen. Er kann hierbei seine Tätigkeit oder deren Fortsetzung von der 
Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. 

(3) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB wird verzichtet. 
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12. Aufbewahren von Unterlagen 

(1) Der ÖGV bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung und Erledigung sonstiger Aufträge ihm übergebenen 
und von ihm selbst angefertigten Unterlagen zumindest gemäß den gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfristen – generell sie-
ben Jahre - und im Übrigen darüber hinaus so lange auf, wie im Zusammenhang mit Prüfungstätigkeiten Ansprüche gegen den 
Revisionsverband oder gegen Organe eines Klienten oder andere Personen gestellt werden können und der Abschlussprüfer als 
Auskunftsperson in Anspruch genommen werden kann. 

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Beauftragten erstellten Arbeitspa-
pieren und ähnlichen Unterlagen. 

13. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 

(1) Bei Abschlussprüfungen, die mit dem Ziel der Erteilung eines förmlichen Bestätigungsvermerkes durchgeführt werden (wie z.B. 
§§ 268ff UGB), erstreckt sich der Auftrag, soweit nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nicht auf die 
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs-
beschränkungs- und Devisenrechts, eingehalten sind. Die Abschlussprüfung erstreckt sich auch nicht auf die Prüfung der Führung 
der Geschäfte hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, da diese Bereiche im Rahmen der Gebarungsprüfung 
abgedeckt werden. Im Rahmen der Abschlussprüfung besteht auch keine Verpflichtung zur Aufdeckung von Buchfälschungen und 
sonstigen Unregelmäßigkeiten. 

(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der uneingeschränkte oder eingeschränkte Bestätigungsvermerk beige-
setzt werden kann, mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen, der der betreffenden Unternehmensform entspricht. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des Prüfers veröffentlicht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestätigten 
oder in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses oder 
Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Beauftragten. Wurde ein 
Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durchgeführte Prüfung nur mit schriftlicher Einwilligung des Beauftragten 
in dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. 

(5) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so darf dieser nicht weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröffentlicht, so ist auch der Widerruf in gleicher Weise zu veröffentlichen. 

(6) Für sonstige gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen sowie für andere Prüfungen gelten die obigen Grundsätze sinngemäß. 

14. Kommunikation mittels elektronischer Datenübertragung 

(1) Bei elektronischer Übermittlung von Informationen und Daten können Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Der Beauf-
tragte und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die durch die elektronische Übermittlung verursacht werden. Die elektronische 
Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass bei 
der Nutzung des Internet die Geheimhaltung nicht gesichert ist. Weiters sind Änderungen oder Ergänzungen zu Dokumenten, die 
durch den Beauftragten übermittelt werden, nur mit ausdrücklicher Zustimmung zulässig.  

(2) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Beauftragte elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (z.B. via  
E-Mail) auch in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kommuni-
kation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) in-
formiert zu sein. Der Beauftragte, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch 
die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 

(3) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den Beauftragten und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon, 
insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen Kommuni-
kationsmitteln, nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Beauftragten nur dann als zuge-
gangen, wenn sie auch schriftlich zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automati-
sche Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere 
für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher 
per Post oder Kurier an den Beauftragten gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb des ÖGV gilt 
nicht als Übergabe. Schriftstücke, die den mit der Prüfung beauftragten Revisoren des ÖGV im Zuge der Prüfung außerhalb des ÖGV 
übergeben werden, gelten nur dann als übermittelt, wenn sie im Zusammenhang mit der Prüfung stehen. 

15. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beauftragten. 

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
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Signaturwert

KKkj0E/mb+n4FTiQCwE8HPaJMO/c5qFFhkrNoC2HUp4gts6V3/U8ROeAWtj0I7+npMfzS2NniWj8BGof6gQO
MLVm0umQZvnJ7msdrxxPSTqEsN7uvpkXCRC8TdEu5ePG6Ig9jVV5DHxEUD0u3NFrN6WPsM6ESRo5Qh/hAbIY
TthB6uzzlrBWa1DKlb3xXTcI9PPdcUmELvIrnmXpxPY08/QqI9hxVdFGVDDEGnaGD8flf+yUr3IQkVVsvdEm
wjrRLIEabZzkmw3etlPxn5e6qd8+lHgto/kbQzLJjf161cFl0RrNR0ZCfAe/VACcXHrhsk2cFyTRomI9wgY6
Y/CYYA==                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
  

Unterzeichner Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde                        
                                                             

Datum/Zeit-UTC 2024-06-11T06:24:55Z                                               
   

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f.    
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT               
                

Serien-Nr. 676111463                                                          
   

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.fma.gv.at/amtssignatur 

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß §
20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.


